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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten 

V o r  s i t z e n  d e r  Ing. Ludescher: Ich 
e r  ö f f n e die 475. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll der 474. Sitzung des 
Bundesrates vom 21. März 1986 ist aufgele­
gen, unbeanstandet geblieben und gilt daher 
als genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Bundes­
räte Pohl, Hintschig und Hoess. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister Dr. Fischer. (Allgemei­
ner Beifall.) 

Angelobung 

Vorsitzender: Der vom Wiener Landtag für 
den ausgeschiedenen Bundesrat Johann 
Schmölz entsandte neue Bundesrat Josef 
Veleta ist im Hause anwesend. Ich werde 
daher sogleich seine Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
die Schriftführung wird die Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten sein. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verle­
sung der Gelöbnisformel und anschließend 
um den Namensaufruf. (Schriftführer Ing. 
Ni g 1 verliest die Gelöbnisformel. - Bundes­
rat Ve 1 e t a leistet die Angelobung mit den 
Worten "Ich gelobe".) 

Ich begrüße das neue Wiener Mitglied recht 
herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Bei­
fall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Vorsitzender: Eingelangt ist weiters ein 
Schreiben des Bundeskanzleramtes betref­
fend Ministervertretung. Ich ersuche die 
Schriftführung um Verlesung dieses Schrei­
bens. 

Schriftführer Ing. Nigl: "Der Herr Bundes­
präsident hat am 28. März 1986, Zl. 1003-04/8, 
folgende Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für Bauten und Technik Dr. 
Heinrich Übleis am 10. und 11. April 1986 den 
Bundesminister für. öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr Dkfm. Ferdinand Lacina mit der 
Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Für den Bundeskanzler 

Dr. Neumayer" 

Vorsitzender: Eingelangt sind acht Anfrage­
beantwortungen, wobei sich zwei Antworten 
auf Anfragen beziehen, die nicht innerhalb 
der in der Geschäftsordnung vorgesehenen 
Frist in einer Fragestunde zum Aufruf 
gelangt sind. 

Die Anfragebeantwortungen wurden ver­
vielfältigt und auch an alle übrigen Bundes­
räte verteilt. 

Mit Schreiben vom 7. April 1986 teilt der 
Präsident des Nationalrates mit, daß der Ein­
spruch des Bundesrates vom 13. März 1986 
betreffend 

ein Bundesgesetz über die Österreichische 
Industrieholding Aktiengesellschaft und über 
eine Änderung des Arbeitsverfassungs- sowie 
des ÖIAG-Anleihegesetzes (ÖIAG-Gesetz) 

vom Nationalrat am 4. April 1986 in Ver­
handlung genommen und im Sinne des Arti­
kels 42 Abs.4 Bundes-Verfassungsgesetz ein 
B e  h a r r u n  g s b  e s c  h I u ß gefaßt wurde. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die zusammen mit den bereits 
in der letzten Sitzung bekanntgegebenen zwei 
Beschlüssen des Nationalrates Gegenstand 
der heutigen Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse haben die 
Beschlüsse des Nationalrates einer Vorbera­
tung unterzogen. Die diesbezüglichen schrift­
lichen Ausschußberichte liegen vor. 

Erhebt sich gegen die Tagesordnung ein 
Einwand? - Es ist dies nicht der Fall. 

Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzender: Auf Grund eines mir zuge­
kommenen Vorschlages beabsichtige ich, die 
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Vorsitzender 

Debatte über die Punkte 4 bis 6 und 7 bis 9 der 
Tagesordnung zusammenzufassen. 

Die Punkte 4 bis 6 sind Änderungen 

des Europäischen Abkommens über Soziale 
Sicherheit und 

des österreichisch-britischen Abkommens 
über Soziale Sicherheit sowie 

ein österreichisch-finnisches Abkommen 
über Soziale Sicherheit. 

Die Punkte 7 bis 9 sind 

eine Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle, 

ein Bundeshaushaltsgesetz und 

eine Änderung des Klubfinanzierungsgeset­
zes 1985. 

Ankündigung einer dringlichen Anfrage 

Vorsitzender: Es wurde verlangt, daß die in 
der heutigen Sitzung eingebrachte Anfrage 
der Bundesräte Jürgen Weiss und Genossen 
(530/J - BR/86) an den Herrn Finanzmini­
ster betreffend Abschaffung der als Zinser­
tragsteuer getarnten Sparbuchsteuer als 
dringlich behandelt werden soll. Das heißt, 
daß die Anfrage vom Fragesteller mündlich 
begründet werde und hierauf eine Debatte 
über den Gegenstand stattfinden soll. 

Das Verlangeri wird im erforderlichen Aus­
maß, nämlich von mindestens fünf Bundesrä­
ten schriftlich unterstützt, es ist ihm daher 
nach § 61 Abs. 3 GO ohne weiteres stattzuge­
ben. 

Ich werde die Verhandlungen über diese 
dringliche Anfrage an den Schluß der Sitzung, 
jedoch nicht über 16 Uhr hinaus verlegen. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vorn 18. 
März 1986 betreffend ein Abkommen zwi­
sehen der Republik Österreich und dem 
Königreich der Niederlande über die Aner­
kennung von Gleichwertigkeiten im Hoch­
schulbereich samt Notenwechsel (3108 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 
1 .  Punkt: Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und dem Königreich der Nieder­
lande über die Anerkennung von Gleichwer-

tigkeiten im Hochschulbereich samt Noten­
wechsel. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Krendl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Krendl: Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Hohes Haus! Das gegenständli­
che Abkommen sieht vor, daß auf Antrag ein­
schlägige Studien und Prüfungen in jenem 
Umfang angerechnet bzw. anerkannt werden, 
wie diese Studien und Prüfungen im jeweils 
anderen Vertragsstaat angerechnet bzw. 
anerkannt werden. Akademische Grade und 
Zeugnisse über Staatsprüfungen, die als 
Abschluß eines Hochschulstudiums verliehen 
werden, sollen den Inhaber berechtigen, ohne 
Zusatz- oder Ergänzungsprüfungen im jeweils 
anderen Staat ein weiteres Studium zu begin­
nen, wenn diese akademischen Grade (Zeug­
nisse über Staatsprüfungen) im Staate der 
Verleihung zum weiterführenden Studium 
ohne Zusatz- oder Ergänzungsprüfungen 
berechtigen. Das Abkommen sieht unter 
anderem weiters vor, daß für die Beratung 
aller Fragen, die sich aus dem Abkommen 
ergeben, eine Ständige Expertenkommission 
eingesetzt wird, die aus je drei Mitgliedern 
besteht und auf Wunsch eines der beiden 
Staaten zusammentritt. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Abs.2 B-VG zur Überführung des Vertrags in­
haltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Apri11986 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Natinalrates vom 
18. März 1986 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Österreich und dem 
Königreich der Niederlande über die Aner­
kennung von Gleichwertigkeiten im Hoch­
schulbereich samt Notenwechsel wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dipl.-Ing. Dr. Ogris. Ich erteile ihm dieses. 
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9.15 

Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Ogris (SPÖ, Wien): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Mini­
ster! Meine Damen und Herren! Das zur Dis­
kussion stehende Abkommen zwischen dem 
Königreich der Niederlande und der Republik 
Österreich über die gegenseitige Anerken­
nung der Gleichwertigkeit von Prüfungen soll 
den Wechsel der Studienorte und damit die 
Mobilität von Studierenden zumindest inner­
halb Europas begünstigen. 

Es ist eines jener Abkommen, die dazu bei­
tragen sollen, die österreichische Gesellschaft 
weltoffener und aufgeschlossener zu machen. 
Nicht nur - aber vor allem - von den für die 
Wirtschaft Verantwortlichen wird immer wie­
der kritisiert, daß Österreich in ganz besonde­
rem Maße auf sich selbst und darüber hinaus 
bestenfalls noch auf seine unmittelbaren 
Nachbarn fixiert sei. 

Verstärkte internationale Kontakte des 
akademischen beziehungsweise intellektuel­
len Nachwuchses können hier langfristig Ver­
besserungen erwarten lassen. 

Das vorliegende Abkommen soll es einer­
seits jungen Holländern erleichtern, Teile 
ihres Studiums in Österreich zu absolvieren 
und dadurch vertiefte Kenntnisse über unsere 
Kultur zu erlangen, andererseits soll es vor 
allem österreichischen Studenten erlauben, 
ihrerseits durch anrechenbare Studienaufent­
halte an holländischen Universitäten Erfah­
rungen zu sammeln, die sie sonst nicht so 
leicht erwerben könnten. 

In großen weltorientierten Staaten ist der 
Wechsel von Studienstandorten nicht selten 
eine gerne geübte Praxis mit Tradition. Auch 
die Standford-University mit ihrer Niederlas­
sung in Österreich ist dafür ein, wenn auch 
anders strukturiertes Beispiel. 

Der Wechsel von Universitäten im kleinen 
Österreich hingegen ist von wenigen Ausnah­
men abgesehen im allgemeinen nicht sehr 
sinnvoll. Ein immer enger zusammenrücken­
des Europa und eine Welt, die sich durch die 
moderne Technik in atemberaubender Weise 
fast Tag für Tag um ein weiteres Stück näher­
kommen, verlangen ganz einfach nach einer 
verstärkten Mobilität der Führungs schichten. 
Österreich hat hier einiges aufzuholen. 

Bedingt durch das Fehlen einer kolonialisti­
schen Tradition, haben Kontakte zu fernen 
Regionen nicht immer dieselbe Bedeutung, 
die sie in anderen vergleichbaren Ländern 
besitzen. Fremdsprachenkenntnisse, Einfüh-

lungsvermögen in andere Gesellschaftsfor­
men, das zugehörige Problemfindungs-· und 
Problemlösungsvermögen, auch die Bereit­
schaft, sich umzustellen und auf fremde 
Bedürfnisse einzugehen, sind hierzulande 
nicht so entwickelt, wie es wünschenwert 
wäre. 

Das vorliegende Abkommen sieht die 
gegenseitige Anerkennung von Prüfungen, 
Diplomen und akademischen Graden vor, 
soweit sie für die Zulassung zu bestimmten 
Studien, für deren Fortführung oder das Tra­
gen von Titeln erforderlich ist. 

Die Zulassung zu einer bestimmten Berufs-
. ausübung ist damit allerdings nicht verbun­
den. Die Regelung dieser weit schwierigeren 
Frage soll nach Abschluß des vorliegenden 
Abkommens einer Prüfung als Voraussetzung 
zu einer allfälligen Neuordnung zugeführt 
werden. Es kann aber jetzt wohl schon festge­
stellt werden, daß die Lösung dieser Proble­
matik nicht ganz einfach und bestimmt lang­
wierig sein wird. Als zu unterschiedlich dürf­
ten sich die Interessen, die gesellschaftlichen 
Realitäten, aber auch die Rechtsnormen 
erweisen. Auf jeden Fall aber ist ein wichtiger 
Schritt getan, dem weitere, auch durch 
Abkommen mit anderen Staaten, folgen müs­
sen. 

Es scheint unerläßlich zu sein, die Sensibili­
tät unserer Gesellschaft für die Entwicklun­
gen und die Probleme in der Welt zu erhöhen. 
Nur eine Gesellschaft, die bereit ist, aufzuneh­
men, ist auch in der Lage, entsprechend abzu­
geben. Austausch jeder Art, ob in Form von 
Information, von Gütern oder Dienstleistun­
gen, ist Kennzeichen und Voraussetzung für 
die lebendige Entwicklung eines modernen 
Staates. Auch der Austausch von Studenten 
gehört dazu. 

Die sozialistische Fraktion des Bundesrates 
wird deshalb dem Antrag des Unterrichts aus­
schusses auf Nichtbeeinspruchung des 
Abkommens ihre Zustimmung erteilen. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 9.19 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

475. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 103

www.parlament.gv.at



..... 

Bundesrat - 475. Sitzung - 10.  April 1986 19825 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu erheben. 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. März 1986 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz 
geändert wird (4. Schulunterrichtsgesetz-

Novelle) (3109 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: 4. Schulunter­
richtsgesetz-Novelle. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Haas. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Haas: Herr Vorsitzender! 
Meine Herren Minister! Hoher Bundesrat! 
Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates enthält folgende Schwerpunkte: 

Ausweitung der Kompetenzen des Schulge­
meinschaftsausschusses, insbesondere auch 
Erweiterung der Zuständigkeiten zur Ent­
scheidung; 

Ausweitung der Mitwirkungsrechte der 
Erziehungsberechtigten auf alle Schulstufen. 
Generelle Einführung der Schülermitverwal­
tung ab der 5. Schulstufe, wobei jedoch die 
Zuständigkeiten im Bereich der 5. bis 
8. Schulstufe eingeschränkt sind. 

Anläßlich der Beschlußfassung im Gegen­
stand wurde dem Nationalrat vom Berichter­
statter des Unterrichtsausschusses des Natio­
nalrates folgende Druckfehlerberichtigung 
bekanntgegeben: 

In Z. 34 hat es im Abs.1 sechste Zeile und 
im Abs.2 erste Zeile jeweils statt "Schülerver­
tretungen" zu lauten: "Schülervertreter". 

Der Unterrichts ausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. April 1986 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 19. März 1986 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Schulunterrichtsge­
setz geändert wird (4. Schulunterrichtsgesetz­
Novelle), wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich begrüße den inzwischen 
im Hause erschienenen Herrn Unterrichts mi­
nister Dr. Herbert Moritz. (Allgemeiner Bei­
fa11.) 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich Herr Bundesrat Stepancik. 
Ich erteile ihm dieses. 

9.22 

Bundesrat Stepancik (SPÖ, Niederöster­
reich): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat! Das Schulunterrichtsgesetz 
hat im Jahr 1974 erstmalig eine gesetzliche 
Grundlegung der Partnerschaft von Lehrern, 
Schülern und Erziehungsberechtigten 
gebracht. In diesem Zusammenhang wurden 
Schulgemeinschaftsausschüsse eingerichtet, 
denen im wesentlichen Beratungskompeten­
zen zukamen. 

Zur Vertretung der Interessen der Schüler 
im Rahmen der einzelnen Schulen wurde die 
Schülermitverwaltung eingerichtet. Die 
Eltern- und Familienverbände und der Bun­
desschülerbeirat haben in den letzten Jahren 
wiederholt eine Erweiterung der Schulpart­
nerschaft, insbesondere durch Ausweitung 
der Kompetenzen des Schulgemeinschafts­
ausschusses verlangt. 

In der Sitzung des Nationalrates vom 
30. Juni 1982 wurde die Bundesregierung 
durch Entschließung aufgefordert, dem N atio­
nalrat den Entwurf einer Novelle zum Schul­
unterrichtsgesetz vorzulegen, in dem Maß­
nahmen zum Ausbau der Schulpartnerschaft 
vorgesehen werden sollen. 

Daraufhin wurden die Schulpartner in vie­
len Einzelgesprächen und Verhandlungen 
sowie in den Schulgemeinschaftsgesprächen 
über ihre Wünsche und Vorstellungen befragt. 
Es zeigte sich, daß bei den einzelnen Schul­
partnern - Lehrer, Schüler, Eltern - inner­
halb der jeweiligen Vertretungsgruppierun­
gen die unterschiedlichsten Auffassungen, 
vor allem über die Form der Mitwirkungs­
rechte von Schülern und Eltern, aber auch 
über die Mitwirkungsrechte selbst, bestan­
den . 

Unter Bundesminister Dr. Zilk wurde im 
Sommer 1983 ein erster Referentenentwurf 
zur 4. Schulunterrichts gesetz-Novelle vorge­
legt. Kernpunkt dieses Referentenentwurfes 
war die Vermehrung der Zuständigkeiten des 
Schulgemeinschaftsauschusses sowie dessen 
Ausweitung auf die 5. bis 8. Schulstufe. 
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Darüber hinaus sollten auch Schüler- und 
Elternrechte auf differenzierte Weise im 
Gesetz verankert werden. In unzähligen wei­
teren Verhandlungsrunden, in erster Linie 
mit den Lehrer-Gewerkschaften, den Zentral­
ausschüssen, den Elternvereinen und auch 
den Schülervertretern, konnte erst im April 
1984 im Rahmen der Gesamtkommission der 
Schulreformkommission eine Einigung in 
einem Teilbereich, nämlich bei den Zustän­
digkeiten des Schulgemeinschaftsausschus­
ses gefunden werden. 

Trotz eines inzwischen erfolgten Minister­
wechsels gingen die Verhandlungen über die 
Schulpartnerschaft ohne wesentliche Unter­
brechungen weiter. 

Ein Einvernehmen mit den Schulpartnern 
und ihren Interessenvertretungen konnte 
allerdings erst am 8. Jänner 1985 hergestellt 
werden, und noch im Februar desselben J ah­
res ging die 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle 
in ein umfangreiches Begutachtungsverfah­
ren. 

Vor dem Sommer 1985 wurde die 4. Schul­
,unterrichtsgesetz-Novelle als Regierungsvor­
lage im Nationalrat eingebracht. Im Oktober 
desselben Jahres setzte der Unterrichtsaus­
schuß einen Unterausschuß zur weiteren 
Behandlung der Regierungsvorlage ein. 

In insgesamt fünf Sitzungen wurde diese 
Gesetzesnovelle beraten, wobei eine Sitzung 
einem Hearing der Vertreter der Eltern, Leh­
rer und Schüler gewidmet war. 

In der Sitzung des Unterrichtsausschusses 
vom 12 .  März 1986 stellte der Ausschuß den 
Antrag an den Nationalrat auf verfassungs­
mäßige Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. 
Einige Tage später, am 1 9. März, erfolgte die 
Beschlußfassung im Nationalrat. 

Diese Entstehungsgeschichte, meine 
Damen und Herren, insbesondere die Bera­
tungsdauer der 4. Schulunterrichtsgesetz­
Novelle zeigt deutlich, daß sowohl der Res­
sortminister als auch der Nationalrat dem 
Gedanken des Ausbaus der Schulpartner­
schaft hohe Bedeutung zugemessen haben. Es 
war, wie wir wissen, ein besonderes Anliegen 
des Unterrichtsministers Dr. Moritz, die neue 
und verstärkte Schulpartnerschaft im Einver­
nehmen mit den Schulpartnern einer gesetzli­
chen Regelung zuzuführen. 

Schulpartnerschaft bedeutet ein Zusam­
menwirken von Schülern, Lehrern und 
Eltern. Dieses Zusammenwirken bedarf zwar 

gesetzlicher Rahmenbedingungen, die jedoch 
nur dann mit Leben erfüllt werden, wenn alle 
drei Schulpartner diese gesetzlichen Bestim­
mungen akzeptieren und wenn gleichzeitig 
ihre speziellen Interessensituationen gewahrt 
bleiben. Eine funktionierende Partnerschaft 
setzt unbestritten die Bereitschaft zur kon­
struktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten 
voraus. 

Die 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle, die 
heute zur Verhandlung vorliegt, bringt wich­
tige Änderungen und Verbesserungen. 

Das Schulunterrichts gesetz sieht neben 
dem lehrplanmäßigen Unterricht zu dessen 
Ergänzung im § 13 Schulveranstaltungen vor, 
wobei die Art, die Anzahl und die Durchfüh­
rung in einer Verordnung näher zu bestim­
men sind. Es hat sich jedoch gezeigt, daß es 
neben diesen Schulveranstaltungen eine 
Reihe von Veranstaltungen gibt, die zwar 
nicht den lehrplanmäßigen Unterricht ergän­
zen, jedoch auf ihn aufbauen und zusätzliche 
Hilfen zur Erfüllung der Aufgabe der Schule 
bieten. Dies sind insbesondere Wettkämpfe 
im Bereich einzelner Unterrichtsgegenstände 
auf nationaler oder internationaler Basis, wie 
zum Beispiel im Bereich der Mathematik, der 
Physik oder der Leibesübungen beziehungs­
weise des Schulsports. 

Für diese schulbezogenen Veranstaltungen 
werden im § 13 a eigene Bestimmungen 
geschaffen, die hinsichtlich der Teilnahme 
und der Haftungsfragen Klarheit bringen. 
Dieser Erweiterung des § 13 wurde zunächst 
von Lehrerseite nicht zugestimmt. Die Situ­
ation konnte jedoch durch die Regelung, daß 
die Teilnahme der Lehrer freiwillig erfolgen 
soll, entschärft werden. 

Der § 13a ermöglicht nun im gesetzlich 
abgesicherten Raum viele Initiativen im 
Bereich der neugeschaffenen schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

Weiters wird der Kritik seitens der Schüler 
zum § 43, dem sogenannten Putzparagraphen, 
insoweit Rechnung getragen, als der Begriff 
"böswillige Beschädigung" durch "vorsätzli­
che Beschädigung" ersetzt wird. 

Auch auf dem Gebiete der Schülervertre­
tung bringt die Gesetzesnovelle Neuerungen. 
So werden Schülervertreter nun schon ab der 
5. Schulstufe gewählt, da die Erfahrung 
zeigte, daß die Einrichtung von Klassenspre­
chern in den Hauptschulen und in den Son­
derschulen, die nach dem Lehrplan der 
Hauptschule geführt werden, sowie in der 
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Unterstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen generell vertretbar und wünschens­
wert ist. Ebenso wurde die von Schülerseite 
vehement geforderte Abhaltung von Schüler­
vertreterversammIungen während der Unter­
richtszeit im Ausmaß von 5 Stunden pro 
Semester noch im Zuge der Ausschußberatun­
gen in das Gesetz aufgenommen. 

Die Rechte der Erziehungsberechtigten 
werden nunmehr in der Neuformulierung des 
§ 61 gesetzlich festgelegt. Das Schulunter­
richtsgesetz enthielt bisher in diesem Para­
graphen lediglich pflichten der Erziehungsbe­
rechtigten. In den neuen Bestimmungen sind 
nun auch Mitwirkungsrechte und Mitbestim­
mungsrechte der Erziehungsbevollmächtig­
ten festgehalten. 

Die Stellung der Elternvereine wurde ver­
stärkt, indem den Elternvereinen ein Entsen­
dungsrecht für den Wahlvorsitzenden bei der 
Wahl der Klassenelternvertreter zugestanden 
worden ist. Die Elternvereine führen die Wahl 
der Klassenelternvertreter durch. 

Der Kernpunkt der Novelle ist zweifellos 
die Einführung der Schulpartnerschaft durch 
partnerschaftliche Gremien in den Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen. Diese schulp art­
nerschaftlichen Gremien sind das Klassenfo­
rum und das Schulforum. Die Erziehungsbe­
rechtigten der Schüler der genannten Schulen 
erhalten nunmehr im wesentlichen dieselben 
verstärkten Entscheidungs- und Beratungs­
rechte wie im Schulgemeinschaftsausschuß. 
So kann zum Beispiel die Hausordnung im 
Schulforum beschlossen werden. In wichtigen 
Fragen des Unterrichts und der Erziehung 
sowie in anderen Bereichen besitzen die 
Erziehungsberechtigten ein Beratungsrecht. 

Im Klassenforum sind alle Eltern einer 
Klasse berechtigt, ihre Wünsche und Ansich­
ten darzulegen. Das Klassenforum ist ein 
Modell der Zukunft, das grundlegende demo­
kratische Eigenschaften in sich birgt und des­
halb geeignet erscheint, die Klassengemein­
schaft zu festigen und dadurch auch zu Pro­
blemlösungen in pädagogischer und erzieheri­
scher Hinsicht beizutragen. 

Im Sinne der Einheitlichkeit der schulp art­
nerschaftlichen Gremien bis zur 9. Schulstufe 
wurde von seiten der sozialistischen Vertreter 
die Einführung des Klassenforums auch an 
den einzelnen Klassen der Unterstufe der all­
gemeinbildenden höheren Schule vorgeschla­
gen. Dieser Vorschlag scheiterte aber am hef­
tigen Widerstand der ÖVP, die darin eine 
Gefährdung der sogenannten Langform-AHS 

erblickte. So sind die Unterstufenklassen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen gegen­
über den Volks-, Haupt- und Sonderschulen 
benachteiligt, da sie auf Klassenebene, Herr 
Kollege Raab, kein schulpartnerschaftliches 
Gremium besitzen. Die ei zeinen Klasseninter­
essen können lediglich durch ein übergeord­
netes Gremium, nämlich den Schulgemein­
schaftsausschuß, an den AHS wahrgenom­
men werden. 

Ich meine, daß die ungleiche Behandlung 
der Eltern jener Kinder, die die Unterstufe 
der AHS besuchen, beseitigt werden sollte 
und daß der neuen Konstruktion der Vorzug 
zu geben wäre. Ich sehe in diesem Zusam­
menhang keine Gefahr für die Organisations­
form der allgemeinbildenden höheren Schule. 

Die noch in der Regierungsvorlage enthal­
tene Bestimmung, wonach Klassen- und 
Schulforen und Schulgemeinschaftsausschuß 
die Möglichkeit erhalten sollen, Erziehungs­
mittel anzuwenden, wurde nicht in das Gesetz 
aufgenommen. Es soll vermieden werden, daß 
vor allem Elternvertreter in ländlichen Gebie­
ten in kritische Situationen dadurch geraten, 
daß sie im Wege der genannten Gremien 
Erziehungsmittel wie Ermahnung und Auffor­
derung und dergleichen bei Kindern anwen­
den, die nicht ihre eigenen sind. 

Zusammenfassend, meine Damen und Her­
ren, ist festzustellen, daß die 4. Schulunter­
richtsgesetz-Novelle einen wichtigen Schritt 
zur Demokratisierung der Schule darstellt. 
Die demokratischen Grundsätze der Mitbe­
stimmung, der Mitverantwortung und der 
Mitentscheidung aller am Schulleben beteilig­
ten Personen - Eltern, Schüler, Lehrer -
werden besonders hervorgehoben. Meine 
Fraktion wird darum der vorliegenden Geset­
zesnovelle die Zustimmung geben. (Beifall bei 
der SPÖ.) 9.35 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Raab. Ich erteile ihm dieses. 

9.36 

Bundesrat Raab (ÖVP, Oberösterreich): 
Herr Vorsitzender! Herr Minister! Geschätzte 
Damen und Herren! Die 4. Schulunterrichts­
gesetz-Novelle wurde im Nationalrat einstim­
mig beschlossen. Sie setzt nun einen neuen 
Rahmen für das Zusammenwirken im päd­
agogischen Dreieck von Eltern, Lehrern und 
Schule. Die Schulpartnerschaft wird ausge­
weitet durch die Ausdehnung der Mitwir­
kungsrechte und der Entscheidungsrechte der 
Eltern. Neu und besonders hervorzuheben ist 
die Einrichtung des Klassen- und des Schulfo-
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rums in der Pflichtschule. Hier wird neu die 
Schulpartnerschaft auch im Pflichtschulbe­
reich begründet. 

Das Schulgesetzwerk 1962 unter Bundesmi­
nister Dr. Drimmel war ja der Auftakt zur 
Neuordnung des äußeren und des inneren 
Schulbereiches. 1974 wurde mit dem Schulun­
terrichtsgesetz der innere Schulbereich gere­
gelt und damit die letzte Lücke geschlossen. 
Zwei Ziele hatte das Schulunterrichtsgesetz, 
nämlich die Rechte und Pflichten von Leh­
rern, Schülern und Eltern unter Bedacht­
nahme auf die Verschiedenheit ihrer Stellung 
und Interessen festzulegen und zweitens das 
Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und 
Eltern zu fördern und den inneren Schulbe­
reich zu ordnen. 

Die Erreichung dieser Ziele setzt Partner­
schaft voraus. Partnerschaft kann bekannt­
lich nicht angeordnet werden, sie hängt ab 
von der menschlichen Haltung, sie hängt ab 
von der Gesinnung. Die Österreichische 
Volkspartei will die partnerschaftliche Gesell­
schaft verwirklichen. Die soziale Struktur der 
Schule ist gekennzeichnet durch das pädago­
gische Dreieck von Eltern, Lehrern und Schü­
lern und verlangt einfach das Zusammenwir­
ken von Personen, die in Würde und Freiheit 
gleichgesetzt sind, in Eigenart, Interessen 
und Funktionen aber verschieden anerkannt 
werden. 

Partnerschaft heißt einfach Mitsprache, 
Mitwirkung, Austragung von Konflikten im 
Geiste gegenseitiger Achtung, Bereitschaft 
zum Gespräch, Anerkennung der gemeinsa­
men Werte und Interessen. Es heißt also, 
einen Weg zu finden, um der Würde des Men­
schen, der Demokratie entsprechend zu mehr 
Gespräch, zu mehr Verständnis, zur Verant­
wortung, aber auch zur Leistungsbereitschaft, 
zu Rücksicht, Konzilianz und Toleranz zu 
kommen. Wir, die Österreichische Volkspartei 
- ich billige es den anderen Parteien eben­
falls zu -, treten deshalb für die Anwendung 
des partnerschaftlichen Prinzips in allen 
Lebensbereichen ein, in Familie, in Schule, 
im Wirtschafts- und Arbeitsleben, im Staat 
und natürlich auch in den Völkergemeinschaf­
ten. 

Ich erinnere an den Begründer der Sozial­
partnerschaft im Wirtschafts- und Arbeitsle­
ben, an unseren Bundeskanzler Raab, und 
darf in einem Zug aber auch Johann Böhm 
nennen. So trägt auch diese Änderung des 
Schulunterrichtsgesetzes in vielen Zeilen und 
Abschnitten die Schrift der Österreichischen 
Volkspartei. Der verfassungsmäßige Rang 

von Schulgesetzen zwingt zur Zusammenar­
beit. Partnerschaft zeigt sich aber auch an der 
Güte des Gesetzes, und Schulgesetze haben 
ein besonderes Gütezeichen der Zusammen­
arbeit und der Partnerschaft erbracht. 

Partnerschaft muß also geübt werden, täg­
lich in der Schule, im Betrieb, aber auch in 
den Ministerien. Sie ist nicht einseitig und 
isoliert zu verstehen. 

Uns allen und Ihnen besonders, Herr Mini­
ster, ist ja die alte Schulweisheit bekannt: Im 
Hause muß geübt werden, was sich im Leben 
und in der Welt bewähren soll. 

Herr Minister! Sie gehen aber in letzter Zeit 
in Ihrem Ressort einen anderen Weg, einen 
"Haidenschen" Weg, und zwar der politischen 
Postenbesetzung und der Parteibuchwirt­
schaft. (Zwischenruf des Bundesrates 
S c  h a c h n e r.) Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Vielleicht am Anfang errötend, 
aber jetzt ziemlich ungeniert und brutal wird 
im Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport sozialistische Personalpolitik 
betrieben. Vielleicht sind es Ihre Ministerse­
kretäre, meine Damen und Herren, vielleicht 
ist es der Einfluß der Parteien. (Bundesrat 
B e r g e r: Wie schaut es in Niederösterreich 
aus?) 

Aber hören Sie, wenn Sie es noch nicht wis­
sen sollten: Es wurden im Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Sport 13 neue Grup­
pen, Abteilungen, Referate eingerichtet. 
Geeignete Leiter wurden rasch gefunden. Das 
Interessante dabei aber ist, meine geschätz­
ten Damen und Herren, zehn gelten als Sozia­
listen, zwei sind parteifrei, und ein kleines 
Referat erhält ein ÖVP-Mitglied. (Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Woher wissen Sie das alles?) 

Als Personalvertreter und Gewerkschafter 
weiß ich das. Ich bedauere, daß es zu diesen 
Konflikten im Mitwirkungsrecht kommt. 
(Bundesrat S c  h a  e h  n e  r: Ihr bespitzelt als 
Gewerkschafter die Leute! Das muß eine selt­
same Gewerkschaft sein!) Herr Kollege! Sie 
sind ja auch Gewerkschafter und Betriebsrat. 
Hören Sie nun, bitte, was hier geschehen ist. 
Einen Konflikt, das Fehlen des Wortes 
"Geschäftseinteilung" , benützt der Minister 
als Instrument sozialistischer Personalpolitik. 

In der Personalvertreter-Aufsichtskommis­
sion ist im Gutachten folgendes sichtbar. 
Gleichzusetzen ist hier die Diensteinteilung 
mit der Geschäftseinteilung. Herr Minister! 
Im § 9 des Personalvertretungsgesetzes Abs. 2 
lit.b nachzulesen. Herr Minister! Wenn man 

.. 
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sich auf das Gesetz angeloben läßt, dann muß 
man es auch halten. 

Wir verstehen Ihre Angst und Ihr Zittern 
vor einem Mann, der gegen Postenbesetzung 
parteipolitischer Art ist und gegen die Partei­
buchwirtschaft, der jetzt panischen Schrek­
ken verbreitet. Der Dienststellenausschuß, 
sehr geehrter Herr Minister, hat sich gegen 
den Totalumbau der Ministerienstruktur aus­
gesprochen, weil Organisationseinheiten ad 
personam hier ausgeschrieben werden. Die 
Personalvertretung, Herr Minister, ist Ihr 
Partner. Sie wird sich diesen Handstreich 
sicher nicht gefallen lassen. Sie beruft sich 
auf das Personalvertretungsgesetz, wonach 
bei Änderung der Geschäftsordnung das Ein­
vernehmen mit der Personalvertretung herzu­
stellen ist. Darum haben Sie sich nicht 
bemüht. Das betrachten wir als einen Gewalt­
akt. 

Partnerschaft, das habe ich schon eingangs 
gesagt, kann nicht verordnet werden, das ist 
eine Sache der Gesinnung, ist eine Sache 
einer menschlichen Haltung. 

Wir bitten Sie, in Zukunft Partnerschaft zu 
üben, Herr Minister! (Beifall bei der ÖVP.) 
Denn diese Haltung bekräftigt doch nur das 
Parteibuchdenken Ihrer Partei: Die Partei ist 
alles, alles sind wir durch die Partei, und ohne 
Partei sind wir nichts. (Ruf bei der SPÖ: Ober­
österreich!) 

Wir in Oberösterreich haben eine Objekti­
vierung, auch im Lande. Sie aber haben sie 
nicht in den Magistratsstädten und in den 
Kammern. 

Bitte, streben Sie nach Objektivierung! 
Gerade Sie als Gewerkschafter würde ich 
sehr darum bitten, daß Sie das ebenfalls tun. 
(Beifall bei der ÖVP.) Wir kennen die Vor­
gangsweisen. Überall dort, wo Sie die Mehr­
heit haben, machen Sie von Ihrer Macht rück­
sichtslos Gebrauch. (Beifall bei der ÖVP.) 

Die Schule aber ist eine Einrichtung des 
Staates und der Gesellschaft, eine Institution 
der Verwaltung. Auf ihrem Boden dürfen 
keine parteipolitischen Auseinandersetzun­
gen ausgetragen werden. 

In Weiterführung des Schulgesetzes 1962, 
beschlossen unter Bundesminister Drimmel, 
hat die ÖVP ihre Partnerschaftsvorstellung 
im Schulunterrichtsgesetz 1974 eingebracht. 

Nun zu der gesamten Gesetzwerdung. Hier 
darf ich doch einiges richtigstellen. Mit Ent-

schließungsantrag 1982 hat nämlich der 
Nationalrat die Bundesregierung aufgefor­
dert, eine Novelle zum Schulunterrichtsgesetz 
vorzulegen, in der Maßnahmen zur Erweite­
rung der Mitwirkungsrechte der Eltern im 
Bereich von Volksschule, Hauptschule und 
Sonderschule vorgesehen waren. Also es war 
der Nationalrat, der dieses Begehren gestellt 
hat. Schulpartnerschaft sollte praxisgerecht 
gestaltet werden . 

Der damalige Unterrichtminister Sinowatz 
hat sich um diese Gesetzesmaterie nicht 
gekümmert und kaum damit befaßt. (Bundes­
rat S t e  p a n  c i  k: Das stimmt doch nicht!) 
Herr Bundesminister Zilk hat als Nachfolger 
einen Referatsentwurf vorgelegt und wieder­
holt und im bekannten Stil die Gesetzeswer­
dung schon - hören Sie! - 1983 angekündigt. 
Der Erwartungsspiegel bei Eltern, Lehrern 
und Schülern war ziemlich hoch, und überzo­
gene Forderungen wurden angemeldet. 

Erst 1985 wurde die Regierungsvorlage zur 
Diskussion gebracht und im Herbst im Unter­
richtsausschuß eingebracht. 

Für das Zusammenwirken Eltern, Schüler 
und Lehrer, also die Schulpartnerschaft, kann 
nur ein Rahmen gesetzt werden. Mit einem 
Minimum an Bürokratie und Administration 
soll ein Maximum an Zusammenwirken 
erreicht werden. 

Es ist meine Überzeugung und die Überzeu­
gung der Österreichischen Volkspartei, daß 
Bildung und Erziehung die gemeinsame Auf­
gabe des Elternhauses und der Schule sind. 
Daher darf Schulpartnerschaft kein Fremd­
auftrag sein, sondern eine notwendige und 
lebendige Einrichtung, ein Auftrag an alle 
Beteiligten, damit das innere Schulleben und 
die Schulwirklichkeit, die gemeinsamen 
Anliegen und Vorstellungen, die Sorgen, die 
Nöte und die Schwierigkeiten des Schulallta­
ges besser bewältigt werden können. 

Die Erziehungsbereiche Lehrer, Eltern und 
Schüler rücken zusammen, und es ist eine 
größere Chance des stärkeren Mitgestaltens 
vor allem für die Eltern im Schulleben gege­
ben. Das begrüßen wir, das ist ganz im Sinne 
der Österreichischen Volkspartei. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Die Schule hat, und darin stimmen wir hof­
fentlich überein, gemeinsame Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben, dem jungen Menschen 
auf seinem Bildungsweg und bei seiner Per­
sönlichkeitsentfaltung zu helfen. 
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Schwierigkeiten wird es immer geben. Im 
Schulalltag, im Schulleben, im täglichen Mit­
einander werden immer neue Schwierigkei­
ten und Probleme auftauchen. Sie liegen eben 
im menschlichen Bereich, in den menschli­
chen Fehlern und Schwächen, kein noch so 
gut funktionierendes Schulsystem kann dies 
von vornherein ausschließen. Eine Lösung 
kann immer wieder nur im persönlichen 
Gespräch mit dem Partner gefunden werden. 
Eltern dürfen in diesem Zusammenwirken 
nicht allein an ihr Kind denken. Zusammen 
mit anderen Eltern, Schülern und Lehrern 
sollen sie sich aktiv am Schulleben beteiligen, 
es mitgestalten und versuchen, auftretende 
Probleme zu lösen. Es setzt Bereitschaft der 
Eltern voraus, bei Elternvereinigungen als 
Elternbeiräte mitzuarbeiten und sich wählen 
zu lassen. Partnerschaft ist eben primär eine 
Frage der Bereitschaft und der Gesinnung. 

Es wird gemeinsame Aufgabe der Schule, 
der Familie und der Elternverbände sein, For­
men der Begegnung zu finden, die das Schul­
klima verbessern. Gemeinsame Seminare, 
Herr Minister, wären vielleicht der richtige 
Weg für Eltern und Lehrer und können das 
Schulklima positiv beeinflussen. Eine Einfüh­
rungsphase für die Vorbereitung der Partner 
auf ihre künftigen Aufgaben wäre sicher emp­
fehlenswert. Niederösterreich hat zum Bei­
spiel dieses Projekt schon gestartet. 

Zum Lehrer als Partner im Bildungs- und 
Erziehungsfeld der Schule muß folgendes 
gesagt werden: Entscheidend ist im Schulsy­
stem die Persönlichkeit des Lehrers. Wir 
brauchen den engagierten, den verantwor­
tungsbewußten, den fortbildungsbereiten 
Lehrer. Er muß Urteilsfähigkeit und Entschei­
dungsfähigkeit des Schülers schärfen und 
darf sie nicht einengen. 

Dem Lehrer erwächst aus der rein formel­
len Erfüllung des Gesetzesauftrages - Herr 
Minister, das ist Ihnen bestens bekannt - ein 
zeitlicher Aufwand. Er leitet die Diskussion 
im Klassen- und Schulforum, führt Aufzeich­
nungen, Protokolle, verfolgt die Anträge und 
Vorschläge. Eine angemessene Abgeltung ist 
berechtigt. Die Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst hätten 
eigentlich schon vor Verabschiedung der 
Novelle abgeschlossen werden müssen. 

Sicher wäre auch im Bereich der Volks­
schule die Gewährung der bisher vorenthalte­
nen Klassenführungsstunde berechtigt, da 
jeder Volksschullehrer nun auch in das Klas­
senforum integriert ist. Das ist mein Ersu­
chen, geschätzter Herr Minister. 

Die Schüler als Partner - das ist die Mei­
nung der Österreichischen Volkspartei - sol­
len die Welt, in der sie leben, arbeiten, studie­
ren, auch aktiv mitgestalten. Die Schule ist ja 
nur ein Teilbereich. Es muß einen Erfah­
rungsaustausch geben, damit der Schüler im 
Schulleben kreativ und engagiert mitwirken 
kann. Diese Mitwirkung ist im Gesetz vorge­
sehen und soll auch gelernt und praktiziert 
werden. 

Hauptanliegen des Schulunterrichtsgeset­
zes sind also zusammenfassend: Die Auswei­
tung der Schulpartnerschaft durch die Aus­
dehnung der Beratungs- und Entscheidungs­
kompetenz des Schulgemeinschaftsausschus­
ses. An den Pflichtschulen wird ein Klassen­
und Schulforum eingerichtet, in dem Eltern 
vertreten sind. Eltern werden nun in jeder 
SchulstUfe ihr Mitspracherecht ausüben kön­
nen. 

In weiten Bereichen der Novelle waren sich 
die Fraktionen einig, zum Beispiel über 
Pflicht im Förderunterricht an Hauptschulen, 
leistungsdifferenzierten Unterricht, ebenfalls 
an den Berufsschulen. 

Einigung wurde darüber erzielt, daß bei 
wiederholtem kurzfristigem Fehlen ein ärztli­
ches Attest verlangt wird. Der Putz-Para­
graph bleibt: Wer vorsätzlich und mutwillig 
Einrichtungen beschädigt, beschmutzt, hat 
dies auch zu verantworten. Ich glaube, Wie­
dergutmachung gehört eben auch zur Persön­
lichkeitsentwicklung und zu einem Reifepro­
zeß. 

Ein neuer Begriff schließt die Lücken, und 
das sind die "schulbezogenen Veranstaltun­
gen". Sie können nun lehrplanmäßig abgehal­
ten werden. Die Fragen der Haftung und 
Finanzierung sind geregelt, und die Eltern 
bestimmen hier mit. 

Es gab Teilbereiche, wo keine Übereinstim­
mung erzielt wurde, wie hier Bundesrat Step­
ancik bereits erwähnte. 

Womit wir uns nicht identifizieren konnten 
und wo wir die Zustimmung versagten, war: 
Bei der Langform der AHS und am Polytech­
nischen Lehrgang waren wir nicht bereit, die 
funktionierenden Schulgemeinschaftsaus­
schüsse durch Klassen- und Schulforum zu 
ersetzen. Wir sehen eben in der Langform des 
Gymnasiums, der AHS, eine Einheit und las­
sen diese auch nicht unterbrechen. 

Auch der weiteren und stärkeren Verbüro­
kratisierung und Administration durch stän-:-

.. 
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dige Ausschüsse sind wir entgegengetreten; 
ein neuer Ausschuß, der permanent tagen 
sollte und einen ungeheuren Administrations­
aufwand mit sich bringt. 

Es kam zu der Einigung mit der Entweder­
oder-Bestimmung: entweder Schulforum oder 
Ausschuß. Wir bleiben auch bei dem altbe­
währten System der Personenwahl. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch in 
Erinnerung rufen, Herr Minister: Das, was 
wir im Ausschuß des Bundesrates einstlmmig 
beschlossen haben, geht uns noch ab im 
Schulunterrichtsgesestz, nämlich die Gleich­
behandlung jener Schüler aus dem Grenzge­
biet, die in Deutschland die Schule besuchen 
und denen erhebliche Kosten erwachsen 
durch Nostrifizierung ihrer Zeugnisse, näm­
lich Kosten von 600 S bis 800 S. Wir würden 
bitten, daß dies in eine der nächsten Änderun­
gen im Schulunterrichtsgesetz im Sinne unse­
res Entschließungsantrages aufgenommen 
wird. 

Partnerschaft im Schulbereich und Schüler­
mitbestimmung in der Sozialstruktur sind 
keine politischen und sozialen Forderungen, 
sondern eine Forderung im pädagogischen 
Dreieck, im Zusammenführen von Eltern, 
Schülern und Lehrern. Mitsprache, Mitwir­
kung und Mitverantwortung im pädagogi­
schen Dreieck brauchen kein partei- und 
organisationspolitisches Engagement, son­
dern in erster Linie die Initiative, die Anre­
gung und die Vorschläge der Eltern. Ihren 

. Erfahrungsschatz wollen wir in die Schule 
miteinbringen. (Beifa ll bei der ÖVP.) 

Zusammenfassend muß festgestellt werden: 
Die Verantwortung der Eltern für die Erzie­
hung der Kinder begründet die Mitbestim­
mung in der Schule. Die Familie ist die prä­
gende Kraft für die Lebenschancen der Kin­
der. Die Schule als Einrichtung der Gesell­
schaft braucht die Mitarbeit der Eltern. Der 
Lehrer ist ein gleichwertiger Partner und darf 
nicht zum Vollzugsbeamten degradiert wer­
den. Seine Kooperationsbereitschaft ist die 
Voraussetzung für das Funktionieren der 
Schulpartnerschaft. 

Mit der Einbeziehung dieser Gedanken und 
Aufnahme in das Schulunterrichtsgesetz 
haben wir einen neuen, ich möchte sagen, 
"ausgreifenden" Schritt im Zusammenwirken 
der Schule zur Ausweitung und Verstärkung 
der Schulpartnerschaft gemacht. Das pädago­
gische Dreieck im Schulbereich - Eltern, 
Schüler, Lehrer - wird enger zusammenge­
führt. 

Die Weichen sind gestellt. Es gilt nun, die 
partnerschaftlichen Möglichkeiten wahrzu­
nehmen, um das Klima für eine offene, lei­
stungsstarke, erfolgreiche kinder- und eltern­
freundliche Schule zu schaffen. 

Die ÖVP gibt dieser Novelle gerne ihre 
Zustimmung. (Beifall bei der ÖVP.) 9.57 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Mohnl. Ich erteile es ihm. 

9.57 

Bundesrat Mohn} (SPÖ, Niederösterreich): 
Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Herr Bun­
desminister! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren des Hohen Bundesrates! Mein 
Vorredner, Herr Bundesrat Raab, hat eine 
Reihe von Bemerkungen gemacht, die ich 
nicht ohne Kommentar hinnehmen möchte, 
wobei ich mich vor allem mit dem Inhaltli­
chen auseinandersetzen möchte. 

Sie haben gesagt, die Schule, die Schulp art­
nerschaft brauche keine Parteien, brauche 
keine Politik. Das mag richtig sein. Sie 
braucht aber die gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen dazu, daß sie überhaupt möglich wer­
den kann. Und diese gesetzlichen Rahmenbe­
dingungen werden durch den Gesetzgeber, 
und das sind allemal die Vertreter der politi­
schen Parteien, geschaffen. 

Auf eines möchte .ich auch aufmerksam 
machen: Schulpartnerschaft gibt es im Gesetz 
erst seit dem Jahre 1974. Sie wurde also in 
einer Zeit eingeführt, in der Sozialdemokra­
ten die Mehrheit hatten und die Hauptverant­
wortung in diesem Hause getragen haben und 
stammt nicht aus einer Zeit, in der Sie, Ange­
hörige der Österreichischen Volkspartei, die 
Hauptverantwortung für die Schule getragen 
haben. (Zwischenruf des Bundesrates 
R a a  b.) Ja, aber eine Schulpartnerschaft hat 
es nicht gegeben. Es hat eine grundsätzliche 
Gesetzesänderung gegeben. Ich möchte schon 
in Erinnerung rufen, daß die Schulpartner­
schaft nicht von Ihnen erfunden und durch 
Sie eingeführt, sondern eher durch Sie behin­
dert wurde und daß erst die Sozialdemokra­
ten angetreten sind und den Eltern und auch 
den Schülern die Möglichkeiten des Mitbe­
stimmens und des Mitredens gegeben haben. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Ich verstehe nicht, daß Sie ein Gesetz, das 
vom breiten Konsens getragen wird, getragen 
werden muß, weil ja sonst eine Beschlußfas­
sung nicht möglich ist, dazu benützen, um 
dem Minister Vorwürfe hinsichtlich der Per­
sonalpolitik zu machen, und daß gerade Sie, 
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Herr Bundesrat, dieses Thema anschneiden, 
wo Sie selber doch einiges auf diesem Gebiet 
zu verzeichnen haben. Ich denke zum Beispiel 
an mein Heimatland Niederösterreich, wo es 
überhaupt keinen Bezirkshauptmann gibt, 
der nicht der ÖVP angehört. Ich denke an 
meinen Schulbezirk, wo von rund 35 Leiterpo­
sten nur 2 nicht von der Österreichischen 
Volkspartei besetzt sind. Ich denke daran, wie 
schwierig es für jemanden ist, der nicht 
ÖAAB-Mitglied ist, eine schulfeste Stelle zu 
bekommen. Natürlich finden Sie für all das 
irgendeine Erklärung. Natürlich finden Sie 
einen Weg. Der Weg kann sogar soweit gehen, 
daß man halt j emandem, der nicht dem ÖAAB 
angehört, das Leben sauer macht, indem man 
ihn irgendwo versetzt, wo es für ihn wirt­
schaftlich schwierig ist. Erst dann, wenn er 
sozusagen klein beigibt, hat er die Möglich­
keit, einen schulfesten Posten zu bekommen. 

Ich glaube, Sie haben wahrlich keinen 
Grund, Personalpolitik parteilich anzugreifen, 
denn dann müßten Sie sehr, sehr Wesentli­
ches in Ihren eigenen Reihen einmal verän­
dern und uns zeigen, wie das anders geht. 
(Zustimmung bei der SPÖ. - Bundesrat 
R a a  b: Widerlegen Sie das!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nun möchte ich mich aber mit der Schulun­
terrichtsgesetz-Novelle auseinandersetzen. 
(Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates 
R a a  b.) Weil Sie das ansprechen: In Ober­
österreich soll es eine Aussage des Herrn Prä­
sidenten Eckmayr geben, wonach er an sei­
nen ÖAAB-Vorsitzenden, den Herrn Landes­
hauptmann-Stellvertreter Possart, die Mittei­
lung geschickt hat, daß uns - das dürfte gar 
nicht an die Öffentlichkeit dringen - eigent­
lich unser Obj ektivierungssystem mehr Vor­
teil�. als Nachteile gebracht hat. (Ruf bei der 
SPO: .. Hört! Hört! - Heftiger Widerspruch bei 
der OVP.) Ich sage das sehr vorsichtig, weil 
ich momentan die Unterlage nicht bei der 
Hand habe. (Anhaltende Zwischenrufe bei der 
ÖVP und Gegenrufe bei der SPÖ.) Also im 
Bereich einer gewissen Scheinheiligkeit wird 
hier schon argumentiert. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m  b e  c k: . . .  Behauptungen in den 
Raum gestellt!) Demonstrieren Sie j etzt 
Schulpartnerschaft, oder wie ist das? (Bundes­
rat Dr. S c  h a  m b  e c k: Das ist Ihre " Wahr­
heitsliebe"!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich hätte dazu an sich gar keine Stellung­
nahme abgegeben, hätte nicht der Herr Bun­
desrat Raab das in einer Form angeschnitten, 
die mir nicht gefällt und die dem Geist, der in 

Schulfragen herrscht, widerspricht. Das 
möchte ich ganz klar und deutlich sagen. 

Nun aber zurück zur Schulunterrichtsge­
setz-Novelle, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Das Hauptanliegen, so lautet der 
Einleitungssatz zu den Erläuterungen der 
Regierungsvorlage, ist die Ausweitung der 
Schulpartnerschaft. Die wesentlichen Neu­
erungen sind von meinen Vorredern sehr aus­
führ lich dargelegt worden, vor allem Bundes­
rat Stepancik hat sich mit der Novelle sehr 
genau beschäftigt. 

Ich möchte mich mit dem Thema Schulpart­
nerschaft grundsätzlich auseinandersetzen, 
und zwar vor allem deswegen, weil ich darin 
einen Beitrag zur Bewältigung der Zukunfts­
aufgaben nicht nur im schulischen, sondern 
auch im gesellschaftlichen und im wirtschaft­
lichen Bereich sehe. Ich weiß, daß diese 
Behauptung gewissermaßen einen umfassen­
den Anspruch erhebt. 

Dieser Anspruch ist darin begründet, daß 
alle Veränderungen - auch die Verbesserun­
gen - in unserer Gesellschaft mit vermehr­
tem Wissen, vor allem aber mit umfassender 
Vermittlung dieses Wissens an möglichst alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft zusammen­
hängen. Es ist eine Tatsache, daß die Ausbil­
dung von demokratischen Gesellschaftsfor­
men eng mit der Bildung und dem Verständ­
nis der wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenhänge einhergeht. 

Die Schulen, insbesondere die Pflichtschu­
len und die Schulen der mittleren Ausbil­
dungsebene, sind von der gesellschaftlichen 
Entwicklung überrollt worden. Während Uni­
versitäten schon seit j eher als Stätten der 
freien Meinungsäußerung, als Stätten der 
politischen Bildung im weitesten Sinne gal­
ten, war das bei diesen Schulen im unteren 
und mittleren Bereich nicht der Fall. Dieses 
mangelnde Demokratiebewußtsein und das 
fehlende Partnerschaftsdenken in diesen 
Schulbereichen waren für uns Sozialdemokra­
ten auch der Grund, warum unter dem dama­
ligen Unterrichtsminister Dr. Fred Sinowatz 
im Schulunterrichtsgesetz der gesetzliche 
Grundstein zur Partnerschaft zwischen Leh­
rern, Schülern und Erziehungsberechtigten 
gelegt wurde. 

Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, 
daß das damals vor allem bei den konservativ 
denkenden Lehrern nicht auf ungeteilte 
Zustimmung gestoßen ist. Ganz im Gegenteil! 
Es hat vorerst Verunsicherung hervorgerufen, 
und in der Folge hat es oft sogar offenen Pro­
test dagegen gegeben. 

• 
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Es ist mir auch verständlich, daß damals 
Lehrerpersönlichkeiten, die es Jahrzehnte 
hindurch gewohnt waren, als unangefochten 
zu gelten, plötzlich im Regen standen und erst 
umdenken und etwas an sich Selbstverständ­
liches aufnehmen mußten. Mit diesem 
Umdenken wurde aber unter anderem auch 
eine ungeahnte Bildungsoffensive eingeleitet. 
Es wurden die Schulen Gesellschaftsschich­
ten geöffnet, die Jahrzehnte zuvor nicht ein­
mal daran zu denken wagten, eine schulische 
Ausbildung anzustreben. 

Es spricht aber auch für die Schule, für die 
Lehrer und für die politisch Verantwortlichen, 
daß diese Entwicklungen von einem bereits 
angesprochenen breiten Konsens getragen 
wurden, wobei es natürlich - das zeigt auch 
die heutige Diskussion - einige politische 
Ausritte, verbale Entgleisungen und anderes 
mehr gegeben hat. Aber letztlich konnte doch 
immer wieder der für die Beschlußfassung 
dieser Gesetze notwendige Konsens und 
damit die qualifizierte Mehrheit gefunden 
werden. 

Daneben gab es natürlich auch eine Reihe 
von sehr wichtigen Begleiterscheinungen. So 
wurde der Berufsstand des Lehrers unter 
neuen Gesichtspunkten verändert, es wurde 
die Lehrerausbildung diesen Bestrebungen 
angepaßt. Zahlreiche Bildungsstätten mußten 
erweitert werden. Starke Zunahmen von 
Schulneubauten waren zu verzeichnen. Die 
Wirtschaft, vor allem das Gewerbe, wurde 
belebt. Allein seit 1970 wurden 290 Schulge­
bäude neu errichtet, in denen 374 Schulen 
untergebracht sind. Dadurch konnten rund 
140 000 Ausbildungsplätze zumeist im berufs­
bildenden höheren Schulwesen geschaffen 
werden. 

Nun komme ich zurück zu meiner eingangs 
aufgestellten Behauptung, daß vermehrte 
Schulpartnerschaft im Pflichtschulbereich -
im AHS-Bereich kann man sie ja fast als 
selbstverständlich bezeichnen - einen Bei­
trag zur Bewältigung der Zukunftsprobleme 
leisten wird. Der Grundgedanke ist der, daß 
alle Angelegenheiten, die die Ausbildung 
unserer Kinder betreffen, zwischen Eltern, 
Lehrern, aber auch den Betroffenen, nämlich 
den Schülern, abgeglichen werden sollen, und 
zwar in einer Form, die dem j eweiligen Part­
ner entspricht. 

Nun wird es sich in den meisten Fällen -
das ist auch schon angeklungen - um organi­
sierte Angelegenheiten handeln. Es werden 
Schulveranstaltungen während und außer­
halb der Unterrichtszeit, eventuell Lehrmittel, 

Lehrbehelfe, Lehrmethoden und Vorgangs­
weisen Inhalte dieser partnerschaftlichen 
Begegnung sein, wobei ich davon überzeugt 
bin, daß die Sorge der Elternvereine unbe­
rechtigt ist, daß sie in ihrem Wirkungsbereich 
eingeschränkt werden. Ich habe eher den Ein­
druck, daß eine sinnvolle Zusammenarbeit 
und damit die Schulpartnerschaft eine Ergän­
zung dieser Möglichkeit des Mitgestaltens ist. 

Nun darf es aber, um der Zukunft willen, 
nicht bloß bei der Bewältigung von organisa­
torischen Problemen bleiben, sondern es müs­
sen auch Inhalte ausgetauscht, besprochen 
und verwirklicht werden. An Hand eines Bei­
spiels möchte ich das demonstrieren. 

Große Sorgen bereitet uns derzeit die 
Jugendarbeitslosigkeit. Mit einem rund 30pro­
zentigen Anteil junger Menschen unter 25 
Jahren an der Arbeitslosenrate schneidet 
Österreich im europäischen Vergleich zwar 
nicht schlecht ab, denn nur in der Bundesre­
publik Deutschland und in Dänemark ist die­
ser Prozentanteil geringer, es sind aber trotz­
dem zu viele davon betroffen. Als eine der 
Ursachen für die trotz Wirtschaftswachstum 
steigende Jugendarbeitslosenrate werden Bil­
dungs mängel der Betroffenen angenommen, 
und das, obwohl das Schulwesen eine hervor­
ragende Entwicklung genommen hat und zum 
Beispiel die Schülerzahlen in den berufsbil­
denden höheren Schulen in den letzten fünf­
zehn Jahren von 28 000 auf 94 000 angestiegen 
sind. 

Es muß daher noch etwas anderes dahinter­
stecken. In der schwierigen Phase des Wie­
deraufbaus der Nachkriegszeit, im Glücksge­
fühl der wiedererlangten Freiheit und des 
materiellen Wohlstandes der sechziger und 
der beginnenden siebziger Jahre haben viele 
Eltern den an sich sehr positiven Gedanken 
geboren, ihren Kindern soll das alles einmal 
erspart bleiben, ihren Kindern soll es besser 
gehen. Und damit verbanden sie unter ande­
rem auch eine Schul- und Berufsausbildung, 
die weg von körperlichen oder handwerkli­
chen Tätigke�ten hin zu den sogenannten bes­
ser qualifizierten Berufen führte . Das erklärte 
Ziel vieler war und ist auch heute noch: Meine 
Kinder müssen eine höhere Schule besuchen 
und einen besseren Beruf ausüben können. 

Die Folgen dieser Einstellung erkennen wir 
ab und zu an der Tatsache, daß es auf der 
einen Seite bei Handelsschülern, bei Matur­
anten ein Überangebot gibt, wir aber in den 
qualifizierten Handwerksberufen Mangel 
haben. Ich denke nur daran, daß es nach Mau­
rern, Dachdeckern, Fliesenlegern, Steinmet-
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zen eine große Nachfrage gäbe, aber die erfor­
derliche Anzahl von Arbeitern mit entspre­
chender Berufsqualifikation nicht vorhanden 
ist .  

Das soll aber nicht bedeuten, daß ich nicht 
davon überzeugt bin, daß grundsätzlich eine 
bessere Bildung und Ausbildung zur Verbes­
serung der Lebensqualität führt. Nur darf das 
nicht nur auf der Ebene einer theoretischen 
Schulausbildung geschehen, sondern diese 
Verbesserung muß in alle Bereiche der Aus­
bildung und in alle Sparten einfließen. 

Diese oben genannte Einstellung, nämlich 
hin zum Besseren, hat aber auch manchmal 
dazu geführt, daß Menschen - vor allem 
junge Menschen - überfordert und schließ­
lich nicht in der Lage waren, den Erwartun­
gen ihrer Eltern zu entsprechen, letztlich ihre 
Schullaufbahn abbrechen mußten und dann 
ohne Ausbildung dastanden. 

In der Zeit der Hochkonjunktur mit ihrem 
großen Arbeitskräftebedarf hat es viele gege­
ben, die hier doch unterkamen und eine 
Berufskarriere aufbauten, aber in einer Zeit 
der Umstrukturierung gibt es gerade für jene , 
die eine nicht abgeschlossene oder schlechte 
Ausbildung haben, keine Verwendung, sie 
sind arbeitslos. Das gilt nicht nur für die 
Schüler, sondern das gilt wiederum für alle 
Berufsbereiche. 

Nun meine ich, daß eine funktionierende 
Schulpartnerschaft schon im Pflichtschulbe­
reich auf diese Probleme hinweisen muß, daß 
durch ein Gespräch zwischen Eltern, Kindern 
und Lehrern Aufklärung und Einsicht in das 
weite Feld der Lebensbewältigung gegeben 
werden müssen, damit letztlich der Satz: 
Nicht für die Schule, für das Leben lernen 
wir, seine Verwirklichung findet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Zeiten , in denen Eltern und Schüler zit­
ternd vor der Tür des Klassenlehrers standen 
und untertänig auf Auskunft warteten, gehen 
allmählich zu Ende. Sie sind noch nicht über­
�ll vorbei. An ihre Stelle müssen echte 
gemeinsame Bestrebungen im gegenseitigen 
Verstehen und Wissen um die Aufgaben von 
Bildung und Ausbildung treten. 

Die Schule ist nicht nur eine Institution, die 
entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte pro­
duziert, sondern sie bereitet auf das Leben 
vor. Sie darf aber auch an den Realitäten des 
Lebens nicht vorbeigehen, und sie muß auch 
Beiträge zum Verstehen unserer Entwicklung 
leisten. 

Eine funktionierende Schulpartnerschaft 
hätte vielleicht auch verhindern können, daß 
Lehrer im Unterricht die unmittelbare Ver­
gangenheit verschwiegen haben, daß für 
diese die Geschichte unseres Heimatlandes 
nach dem Ersten Weltkrieg endet. Eltern, vom 
Geiste · der Schulpartnerschaft getragen, hät­
ten im Gespräch Lehrer darauf aufmerksam 
gemacht, daß man mit Verschweigen diese 
Probleme nicht aus der Welt schafft. Viel­
leicht wäre es uns erspart geblieben, daß uns 
die Geschichte in manchmal so unheimlicher 
Form einholt , wie wir das gerade in den letz­
ten Tagen und Wochen erlebt haben. Wir 
bekennen uns vollinhaltlich zu der geistigen 
Grundhaltung Schulpartnerschaft, zur Part­
nerschaft an sich, denn diese kann nicht früh 
genug erfahren und gelernt sein. - Danke 
schön. (Beifall bei der SPÖ.) 10.14 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister Dr. Moritz. Bitte, Herr 
Minister. 

10.14 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport Dr. Moritz: Herr Vorsitzender! Hohe 
Länderkammer! Meine Damen und Herren 
Bundesräte! Die heute auch hier zu erwar­
tende Zustimmung zur 4. Novelle zum Schul­
unterrichtsgesetz ist ein ganz bedeutender 
Fortschritt auf unserem Weg zu mehr Demo­
kratie in der Schule. Dieses Gesetz wird mich 
in die Lage versetzen, ein Versprechen einzu­
lösen, das ich den Eltern bei Übernahme die­
ses hohen Amtes im September 1984 gegeben 
habe, nämlich sie als weitgehend gleichbe­
rechtigte Partner in das Leben unserer 
Schule einzubeziehen. 

Diese 4. Novelle zum Schulunterrichtsge­
setz hat langer, geduldiger und zum Teil sehr 
schwieriger Verhandlungen bedurft. Sie wur­
den von meinem Vorgänger eingeleitet und 
von mir weitergeführt. Innerhalb eines Vier­
teljahres gelang es dann, die höchst unter­
schiedlichen Interessen der Vertretungen der 
Lehrer , der Eltern und der Schüler weitge­
hend auf einen Nenner zu vereinbaren. 

Ich bin glücklich darüber, daß nach 
Abschluß der Debatte und der Verabschie­
dung des Gesetzes im Nationalrat alle Grup­
pierungen unbeschadet ihrer politischen 
Zugehörigkeit und der jeweiligen Interessen­
lage dieser Novelle ihre Zustimmung gegeben 
haben. Das läßt mich hoffen, daß aus diesem 
Gesetz eine reale Partnerschaft erwachsen 
wird, daß diese nicht nur auf dem Papier ste­
henbleiben wird. 
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Die Einigung war tatsächlich nicht leicht zu 
finden gewesen. Die Lehrer hatten für die 
Einführung der Schulpartnerschaft in der 
Pflichtschule die Einrichtung von Klassenfo­
ren vorgeschlagen, während meine Vorstel­
lung zunächst auf eine Ausweitung des Schul­
gemeinschaftsausschusses auch auf die 
Pflichtschule abzielte. Mit einem Klassenfo­
rum allein wiederum konnte ich mich nicht 
zufriedengeben, weil die Partnerschaft sich ja 
nicht auf die einzelne Klasse beschränken, 
sondern immer die ganze Schule erfassen 
sollte. 

Bei den Elternvereinen gab es Befürchtun­
gen, daß diese neuen Gremien allenfalls die 
Aktivität der Elternvereine beeinträchtigen, 
ihre Bedeutung schmälern könnten. Ich habe 
sie, glaube ich, doch davon überzeugen kön­
nen, daß diese Form der Schulpartnerschaft 
gerade den Elternvereinen neue Aktions­
räume eröffnen wird, ihnen neue positive Auf­
gaben stellen wird. 

Wir haben auch mit den Schülern gespro­
chen, mit sehr wachen, demokratisch geschul­
ten und eloquenten Schülervertretern, die die 
Sache der Schüler mit großer Energie und 
Vehemenz vorgetragen haben, und auch mit 
ihnen war es möglich, zu einem vernünftigen 
Konsens zu kommen. 

Jetzt also geht es darum, dieses Gesetz in 
die Wirklichkeit umzusetzen. Das Wichtigste 
ist tatsächlich - das wurde hier schon betont 
- eine entsprechend aufbereitete Informa­
tion der Lehrer, der Eltern und der Schüler. 
Gesetzestexte sind zwangsläufig mitunter 
schwer zu lesen, sie sind kompliziert. Nun 
sind wir schon daran, eine griffige Broschüre 
zu entwickeln, die den Gesetzesinhalt allen 
Interessierten verständlich, leicht lesbar 
nahebringen soll, aber auch entsprechend 
juristisch begründet die Kommentare verfas­
sen soll, um dem Gesetz auch bei der Ausle­
gung in Streitfällen immer eine ganz klare 
Richtung zu geben. 

Es wird gemeinsamer Anstrengungen 
bedürfen, diese Partnerschaft in die Wirklich­
keit umzusetzen, und ich bin sehr glücklich, 
daß Vertreter beider Parteien schon ihre 
Zustimmung ausgedrückt haben. Umso mehr 
bedaure ich es, meine Damen und Herren, 
daß Sie, meine Damen und Herren Bundes­
räte auf der rechten Seite dieses Hauses, bei 
der sich schon abzeichnenden Zustimmung 
noch einmal den Versuch unternehmen muß­
ten, hier Ihre Oppositionsrolle sehr drastisch 
und aggressiv zu unterstreichen. 

Ich weise die Beschuldigung, daß in mei­
nem Ministerium Parteibuchwirtschaft 
betrieben werde und eine politische Postenbe­
setzung stattfinde, mit aller Ent�chiedenheit, 
bei allem Respekt vor dem Hohen Haus, 
zurück. (Beifall bei der SPÖ.) 

Vor allem rate ich Ihnen, meine Damen und 
Herren auf der rechten Seite dieses Hauses, 
wiederum bei allem gebotenen Respekt, 
gerade im Hinblick auf die Beispielswirkung 
parlamentarischer Meinungsäußerungen bei 
der Wortwahl sehr sorgsam umzugehen. Es 
ist unerhört, mir vorzuhalten, ich hätte 
Gesetze nicht eingehalten, sprich Gesetze 
gebrochen. Auch das wird von mir entschie­
den zurückgewiesen, meine Damen und Her­
ren. (Neuerlicher Beifall bei der SPÖ.) 

Bei einer sehr gründlichen und langen Ana­
lyse der Organisationsstruktur des Ministe­
riums habe ich festgestellt, daß manches 
einer moderaten, behutsamen Anpassung 
bedarf. Ich habe mich bei der notwendigen 
Reorganisation der inneren Struktur des Hau­
ses von zwei Prinzipien leiten lassen, denen, 
meine ich, auch Sie Ihre Zustimmung nicht 
verweigern sollten, nämlich vom Subsidiari­
tätsprinzip und vom Prinzip einer Dezentrali­
sation der Verantwortung. Denn nur durch 
solche wirksame Bekundungen des Vertrau­
ens in den einzelnen Beamten wird dessen 
Arbeitsfreude, dessen Leistungsbereitschaft 
wirklich gefördert. 

Ich glaube sagen zu können, daß mir die 
überwiegende Mehrheit der Beamtenschaft 
des Hauses mit großer Loyalität und hervor­
ragendem Fachwissen gegenübergetreten ist. 
Diese Loyalität hat aber ihr selbstverständli­
ches Gegenstück in einer großzügigen, tole­
ranten Respektierung der persönlichen politi­
schen Einstellung des Beamten. Wir arbeiten 
erfolgreich zusammen, und ich bedanke mich 
bei den Damen und Herren meines Hauses 
für die erstklassige Leistung, die sie Tag für 
Tag erbringen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Wenn es nun darum geht, auslaufende oder 
neu geschaffene Positionen neu zu besetzen, 
dann geht der provisorischen und dann der 
definitiven Bestellung ein objektives und kor­
rektes Verfahren voraus. Ich frage nicht, 
meine Damen und Herren: Welcher Partei 
gehört die einzelne Beamtin, gehört der ein­
zelne Beamte an? Ich habe, erfreulicherweise 
im Einvernehmen mit der ÖAAB-dominierten 
Personalvertretung, den höchsten zu berufen­
den Beamten, einen Sektionsleiter , auch nicht 
gefragt, welcher politischen Partei er ange­
hört. Ich weiß nur, daß er ganz gewiß nicht bei 
der Sozialistischen Partei eingeschrieben ist. 

1557 
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Meine Damen und Herren! Ich bemühe 
mich auch um das Einvernehmen mit der Per­
sonalvertretung. Es ist bedauerlich, daß die 
ÖAAB-Vertreter dieses Gremiums verschwie­
gen haben, daß meinen Entscheidungen stun­
denlange Gespräche, geduldige Diskussionen 
vorausgegangen sind, bei denen ich mehrfach 
meine Konzessionsbereitschaft bekundet 
habe. Aber meine Konzessionsbereitschaft ist 
dann zu Ende, meine Damen und Herren, 
wenn mir sehr hohe Repräsentanten Ihrer 
Partei telefonisch zu verstehen geben, daß es 
sich bei dieser oder jener Position des Hauses 
um ihre Domäne handle und daß es bei einer 
anderen als der von ihnen geduldeten Beset­
zung politische Folgen geben würde. (Zwi­
schenrufe und Beifall bei der SPÖ.) Politische 
Domänen gibt es im Unterrichtsministerium 
nicht, sondern nur Domänen der Leistung 
und der Qualität. 

Meine Damen und Herren! Wir werden 
immer wieder um das Einvernehmen auch 
mit den Personalvertretern bemüht sein. Aber 
dieses ist eben dann sehr schwierig zu finden, 
wenn die Vertreter des ÖAAB von mir begeh­
ren, ich möge ihnen bei der amtsinternen 
Dienstpostenausschreibung die Ausschrei­
bungstexte womöglich schon Wochen vorher 
zur Verfügung stellen. Ich bin auch dazu 
bereit, das habe ich den Damen und Herren 
gesagt, aber zuerst muß zum Beispiel der 
Herr Landeshauptmann von Salzburg bereit 
sein, überhaupt eine amtsinterne Dienstpo­
stenausschreibung im Amt der Landesregie­
rung durchzuführen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich will dennoch die zu diesem Thema los­
gebrochene Diskussion nicht überbewerten. 
Es mag auch ein politisches Ritual dahinter­
stecken, für das ich durchaus Verständnis 
habe. 

Ich möchte, zum Schluß kommend, meine 
Damen und Herren, noch einmal betonen, daß 
die Einigung über dieses Gesetz zu einer 
neuen, wesentlichen Erweiterung der Schul­
partnerschaft und der Schuldemokratie der 
konzilianten, der konsensbereiten Verhand­
lung aller Interessentengruppen und vor 
allem der politischen Kräfte dieses Hauses zu 
danken ist. 

Dieses Parlament hat damit gerade in poli­
tisch schwierigen Zeiten einmal mehr seine 
Entscheidungs- und seine Konsensfähigkeit 
bewiesen. Dafür möchte ich mich trotz allem 
sehr herzlich bedanken und Sie bitten, 
gemeinsam mit uns dieser neuen Schulpart­
nerschaft zu einem aktiven demokratischen 
Leben zu verhelfen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 10.25 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Maria Rauch. Ich erteile ihr 
dieses. 

10.25 

Bundesrat Maria Rauch (ÖVP, Wien): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter 
Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Her­
ren! Die vorliegende Gesetzesnovelle enthält 
unter anderem den verpflichtenden Förderun­
terricht an Haupt- und Berufsschulen sowie 
einige weitere Änderungen, wie zum Beispiel 
die verpflichtende Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses bei längerer Abwesenheit und 
anderes mehr. 

Der wesentlichste Punkt dieser Gesetzes­
vorlage aber befaßt sich mit der Schulpartner­
schaft. Was ist Schulpartnerschaft? Es ist die 
Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und 
Schülern. Schulpartnerschaft kann man nicht 
gesetzlich verordnen, aber man muß die Rah­
menbedingungen dafür schaffen. Dies ist 
durch die heutige Gesetzesnovelle, zu der sich 
beide in diesem Haus vertretene Parteien 
vollinhaltlich bekennen, auch geschehen. 

Meine Vorredner sind schon auf die einzel­
nen Bestimmungen dieser Gesetzesnovelle 
eingegangen; ich möchte dies daher aus zeitli­
chen Gründen nicht wiederholen. 

Viel wesentlicher scheint mir zu sein, daß 
diese gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
Zukunft auch wirklich in die Tat umgesetzt 
und daß Ansätie geschaffen werden, um diese 
gesetzlichen Rahmenbedingungen mit Leben 
zu erfüllen. Dies ist eine neue Aufgabe, und 
zwar sowohl für die Lehrer als auch für die 
Eltern. 

Die Eltern sind bisher aus verschiedenen 
Gründen oft außerhalb der Schule gestanden, 
auch aus Angst davor, daß sie der Einmi­
schung geziehen werden. Herr Kollege Mohnl 
hat schon darauf hingewiesen, daß die Zeit 
der Angst der Eltern vorbei ist und daß nie­
mand mehr zitternd draußen steht. Aber, 
Herr Kollege, wenn Sie ehrlich sind, müssen 
Sie zugeben: Sehr viele Eltern gehen auch 
heute erst nach langer und reiflicher Überle­
gung zum Lehrer. Ich selbst überlege mir, 
wenn es sich um meine Kinder handelt, auch 
manchmal, ob ich wegen jeder Kleinigkeit 
gleich in die Schule gehen soll. Und selbst 
wenn es ernsthafte Dinge sind, erwägt man 
lang und breit, ob man deswegen einen Kon­
flikt riskieren soll. 
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Aber Konflikte sind dazu da, gelöst zu wer­
den. Das heißt, wir müssen uns bemühen, 
Gesprächsbereitschaft bei Eltern und Lehrern 
zu wecken beziehungsweise die Gesprächsfä­
higkeit bei den Eltern zu fördern, dieses All­
machtdenken, das man vom Lehrer hat, ein 
bißehen ins rechte Licht zu rücken. 

Wir müssen aber ganz ehrlich sein: Bei vie­
len Eltern herrscht auch Desinteresse an der 
Schule, und die Schulgemeinschaft krankt 
vielleicht auch daran, daß viele Eltern gar 
nicht bereit sind, sich am schulischen Leben 
zu beteiligen. 

Beides sind Aufgaben, die wir uns stellen 
und deren Lösung wir anstreben müssen. Wir 
müssen versuchen, Barrieren zwischen Leh­
rern und Eltern abzubauen, wir müssen ein 
Gesprächsklima schaffen, und wir müssen 
das Interesse der Eltern an der Mitgestaltung 
in der Schule wecken. 

Wie kann das geschehen? Vorerst sicher 
einmal durch das Schaffen einer Vertrauens­
basis zwischen Lehrern und Eltern. Man 
sollte die Kontakte verstärken. Das würde 
aber auch bedingen, daß man mehr Eltern­
abende veranstaltet. Das ist in Form des Klas­
senforums nunmehr möglich. Viele enga­
gierte Lehrer haben das schon j ahrelang 
getan. Ich selbst habe schon vor sieben J ah­
ren nicht einen Klassenelternabend pro 
Schulj ahr, sondern sechs Klasseneltern­
abende abgehalten und ein sehr herzliches 
Klima zwischen Elternhaus und Schule, zwi­
schen Lehrer, Vater und Mutter hergestellt. 

Aber nicht selten haben mich Kollegen 
gefragt: Warum tust du viel mehr, als du 
eigentlich müßtest? Wer bezahlt dir das? 

Ich glaube, man müßte hier auch überlegen, 
den Mehraufwand, den Lehrer durch diese 
nunmehr vom Gesetz geschaffene vermehrte 
Tätigkeit haben, entsprechend abzugelten. 
Das wäre sicher eine Überlegung, die in 
Zukunft angestellt werden müßte. 

Ich weiß, daß sehr viele engagierte Lehrer 
diese Mehrarbeit bis j etzt schon freiwillig auf 
sich genommen haben und es auch ohne 
Abgeltung tun; dennoch möchte ich hier dar­
auf hinweisen. 

Weiters ist das heute zu beschließende 
Gesetz eine Herausforderung an die Erwach­
senenbildung. Ich habe mit Freuden gehört, 
daß bereits eine Informationsbroschüre für 
Eltern vorbereitet wird. Man muß Elternschu­
lungen durchführen. Man muß die Eltern 

ermutigen, dieses Hoheitsdenken vor der 
Schule abzulegen, auch hier den Lehrer als 
Partner zu empfinden. 

Schulpartnerschaft ist - Sie kennen mich 
jetzt lange genug in diesem Haus - für mich 
mehr als die Partnerschaft zwischen Eltern, 
Lehrern und Schülern. Schulpartnerschaft 
beinhaltet für mich auch die Partnerschaft 
zwischen behinderten und nichtbehinderten 
Kindern und die Partnerschaft zwischen 
Eltern behinderter und Eltern nichtbehinder­
ter Kinder. 

Es hat in den letzten Jahren - ich möchte 
auf dieses Kapitel jetzt etwas ausführlicher 
eingehen und habe darum meine grundsätzli­
chen Überlegungen hier ein wenig gekürzt -
weltweit Entwicklungen zur sozialen Integra­
tion Behinderter gegeben, die zwangsläufig 
auch zu schulischen Integrationsversuchen 
für Behinderte geführt haben. 

Ich habe das vergangene Wochenende im 
Burgenland verbracht, wo das Symposium 
"Schule für behinderte und nichtbehinderte 
Kinder" abgehalten wurde, bei dem ich echte 
Partnerschaft erlebt habe, Partnerschaft zwi­
schen Eltern, Lehrern, Ärzten, Therapeuten. 
Es wurde dort drei Tage lang konstruktiv, 
manchmal sehr hitzig, in wenigen Ansätzen 
leider auch aggressiv, aber alles in allem sehr 
gut zusammengearbeitet. Es konnten über 
Parteigrenzen hinweg - das sei hier auch 
gesagt ....:.. wirklich konstruktive Lösungsan­
sätze gesucht und gefunden werden. 

Es hat in den letzten Jahren neue Wege in 
der schulischen Entwicklung für behinderte 
Kinder gegeben. Diese sind primär von den 
Eltern ausgegangen, die aufgrund der Kennt­
nis von Erfahrungen bei ausländischen Bei­
spielen verstärkt Wege suchen, für ihre Kin­
der eine optimale Förder- und Schulmöglich­
keit zu finden. 

In Österreich ist aufgrund unseres geglie­
derten Schulsystems und bestens ausgebau­
ten Sonderschulwesens bisher der schulische 
Weg für ein behindertes Kind primär ein Weg 
durch die Sonderschule gewesen. Dies hat vor 
allem wegen der oft sehr weiten Entfernun­
gen der Sondereinrichtungen vom Elternhaus 
häufig zu einer Isolation, zu einer Entfrem­
dung im eigenen Elternhaus, von den 
Geschwistern, vor allem aber im Freundes­
kreis geführt, was die Eltern bewogen hat, 
Möglichkeiten zu suchen, ihr Kind näher zum 
Wohnhaus in die Schule zu schicken. 

Das soll jetzt nicht heißen , daß dies immer 
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die bessere Schule für das Kind gewesen ist 
und daß dies auch mit einer Kritik an der 
Sonderschule verbunden war. Es sei hier 
ganz, ganz deutlich gesagt, daß unsere öster­
reichischen Schulen und vor allem unsere 
österreichischen Sonderschulen ganz ausge­
zeichnete Schulen sind, daß dort engagierte 
Lehrer für die behinderten Kinder arbeiten, 
daß durch die geringere Klassenschüler­
höchstzahl beste Fördermöglichkeiten für 
diese Kinder bestehen, daß durch ein reiches 
therapeutisches Angebot die schulische För­
derung unterstützt wird und daß in diesen 
Klassen wirklich begabungsgerecht gefördert 
werden kann. 

Die Schwierigkeiten aber, die die räumliche 
Entfernung mit sich bringt, die Trennung von 
den Eltern, von den Geschwistern, die Tren­
nung von den Freunden aus der Vorschulzeit, 
haben aber all das ein wenig beeinträchtigt 
und haben dazu geführt, daß man neue Wege 
gesucht hat. 

Ich selbst und sehr viele Eltern, Lehrer, 
Fachleute in diesem Bereich sind der Mei­
nung, daß man keine generelle Entscheidung 
treffen kann, ob j etzt nur die Sonderschule 
oder nur die Integration zielführend ist. 

Wir sind der Meinung, daß im Mittelpunkt 
immer das Kind zu stehen hat, das Wohl des 
Kindes und die bestmögliche Förderung des 
Kindes.  Das heißt aber auch, daß für jedes 
Kind individuell zu entscheiden ist. Es muß 
versucht werden, den besten Weg, sei er jetzt 
in Form eines Besuchs der Sonderschule oder 
einer Integrationsklasse, zu finden. 

Aufgrund dieser Erkenntnis ist man diese 
neuen Wege auch schon gegangen. Es hat 
Bemühungen gegeben, auch seitens des Mini­
steriums. Es gibt Versuche der stillen Integra­
tion, wo man ein Kind in eine Klasse setzt, 
sozusagen nach dem Motto: Nur möglichst 
nicht auffallen und solange es irgendwie gut 
geht. Aber sehr oft sind es diese Versuche, die 
schiefgehen und wiederum Wasser auf den 
Mühlen der Integrationsgegner sind, die dann 
sagen: Ihr seht, so geht es nicht. 

Es gibt auch offizielle Versuche, wie zum 
Beispiel in Oberwart und KaIsdorf, wo in 
Klassen mit 15 Kindern 10 nichtbehinderte 
und fünf behinderte Kinder sitzen und zwei 
Lehrer diese Kinder unterrichten. Nur, diese 
Versuche beruhen auf keiner gesetzlichen 
Basis. Herr Minister, Sie wissen das. 

Das hat auch zu großen Schwierigkeiten bei 
der Einrichtung dieser Versuche geführt. Es 

gab langdauernde Verhandlungen und sehr 
viel Druck, vor allem von den Eltern. Es war 
nicht parteipolitischer Druck, es war überpar­
teilicher Druck - man könnte auch sagen: 
"Leidensdruck" - der Eltern, die versucht 
haben, für ihre Kinder dieses Lösungsmodell 
durchzuführen. 

Diese Versuche waren bisher sehr gut. Sie 
sind sehr positiv verlaufen, weil sehr enga­
gierte Lehrer und sehr engagierte Eltern an 
diesen Versuchen mitgearbeitet haben. Und 
in diesen Klassen funktioniert die Schulpart­
nerschaft wirklich. Hier ist eine enge Zusam­
menarbeit zwischen Eltern und Lehrern gege­
ben, die auch die Kinder miteinbezieht. 

Das, was ich als besonders positiv bei die­
sem Symposium empfunden habe, waren die 
Aussagen von Eltern nichtbehinderter Kin­
der, deren Kinder in diese Versuchsklassen 
gehen und die gesagt haben, daß sie über­
haupt nicht erwartet hatten, welch positive 
Auswirkungen die Teilnahme der behinder­
ten Kinder am Unterricht auf ihre nichtbehin­
derten Kinder haben würde, welche Diskus­
sionsansätze und Gesprächsmöglichkeiten 
sich ergeben würden, um das Phänomen 
"Behinderung" ganz selbstverständlich in 
unser tägliches Leben mit einzubauen. 

Ganz lustig habe ich es auch noch gefun­
den, daß die Leiterin der Versuchsschule in 
KaIsdorf erklärt hat: 

"Es gelingt in diesem Versuch, in dem nach 
dem Volksschullehrplan, nach dem Sonder­
schullehrplan und nach dem Schwerstbehin­
derten-Lehrplan unterrichtet wird, eine wirk­
lich begabungsgerechte Förderung durchzu­
führen. Wir fördern auch die Hochbegabten." 

Ich habe da sehr gelacht. Ich mag das Wort 
"Hochbegabte" nicht, sondern ich bin für eine 
begabungsgerechte Förderung. 

Die Kollegin, die Ihrer (zur SPÖ gewendet) 
politischen Richtung nahe steht, wenn Sie das 
so sehen wollen, hat darauf gedrungen: "Wir 
fördern auch die Hochbegabten." - Ich habe 
mich sehr gefreut. Für mich ist nur wichtig: 
eine begabungsgerechte Förderung. (Bundes­
rat M o  h n 1: Das ist ja kein Widerspruch!) 
Nein, nein, ich habe das j a  auch sehr positiv 
gebracht, daß ich mich darüber gefreut habe, 
daß auch von jemandem Ihrer politischen 
Überzeugung in aller Deutlichkeit klargestellt 
wurde, daß es ja offensichtlich doch nichts 
Böses ist, ein besonders begabtes Kind seiner 
Begabung entsprechend zu fördern. 

,. 

• 
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Die gesetzlichen Schwierigkeiten, Herr 
Minister, sind dadurch entstanden, daß im 
Jahre 1983 durch die 7. Schulorganisationsge­
setz-Novelle die bis dahin möglichen Schul­
versuche zur integrierten Grundschule ausge­
laufen sind. 

Nun war die integrierte Grundschule in 
Salzburg ein Modell, das offensichtlich nie­
mandem sehr lieb war, ein Modell, das, von 
oben nach unten verordnet, den Bedürfnissen 
der Betroffenen offensichtlich nicht entgegen­
gekommen ist, sodaß dieser Schulversuch 
nicht die entsprechende Annahme gefunden 
hat. Sehr wohl hat aber der gesetzliche Rah­
men dieser Schulversuche jene Möglichkeiten 
geboten oder er hätte jene Möglichkeiten 
geboten, die jetzt den Bedürfnissen der Eltern 
entgegenkommen würden. 

Das heißt, es wäre, um solche Schulversu­
che zu ermöglichen, dringend notwendig, wie­
der die gesetzlichen Grundlagen dafür zu 
schaffen, weil damit die Schwierigkeiten ver­
mindert würden. Es ist nämlich derzeit so, 
daß jemand in der Schulbehörde, egal, auf 
welcher Ebene, der. einem derartigen Versuch 
nicht positiv gegenübersteht, sehr leicht die 
Möglichkeit hat, auch nur Ansätze eines der­
artigen Versuches im Keim zu ersticken und 
mit dem Argument abzuschmettern, daß die 
Möglichkeiten auf gesetzlicher Basis nicht 
gegeben seien. 

Die Möglichkeit des Abweisens eines sol­
chen Versuches ist derzeit sehr leicht. Die 
Durchsetzung eines derartigen Versuches 
kostet alle Eltern, die dies wollen, ungeheuer 
mühsame Kämpfe - es ist unglaublich, mit 
welchen Mitteln hier oft vorgegangen wird - ,  
sodaß sehr viele Eltern verzagen, manche 
aber dennoch weiterkämpfen. 

Ich möchte Sie daher bitten, die Schaffung 
solcher gesetzlicher Grundlagen zur Weiter­
entwicklung des österreichischen Schulwe­
sens und zum Sammeln von Erfahrungen in 
diesem Bereich voranzutreiben. Dies aber 
bitte - _ und das sei auch hier sehr deutlich 
gesagt - unter Beibehaltung des derzeit gül­
tigen gegliederten Schulsystems und unter 
Beibehaltung des Sonderschulwesens. 

Auch die Sonderschule wird sich sicher in 
den nächsten Jahren ändern müssen. Sie wird 
sich den Gegebenheiten anpassen müssen, sie 
wird flexibler werden müssen. Es wird teil­
weise nicht das Kind in die Sonderschule, son­
dern der Lehrer zum Kind kommen, wie das 
ja jetzt schon geschieht im überlagerten Leh-

rersystem, bei Integrationsversuchen mit 
Stütz- und Förderlehrern. 

Aber wenn ich den Eltern zugunsten des 
Kindes und seiner bestmöglichen Förderung 
wirklich die M öglichkeit zur freien Schulwahl 
geben will, dann muß die Sonderschule als 
Angebotsschule erhalten bleiben. Das Kind 
muß im Mittelpunkt stehen, und die Eltern 
müssen nach reiflicher Überlegung aller 
Argumente für die Sonderschule oder für die 
Integration und gegen die Sonderschule und 
gegen die Integration für das Kind den best­
möglichen Weg einschlagen können. Das 
bedingt aber die Beibehaltung des Sonder­
schulwesens. 

Ein Hauptgedanke des Symposions in Tatz­
mann

'
sdorf war der Satz "Integration ist 

unteilbar" . Ich kann mich diesem Satz nicht 
vorbehaltlos anschließen. Ich kann mich dann 
vorbehaltlos anschließen, wenn es sich auf die 
Art der Behinderung bezieht, weil es für die 
Integration nicht ausschlaggebend sein darf, 
ob ein Kind körperbehindert, geistig behin­
dert oder sinnesbehindert ist. Ich kann mich 
aber diesem Satz nicht anschließen, wenn es 
um die Eigenheit, die Persönlichkeit eines 
Kindes geht. Es gibt sensible Kinder, für die 
die Integration eine Katastrophe sein kann. 
Es gibt Kinder, wo das Elternhaus in keiner 
Form an den Bemühungen um die Integration 
teilhat, teilhaben kann oder teilhaben mag. 
Auch hier ist oft der geschützte Raum der 
Sonderschule für das Kind ein Segen. Es wird 
Kinder geben, die dringend der Therapie 
bedürfen, die es derzeit nur an der Sonder­
schule gibt. 

Ich würde mir das Angebot einer heilpäda­
gogischen Schule wünschen. Die Bezeichnung 
"Sonderschule" hat schon so einen negativen 
Beigeschmack in unserem Sprachgebrauch, 
und wir stehen allein dem Namen schon sehr 
abwehrend gegenüber. Ich würde mir ein 
stark differenziertes Angebot einer heilpäda­
gogischen Schule wünschen, und parallel 
dazu sollen alle Möglichkeiten einer schuli­
schen Integration ausgeschöpft werden, unter 
Bereitstellung aller dafür erforderlichen Maß­
nahmen. 

Herr Minister! Diese Aufgaben bedingen 
aber auch einen erheblichen Mehraufwand in 
der Verwaltung, im Ministerium. Ich habe Sie 
in der vorletzten Sitzung in der Fragestunde 
um alle jene Dinge gefragt, die im Bereich der 
Beschulung Behinderter in den letzten J ah­
ren geschehen sind. Ich habe vor kurzem Ihre 
Antwort erhalten. Ich darf daraus einiges 
zitieren. 
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Es wurden in der Lehrerbildung Studien­
gänge für Sonderpädagogik geschaffen, und 
die Ausbildung aller Lehrer wurde um das 
Fach Sonderpädagogik erweitert. Für Sonder­
schullehrer für sinnes- und körperbehinderte 
Kinder werden derzeit Ausbildungsgänge 
geschaffen, die auch einen Einsatz als ambu­
lant tätige Sonderschullehrer ermöglichen. 
Dadurch kann der Bedarf nach speziell 
geschulten Lehrkräften gedeckt werden. 

Ich freue mich. Der erste Ausbildungslehr­
gang, der in dieser Form geschaffen wurde, 
ist unter anderem von mir geschaffen worden 
- ich habe ihn im Rahmen einer Arbeits­
gruppe selbst erarbeitet - ,  für die sehbehin­
derten und blinden Kinder, weil hier die Inte­
gration schon ein Stückehen fortgeschritten 
ist. 

Der nächste Punkt, den Sie anführen: Für 
Lehrer, die körper- oder sinnesbehinderte 
Kinder unterrichten, sollen einige Lehrerfort­
bildungsveranstaltungen durchgeführt wer­
den, zum Beispiel ein Seminar für AHS-Leh­
rer, die ein blindes oder hochgradig sehbehin­
dertes Kind unterrichten. 

Ich freue mich auch darüber. Es war nicht 
nur meine Initiative, sondern ich war auch an 
der Durchführung beteiligt. Auch hier danke 
ich sehr herzlich. 

Ich zitiere weiter aus Ihrer Anfragebeant­
wortung: In einer Arbeitsgruppe des Ressorts 
werden laufend Maßnahmen zur Verbesse­
rung der schulischen Förderung körper- oder 
sinnes behinderter Kinder im allgemeinen 
Schulwesen beraten. Daraus sind einige Ini­
tiativen erwachsen: der Grundsatzerlaß 
"Behinderung" , die Einrichtung einer Bil­
dungs- und Schullaufbahnberatung für kör­
per- oder sinnesbehinderte Kinder, die Ent­
wicklung einer Informationsbroschüre, Schul­
versuche, Integrationsklassen, überlagerte 
Lehrersysteme. Und dann ist auch noch von 
neuen Lehrplänen für die ASO die Rede. 

Herr Minister! Das ist großartig, vor allem 
dann, wenn man bedenkt, daß das von einem 
einzigen Mann im Ministerium durchgeführt 
wird, der nur ergänzt wird durch einen halben 
Politiker (Bundesminister Dr. M o  r i t z: Ein 
halber Politiker?), der sich, durch sein persön­
liches Schicksal geprägt, im Behindertenbe­
reich engagiert. Ich muß natürlich sagen, 
durch einen 75prozentigen Politiker, denn das 
entspricht etwa meiner Zuteilung zum Mini­
sterium. Ansonsten aber ist ein einziger 
Beamter im Ministerium für alle diese 
Belange zuständig. Er hat ungeheuer viel 

gearbeitet, Herr Minister. Trotzdem muß ich 
sagen, daß noch eine ungeheure Fülle von 
Dingen nicht erledigt wurde oder nicht erle­
digt werden konnte, weil es überhaupt nicht 
möglich war. 

Davon gibt es eine ganze Reihe. Es ist zum 
Beispiel in den letzten Jahren der organisato­
rische Aufwand des Unterrichts behinderter 
Kinder enorm gestiegen. Wie ich gerade 
erklärt habe, beschränkt er sich nicht mehr 
auf die Administration des Sonderschulwe­
sens, sondern ist gerade durch die integriert 
be schulten Kinder sehr vielfältig geworden. 
Es geht um die Erarbeitung weiterer Ausbil­
dungslehrgänge für andere Sonderschularten, 
Herr Minister. Allein für die Blinden muß in 
den nächsten Jahren ein Gesamtkonzept für 
höhere Bildung geschaffen werden. 

Es wird derzeit gerade an der Gründung 
einer Hilfsmittelzentrale für Blinde gearbei­
tet, die dazu dient, den blinden integriert 
beschulten Kindern die Unterrichts mittel wie 
Schulbücher und ähnliches zur Verfügung zu 
stellen. 

Es muß in der Information, in der Fortbil­
dung vieles geschehen, und das alles nicht 
nur für die Blinden, sondern für alle Behinde­
rungsarten. Vor allem beschränken sich diese 
Aufgaben nicht ausschließlich auf die Schul­
zeit oder auf die Zeit zwischen 6 und 15 J ah­
ren. Es sind die Probleme der Frühförderung 
zu bewältigen, es ist die Berufszuführung zu 
überlegen. Herr Minister! Das ist mit einem 
einzigen Beamten nicht möglich. 

Darüber hinaus wäre es, um all diesen Auf­
gaben gerecht zu werden, auch wesentlich, 
eine übergreifende Organisationseinheit zu 
schaffen, damit gerade die Belange der Früh­
förderung, die Belange der Berufszuführung 
unter besserer Kooperationsmöglichkeit mit 
anderen Sektionsleitern durchgeführt werden 
können. 

Ich habe bei meiner ersten Rede in diesem 
Haus den damaligen Herrn Bundesminister 
Zilk auf diese Problematik aufmerksam 
gemacht. Ich habe ihn schon damals gebeten, 
hier Hilfen zu schaffen. 

Auch Sie, Herr Minister, wissen um die Pro­
blematik, sowohl um die Problematik der 
Schulversuche als auch um die Problematik 
des Mehraufwandes. Sie haben in einem 
Interview in der Zeitschrift "Behinderte" auf 
die Problematik der gesetzlichen Grundlagen 
der Schulversuche hingewiesen, und Sie 
haben sich in einem Interview in der Zeit-

.. 
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schrift "mobil" im Dezember 1985 mit diesem 
Thema befaßt. 

Die Frage des Journalisten war: "Mit dem 
Bekenntnis zur Integration sind viele ver­
mehrte Arbeiten seitens des Ministeriums 
notwendig. Das erfordert nicht zuletzt auch 
erhöhten personellen Aufwand. Die Abtei­
lung, die diese Arbeiten betreibt, besteht aber 
unseres Wissens nach wie vor aus einem 
Mann. Wann ist daran gedacht, dem Integra­
tionsgedanken auch durch bessere personelle 
Dotierung zum Durchbruch zu verhelfen?" 

Herr Minister! Sie haben geantwortet: "Wir 
denken daran, dieses Referat intern aufzu­
werten. Damit wird sich zwangsläufig erge­
ben, daß auch eine personelle Ausweitung 
Platz greift. Wie Sie wissen, ist das nicht 
zuletzt ein Dienstpostenproblem. Wir bekom­
men zwar im Zuge der Senkung der Klassen­
schülerhöchstzahlen mehr Lehrer, aber wehe, 
wenn in der Verwaltung ein Dienstposten 
mehr entsteht. Aber gerade in dem angespro­
chenen Bereich bin ich gerne bereit, eine sol­
che Ausweitung in der Öffentlichkeit zu ver­
treten." - Das waren Ihre Worte, Herr Minis­
ter. 

Ich möchte Sie nun fragen: Was haben Sie . 
seither getan? Sie haben neue andere Abtei­
lungen geschaffen. 

Ich möchte jetzt nicht auf die unerfreuliche 
Diskussion eingehen, aber Sie selbst haben 
jetzt in Ihrer Beantwortung gesagt, Sie hätten 
eine gründliche Überarbeitung der Organisa­
tionsstruktur vorgenommen. Sie haben zum 
Beispiel - ich habe das der Geschäftseintei­
lung entnommen - eine neue Abteilung für 
Produkt- und Marktanalysen der Büromaschi­
nen geschaffen, sicher wichtig, eine Abteilung 
für Angelegenheiten der Volksanwaltschaft 
mit fünf Leuten, eine Abteilung für die Ent­
sendung österreichischer Autoren ins Aus­
land mit zwei Personen. 

Her�. Minister! Sie haben bei der gründli­
chen Uberarbeitung der Organisationsstruk­
turen auf die Behinderten vergessen, obwohl 
Sie um die Problematik gewußt haben! Und 
das, Herr Minister, bedaure ich sehr. 

Ich fordere Sie daher auf, Herr Minister, 
nein, ich bitte Sie, Herr Minister (Bundesrat 
K ö p f: Das ist schon besser!), im Sinne der 
Kinder, der behinderten und der nichtbehin­
derten, dies nachzuholen und aufzuarbeiten. 
(Beifall bei der ÖVP.) Ich bitte Sie, die perso­
nellen Kapazitäten nach der besten Qualifika­
tion zu schaffen, und ich bitte Sie, das Ressort 

aufzuwerten und in diesem Bereich gemein­
sam zu gehen. 

Ich möchte aus diesem Grund einen Ent­
schließungsantrag mit folgender Begründung 
einbringen: 

Die mit der 7. SCHOG-Novelle weggefalle­
nen Bestimmungen zur gesetzlichen Absiche­
rung von integrativen Schulversuchen für 
behinderte Kinder bedingen, daß wichtige 
Erfahrungen über den gemeinsamen Unter­
richt behinderter und nichtbehinderter Kin­
der in Form von Schulversuchen auf gesetzli­
cher Basis nicht erarbeitet werden können. 
Damit werden im Sinne einer Partnerschaft 
behinderter und nichtbehinderter Kinder 
sowohl die Möglichkeit einer Weiterentwick­
lung des österreichischen Schulwesens auch 
entsprechend internationaler Erfahrungen 
beeinträchtigt beziehungsweise verhindert 
als auch die Realisierung entsprechender Vor­
haben für alle Betroffenen (Eltern, engagierte 
Lehrer et cetera) erheblich erschwert. 

Weiters obliegt dem Unterrichtsministe­
rium eine Fülle von Aufgaben im Hinblick auf 
die SichersteIlung einer optimalen Beschu­
lung behinderter Kinder in Österreich. Neben 
der administrativen Betreuung des Sonder­
schulwesens ist gerade in den letzten Jahren 
der administrative Aufwand für die Betreu­
ung integrativ beschulter behinderter Kinder 
stark angestiegen. Dennoch ist die personelle 
Besetzung in diesem Bereich seit Jahren 
gleich geblieben und umfaßt einen einzigen 
Beamten. Die gegenwärtige Entwicklung deu­
tet darauf hin, daß auch in Zukunft der 
Wunsch der Eltern nach integrativer Beschu­
lung für ihre behinderten Kinder anhalten 
wird. Wenn die integrative Beschulung auch 
�einesfalls für alle behinderten Kinder mög­
hch und gut sein wird und daher das gutaus­
gebaute und stark differenzierte Sonderschul­
wesen als Angebot erhalten bleiben muß so 
wird dennoch - wie schon in den letzten jah­
ren zu beobachten war - der Arbeitsaufwand 
durch die geänderte Situation und auch durch 
die genannten Schulversuche ständig steigen. 

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden 
und die Voraussetzungen für eine optimale 
Beschulung behinderter Kinder sicherzustel­
len, stellen die unterzeichneten Bundesräte 
folgenden 

Entschließungsantrag: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 
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Der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport wird ersucht, bei Aufrechterhal­
tung des gegliederten Schulwesens die gesetz­
lichen Grundlagen für Schulversuche zur 
Integration behinderter Kinder in das Regel­
schulwesen noch mit der 9. SCHOG-Novelle 
zu schaffen. Weiters sind Überlegungen anzu­
stellen, in welchem Bereich des Unterrichts­
ministeriums personelle Einsparungen mög­
lich sind, um mit der dadurch freigesetzten 
personellen Kapazität den administrativen 
Bedarf im Ministerium im Bereich der Son­
derschule und der Behindertenpädagogik ent­
sprechend abzudecken. 

Meine Damen und Herren! Ich ersuche Sie, 
mit Rücksicht auf die Notwendigkeiten einer 
möglichst raschen Schaffung dieser gesetzli­
chen Grundlagen möglichst noch mit der nun 
vorliegenden oder dem Ausschuß zugewiese­
nen 9. SCHOG-Novelle die gesetzlichen Vor­
aussetzungen zu schaffen und mit Rücksicht 
auf die bestmögliche Förderung behinderter 
Kinder diesem Antrag die Zustimmung zu 
erteilen. 

Herr Minister! Ich ersuche Sie, den Inhalt 
dieses Antrages mit den gleichen Rücksichten 
auf die behinderten Kinder in die Tat umzu­
setzen. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 10.59 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Maria Rauch und Kollegen eingebrachte Ent­
schließungs antrag ist genügend unterstützt 
und steht demnach zur Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Schipani. Ich erteile ihm dieses. 

11.00 

Bundesrat Schipani (SPÖ, Niederöster­
reich): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Frau Kollegin Rauch! Ich mache es nur 
ungern: Ein Akt der Courtoisie wäre es gewe­
sen, wenn Sie uns diesen Ihren Entschlie­
ßungsantrag etwas früher zukommen hätten 
lassen. Er hat uns in letzter Sekunde, wäh­
rend Sie Ihre Ausführungen hier begonnen 
haben, erreicht. Das entspricht bitte nicht den 
Gepflogenheiten, die man für eine gute 
Zusammenarbeit voraussetzen darf. 

Aber Sie wissen, daß wir, so wie Sie, gerade 
auch in Fragen der Schulgesetze, insbeson­
dere sofern sie Behinderte betreffen, auch 
sehr stark sensibilisiert sind. Zudem darf ich 
aber - obgleich ich nicht der Verteidiger des 

Herrn Ministers bin - namens unserer Frak­
tion doch die Erklärung abgeben, daß Sie mit 
diesem Entschließungsantrag bei uns offene 
Türen einrennen. 

Ich möchte aber doch auch auf die prakti­
schen Möglichkeiten der Realisierung im 
Jetztzustand verweisen und · darf Ihnen 
ankündigen, daß wir diesem Entschließungs­
antrag beitreten, daß ich aber als Praktiker 
darauf verweisen muß, daß eine Realisierung, 
wie Sie es in der Begründung verlangen, in 
der 9. SCHOG-Novelle nicht mehr zustande 
kommen wird. Es wird sicherlich jetzt begon­
nen, aber zu dem von Ihnen verlangten Zeit­
punkt ist eben eine Realisierung nicht mehr 
machbar. 

Bitte das als Erklärung unserer Fraktion 
zur Kenntnis zu nehmen. Wir werden diesem 
Entschließungsantrag unsere Zustimmung 
nicht verwehren, wir werden also mitgehen, 
aber mit dem Hinweis auf die praktische 
Undurchführbarkeit innerhalb der zur Verfü­
gung stehenden Zeit. - Danke. (Beifall bei 
der SPÖ.) 11.01 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Bundesminister für 
soziale Verwaltung Alfred Dallinger. (Allge­
meiner Beifal1.) 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Raab. Ich erteile ihm dieses. 

11.01 

Bundesrat Raab (ÖVP, Oberösterreich): 
Herr Vorsitzender! Herr Minister! Sie haben 
die Vorwürfe mit größter Entrüstung zurück­
gewiesen, ich muß aber trotzdem hier feststel­
len, daß es Tatsachen sind, die im Bundesmi­
nisterium für Unterricht und Kunst und Sport 
vollzogen worden sind. Sie haben den Eltern 
das Versprechen gegeben, sie als gleichwer­
tige Partner zu behandeln. Ihr Partner aber, 
geschätzter Herr Minister, als Ressortchef ist 
die Personalvertretung. Und als Partner hat 
man diese Partnerschaft zu verwirklichen, 
indem man mit der Personalvertretung 
spricht. (Bundesminister Dr. M o r i t z: Das 
ist ja geschehen! Stundenlang!) Meine Damen 
und Herren! Es sind Gespräche zu führen -
und das weiß jeder Personalvertreter, jeder 
Betriebsrat - mit dem Ziel, Einvernehmen 
herzustellen. Und das haben Sie, Herr Mini­
ster, nicht hergestellt. (Bundesminister Dr. 
M o r i t z: Da gehören aber zwei dazu!) Das 
war die Bewährungsprobe für Sie als Ressort­
chef und als Vertreter des Dienstgebers. Sie 
sind in Ihrem Ressort j a  Dienstgebervertre­
ter. 
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Ich darf so nebenbei darauf aufmerksam 
machen, daß es unter Minister Zilk 58 Abtei­
lungen gegeben hat, jetzt sind es 72 Abteilun­
gen, Herr Minister, und es kann doch kein 
Zufall sein, daß von 13 neuen Dienstposten 10 
mit Sozialisten und 2 mit Freiheitlichen 
besetzt wurden. (Beifall bei der ÖVP. - Bun­
desrat S c  h ip a n  i: Sie sind doch selber Leh­
rer und wissen, wie umständlich Sie selber 
sind!) 11.03 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Rauch. Ich erteile ihr dieses. 

11 .03 

Bundesrat Maria Rauch (ÖVP, Wien): Ich 
wollte nur auf die Ausführungen des Herrn 
Kollegen Schipani noch antworten. Ich sehe 
schon die organisatorischen Schwierigkeiten. 
Das war auch den Eltern klar. Dieser Antrag 
ist ja auch aus einer Resolution des erwähn­
ten Symposions entstanden. Die zeitlichen 
Schwierigkeiten waren sehr wohl auch den 
Eltern bewußt, nur muß uns allen bewußt 
sein, daß in jedem Jahr, das es länger dauert, 
wiederum Schwierigkeiten für andere Schul­
versuche entstehen. Ich weiß um die Schwie­
rigkeiten, auch meine Fraktion weiß um diese 
Schwierigkeiten. Ich würde Sie trotzdem bit­
ten, Überlegungen anzustellen (Bundesrat 
S c  h i p a n i: Überlegungen habe ich nicht 
ausgeschlossen!), ob es vielleicht doch noch ­
vielleicht ausnahmsweise ganz rasch; ich bin 
überzeugt, auch das Parlament kann einmal 
sehr, sehr rasch Überlegungen anstellen -
Möglichkeiten gäbe, diesen Antrag in die 
9. SCHOG-Novelle hineinzunehmen. 

Und dann würde ich auch bitten, wenn Sie 
mit dieser Entschließung mitgehen, worüber 
ich mich wirklich sehr freue, daß Sie - auch 
Sie, Herr Minister - diese Entschließung 
ernst nehmen und Ihre Versprechen mit der 
personellen Kapazität einlösen. - Ich danke 
Ihnen. (Beifall bei der ÖVP.) 11 .04 

Vorsitzender: Wünscht noch jemand das 
Wort? - Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist ebenso nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu 
erheben. 

Wir kommen zur Abstimmung über den von 
den Bundesräten Maria Rauch und Kollegen 
eingebrachten Entschließungsantrag betref­
fend ausreichende administrative Betreuung 
der Behinderten in den österreichischen 
Schulen. 

Ich bitte jene Bundesräte, die diesem Ent­
schließungsantrag zustimmen, um ein Hand­
zeichen. - Es ist dies S t i m  m e n e i n  h e l  -
1 i g k e i t. Der Antrag ist somit a n g e n  0 m -
m e  n. (E 115.) 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 20. März 1986 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Nachtarbeit der Frauen geändert wird (3110 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Nachtar­
beit der Frauen geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wei­
chenberger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Weichenberger: Herr Vor­
sitzender! Meine Herren Minister! Sehr ver­
ehrte Damen und Herren des Bundesrates! 
Bildungs- und Erziehungstätigkeiten durch 
Frauen, die nicht in Unterrichts-, Bildungs­
und Erziehungsanstalten geleistet werden, 
sowie die Tätigkeit von Dolmetscherinnen bei 
Kongressen müssen nach der derzeitigen 
Rechtslage um 20 Uhr enden. Die Leistung 
sozialer Dienste durch Frauen während der 
Zeit zwischen 20 und 6 Uhr ist derzeit eben­
falls verboten. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht nun eine generelle Aus­
nahme der Bildungs- und Erziehungstätigkei­
ten, der Dolmetscherinnen bei Kongressen, 
der Dienstnehmerinnen von gesetzlich aner­
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
im kultischen Bereich, der Land- und Forstar­
beiterinnen des Bundes und der Telefonistin­
nen der Notdienste aus dem Geltungsbereich 
des Nachtarbeitsgesetzes der Frauen vor. 
Weiters soll die Leistung sozialer Dienste 
durch Frauen während der Nachtzeit auf­
grund einer Genehmigung durch den Bundes­
minister -für soziale Verwaltung erlaubt sein. 
Zur Antragstellung auf Ausnahmegenehmi­
gung sollen berechtigt sein: Vereine im Sinne 
des Vereinsgesetzes, Fonds nach dem Bun­
des-Stiftungs- und Fondsgesetz, BGBl.Nr. 
11/1975, und nach den entsprechenden Lan­
desgesetzen, Stiftungen, politische Parteien 
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im Sinne des Parteiengesetzes, BGBl.Nr. 
404/1975, und Einrichtungen der Kirchen und 
Religionsgesellschaften einschließlich der 
Orden und Kongregationen. 

Da seit 14 Jahren keine Anhebung der 
Strafgrenzen vorgenommen wurde, soll der 
Rahmen für Geldstrafen künftig 1 000 S bis 
15 000 S (bisher 500 S bis 15 000 S) betragen 
und für den Wiederholungsfall nunmehr ein 
eigener Strafrahmen von 3 000 S bis 30 000 S 
geschaffen werden. Im Hinblick auf Artikel 5 
der Europäischen Menschenrechtskonvention 
soll die bisherige Möglichkeit der Primär ar­
reststrafe abgeschafft werden. 

Da seit der Novelle zum Kinder- und 
Jugendbeschäftigungsgesetz, BG Bl.N r. 
22911982, eine Doppelregelung für weibliche 
Lehrlinge insofern bestand, als diese dem 
Nachtarbeitsverbot des Frauennachtarbeits­
gesetzes als auch dem Kinder- und J ugendbe­
schäftigungsgesetz unterliegen, sieht die 
Regierungsvorlage schließlich vor, daß Perso­
nen, die unter das Kinder- und Jugendbe­
schäftigungsgesetz fallen, aus dem Geltungs­
bereich des Nachtarbeitsgesetzes ausgenom­
men sind. (Stellvertretender Vorsitzender 
S c  h ip a n i  übernimmt die Verhandlungslei­
tung.) 

Da gemäß § 12 Abs. 1 des Arbeitszeitgeset­
zes eine tägliche Ruhezeit von 1 1  Stunden 
garantiert ist, sind die bisherigen Bestimmun­
gen des Nachtarbeitsgesetzes,  wonach Dienst­
nehmerinnen in Betrieben des Gast- und 
Schankgewerbes während der Nachtzeit 
beschäftigt werden können, wenn die tägliche 
Ruhezeit 1 1  Stunden beträgt, nicht erforder­
lich, und es soll das Gastgewerbe in seiner 
Gesamtheit aus dem Geltungsbereich des 
Nachtarbeitsgesetzes ausgenommen werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 1986 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß -des National­
rates vom 20. März 1986 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Nachtarbeit der Frauen geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Ich danke für die Berichterstattung. 

Wir gehen in di� Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Margaretha Obenaus. Ich erteile ihr dieses. 

11.11 

Bundesrat Margaretha Obenaus (SPÖ, 
Steiermark): Sehr geehrter Herr Vorsitzen­
der! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Seit dem Jahre 1969 haben wir in 
Österreich ein Bundesgesetz, nach welchem 
die Nachtarbeit für Frauen in der Zeit zwi­
schen 20 Uhr und 6 Uhr früh bis auf wenige 
Ausnahmen verboten ist. Es ist gut, daß es ein 
solches Gesetz gibt; wir sollten es nicht allzu 
sehr lockern und öffnen. 

Wer das Glück hat, zeit seines Lebens seine 
Arbeitsleistung am Tag zu vollbringen, der 
kann gar nicht ermessen, was es heißt, in den 
Nachtstunden Dienst zu versehen, während 
sich andere von der Tagesarbeit ausruhen 
können. Ich spreche hier sowohl für die 
Frauen als auch für die Männer. 

Wenn wir hören, daß der eine oder andere 
Nachtdienst hat, dann denken wir zuerst ein­
mal an einen Fabrikarbeiter, daran, daß der 
in die Nachtschicht geht. Erst wenn wir uns 
intensiver mit dem Problem der Nachtarbeit 
beschäftigen, sehen wir, wie viele Berufsgrup­
pen es eigentlich gibt, deren Dienst in der 
Nacht genauso durchgeführt werden muß wie 
am Tag. Durch die modernen Technologien 
und modernen Maschinen wird die Zahl der 
in der Nacht zu verrichtenden Tätigkeiten 
immer größer. Es werden mir, glaube ich, alle 
recht geben, daß dies keine ideale Arbeitszeit 
ist. Manche sagen allerdings, auch daran 
gewöhne man sich. 

Wünschenswert wäre allerdings für Män­
ner und Frauen, die Arbeit in der Nacht auf 
das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren, 
denn Nachtarbeit ist für Männer und Frauen 
ungesund. 

Es gibt Studien, aus denen hervorgeht, daß 
die unregelmäßige Lebensweise, die unregel­
mäßigen Essenszeiten, aber auch die falsche 
Ernährung - in der Nacht gibt es ja keine 
oder nur sehr selten Kantinen - die Men­
schen krank machen. Besonders im Alter ist 
der Gesundheitszustand der Nachtschichtar­
beiter wesentlich schlechter als jener von 
Menschen, die ihre Arbeit tagsüber leisten. 
Die Menschen, die in Nachtschicht arbeiten, 
leiden häufiger an Schlafstörungen, Herz­
und Kreislauferkrankungen, weil sie ihre 
Arbeit in einer Zeit, die unserem natürlichen 
Rhythmus entgegenläuft, leisten müssen. Wer 

• 
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kann während des Tages schon gut schlafen, 
wenn die Kinder spielend durch das Haus lau­
fen oder vor dem Haus lärmen und das Leben 
in den Straßen pulsiert? 

Meine Damen und Herren! Ich habe das 
selbst in meiner Kindheit in meiner Familie 
erlebt. Mein Vater war Molkereiarbeiter im 
Milchhof Graz. Ein Molkereiarbeiter muß, je 
nachdem, welchen Dienst er hat, eben auch in 
der Nacht aufstehen. 

Mein Vater ist um 2 Uhr früh in den Dienst 
gegangen, das hatte bedeutet, er ist zu Mittag 
nach Hause gekommen. Als ich aus der 
Schule kam, haben wir gegessen, aber dann 
hieß es für mich: Schön ruhig sein, denn der 
Vater muß ja jetzt schlafen. - Ich habe mich 
daran gehalten, aber den anderen Leuten im 
Haus konnte man j a  nicht befehlen, zu einer 
Zeit ruhig zu sein, in der an und für sich das 
ganze Leben pulsiert. 

Aber auch das Familienleben leidet. Das 
konnten wir in erster Linie bei den Kranken­
schwestern feststellen. In jungen Jahren wer­
den Vertreterinnen dieser Berufsgruppe 
gerne geheiratet. Aber sobald eine Kranken­
schwester eine Familie gründet, Kinder da 
sind, beginnen schon die großen Probleme, 
denn eine Krankenschwester muß natürlich 
auch Nachtdienst verrichten. 

Die Scheidungsraten sind bei Ehen, in 
denen ein Partner eine Krankenschwester ist, 
wesentlich höher als bei Ehen, in denen die 
Partner andere Berufe ausüben. Kein Wun­
der: Wenn die Krankenschwester in der Früh 
von ihrem Dienst müde heimkehrt, kann sie 
gerade noch die Kinder für die Schule fertig 
machen und dem Mann sein Frühstück rich­
ten, dann gehen diese aus dem Haus, sie kann 
sich vielleicht für ein paar Stunden niederle­
gen. Und am Abend, wenn der Mann von der 
Arbeit heimkommt, geht die Krankenschwe­
ster wieder in den Dienst. Das ist, glaube ich, 
nicht sehr zum Wohle eines guten Familienle­
bens. 

Das, was ich bisher gesagt habe, ist die eine 
Seite der Nachtarbeit im allgemeinen. 

Was die Gleichberechtigung betrifft, die uns 
berufstätigen Frauen heute nicht nur von den 
Männern vorgehalten wird, sondern oft auch 
neidvoll von nichtberufstätigen Frauen, 
bekommt man immer wieder zu hören: Wenn 
ihr gleichberechtigt sein wollt, dann müßt ihr 
eben auch diese und jene negativen Seiten 
des Berufslebens in Kauf nehmen. Auch von 
den Arbeitgebern hört man oft: Ja wenn Sie 

keine Frau wären, würde ich Sie einstellen. 
Aber ich darf Sie ja in der Nacht nicht 
beschäftigen, also kann ich wieder nur einen 
Mann nehmen. 

Sehen Sie, meine Damen und Herren, da 
kommen wir berufstätigen Frauen ja wirklich 
in einen gewissen Zwiespalt. Auf der einen 
Seite fordern wir unsere jungen Mädchen auf: 
Interessiert euch auch für Männerberufe. 
Dann geht ein Mädchen zum Beispiel in die 
Bäckerlehre, schließt seine Ausbildung erfolg­
reich ab, bekommt aber keine Anstellung, 
weil es ja in der Nacht nicht arbeiten darf. 
Wie wir aber alle wissen, beginnt auch die 
Arbeit in den Bäckereien um 2 Uhr früh oder 
noch früher, denn wir alle wollen doch auf 
dem Frühstückstisch unser frisches Brot und 
Gebäck haben. 

Ich führe noch ein anderes Beispiel an, ein 
Beispiel von einem Textilbetrieb in der Ost­
steiermark. Die Frauen haben in diesem 
Bezirk ohnedies nur schwer die Möglichkeit, 
Arbeit zu finden. Die Bezahlung in der Textil­
industrie ist leider auch sehr, sehr gering. 
Jetzt hat dieser Textilbetrieb neue und sehr 
teure Maschinen gekauft. Diese Maschinen 
müssen natürlich voll gefahren und ausge­
nützt werden, damit sie sich ehestbaldig 
amortisieren. Das bedeutet Schichtbetrieb. 

Der Betriebsrat wird vor die Alternative 
gestellt: Entweder er stimmt einer Dienstzeit­
veränderung zu, oder die Frauen müssen 
gekündigt werden, denn diese durften j a  bis 
j etzt in der Nacht nicht beschäftigt werden. 

Diese Frauen aber, die ja ohnedies sehr 
wenig verdienen, sehen ihre Chance nun 
darin, endlich zu mehr Geld zu kommen, 
indem sie in Nachtschicht arbeiten, und sie 
wollen dies ohne Rücksicht auf ihre Mehrbe- · 
lastung, ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit 
tun. Da sich die Betriebsrätin gegen diese 
Nachtschicht ausgesprochen hat, kam es in 
diesem Textilbetrieb zu großen Unstimmig­
keiten, sodaß letztlich, um Kündigungen zu 
vermeiden, der Betriebsrat der Einführung 
dieser Schichtleistung zugestimmt hat. 

Aber dieses Problem kennen wir auch aus 
anderen Betrieben. Ich erinnere nur an das 
Mutterschutzgesetz. Als die Akkordarbeit für 
die schwangeren Frauen verboten wurde, da 
waren es damals auch die Frauen, die gesagt 
haben: Jetzt, wo wir im Akkord schön verdie­
nen, dürfen wir nicht arbeiten. Sie haben 
auch nicht bedacht, wie sehr sie durch die 
Akkordarbeit sich selbst oder dem werdenden 
Kind schaden. Es ist ihnen nur darum gegan­
gen, mehr Geld zu verdienen. 
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Aber, meine Damen und Herren, ich 
glaube, da muß man doch auf die Gesundheit 
und auf das Leben der Menschen, insbeson­
dere der Kinder, Rücksicht nehmen. 

Es ist eben schwer. Ein Betroffener wird 
diese Problematik immer anders sehen als 
ein Außenstehender, der es gut meint. 

Ich glaube, diese Gesetzesnovellierung 
heute ist einerseits sicherlich von Vorteil für 
uns Frauen - wir meinen es gut - ,  anderer­
seits ist es aber wieder eine Problematik. Das 
ist auch der Grund dafür, meine Damen und 
Herren, daß ich dem heutigen Gesetz namens 
meiner Fraktion zwar die Zustimmung gebe, 
daß ich aber sicherlich nicht sagen werde: Die 
sozialistische Fraktion gibt der heutigen 
Gesetzesnovellierung g e r  n e ihre Zustim­
mung. - Das ist meine persönliche Meinung. 
(Der Vo r s i t z  e n d e übernimmt die Ver­
handlungsleitung.) 

Ich sehe nämlich auch die andere Seite der 
berufstätigen Frauen. Ich habe zwei Seelen in 
meiner Brust. Ich will einerseits die Möglich­
keit geben, den Frauen Chancen zu eröffnen, 
andererseits aber ihre Gesundheit oder über­
haupt die Volksgesundheit fördern. Ich will 
nicht, daß es soweit kommt, daß die Frauen 
wieder ausgeschunden werden, wie es schon 
seinerzeit einmal der Fall war. Der Fort­
schritt soll kein Nachteil für die berufstätigen 
Frauen sein. Das möchte ich ' heute wirklich 
hier feststellen. 

Wir werden nicht das gesamte Gesetz, das 
seinerzeit sicherlich schwer und lange 
umkämpft war, über Bord werfen. Wir werden 
der Novellierung zustimmen, daß zum Bei­
spiel die Dolmetscherinnen bei Kongressen 
aus dem Nachtarbeitsverbot herausgenom­
men werden. Denn es ist doch unvorstellbar, 
wenn eine Dolmetscherin vielleicht um 20 Uhr 
beim Kongreß sagt: So, und jetzt, meine 
Damen und Herren, muß ich meine Sachen 
packen und nach Hause gehen, weil ich ab 20 
Uhr nicht mehr arbeiten darf.. Ich muß jetzt 
also Schluß machen! - Diese Dolmetscherin 
würde bestimmt nie mehr die Chance bekom­
men, bei einem Kongreß zu dolmetschen. Es 
wäre also wieder den Männern vorbehalten, 
diesen Beruf auszuüben, und die Frauen wür­
den wieder um ihre Chance kommen. 

Dasselbe gilt beispielsweise für eine Vortra­
gende an einer Volkshochschule oder an 
Erwachsenenbildungsstätten. Wie viele diese,r 
Bildungsstätten beginnen erst um 20 Uhr mit 
den Kursen! Früher könnten die berufstätigen 
Menschen ihren zweiten Bildungsweg ja oft 

gar nicht beginnen. Deshalb ist es gut, daß 
auch diese Gruppe nun durch das heute zu 
novellierende Gesetz ausgenommen wird. 

Ich denke auch an die Ausnahmegenehmi­
gung für die Sozialdienste. Es gibt Frauen, die 
ihren Dienst in den vor noch gar nicht so lan­
ger Zeit errichteten Frauenhäusern versehen. 
Diese Zufluchtstätten sind rund um die Uhr 
offen, und es muß doch jemand da sein, wenn 
mitten in der Nacht eine Frau kommt und 
Aufnahme begehrt. Es muß doch jemand da 
sein. Auch diese Gruppen werden nun, ohne 
eine Strafe befürchten zu müssen, ihren 
Dienst versehen können. 

Dies gilt ebenso für die Telefonistinnen bei 
Notdienst versehenden Einrichtungen oder 
Stellen, ob es sich nun um ein Energieversor­
gungsunternehmen, um einen Ärzte-Nacht­
dienst oder um eine Bahnhofsmission han­
delt. 

Ich habe nur eInIge Berufsgruppen 
genannt. Zwei Kolleginnen werden nach mir 
noch sprechen und sicherlich genauer und 
ausführlicher auch auf die anderen Gruppen 
eingehen. Ich will nicht alles vorwegnehmen. 

Was die Strafbestimmungen anlangt, 
glaube ich, daß eine Anpassung an derzeitige 
Strafsätze richtig ist. Wenn man weiß, daß im 
Jahre 1969, als das, Gesetz über die Nachtar­
beit der Frauen erlassen wurde, Strafen von 
300 S bis 6 000 S festgelegt wurden, die dann 
durch die Novelle im Jahre 1972 auf 500 S bis 
1 5 000 S angehoben wurden, erscheint es 
sicher gerechtfertigt, wenn nach 14 Jahren, in 
denen keine Anhebung erfolgt ist, nun ein 
Strafrahmen von 1 000 S bis 15 000 S und nur 
für den Wiederholungsfall ein eigener Straf­
rahmen von 3 000 S bis 30 000 S festgelegt 
wird. 

Freiheitstrafen werden in Entsprechung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention 
nicht mehr vorgesehen sein. Lediglich im 
Falle der Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe 
kann eine Ersatzarreststrafe verhängt wer­
den. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich noch sagen, daß die neugeschaffe­
nen Ausnahmeregelungen nicht zu einer 
künftigen Auflösung des Nachtarbeitsverbots 
für Frauen führen sollen oder werden, son­
dern lediglich einer Entwicklung Rechnung 
tragen, um sich den Erfordernissen der heuti­
gen Zeit anzupassen. 

Wir wollen es in einer außerordentlich 
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schwierigen Zeit den Frauen nicht noch 
schwerer machen, ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt wahrzunehmen und ihre 
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz durchzu­
setzen. Wir Gewerkschafterinnen werden 
aber sehr wohl auf der Hut sein, daß viele 
Frauen nicht über Gebühr ausgenutzt wer­
den. 

In diesem Sinne gibt die sozialistische 
Fraktion dieser Gesetzesnovelle ihre Zustim­
mung. (Beifall bei der SPÖ.) 11.26 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Rosa GfÖller. Ich erteile ihr 
dieses. 

1 1 .26 

Bundesrat Rosa Gföller (ÖVP, Tirol): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Herr Bundesmi­
nister! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Mit dem vom Nationalrat einstimmig ver­
abschiedeten vorliegenden Gesetzesbeschluß 
wird das Bundesgesetz über die Nachtarbeit 
für Frauen geändert. Diese Änderung wurde 
notwendig, weil Frauen durch ein Verbot der 
Nachtarbeit in ihrer Wahlfreiheit einge­
schränkt werden und Nachteile schon bei der 
Stellenbewerbung und weiters in ihrer 
Berufskarriere hinnehmen müssen. In dieser 
Beziehung stimme ich mit meiner Vorredne­
rin durchaus überein. Sie hat Situationen 
beleuchtet, wo es sicher angebracht ist, sie 
auch heute zu beachten. Bei der derzeitigen 
hohen Arbeitslosenrate wird der Konkurrenz­
druck zum Nachteil der Frauen verschärft. 

Meine Damen und Herren! Für den Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer wurden 
Gesetze geschaffen wie das Arbeitnehmer­
schutzgesetz, das für alle Arbeitnehmer. gilt, 
männliche und weibliche, die in den nicht 
vom Verbot ausgenommenen Betrieben im 
Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbil­
dungsverhältnisses tätig sind. 

Meine Damen und Herren! Eine Umfrage 
des Meinungsforschungsinstitutes IFES vom 
vorigen Jahr hat ergeben, daß Fragen der 
Gesundheit für Frauen größere Bedeutung 
haben als für Männer. Ganz besonders betrof­
fen fühlen sich Frauen jedoch von Problemen 
und Benachteiligungen in der Arbeitswelt. 55 
Prozent der Österreicherinnen sind dafür, daß 
die letzten Berufsbeschränkungen für Frauen 
aufgehoben werden müssen. Bei Frauen mit 
Hochschulbildung oder Matura sind 83 Pro­
zent dieser Meinung. Trotz dieses Ergebnis­
ses muß es uns klar sein, meine Damen und 
Herren, daß sich politische Konsequenzen auf 

keinen Fall nachteilig auf die Gesundheit der 
berufstätigen Frau auswirken dürfen. 

Wir haben eine umfangreiche, sich auf vie­
len Ebenen auswirkende Sozialgesetzgebung 
zum Schutz der Arbeitnehmer. Das Arbeits­
verfassungsgesetz, das Arbeitsruhegesetz, 
das Arbeitszeitgesetz und das Mutterschutz­
gesetz verhindern die Ausnützung der Frauen 
und unterbinden weitgehend gesundheitliche 
Schäden. 

In vielen europäischen Staaten, die auch 
eine strenge Sozialgesetzgebung aufweisen, 
wurde bereits eine Lockerung des Nachtar­
beitsverbotes für Frauen vorgenommen bezie­
hungsweise dieses Arbeitsverbot aufgehoben. 
Ich bin jedoch, wie Nationalrat Schwimmer, 
auch der Meinung, daß nichts überstürzt wer­
den, sondern überlegt von der grundsätzli­
chen Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes zu 
einer Lockerung übergegangen werden soll, 
wobei Sondergenehmigungen möglich sein 
müssen. 

In diesem Sinne kann die Politik der klei­
nen Schritte, die es auch in anderen sozialen 
Belangen geben sollte, begrüßt werden, wenn 
dadurch der Chancengleichheit der Frau im 
Beruf der Weg geebnet wird. 

Die Verordnung über Beschäftigungsver­
bote und -beschränkungen für weibliche 
Arbeitnehmer zählt taxativ für Frauen verbo­
tene beziehungsweise nur mit Einschränkun­
gen erlaubte Arbeiten auf. Aufgabe der 
Sozialgesetzgebung ist vordringlich der 
Schutz der Gesundheit der Frau. 

Frauen dürfen zu Arbeiten, die im Hinblick 
auf ihre Konstitution und ihre Körperkräfte 
oder sonst infolge ihrer Art mit einer erhöh­
ten Gefährdung von Leben und Gesundheit 
verbunden sind, nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen herangezogen wer­
den. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Seit dem Jahre 1972 , der letzten Novellierung 
des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der 
Frauen, haben sich die beruflichen, sozialen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse wesent­
lich geändert. Es wurde versucht, Frauen zu 
motivieren, sich in Männerberufen ausbilden 
zu lassen. Auch die sozialen Dienste, die in 
den letzten Jahren eine enorme Ausweitung 
erfahren haben, sind eine Domäne der 
Frauen. 

Nachtarbeit ist erforderlich in den sozialen 
Einrichtungen, in denen Menschen rund um 
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die Uhr betreut, beaufsichtigt und gepflegt 
werden müssen. Schon nach dem geltenden 
Recht sind an Unterrichts-, Erziehungs- und 
Bildungsanstalten weibliche Lehr- und Erzie­
hungskräfte vom Nachtarbeitsverbot ausge­
nommen. 

Mit der vorliegenden Novelle werden auch 
jene Bildungs-, Unterrichts- und Erziehungs­
einrichtungen, die ausschließlich von politi­
schen Parteien, Interessenvertretungen, pri­
vaten Rechtsträgern und Vereinen geführt 
werden, vom Verbot der Nachtarbeit ausge­
nommen. 

Meine Damen und Herren! Die Ausnahmen 
vom Nachtarbeitsverbot erstrecken sich nun 
auf Beratungs-, Schulungs- und Betreuungs­
aufgaben, wie sie in Kindergärten, bei der 
Lebenshilfe, in den Frauenhäusern und in 
den Unterrichts- und Erziehungsanstalten, 
aber auch in der Beratungstätigkeit der Inter­
essenvertretungen erforderlich sind. Das Ver­
bot wurde aufgehoben für Telephonistinnen 
in Notrufzentralen, wie etwa bei den sozialen 
Diensten, in den Energieversorgungsbetrie-' 
ben oder bei den Pannendiensten. 

Das gesamte Gastgewerbe wird von diesem 
Verbot nicht mehr betroffen. Das ist wohl 
eine Voraussetzung für ein Fremdenverkehrs­
land, wie Österreich es ist. 

Ebenso, meine Damen und Herren, ist es 
nicht mehr zu verantworten, daß Dolmetsche­
rinnen oder Übersetzerinnen ihre Arbeit um 
20 Uhr unterbrechen müssen. Das heißt, sie 
würden überhaupt nicht engagiert, wenn das 
Nachtarbeitsverbot aufrecht bliebe. Dies 
würde eine schwere Benachteiligung dieser 
hochqualifizierten Kräfte darstellen. 

Das Nachtarbeitszeitverbot für Dienstneh­
merinnen der Kirchen und Religionsgemein­
schaften ist ohne gesonderte behördliche 
Bewilligung bis 23 Uhr aufgehoben. 

Es muß, meine Damen und Herren, vor 
allem sichergestellt sein, daß die Arbeitneh­
merin, wenn sie länger als bis 23 Uhr oder vor 
6 Uhr früh beschäftigt wird, im Anschluß 
daran ein elfstündige ununterbrochene Ruhe­
zeit genießen kann und, was auch sehr wich­
tig ist, die Arbeitsstelle oder ihren Wohnort 
sicher erreichen kann. Das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung kann nach Anhö­
rung der Interessenvertretungen eine Aus­
nahmegenehmigung erteilen, daß die Früh­
schicht um 5 Uhr beginnt und die Spätschicht 
spätestens um 24 Uhr endet. 

Hoher Bundesrat! Da seit 14 Jahren die 
Strafgrenzen unverändert in Geltung waren, 
wurde die Höchststrafengrenze von 30 000 S 
analog dem Mutterschutzgesetz festgesetzt. 

Die Österreichische Volkspartei ist und war 
immer für die Weiterentwicklung des sozialen 
Fortschrittes. Ich verweise auf die Bedeutung 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, das 
während der Alleinregierungszeit der Öster­
reichischen Volkspartei von Sozialminister 
Grete Rehor geschaffen wurde. Die Anwen­
dung dieses Gesetzes bietet Möglichkeiten, 
soziale Härten, besonders in Krisenzeiten wie 
jetzt, zu entschärfen oder zu vermeiden. Als 
Vorkämpferinnen in der sozialen Gesetzge­
bung muß ich die engagierte langjährige Bun­
desleiterin der Frauenbewegung der Österrei­
chischen Volkspartei Lola Solar (Beifall bei 
der ÖVPj und die steirische Nationalrätin 
Johanna Bayer aus der Steiermark nennen, 
deren Initiative es zu danken ist, daß eben­
falls unter Minister Rehor das vorliegende 
Gesetz Rechtskraft erlangt hat. 

Hoher Bundesrat! Ich kann und darf nicht 
darauf verzichten, Stellung zu nehmen zu den 
Ausführungen von Frau Nationalrat Traxler 
zu diesem Gesetz, da ich selbst 30 Jahre lang 
Gewerkschaftsmitglied und davon 25 Jahre 
lang Personalvertreterin bin. Frau Abgeord­
nete Traxler sagte: Die Unternehmer wollen 
die billige Arbeitskraft der Frau auch in der 
Nacht ausnützen. Es ist ihnen ja gleichgültig, 
ob diese Frauen nach 10 bis 20 Jahren Doppel­
belastung - Berufstätigkeit, Akkordarbeit -
völlig ausgemergelt sind, denn die nächsten 
Frauen stehen schon vor der Tür. - Das, 
meine Damen und Herren, ist eine Unterstel­
lung! 

Diese Aussage einer führenden Funktionä­
rin der Gewerkschaft verleitet zur Annahme, 
daß die sozialistische Fraktion des Österrei­
chischen Gewerkschaftsbundes in den ver­
krusteten Strukturen des vorigen Jahrhun­
derts festgefahren ist und dort verharrt, statt 
den Übergang von der alten in die neue 
Arbeitswelt mit neuen Strategien zu bewälti­
gen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Änderung der Arbeitswelt durch neue 
Technologien hat eine Dynamik entfaltet, 
sodaß von einer "dritten industriellen Revolu­
tion" gesprochen werden kann. Der Übergang 
von einer Produktions- zu einer Dienstlei­
stungs- und Informationsgesellschaft verän­
dert die Arbeitswelt grundlegend. Neue Tech­
niken ermöglichen die Dezentralisierung von 
Produkten und Dienstleistungen sowie vielfäl-
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tige und flexiblere Übergänge zwischen 
Arbeits- und Freizeit. 

Die Arbeitsbedingungen werden individuel­
ler, die Arbeitnehmer werden in ihrer Arbeit 
autonomer. Ob wir neue Arbeit schaffen und 
das soziale Netz erhalten oder gefährden, 
hängt vor allem davon ab, ob wir die Möglich­
keiten der neuen industriellen Entwicklung 
nützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Erfahrung hat gelehrt, daß Ausnahmere­
gelungen, die zum Schutz der Arbeitnehmer 
gedacht sind, nicht immer den gewünschten 
Erfolg erzielen. Die Vergangenheit hat am 
Beispiel des Invalideneinstellungsgesetzes 
gezeigt, daß sich ein überzogener Arbeits­
platzschutz letztlich beschäftigungshemmend 
für den Geschützten auswirkt. 

Ich sehe die Aufgabe einer Interessenver­
tretung darin, den Einstieg für Frauen in 
technische Berufe zu erleichtern. Qualifizie­
rung ist notwendiger denn je. Das Verhältnis 
von Mädchen und Frauen zur Technik und zu 
naturwissenschaftlich-technischen ' Berufen 
ist ausbildungsmäßig deutlich zu verbessern. 
Eine veränderte Arbeitswelt verlangt neue 
rechtliche und gesellschaftliche Antworten. 
Neue Technologien werden helfen müssen, 
die Grenzen zwischen frauen- und männerty­
pischen Berufen und Tätigkeiten aufzuheben. 
Neue Technologien unterstützen variable 
Arbeitszeitformen und flexible Arbeitsfor­
men. Wir brauchen eine Individualisierung 
der Arbeitszeit. Das bringt für viele Arbeit­
nehmer zugleich ein Stück Humansierung. 

Es liegt für Frauen eine große Chance in 
dieser Entwicklung. Die Einführung der 
neuen Technologien stellt neue Weichen für 
die Situation der Frau in der Wirtschaft und 
im Beruf. Wir haben die Chance, auf dem Weg 
zur Partnerschaft, zu Chancengleichheit und 
Wahlfreiheit ein gutes Stück vorwärtszukom­
men. 

Es besteht aber auch die Gefahr, neue 
Benachteiligungen für die Frau durch die fal­
sche Setzung von Rahmenbedingungen ent­
stehen zu lassen. 

Deshalb sieht die Österreichische Volkspar­
tei ihre vordringliche Aufgabe darin, alles zu 
unternehmen, die Vorteile, die in der techni­
schen Entwicklung liegen, für die Frau 
bewußt und aktiv nutzbar zu machen. 

Die vorliegende Änderung ist ein Schritt, 
der eine teilweise Aufhebung des Nachtar-

beitsverbotes für Frauen bringt, weshalb 
meine Fraktion diesem Gesetz gerne die 
Zustimmung gibt. (Beifall bei der ÖVP.) 1 1.40 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Rosl Moser. Ich erteile es ihr. 

11.41 

Bundesrat Rosl Moser (SPÖ, Kärnten): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehr­
ter Herr Bundesminister! Meine sehr verehr­
ten Damen und Herren des Hohen Bundesra­
tes! Meine Vorrednerinnen haben sich schon 
sehr ausführlich mit den Änderungen, die in 
der Novelle zum Bundesgesetz über die 
Nachtarbeit der Frauen enthalten sind, aus­
einandergesetzt, sie haben diese schon sehr 
ausführlich behandelt. 

Erlauben Sie mir daher, doch ein wenig den 
Blick auf die historische Entwicklung der 
Nachtarbeit zu richten und diese historische 
Entwicklung der Nachtarbeit einer kurzen 
Betrachtung zu unterziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn wir dies tun, so können wir daraus erse­
hen, daß Nachtarbeit bereits zu dem Zeit­
punkt entstanden ist, als es den Menschen 
gelang, die Dunkelheit zu überwinden. 
Bereits im späten Mittelalter wurde das 
Arbeiten bei künstlichem Licht üblich. 
Dadurch konnte man die ohnehin schon sehr 
lange Tagesarbeitszeit noch bis in die späten 
Nachtstunden ausdehnen. Zu diesem Zeit­
punkt wurde bereits die zwangsweise Frauen­
nachtarbeit von unfreien Mägden und Töch­
tern von Hörigen in Frauenarbeitshäusern, in 
Herren- und in Fronhöfen eingeführt. 

Es gab aber auch schon sehr früh Nachtar­
beitsverbote, allerdings weniger aus mensch­
lichen, sondern viel mehr aus ökonomischen 
Überlegungen heraus. So gab es zum Beispiel 
bei der Seilerzunft ein solches Nachtarbeits­
verbot, da nämlich die in der Nacht hergestell­
ten Seile eine zu schlechte Qualität aufwie­
sen. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in 
England ein Nachtarbeitsverbot für Jugendli­
che eingeführt. 

1859 wurde durch die Gewerbeordnung in 
Österreich die Kinderarbeit in der Zeit von 21 
Uhr bis 5 Uhr morgens verboten. Es gab 
jedoch so viele Ausnahmemöglichkeiten von 
diesem Nachtarbeitsverbot, daß diese Bestim­
mung nur eine sehr geringe Effizienz besaß. 
Für Frauenarbeit gab es in dieser Zeit nur die 
völlig unwirksame Bestimmung, daß bei der 
Einsetzung von Frauen für die Nachtarbeit 
auf ihre physischen Kräfte Rücksicht zu neh-
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men sei. Wie wertlos diese Bestimmung in 
Wirklichkeit aber war, macht am besten die 
Tatsache deutlich, daß in dieser Zeit in den 14 
niederösterreichischen Papierfabriken, wo in 
überwiegender Zahl Frauen beschäftigt 
waren, in zwölfstündiger Nachtarbeit schwer­
ste Arbeit zu verrichten war. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wurde von der Arbeiterbewegung neben der 
Forderung nach kürzerer Arbeitszeit auch 
eine Einschränkung der Nachtarbeit gefor­
dert. Dabei vertraten liberale und konserva­
tive Kräfte unterschiedliche Standpunkte zur 
Frauennachtarbeit und zu Frauenschutzmaß­
nahmen. Während die Konservativen der Mei­
nung waren, daß Frauenschutzbestimmungen 
notwendig wären, weil Frauen zur Pflege der 
Familie und zur Sicherung eines gesunden 
Nachwuchses schützenswert seien, vertraten 
Liberale die Ansicht, daß Frauen und Männer 
dieselben Rechte bezüglich freier Verfügung 
über ihre Arbeitskraft haben sollen. 

Ende des 19.  Jahrhunderts wurde dann in 
Deutschland ein Nachtarbeitsverbot für Bäk­
kereien erlassen. Etwas weniger als zwei 
Jahrzehnte später folgten Italien, Frankreich 
und die Schweiz mit einem Nachtarbeitsver­
bot für dieselbe Branche. 

1906 unterzeichneten dann 13 europäische 
Staaten die Berner Konvention, in der sie sich 
verpflichteten, die Nachtarbeit für Frauen in 
Industriebetrieben mit mehr als zehn 
Beschäftigten nicht mehr zu gestatten. 

Diese historische Rückblende, meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Hohen Bun­
desrates, zeigt eigentlich schon sehr deutlich 
auf, daß man die negativen Auswirkungen der 
Nachtarbeit auf die Menschen bereits vor lan­
ger Zeit erkannt hat. Nur: Die Maßnahmen, 
die notwendig waren, um diese negativen 
Gegebenheiten zu mildern und die Arbeitsver­
hältnisse zu verbessern, mußten erst durch 
die Arbeitnehmer selbst mühsam errungen 
werden. 

Durch die beiden Weltkriege , in denen jede 
Arbeitskraft vor allem auch für die Rüstungs­
industrie benötigt wurde, kamen dann wieder 
nahezu alle Schutzbestimmungen - mit Aus­
nahme des Mutterschutzgesetzes - zum 
Erliegen. Frauen und Jugendliche wurden 
damit wieder voll in die Nachtarbeit einge­
bunden. Nach dem Ende des Ersten Weltkrie­
ges, 1919, wurde dann die Nachtarbeit für 
Frauen und Jugendliche wieder generell 
gesetzlich verboten. Die Arbeitsplätze wurden 

nämlich für die aus dem Krieg zurückkehren­
den Männer benötigt . 

Der geschichtliche Ablauf zeigt damit ziem­
lich deutlich, daß den Überlegungen, ob 
Frauen zu schützen sind oder nicht, eigentlich 
vorwiegend ökonomische Sichtweisen 
zugrunde lagen. Ich darf vielleicht hinzufü­
gen: Letzteres trifft vielfach leider auch heute 
noch zu. 

Darum, meine sehr geehrten Damen und 
Herren Bundesräte, ist es für uns Frauen so 
wichtig, in die Entscheidungsgremien mitein­
gebunden zu sein, um damit zu gewährleisten, 
daß Fraueninteressen und Frauenprobleme 
einer sachbezogenen Betrachtungsweise 
unterzogen werden. 

Auch heute wissen wir - das ist durch Stu­
dien untermauert; auf diese Tatsache hat 
bereits meine Vorrednerin, Frau Bundesrat 
Obenaus, hingewiesen -, daß sich die Nacht­
arbeit auf den Gesundheitszustand sowohl 
von Frauen als auch von Männern nachteilig 
auswirkt. Es ist erwiesen, daß es kaum einen 
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin gibt, 
die über längere Zeiträume Nachtarbeit gelei­
stet haben, die von sich sagen können, daß bei 
ihnen negative Folgewirkungen ausgeblieben 
sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Bundesräte! Ich kann diese Tatsache aus der 
eigenen praktischen Erfahrung im Familien­
bereich nur voll bestätigen. Ich habe das sehr 
viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, in 
der eigenen Familie mitgemacht, und ich weiß 
sehr wohl um die Problematik der N achtar­
beit und um die gesundheitlichen Auswirkun­
gen auf einen Nachtarbeiter Bescheid. 

Wir sollten uns gemeinsam bemühen, 
Nachtarbeit dort, wo dies möglich ist, ganz all­
gemein - für Frauen und für Männer - zu 
verringern. Es gibt auch Studien, die eindeu­
tig aufzeigen, daß Arbeitszeiten, die von der 
normalen Arbeitszeit sehr abweichen, bei den 
Betroffenen . starke Beeinträchtigungen des 
Wohlbefindens, der Gesundheit und des psy­
chosozialen Bereiches zur Folge haben. Vor 
allem - Frau Bundesrat Obenaus hat schon 
darauf hingewiesen - Erkrankungen des 
Magen-Darm-Traktes, des Herz- und Kreis­
laufsystems sowie Schlafstörungen sind die 
häufigsten Folgen von Nacht- und Schichtar­
beit unter Einschluß der Nachtschicht. 

Darüber hinaus spielt bei der Nachtarbeit 
natürlich auch die richtige Ernährung eine 
wesentliche Rolle. Wir alle wissen doch sehr 
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genau, daß gerade diese Voraussetzung in den 
seltensten Fällen in ausreichender Weise 
gegeben ist. So müssen wir allzuoft leider 
feststellen, daß sich, bei manchen früher, bei 
anderen etwas später, eine Verschlechterung 
des Gesamtgesundheitszustandes ergibt. Die 
Schlafprobleme verstärken sich, sodaß die 
Freizeit, die ja eigentlich dem familiären 
Zusammenleben dienen sollte, in vermehrtem 
Ausmaß ' zur Erholung genutzt werden muß. 
Dadurch ' ergibt sich nicht nur eine Beein­
trächtigung des Familienlebens, sondern auch 
eine weitgehende Einschränkung der sozialen 
Kontaktnahme über den familiären Bereich 
hinaus. 

Noch einen Aspekt möchte ich in diesem 
Zusammenhang beleuchten. Auch die Unfall­
häufigkeit, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liegt in den Nachtstunden erheblich 
höher als bei Tag. Diese Tatsache wird durch 
eine Auswertung von Unfalldaten, die im 
Jahre 1981 durch die Allgemeine Unfallversi­
cherung vorgenommen wurde, deutlich unter­
mauert. 

Wenn man nun aus all diesen Erkenntnis­
sen heraus den betriebswirtschaftlichen Nut­
zen - dieser ist durch Nachtarbeit ganz 
sicher zu erzielen, das möchte ich nicht in 
Abrede stellen - dem volkswirtschaftlichen 
Schaden gegenüberstellt, der dadurch ent­
steht, daß Nachtarbeiter, bedingt durch 
gesundheitliChe Beeinträchtigung, einen 
höheren medizinischen Aufwand erforderlich 
machen und vielleicht trotzdem noch vorzeitig 
arbeitsunfähig werden, dann dürfte es uns 
eigentlich gar nicht so schwer fallen, hier den 
richtigen Weg einzuschlagen. 

Die positive Nutzung der technologischen 
Entwicklung könnte dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. Ich sage aber ausdrücklich 
"könnte" , denn bisher zeichnet sich in diese 
Richtung leider nur sehr wenig ab. Unter die­
sem Gesichtspunkt muß auch die heute von 
uns zu beschließende Novelle zum Nachtar­
beitsgesetz gesehen werden. Meine Fraktion 
bekennt sich dazu, daß eine Änderung der 
derzeit geltenden Bestimmungen nur in dem 
Ausmaß geschehen soll, in dem dies notwen­
dig und sinnvoll erscheint. 

Als notw.endig ersehen wir zum Beispiel die 
Genehmigung der Nachtarbeit durch den 
Sozialminister in jenen Dienstleistungsberei­
chen, die eine entsprechende Versorgung von 
kranken und betreuungsbedürftigen Men­
schen gewährleisten. Es gibt eine ganze Reihe 
von Betreuungseinrichtungen, die sich immer 
stärker im privaten Bereich ansiedeln. Dazu 

gehört auch die Betreuung im psychosozialen 
Bereich, die es möglich macht, daß die Men­
schen rund um die Uhr Rat und Hilfe finden 
können. 

Dabei ist es für uns wesentlich, daß durch 
die Genehmigungspflicht nicht auch unquali­
fizierte und Hilfskräfte aus Überlegungen, die 
sicher nicht im Interesse der auf diese Weise 
Beschäftigten liegen, zur Nachtarbeit heran­
gezogen werden können. 

Da möchte ich nur ganz kurz auf Ihre Aus­
führungen, sehr verehrte Frau Bundesrat 
Gföller, hinweisen, die eine Aussage der 
Nationalratsabgeordneten Gabrielle Traxler 
betrafen. Es ist sicher nicht alles von der 
Hand zu weisen, was Frau Gabrielle TraxIer 
im Nationalrat gesagt hat. Das folgende Bei­
spiel, das Frau Bundesrat Oben aus hier schon 
gebracht hat, zeigt dies ganz deutlich. 

In einem oststeirischen Betrieb wurde der 
Betriebsrat vor die Alternative gestellt, ent­
weder einer entsprechenden Regelung zuzu­
stimmen, andernfalls sehe sich der Betrieb 
gezwungen, die Frauen zu kündigen. Ich 
glaube, angesichts dieser Tatsache sieht die 
Aussage der Frau Nationalratsabgeordneten 
Traxler doch etwas anders aus. Ich bin aber 
nicht unbedingt dazu berufen, die Frau Trax­
ler zu verteidigen, das kann sie sehr wohl sel­
ber auch tun. Ich möchte nur darauf hinwei­
sen, daß es solche Dinge durchaus gibt. Dieser 
oststeirische Betrieb ist ganz bestimmt keine 
Einzelerscheinung. (Bundesrat Rosa G f ö l  -

1 e r: Das ist aber nicht die Regel! Man darf 
das nicht so hinstellen, als ob das allgemein 
üblich wäre!) 

Gott sei Dank ist das nicht die Regel, denn 
sonst würde es bei uns in Österreich schon 
ganz schlimm ausschauen, wenn das so wäre. 
(Bundesrat Rosa G f ö 1 1  e r: Ein Gewerk­
schaftsfunktionär muß sich überlegen, was er 
sagt!) 

Ich bin nicht dazu befugt, hier ihre Aussa­
gen zu revidieren oder zurückzunehmen. Das 
möchte ich auch gar nicht tun. Ich möchte, 
wie gesagt, nur darauf hinweisen, daß es sol­
che Auswüchse leider nicht sehr selten und in 
zunehmendem Maße gibt. Das, glaube ich, 
muß uns allen zu denken geben. (Bundesrat 
Rosa G f Ö 1 1  e r: Da ist auch die wirtschaftli­
che Situation!) 

Wir sehen im Hinblick auf die uneinge­
schränkte Ausübung des Berufes die Heraus­
nahme der Dolmetscherinnen aus dem Nacht­
arbeitsverbot als eine positive Sache an. Ich 
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möchte nicht näher darauf eingehen, denn 
das wurde schon sehr ausführlich behandelt. 
Genauso wichtig erscheint es uns, daß Frauen 
mit entsprechender Qualifikation die Mög­
lichkeit der Bildungsvermittlung uneinge­
schränkt nützen können und auch sollen, 
nicht zuletzt deshalb, so möchte ich meinen, 
weil in unserer schnellebigen Zeit der 
Erwachsenenbildung besondere Bedeutung 
beizumessen ist. Auch da sollen die Frauen 
nicht ausgeklammert bleiben. 

Eine Politik der kleinen Schritte und der 
vorsichtigen Öffnung ist unserer Meinung 
nach in jenen Bereichen zu machen, in denen 
man den Frauen bei Aufrechterhaltung des 
Nachtarbeitsverbotes die Möglichkeit zu Qua­
lifikationen und zu beruflichem Aufstieg 
ansonsten verwehren würde. 

Ein� Freigabe der Schutzbestimmungen 
wird von uns entschieden dort abgelehnt, wo 
es darum geht, durch eine solche Maßnahme 
lediglich billige Arbeitskräfte für bis dahin 
etwas höher entlohnte Nachtarbeit durch 
Männer zur Verfügung zu haben. Das ist, 
glaube ich, auch der Punkt, auf den Frau 
Nationalratsabgeordnete Traxler ganz beson­
ders hinweisen wollte. Wir alle wollen nicht, 
daß unqualifizierte Frauen und Hilfskräfte 
zur Nachtarbeit herangezogen werden, um so 
eventuell noch als Lohndrücker für die Män­
ner herhalten zu müssen. 

Von Unternehmerseite wird in letzter Zeit 
zunehmend dahin gehend argumentiert, daß 
die Frauen selbst die Nachtarbeit wünschen 
und daß daher eigentlich die Zeit für eine völ­
lige Freigabe der Nachtarbeit gekommen sei . 
Dieses Argument, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ist meiner Meinung nach 
in keiner Weise stichhältig. Es ist unrichtig, 
zu behaupten, Frauen wünschen Nachtarbeit. 
Richtig ist vielmehr, daß überall dort, wo 
Frauen bereit sind, die zusätzliche Belastung 
einer Nachtarbeit auf sich zu nehmen, immer 
schwerwiegende Gründe für eine solche 
Bereitschaft vorhanden sind, sei es aufgrund ' 
einer Ausbildung in einem Beruf, der notwen­
digerweise die Nachtarbeit miteinschließt, 
wie zum Beispiel bei Krankenschwestern, 
oder aus Gründen, die sich aus bestimmten 
Lebenssituationen ergeben. Bei alleinstehen­
den Frauen mit Kindern ist es vielfach des­
halb der Fall, weil diese Frauen einfach keine 
andere Möglichkeit vorfinden, die Betreuung 
ihrer Kinder sicherzustellen. Aber auch sol­
che Frauen, die wenig oder gar keine Unter­
stützung durch den Partner finden und neben 
ihrer Berufstätigkeit noch die Haushaltsar-

beit und die Kinderbetreuung zu bewältigen 
haben, entscheiden sich für die Nachtarbeit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Bundesräte! Es kann nicht Sinn sein, Frauen 
von den Nachtarbeitsverbotsbestimmungen 
zu befreien, um ihnen dadurch noch mehr 
Lasten in der Familie und im Beruf aufzubür­
den. Ich glaube, soweit könnten wir einer Mei­
nung sein. 

Eine entscheidende Wende in der Beurtei­
lung der Nachtarbeit könnte meines Erach­
tens erst dann erreicht werden, wenn es dazu 
kommt, daß nur mehr dort Nachtarbeit gelei­
stet wird, wo es keine andere Möglichkeit 
gibt, daß dort aber, wo Nachtarbeit auch wei­
terhin notwendig wäre, diese in einer erheb­
lich verkürzten Arbeitszeit, mit allen Erleich­
terungen, wie sie der ÖGB seit langem vor­
schlägt, zu vollbringen wäre. 

In der Erwartung, daß gesellschaftliche 
Veränderungen im Sinne einer echten Part­
nerschaft in Verbindung mit einer entspre­
chenden Arbeitszeitverkürzung und wirksa­
men Erleichterungen der Nachtarbeit in 
Zukunft viel von ihrem Schrecken nehmen, 
geben wir der vorliegenden Novelle unsere 
Zustimmung. (Beifall bei der SPÖ.) 12.01 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Staatssekretär Dkfm. 
Bauer. (Allgemeiner Beifal1.) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Ebenfalls nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu 

erheben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 20. 
März 1986 betreffend eine Notifikation der 
Republik Österreich von Änderungen der 
Anhänge zum Europäischen Abkommen über 
Soziale Sicherheit und der Zusatzvereinba-

rung hiezu (3111 der Beilagen) 
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5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. März 1986 betreffend ein Zusatzabkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbritan­
nien und Nordirland über Soziale Sicherheit 

(3112 der Beilagen) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 20. 
März 1986 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Österreich und der Repu­
bUk Finnland über Soziale Sicherheit samt 

Schlußprotokoll (3113 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punlden 4 bis 6 der Tagesordnung, über die 
die Debatte unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Notifikation der Republik Österreich von 
Änderungen der Anhänge zum Europäischen 
Abkommen über Soziale Sicherheit und der 
Zusatzvereinbarung hiezu, 

ein Zusatz abkommen zwischen der Repu­
blik Österreich und dem Vereinigten König­
reich von Großbritannien und Nordirland 
über Soziale Sicherheit sowie 

ein Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Finnland über 
Soziale Sicherheit samt Schlußprotokoll. 

Berichterstatter über die Punkte 4 bis 6 ist 
Frau Bundesrat Maria Derflinger. Ich bitte 
um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Maria Derflinger: Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Herr 
Staatssekretär! Werte Damen und Herren! 
Durch den vorliegenden Beschluß des Natio­
nalrates erfolgt im Hinblick auf die inner­
staatliche und zwischenstaatliche Rechtsent­
wicklung eine Anpassung der Anhänge zum 
Europäischen Abkommen über Soziale 
Sicherheit und der Zusatzvereinbarung hiezu. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage ergeben sich aus der Notifikation für 
den Bund keine finanziellen Auswirkungen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 Bundes- Verfassungsgesetz zur Überfüh­
rung des Vertragsinhaltes in die innerstaatli­
che Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 

Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 1986 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. März 1986 betreffend eine Notifikation der 
Republik Österreich von Änderungen der 
Anhänge zum Europäischen Abkommen über 
Soziale Sicherheit und der Zusatzvereinba­
rung hiezu wird kein Einspruch erhoben. 

Beschluß des Nationalrates vom 20. März 
1986 betreffend ein Zusatzabkommen zwi­
schen . der Republik Österreich und dem Ver­
einigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland über Soziale Sicherheit. 

Das gegenständliche Zusatzabkommen ent­
hält im wesentlichen eine Adaptierung einzel­
ner Abkommensbestimmungen an die geän­
derte britische Rechtslage sowie eine Bereini­
gung von Auslegungsproblemen, die bei der 
Durchführung des geltenden ' Abkommens, 
insbesondere im Bereich der Pensionsversi­
cherung, aufgetreten sind. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 1986 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. März 1986 betreffend ein Zusatzabkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbritan­
nien und Nordirland über Soziale Sicherheit 
wird kein Einspruch erhoben. 

Beschluß des Nationalrates vom 20. März 
1986 betreffend ein Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Finn­
land über Soziale Sicherheit samt Schlußpro­
tokoll. 
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Maria Derflinger 

Das gegenständliche gesetzändernde und 
gesetzesergänzende Abkommen, das sich in 
Österreich auf die Krankenversicherung, 
Unfallversicherung, die Pensionsversiche-

. rung mit Ausnahme der Notarversicherung, 
das Arbeitslosengeld und die Familienbeihilfe 
bezieht, entspricht in materiellrechtlicher 
Hinsicht den in letzter Zeit von Österreich mit 
anderen Vertragsstaaten abgeschlossenen 
Abkommen, unter Berücksichtigung der im 
wesentlichen gleichartigen Rechtslage in Nor­
wegen und Schweden, vor allem den Abkom­
men mit diesen beiden Staaten. 

Das Abkommen enthält den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der beiderseitigen Staats­
angehörigen sowie die Gebietsgleichstellung 
hinsichtlich der Gewährung von Geldleistun­
gen aus der Kranken-, Unfall- und Pensions­
versicherung. Hinsichtlich der Versicherungs­
pflicht wird vom Territorialitätsgrundsatz 
ausgegangen. Für die Dienstnehmer, die zur 
Ausführung einer Arbeit in das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates entsendet werden, 
sollen bis zum 24. Kalendermonat nach dieser 
Entsendung - bei Dienstnehmern von Luft­
fahrtunternehmen für unbefristete Zeit - die 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaa­
tes weitergelten, als wären sie noch in dessen 
Gebiet beschäftigt. Für die Beschäftigten auf 
einem Seeschiff gelten jedoch die Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates, dessen Flagge 
das Schiff führt. Über Antrag des Dienstneh­
mers und seines Dienstgebers können die 
zuständigen Behörden der beiden Vertrags­
staaten einvernehmlich Ausnahmen vom Ter­
ritorialitätsgrundsatz beziehungsweise den 
oben beispielhaft angeführten Ausnahmen 
hievon vorsehen. 

Bezüglich des Leistungsanspruches bei 
Krankheit, Mutterschaft und Tod sind die 
Versicherungszeiten zusammenzurechnen, 
soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. 
Bei Pensionsempfängern aus der Pensions­
versicherung der Vertragsstaaten sind außer­
dem die Rechtsvorschriften über die Kran­
kenversicherung der Pensionisten des Ver­
tragsstaates anzuwenden, in dessen Gebiet 
sich die Pensionsempfänger gewöhnlich auf­
halten. 

Im Bereich der Pensionsversicherung 
erfolgt die Leistungsfeststellung auf österrei­
chischer Seite unter Zusammenrechnung der ' 
in den beiden Vertragsstaaten zurückgelegten 
Versicherungszeiten entsprechend dem Zei­
tenverhältnis. Auf finnischer Seite wird die 
Gewährung von Pensionen aus dem Basissy­
stem (Volkspensionssystem) sowie aus dem 
Zusatzpensionssystem (Beschäftigtenpen-

sionssystem) österreichischen Staatsangehö­
rigen sowohl bei Aufenthalt in Finnland als 
auch bei Aufenthalt in Österreich gewährlei­
stet . 

In der Unfallversicherung ist eine aushilfs­
weise Sachleistungsgewährung bei Aufent­
halt im jeweils anderen Vertragsstaat zu 
Lasten des zuständigen Versicherungsträgers 
sowie eine Zuordnung der Leistungspflicht 
bei Berufskrankheiten an den zuletzt zustän­
dig gewesenen Versicherungsträger vorg�se­
hen. 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung 
werden für die Erfüllung der Anwartschaft 
sowie für die Bezugsdauer unter bestimmten 
Voraussetzungen die arbeitslosenversiche­
rungspflichtigen Beschäftigungszeiten in den 
beiden Vertragsstaaten zusammengerechnet. 
Im Hinblick darauf, daß die Anwendung des 
Abkommens von österreichischer Seite auf 
das Arbeitslosengeld beschränkt ist, bleibt die 
Gewährung von Karenzurlaubsgeld sowie von 
Notstandshilfe vom Abkommen unbe:r:ührt. 

Familienbeihilfen sind ausschließlich von 
dem Vertrags staat zu gewähren, in dem sich 
die Kinder ständig aufhalten. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 1 986 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. März 1986 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Österreich und der Repu­
blik Finnland über Soziale Sicherheit samt 
Schlußprotokoll wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein, 
. die über . die zusammengezogenen Punkte 

unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. Böseh. Ich erteile ihm dieses. 
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12.11 

Bundesrat Dr. Bösch (SPÖ, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die gemeinsam zur Bera­
tung stehenden Abkommen betreffen meh­
rere zwischenstaatliche Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Sozialversicherungsrechts sowie 
Änderungen und Anhänge zum Europäischen 
Abkommen über die Soziale Sicherheit und 
der Zusatzvereinbarung hiezu. 

Das Zusatz abkommen zwischen Österreich 
und dem Vereinigten Königreich von Großbri­
tannien und Nordirland ist vor allem durch 
Rechtsänderungen auf britischer Seite betref­
fend die Invaliditätspension notwendig gewor­
den. 

Nach der britischen Rechtsvorschrift 
besteht nämlich Anspruch auf Invaliditäts­
pension nach 168 Tagen Krankengeldbezug. 
Aufgrund der bisher geltenden Fassung des 
Artikels 23 Abs. 1 des Abkommens bestand -
entgegen der Rechtslage des früheren 
Abkommens - ein theoretischer Anspruch 
auf britische Invaliditätspension durch die 
Gleichstellung eines österreichischen mit 
einem britischen Krankengeldbezug auch 
ohne Vorliegen britischer Versicherungszei­
ten. Neben den pensionsrechtlichen Regelun­
gen ist aber auch eine Besonderheit auf dem 
Gebiet der Krankenversicherung zwischen 
den Vertragsstaaten von Bedeutung. 

Entgegen der im Großteil der von Öster­
reich geschlossenen Abkommen vorgesehe­
nen umfänglichen Sachleistungsaushilfe ist 
im Verhältnis zum Vereinigten Königreich 
nur eine kostenlose Gewährung von Anstalts­
pflege vorgesehen. In Fällen, in denen eine 
Person trotz Ausüben einer Erwerbstätigkeit 
in Österreich unter Berücksichtigung der 
Artikel 6 bis 9 des Abkommens den britischen 
Rechtsvorschriften unterliegt, ist damit die 
Gewährung anderer Sachleistungen, insbe­
sondere ärztlicher HiHe, nicht gewährleistet. 

Ein diesbezüglicher Versicherungsschutz 
im Wege der Selbstversicherung wird in 
Österreich in der Regel ausgeschlossen sein. 
Durch die dem Artikel 9 des Abkommens neu 
hinzugefügte Regelung des Abs. 4 wird in die­
sem Fall eine Selbstversicherung und damit 
ein umfänglicher Versicherungs schutz ermög­
licht. 

Soweit das Abkommen mit Großbritannien. 

Zum ebenfalls zur Debatte stehenden 
Abkommen mit Finnland hat die Berichter-

statterin bereits sehr ausführlich Stellung 
genommen und auf die wesentlichen Punkte 
dieses Vertragswerks hingewiesen, das einen 
umfassenden Schutz vor allem im Bereich der 
Pensionsversicherung durch die Gleichbe­
handlung der beiderseitigen Staatsangehöri­
gen sowie die Zusammenrechnung der Versi­
cherungs- und Wohnzeiten für den Leistungs­
anspruch, die Leistungsfeststellung sicher­
stellt. 

Das Abkommen · mit Finnland gliedert sich 
in fünf Teile. 

Abschnitt I enthält allgemeine Bestimmun­
gen und legt im wesentlichen den persönli­
chen und sachlichen Geltungsbereich fest. 

Abschnitt II normiert das Territorialitäts­
prinzip. 

Im Abschnitt III sind besondere Bestim­
mungen betreffend die einzelnen Leistungsar­
ten festgehalten. 

Für den Bereich der Krankenversicherung 
ist neben der Zusammenrechnung der beider­
seitigen Versicherungszeiten für den Erwerb 
eines Leistungsanspruches lediglich· eine 
Zuordnung der Pensionsbezieher zu dem für 
den j eweiligen Wohnort zuständigen Versi­
cherungsträger vorgesehen. 

Im Bereich der Pensionsversicherung 
erfolgt die Leistungsfeststellung auf österrei­
chischer Seite unter Zusammenrechnung der 
in beiden Vertragsstaaten zurückgelegten 
Versicherungszeit entsprechend dem Zeiten­
verhältnis. 

Es werden dann noch Regelungen hinsicht­
lich der Unfallversicherung sowie im Bereich 
der Arbeitslosenversicherung, aber auch Maß­
nahmen auf dem Gebiet des Familienlasten­
ausgleichs getroffen, auf die ich jedoch hier 
nicht näher eingehen möchte. 

Meine Damen und Herren! Wenn auch die 
Beziehungen zwischen Finnland und Öster­
reich sicher nicht so intensiv sind wie mit 
unseren unmittelbaren Nachbarstaaten, so 
gestatten Sie mir doch einige Anmerkungen 
zum finnischen Pensions system, das bekannt­
lich vom Grundsatz der Volkspension 
bestimmt wird. 

Diese Volkspension setzt sich aus einem 
Grundbetrag und einem Zusatzbetrag zusam­
men, wobei der Grundbetrag derzeit ungefähr 
300 Finnische Mark, das sind annähernd 
1 000 S, beträgt, während der Zusatzbetrag 
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nach Teuerungsklasse gestaffelt ist und zirka 
4 500 S beträgt, der allerdings je nach 
"Erwerbseinkommenspension" , die mitge­
rechnet wird, sinkt. 

Zweitens: das bereits erwähnte Beschäfti­
gungspensionssystem. Dies ist dem Volkspen­
sionssystem hinzugefügt worden und beein­
flußt auch, wie bereits ausgeführt, die Höhe 
der sogenannten Volkspension. 

Die Invaliditäts-, Arbeitslosen- und Alters­
pension beträgt grundsätzlich 1 ,5 Prozent pro 
Jahr der Bemessungsgrundlage. Die Bemes­
sungsgrundlage entspricht im wesentlichen 
dem durchschnittlichen Arbeits- beziehungs­
weise Erwerbseinkommen, wird aber in den 
einzelnen Zweigen unterschiedlich ermittelt. 
Die volle Pension von 60 Prozent wird aller­
dings erst nach 40 Versicherungsjahren 
erreicht. 

Diese bereits genannte Erwerbspension ist 
nach dem Kapitaldeckungsverfahren aufge­
baut, sodaß heute bereits ein Deckungskapital 
von zirka 4,2 Milliarden Finnmark zur Verfü­
gung steht. 

In der Anwendung des Kapitaldeckungs­
prinzips sowie - als Voraussetzung dafür -
in der Doppelstufigkeit der Altersvorsorge -
einkommensunabhängige Volksrente plus 
einkommensabhängige Erwerbspension -
liegt der Hauptunterschied zum österreichi­
schen System. Allerdings wird in Ermange­
lung jedweden Grundbetrages erstmals im 
Jahre 2004 die zu Beginn der sechziger Jahre 
gegebene 60prozentige Pensionszusage in 
Erfüllung gehen, sodaß Leute, die heuer mit 
65 Jahren in Pension gehen, erst Anspruch 
auf 30 Prozent des letzten aktiven Einkom­
mens haben, wobei allerdings eine Mindest­
höhe von 37 Prozent eingezogen wurde. 
Zudem vermindert sich in dem Maße, wie der 
Anspruch auf eine Erwerbspension steigt, der 
von Einkommen und Berufstätigkeit unab­
hängige Anspruch auf die Volkspension. 

Meine Damen und Herren! Es ist eine 
bekannte Tatsache, daß die meisten Sozial­
versicherungssysterne der westlichen Welt an 
die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse 
anknüpfen, und gerade daraus ergeben sich 
neue und schwierigere Situationen. Sehr viele 
der sozialen Leistungen stehen in einem 
direkten Zusammenhang mit Art und Umfang 
der Lohnarbeitsverhältnisse.In der modernen 
Gesellschaft ist Arbeit nicht nur das Mittel, 
die materiellen Lebensbedürfnisse zu erwer­
ben, sie bestimmt auch ganz entscheidend die 
Stellung und den Stellenwert des Menschen 

in der Gesellschaft. Arbeit ist allzuoft der 
Schlüssel für ein sinnvolles Leben. 

Wenn es richtig ist, daß der modernen 
Gesellschaft die Arbeit auszugehen droht, 
zumindest sich stark zu reduzieren droht -
und vieles deutet darauf hin -,  so hat dies 
sehr weitreichende Konsequenzen. Eine Neu­
bestimmung der Arbeit und damit auch des 
Sozialsystems wird damit zwangsläufig not­
wendig werden. 

In einer Gesellschaft, in der die Arbeit 
wesentlich die Stellung des Menschen 
bestimmt, geraten natürlich alle anderen an 
den Rand: Arbeitslose, Pensionisten, Behin­
derte, alle, die an keiner Erwerbsarbeit teil­
nehmen, wie auch Hausfrauen und andere, 
die im wesentlichen unbezahlte Arbeit leisten. 
Es müssen daher auch Überlegungen Platz 
greifen, Formen von Arbeit, die nicht unmit­
telbar entlohnt werden, sozial aufzuwerten. 

Eine Sozialpolitik, die bei den Ursachen 
ansetzt, statt sich nur mit der Symptomkurie­
rung zu beschäftigen, muß alle Bereiche 
umfassen. Sie muß auch den Bildungsbereich 
einbeziehen. 

Am Schluß sei noch erwähnt, daß in der 
modernen Welt alle Probleme global sind und 
alle Problemlösungen daher mehr oder weni­
ger global erfolgen müssen. 

Dies setzt auch voraus, daß wir das bleiben, 
was wir mit ganz kurzen Unterbrechungen 
immer waren, ein wettoffenes Land mit guten 
Beziehungen zum Ausland. (Beifall bei der 
SPÖ.) 12.20 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Der Form halber: Die Berichterstattung 
ebenfalls nicht. - Danke. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b s t i m  m u n g beschließt der Bundesrat, 
gegen die drei Beschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

ir' 
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7.Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. April 1986 betreffend ein Bundesver­
fassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verlas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird (B-VG-Novelle 1986) (3107 und 3114 der 

Beilagen) 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. April 1986 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Führung des Bundeshaushaltes 
(Bundeshaushaltsgesetz) (3115 der Beilagen) 

9.Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. April 1986 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Klubfinanzierungsgesetz 

1985 geändert wird (3116 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 7 bis 9 der Tagesordnung, über die 
die Debatte ebenfalls unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind dies: 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird (B-VG-Novelle 1986), 

ein Bundesgesetz über die Führung des 
Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz) 
sowie 

ein Bundesgesetz, mit dem das Klubfinan­
zierungsgesetz 1985 geändert wird. 

Berichterstatter über die Punkte 7 bis 9 ist 
Herr Bundesrat Stoiser. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Berichterstatter Stoiser: Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Meine Damen und Her­
ren! Bericht des Rechtsausschusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
4. April 1986 betreffend ein Bundesverfas­
sungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1 929 geändert 
wird (B-VG-Novelle 1986). 

Grundgedanke des vorliegenden Gesetzes­
beschlusses des Nationalrates, soweit er die 
Neugestaltung des Bundeshaushaltsrechtes 
betrifft, ist eine Vergrößerung der Flexibilität 
beim Budgetvollzug, um insbesondere auf 
wirtschaftliche Entwicklungen rascher, inten­
siver und wirkungsvoller reagieren zu kön­
nen. Gleichzeitig sollen die Kontrollrechte des 
Nationalrates beim Vollzug des Budgets 

erweitert werden, indem die Zuständigkeit 
des Nationalrates in Hinkunft nicht nur auf 
die Beratung des jährlichen Bundesfinanzge­
setzes und des Bundesrechnungsabschlusses 
beschränkt sein, sondern durch eine beglei­
tende Budgetkontrolle während des Budget­
vollzuges ergänzt werden soll. In diesem 
Zusammenhang kommt der Mitwirkung des 
mit der Vorberatung von Bundesfinanzgeset­
zen betrauten Ausschusses des Nationalrates 
beziehungsweise einem neu zu bildenden 
ständigen Unterausschuß dieses Ausschusses 
besondere Bedeutung zu. Weiters sind vorge­
sehen ein grundsätzliches Gebot der Ausrich­
tung aller öffentlichen Haushalte nach kon­
junkturellen Erfordernissen, eine umfassende 
Neuregelung für den Fall eines Budgetprovi­
soriums und besondere Vorkehrungen für den 
Einsatz eines der Konjunktufentwicklung -
aber auch besonderen Krisensituationen -
Rechnung tragenden haushaltsrechtlichen 
Instrumentariums. 

Weitere Schwerpunkte der Vorlage sind die 
zusätzliche Möglichkeit der Vertretung eines 
verhinderten Bundesministers durch einen 
diesem Bundesminister beigegebenen Staats­
sekretär, die Begrenzung der Funktionsperio­
den des Präsidenten und Vizepräsidenten des 
Rechnungshofes auf jeweils zwölf Jahre 
sowie eine Erweiterung des Rederechtes für 
den Präsidenten des Rechnungshofes und die 
Volks anwälte bei den parlamentarischen Ver­
handlungen. Schließlich soll der Tätigkeitsbe­
richt des Rechnungshofes nicht mehr so wie 
bisher spätestens bis zum 1 5. Oktober, son­
dern bis zum 31.  Dezember des jeweiligen Fol­
gejahres vorgelegt werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 
1986 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. April 1986 betreffend ein Bundes­
verfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Ver­
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 geän­
dert wird (B-VG-Novelle 1986), wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Bericht des Rechtsausschusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
4. April 1986 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Führung des Bundeshaushaltes 
(Bundeshaushaltsgesetz ). 
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Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll eine d�m Artikel 18 
Abs. ' 1 Bundes-Verfassungsgesetz und dem 
vorgesehenen neuen Artikel 51 Abs. 6 Bun­
des-Verfassungsgesetz entsprechende gesetz­
liche Grundlage für die Regelung der Aufga­
ben der an der Haushaltsführung des Bundes 
beteiligten Organe, insbesondere des für die 
Führung des Gesamthaushaltes verantwortli­
chen Bundesministers für Finanzen geschaf­
fen werden. Mit dieser Kodifizierung sollen 
aber auch die derzeit geltenden Haushaltsvor­
schriften, die zum Großteil noch auf die Jahre 
1925 und 1926 zurückreichen und außerdem in 
eine Vielzahl von Rechtsvorschriften aufge­
splittert sind, in einem einheitlichen Gesetz 
zusammengefaßt werden. Damit wird einer­
seits den Erfordernissen der heutigen Haus­
haltsführung sowie andererseits den Erkennt­
nissen der modernen Finanz- und Wirt­
schaftswissenschaften und den aus den Haus­
haltsrechtsreformen vergleichbarer ausländi­
scher Staaten (insbesondere der Bundesrepu­
blik Deutschland und der Schweiz) gewonne­
nen Erfahrungen Rechnung getragen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 
1986 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Führung des Bundeshaushal­
tes (Bundeshaushaltsgesetz) wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Bericht des Rechtsausschusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
4. April 1986 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Klubfinanzierungsgesetz 1985 geän­
dert wird. 

Die Neufassung der haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsge­
setzes sowie das neue Bundeshaushaltsgesetz 
verfolgen neben anderen Zielen insbesondere 
auch eine flexiblere Gestaltung des Budget­
vollzuges bei gleichzeitiger Verstärkung der 
begleitenden parlamentarischen Kontrolle 
des Bundeshaushaltes. Diese Aufgaben wer­
den durch die vorgesehenen Neuregelungen 
insbesondere dem mit der Vorberatung von 
Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuß 
des Nationalrates beziehungsweise einem neu 
zu bildenden ständigen Unterausschuß dieses 

Ausschusses übertragen. In diesem Zusam­
menhang ist insbesondere auf die im neuen 
Artikel 51 c Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
enthaltene größere Anzahl von vierteljährlich 
vom Bundesminister für Finanzen zu erstat­
tenden Berichte zu verweisen. Die Vorlage 
weiterer Berichte kann zudem durch einfa­
ches Bundesgesetz dem Bundesminister für 
Finanzen jederzeit auferlegt werden. 

Die Ausweitung der begleitenden Budget­
kontrolle wird j edoch zwangsläufig zu einer 
wesentlichen Ausweitung der Tätigkeit des 
betreffenden Ausschusses des Nationalrates 
führen, was auch eine Intensivierung der Vor­
bereitung und Betreuung der in diesem Aus­
schuß tätigen Abgeordneten notwendig 
macht. Dem Vorbild nahezu aller Parlamente 
freier Demokratien folgend, sollen den Abge­
ordneten zur Vorbereitung dieser Ausschuß­
arbeit fachkundige Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen. Zu diesem Zweck sollen die ParIa­
mentsklubs, die in dem zur Vorberatung von 
Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuß 
des Nationalrates vertreten sind, pro angefan­
gene 50 Abgeordnete den Betrag in der Höhe 
des Jahresbruttobezuges von zwei Vertrags­
bediensteten des Bundes der Entloh�ungs­
gruppe a, Entlohnungsstufe 20, erhalten. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 
1 986 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Klubfinanzierungsgesetz 
1 985 geändert wird, wird kein Einspruch erho­
ben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. Schambeck. Ich erteile ihm dieses. 

12.29 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Herr Staatsse­
kretär! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Hoher Bundesrat! Wer unsere Rechts­
ordnung betrachtet, kann in bezug auf die 
Bedeutung der Gesetze verschiedene Wertig­
keiten feststellen. Diese Wertigkeiten erleben 

it· 
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wir selbst in den parlamentarischen Körper­
schaften. Ich verwende mit Absicht die Mehr­
zahl, weil wir die Freude haben, ein Bundes­
staat mit zehn Parlamenten zu sein; neun 
Landesparlamente nach dem Einkammersy­
stem und ein Bundesparlament nach dem 
Zweikammersystem. 

Diese Gesetze enthalten zum Großteil, so 
wie wir sie in den Tagesordnungen unserer 
Sitzungen zu behandeln haben, eine Vielzahl 
von beachtenswerten Detailregelungen zu 
bestimmten Sachgebieten, wobei das Zusam­
menwirken von qualifizierten Vertretern des 
öffentlichen Dienstes und Fachexperten der 
Universitäten mit den Parlamentariern hier 
im Durchschnitt seinen Ausdruck findet. 

In den letzten Jahrzehnten - wir dürfen 
das als einen Fortschritt der Zweiten Repu­
blik festhalten - ist das Zusammenwirken 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmervertre­
tern in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, mit­
begründet von Johann Böhm und Julius Raab, 
mitbestimmend gewesen, also die Sozialpart­
nerschaft. Herr Bundesrat Raab hat auf das 
partnerschaftliche Prinzip heute schon im 
Zusammenhang mit der Schule als gesell­
schaftliches Prinzip hingewiesen. Das war ein 
Fortschritt in den Jahrzehnten seit Beendi- · 
gung des Zweiten Weltkrieges. 

Wir haben neben diesen Gesetzen mit 
Detailregelungen auch Gesetze von umfassen­
der Bedeutung, die über ein Sachgebiet hin­
ausgehen, die von gesamtstaats- und gesell­
schaftspolitischer Bedeutung sind. Hoher 
Bundesrat! Ich glaube, man begeht keine 
Übertreibung, wenn man feststellt, daß die 
vom Herrn Berichterstatter so treffend 
umschriebenen Regelungen verfassungs­
rechtlichen und einfachgesetzlichen Inhalts 
in bezug auf das Haushaltsrecht eine solche 
staats- und gesellschaftspolitische Bedeutung 
besitzen. 

Ein von mir hochgeschätzter Spitzenbeam­
ter der Republik' hat vor wenigen Minuten zu 
mir gesagt, er hätte nie angenommen, daß er 
es in seiner höchst 'beachtenswerten Karriere 
- "beachtenswert" möchte ich als Wissen­
schafter sagen - erlebt, daß diese Materie 
verabschiedet wird. 

Ich gestehe Ihnen, ich hätte mir auch nie 
erträumt, als Jurist einmal die Ehre zu haben, 
im Hohen Haus dazu zu sprechen, denn bei 
all dem, was die demokratische Republik an 
Kompromißhaftigkeit verlangt, ist normaler­
weise das Spiel von Wellenberg und Wellental 
nie so ausgeglichen, daß man so etwas halb-

wegs geordnet über die Runden bringt. Heute 
haben wir die Freude, das zu tun, und ich 
glaube, eine Öffentlichkeit, die immer darauf 
wartet, schon am Vortag " die Gegensätze von 
morgen und übermorgen zu registrieren, 
sollte auch das in solchen Zeiten dankbar fest­
halten, denn dies zeigt, daß unsere pluralisti­
sche Demokratie imstande ist, auch Grund­
satzarbeit zu leisten, daß der Geist der Grün­
der hier fortlebt . .  

Mit diesem "Geist der Gründer" meine ich 
sowohl die Repräsentanten des Bundes, "  des 
Gesamtstaates, als auch unserer neun" Bun­
desländer zwischen Neusiedler See und 
Bodensee. Das Budget hat nämlich für die 
Länder eine ganz große Bedeutung, auf die 
ich heute noch zu sprechen kommen werde. 

Meine Damen und Herren! Es gibt bei die­
ser Vielzahl von Gesetzen . von staatspoliti­
scher Bedeutung auch Materien, die eine sol­
che Bedeutung einer Gemeinwohlfunktion 
entwickeln, daß sie über ein vorhandenes 
Staats- und Regierungssystein hinaus eine 
Kontinuität für ein Gemeinwesen darstellen. 

Wir konnten das im Bürgerlichen Recht mit 
dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
1811 erleben, von dem ein Großteil - natür­
lich nicht alles - heute noch gilt. Wir erleben 
es, Hohes Haus, mit der Dezembervei'fassung 
1867 - wir werden heute noch Gelegenheit 
haben, uns damit zu beschäftigen " - beim 
Grundrechtskatalog, denn die Grundrechte 
der Dezemberverfassung 1867 gelten j a  heute 
noch, das Staatsgrundgesetz über die allge­
meinen Rechte der Staatsbürger rezipiert im 
Artikel 149 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Meine Damen und Herren! In bestimmter 
Weise - der Herr Berichterstatter hat schon 
darauf hingewiesen - gilt das auch für das 
Haushaltsrecht, dessen Geschichte weiter 
reicht als die demokratisch-republikanisch 
Staatsform Österreichs und auch weiter 
reicht, Hohes Haus, als die Dezemberverfas­
sung 1867, nämlich auf das Jahr 1866 zurück­
geht. Das durch die Artikel 5 und 6 des 'Ver­
waltungsentlastungsgesetzes 1925 kodifizierte 
einfachgesetzliche Haushaltsrecht geht zum 
Teil - ich betone: zum Teil - auf die Kaiser­
liche Verordnung vom 21. November 1866 
zurück, Reichsgesetzblatt 140. 

Meine Damen und Herren! Soweit reicht 
die Tradition des österreichischen Haushalts­
rechtes . .  Wir können heute - 14 Jahre vor 
dem Jahr 2000 - feststellen, daß es Ansätze 
gibt, die aus' dem Jahre 1866 stammen. Das 
soll uns aber nicht überraschen, denn die 
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Geschäftsordnung des Nationalrates, die am 
Beginn der siebziger Jahre verabschiedet 
wurde - hier möchte ich die Namen Alfred 
Maleta und Otto Probst nennen - ,  geht ja  
auch noch auf die Zeit des Kremsierer Reichs­
tages zurück. Wir sehen also, daß bei einer 
Änderung von Regierungssystemen und 
Staatsformen auch in unserem Parlamenta­
rismus viel konstant geblieben ist. 

Hohes Haus! In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch darauf verweisen, daß das 
Budgetrecht in der Geschichte des Parlamen­
tarismus der Welt immer das vornehmste 
Recht des Parlaments gewesen ist, und es war 
auch zu der Zeit, als das Parlament sich von 
einer Ständeversammlung zu einer Volksver­
tretung entwickelt hat, jenes Mittel, um 
gegenüber dem Herrscher aufzutreten, und 
war auch immer Teil der Kapitulationen auf 
dem Weg von der absolutistischen Monarchie 
zur Ständemonarchie und dann von der kon­
stitutionellen zur parlamentarischen Monar­
chie, die bei uns einfließt · in die 
Franzisko-J osephinische Verfassungsent­
wicklung seit 1848. 

Angesichts eines besonderen Kenners des 
englischen Systems möchte ich hervorheben, 
auch für das Haus von Westminster war das 
Budgetrecht ein besonders vorrangiges Recht 
und war schon damals verbunden - ich 
denke an die Habeas-corpus-Akte - mit der 
Entwicklung des Schutzes der Grundrechte. 

Meine Damen und Herren! Es war Rainer 
Mußgnug, der in seiner in Göttingen 1976 
erschienenen Publikation "Der Haushalts­
plan als Gesetz" darauf hingewiesen hat, wel­
che Bedeutung das Budget in der Verfas­
sungsgeschichte hatte. Einmal, 1906, ich darf 
Ihnen das sagen, weil es eine heitere Note ist 
- obwohl das Zum-Tode-verurteilt-Werden 
für den Betroffenen weniger heiter ist; wenn 
es keine zum Tode Verurteilten gibt, ist es 
etwas Erfreuliches - ,  hat der Haushaltsaus­
schuß der französischen Nationalversamm­
lung - ich wiederhole: 1906 - versucht, die 
Todesstrafe dadurch abzuschaffen, indem er 
einstimmig beschloß, jene Mittel aus dem 
Budgetentwurf zu streichen, welche die 
Regierung für den Scharfrichter eingesetzt 
hatte. Man hat versucht, eine Vorkehrung, die 
materiell-rechtlich noch nicht getroffen war, 
im Budget vorzusehen, um eine gesellschafts­
politische Veränderung zu erreichen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
keine falschen Gegensätzlichkeiten hervorru­
fen, aber glauben Sie mir, es kann auch durch 
das Budget - ich werd� heute noch darauf zu 

sprechen kommen -,  ohne daß auch mate­
riell-rechtliche Vorschriften beschlossen wur­
den, Gesellschaftspolitik gemacht werden, 
etwa im Zusammenhang mit der Privatwirt­
schaftsverwaltung in bezug auf den Föderalis­
mus. 

Meine Damen und Herren! Der Weg zu der 
heute zu verabschiedenden Haushaltsrechts­
reform hat eine Geschichte, die vor allem 
zurückgeht auf die letzten Jahrzehnte, beson­
ders auf das Jahr 1952 , in dem eine Kommis­
sion zur Erneuerung des Haushaltswesens 
eingerichtet wurde; 1960 wurde ein Entwurf 
zu einem neuen Bundeshaushaltsgesetz vor­
gelegt. 

Ich möchte es auch nicht unerwähnt lassen, 
daß der Österreichische Verfassungsgerichts­
hof vor allem in den Jahren 1962, 1966 und 
1967 - ich denke an die Erkenntnisse 42, 40, 
54, 21 und 56, 36 - sehr motivierend gewirkt 
hat, indem er über die Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes hinaus die Pflich­
ten des Budgetgesetzgebers und die Grenzen 
seiner rechtsstaatlichen Möglichkeiten auf­
zeigte. 1967 wurde ein Verfassungsgesetzent­
wurf und 1968 ein neuerlicher Gesetzentwurf 
zu einem Bundesgesetz über die Führung des 
Bundeshaushaltes dem Nationalrat vorgelegt. 

N ach einer umfassenden Überarbeitung 
und Ergänzung wurde der Entwurf 1973 dem 
Nationalrat nochmals zu einer weiteren ver­
fassungsmäßigen Behandlung zugeleitet -
ohne Erfolg - .  Am 9. Mai 1978 hielt der Natio­
nalrat - die Damen und Herren werden sich 
erinnern - eine parlamentarische Enquete 
ab. Wir freuen uns, daß man in Zukunft fra­
gen wird müssen, wo die Enquete war, die 
war im Nationalrat, weil wir jetzt auch das 
Enqueterecht haben. Ich freue mich sehr, Kol­
lege Köpf, daß wir der Meinung sind, daß wir 
das auch einvernehmlich nutzen sollen. 

Ich darf Ihnen sagen, der Nationalrat hat in 
verdienstvoller Weise - das wollen wir auch 
in der Länderkammer betonen - 1978 eine 
Enquete abgehalten über "Die Probleme 
eines modernen österreichischen Haushalts­
rechtes" , der zufolge in der jetzigen Legisla­
turperiode das zur Ausführung kam; schon 
früher gab es einen Initiativantrag zur Ände­
rung der haushaltsrechtlichen Bestimmun­
gen. 

Meine Damen und Herren! Wir betrachten 
heute diese Verabschiedung als ein Zentraler­
eignis des Parlaments, wobei der Ausdruck 
"Parlament" ja kein verfassungs rechtlicher 
ist, denn das Wort "Parlament" kommt im 
Bundes-Verfassungsgesetz nicht vor, sondern 
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ist eine Gebäudebezeichnung, es kommen im 
Bundes-Verfassungsgesetz ja nur die Worte 
"Nationalrat" und "Bundesrat" vor, wobei wir 
uns jetzt schon so weit entwickelt haben, daß 
wir direkt miteinander verkehren können, 
während wir jahrzehntelang, eine Pikanterie, 
über den Ballhausplatz verkehrt haben, über 
das Bundeskanzleramt, über den Bundes­
kanzler, obwohl nur ein Gang zwischen den 
Sitzungsräumen des National- und Bundesra­
tes ist. 

Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, 
da wir diese Materie verabschieden dürfen, 
auch ein Wort des Dankes zu sagen. Die 
Bedeutung der Parlamentarier ist ja  in den 
Dokumenten festgehalten. Erlauben Sie mir, 
jener bedeutenden Spitzenbeamten in der 
Republik Österreich zu gedenken, die sich 
intensivst mit dieser Materie beschäftigt 
haben. Ich glaube, es gibt kaum eine Materie, 
in der den Volksvertretern von der Beamten­
schaft so viel Wertvolles zur Verfügung 
gestellt wurde wie auf dem Gebiet des Haus­
haltsrechts. 

Erlauben Sie mir, an den ehemaligen Sek­
tionschef des Rechnungshofes Wilhelm Neidl 
zu erinnern, an den hochgeschätzten Sek­
tionschef Friedrich Kohl vom Rechnungshof 
- ich war mit ihm jahrelang befreundet - ,  

. ich möchte die Namen Richard Blaha und 
Professor Walter Schwab in Hochachtung und 
mit Dank für das nennen, was hier geleistet 
wurde. 

Wir sollten auch als Parlamentarier nicht 
vergessen, welche wertvollen Initiativen vom 
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, von 
Experten auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
seite ausgegangen sind. 

Erlauben Sie mir als Ordinarius der Linzer 
Rechtsfakultät, meinen langjährigen jüng­
sten Assistenten und jetzigen Kollegen, näm­
lich den außerordentlichen Universitätspro­
fessor Dr. Johannes Hengstschläger, zu nen­
nen, der sich bei mir mit dem Buch "Das Bud­
getrecht des Bundes, Gegenwartsprobleme 
und Entwicklungstendenzen" 1977 habilitiert 
hat, wobei ich betonen möchte, daß er sich 
selbst zu diesem Thema entschlossen hat und 
nicht von mir dazu veranlaßt wurde; auch 
nicht zu dem Buch über den Rechnungshof, 
das er geschrieben hat. In diesem seinem 
Buch von 1977 haben wir eine Vorbereitung 
für unser heutiges Thema und für diese 
Arbeit bekommen. 

Es war sehr erfreulich auch für unser Lin­
zer Institut, daß dann später Herr Professor 

Hengstschläger auch eingeladen wurde, in 
dem zuständigen Ausschuß des Nationalrates, 
der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, als 
Experte seinen Beitrag zu leisten. Da er ein 
ehemaliger Volks- und Hauptschullehrer in 
Oberösterreich ist, sehen Sie, was aus der 
Lehrerschaft, aus der Pflichtschullehrerschaft 
alles hervorgehen kann. 

Meine Damen und Herren! Die Materie, mit 
der wir uns heute zu beschäftigen haben, 
stellt das Ergebnis eines Zusammenwirkens 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre­
tern, der Beamtenschaft, der Wissenschaft 
und der Parlamentarier des Nationalrates 
dar. 

Es ist erfreulich, daß wir einmal Gelegen­
heit haben, uns im Bundesrat mit dem Budget 
zu beschäftigen. Denn Sie wissen, Hohes 
Haus, daß das Budget nicht in die Zuständig­
keit des Bundesrates fällt. Wir haben daher 
eine einmalige Gelegenheit, uns einmal damit 
zu beschäftigen und auch zu sagen, was uns 
dadurch verlorengeht, daß wir uns damit 
nicht ständig beschäftigen können. Wobei ich 
Ihnen sagen möchte, daß es natürlich auch 
eine Nervensäge ist, sich wochenlang im Bud­
getausschuß damit zu beschäftigen, anschlie­
ßend im Plenum, weil das ja meistens eine 
Generaldebatte über die Regierungspolitik 
ist. Es würde uns dazu einiges einfallen, und 
wir haben dieses Befassungsverbot nicht auf 
uns bezogen, nicht unsere Meinung zu ande­
ren Dingen dann zu äußern, wenn es sich bei 
einfachen Gesetzen ergibt. 

Das Budget ist der Haushaltsplan des Staa­
tes: Ohne Geld ka Musi - das ist ein Aus­
druck, den auch jemand, der sich nicht mit 
Rechtsproblemen zu beschäftigen hat, ver­
steht. Wir wissen, daß das Finanzielle eine 
Gestaltungskraft besitzt. 

Erlauben Sie mir in bezug auf die österrei­
chische Staatsrechtsordnung vor allem darauf 
hinzuweisen, daß der Schöpfer des Entwurfes 
des Bundes-Verfassungsgesetzes, Professor 
Hans Kelsen, als ein Vertreter des Rechtspo­
sitivismus die Voraussetzung dazu bot, daß 
das Bundes-Verfassungsgesetz in einer ver­
hältnismäßig kurzen Zeit, in nahezu zwei J ah­
ren, zustande gekommen ist, daß es einen 
Kompromißcharakter aufweist, aber auch 
keine wertenden Aussagen trifft. Wer nach 
ethischen Momenten oder nach sonstigen 
staats- und gesellschaftspolitischen Grund­
satzäußerungen im B-VG sucht, findet sie 
nicht. 

Wie oft habe ich hier darauf hingewiesen: 
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Nicht einmal das Wort "Demokratie" kommt 
hauptwörtlich im Bundes-Verfassungsgesetz 
vor, sondern nur eigenschaftswörtlich im Arti­
kel L Sie finden auch keinen Abschnitt über 
die politischen Parteien, über die Interessen­
vertretungen, nicht über die Sozialpartner­
schaft und auch nicht über die Verbindungs­
stelle der Bundesländer. Statt dessen kom­
men wir darin vor. 

Meine Damen und Herren! Der Spielraum 
zwischen Verfassungsrecht und politischer 
Wirklichkeit ist ziemlich groß. Das Bundes­
Verfassungsgesetz 1920 trifft keine Aussage 
in bezug auf die Staatszwecke. Aussagen wie 
"sozialer Bundesstaat" oder "sozialer Rechts­
staat" , die etwa in der griechischen V erfas­
sung 1975, in der spanischen Verfassung 1978 
oder im Bonner Grundgesetz 1949 getroffen 
werden, kennt das österreichische Staats­
recht nicht. 

Hohes Haus! Nicht einmal das Wort 
" "Rechtsstaat" kommt im Bundes-Verfas­
sungsgesetz vor, auch nicht die Bindung der 
Gerichtsbarkeit an die Gesetze - aus Redak­
tionsversehen steht nämlich im Artikel 18 
Abs. 1 die Verwaltung - ist als Vollziehung 
zu lesen, mit "aller Problematik, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. Hier wird 
keine Sachaussage getroffen. 

Die Sachaussage in bezug auf die Staats­
zwecke: Rechts- und Machtzweck oder Kul­
tur- und Wohlfahrts zweck , entweder Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit oder beziehungs­
weise und kultureller Fortschritt, wirtschaftli­
ches Wachstum, soziale Sicherheit, das ergibt 
sich aus den einfachen Gesetzen und vor 
allem aus dem Budget. Das Bundesfinanzge­
setz, das jährliche Budget, ist die Aussage 
über die jeweilige Anerkennung der Staats­
zwecke eines Jahres, weil man das aus den 
Ausgaben erkennen kann. 

Daher hat dieses Haushaltsrecht geradezu 
eine Bedeutung für die Verfassung im mate­
riellen Sinn, nicht im formellen Sinn, außer es 
ist Teil des Staatsrechtes geworden. Der 
Berichterstatter hat ja darauf hingewiesen, 
um welche Artikel es sich dabei handelt. 

Die zweite Komponente - das möchte ich 
vor allem in der Länderkammer betonen - ,  
aus der wir die Staatszwecke erkennen kön­
nen, sind die Kompetenztatbestände, die Arti­
ke1 10 bis 15,  in denen dem einfachen Gesetz­
geber auf Bundes- oder Landesebene einge­
räumt wird, ein einfaches Gesetz zu beschlie­
ßen, wobei das keine Verpflichtung ist. Das ist 
der Unterschied zwischen sozialem Rechts-

staat oder sozialem Bundesstaat. Das ist eine 
Blankovollmacht an den einfachen Gesetzge­
ber des Bundes und der Länder, eine Ent­
scheidung zu treffen oder nicht. Dafür haben 
die politischen Parteien entsprechende Ver­
antwortung zu tragen. 

Daher ist es föderalistisch bedeutsam, 
neben der Kompetenzverteilung, die j a  bei 
uns im Zusammenhang mit dem Forderungs­
programm der Bundesländer zur Diskussion 
steht, auch das Budget an einem solchen Tag 
in der Länderkammer besonders zu beachten. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Die Entwick­
lung der Staatszwecke des heutigen Staates 
- das gilt nicht allein für Österreich, sondern 
in den letzten Jahrzehnten für eine Mehrzahl 
von Staaten - ist dadurch gekennzeichnet, 
um mit Ferdinand Lassalle zu sprechen, dem 
klugen Sozialisten des 19. Jahrhunderts, der 
in seiner Rede vor einem Vororteverein in 
Berlin damals den Ausdruck geprägt hat, es 
handle sich um einen Nachtwächterstaat, um 
einen Staat, der nur für die Aufrechterhal­
tung und Herstellung von Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit gedacht war, daß der heutige Staat 
kein bloßer Nachtwächterstaat ist. 

Erlauben Sie mir als Christlich-Sozialer zu 
sagen, daß unsere Sozialminister der Ersten 
Republik Entscheidendes beigetragen haben 
- ich nenne Roth, Resch, Innitzer, Schmitz 
bis zu Dobretsberger -, daß hier sehr viel 
geschehen ist, um Sozialstaat zu werden. 

Man kann das geradezu extensiv sagen: der 
Staat der bezahlten Gebisse und Perücken, 
der Staat, der für die Grenzsituation des Men­
schen aufkommt, der Staat, der auch den Ein­
samen in lauter Welt nicht vergißt, der Staat, 
der weiß, daß es notwendig ist, sich des Behin­
derten anzunehmen und der für den Krisen­
fall des Staates, aber auch des einzelnen bei 
Krankheit, bei Tod oder bei dauernder Behin­
derung zur Verfügung steht. Der Staat ist ein 
Mehrzweckapparat geworden. 

Wir müssen allerdings dabei feststellen, 
daß mit Zunahme der äußeren Sicherheit die 
innere Unsicherheit leider im Zunehmen 
begriffen ist. Und wir mußten auch feststel­
len, daß mit der Verrechtlichung der zwi­
schenmenschlichen Beziehungen das Ethi­
sche nicht zu-, sondern abgenommen hat. Das 
spitzt sich zu bis zu Wahlkämpfen, die wir in 
diesen Tagen alle in diesem Saal hier mitzu­
tragen und mit denen wir uns auseinanderzu­
setzen haben. 
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Dieser Staat hat daher auch ein Budget in 
einem großen Verpflichtungs system , wie es 
vorher nie der Fall gewesen ist. Juristisch 
möchte ich sagen, daß sich neben der Hoheits­
verwaltung ein weiter Bereich der Privatwirt­
schaftsverwaltung geöffnet hat. Der Staat ist 
eigenunternehmerisch tätig; das betrifft nicht 
allein die Hofapotheke oder die Tabakregie. 
Denken wir an die beiden Verstaatlichungsge­
setze 1946 und 1947; wir haben ja hier bei der 
ÖIAG-Novelle lange Debatten gehabt. 

Ich habe selbst in einem Beitrag zur Fest­
schrift für den Kollegen Wenger über Ver­
staatlichung und Wirtschaftsverfassung in 
Österreich darauf hingewiesen und befinde 
mich hier in Gesellschaft mancher meiner 
Kollegen des öffentlichen Rechts in Öster­
reich, daß mit der Verstaatlichung ein neuer 
Faktor, ich will nicht sagen, ein Fremdkörper, 
entstanden ist, ein neuer Faktor, den wir juri­
stisch noch nicht ganz verkraftet haben, wie 
man nämlich die Vorhersehbarkeit und die 
Berechenbarkeit des staatlichen Organhand­
eins, Kollege Strutzenberger, die in der Poli­
zeiverwaltung eine Selbstverständlichkeit seit 
Jahrzehnten sind, auch auf die Privatwirt­
schaftsverwaltung überträgt, damit auch dort 
ein bestimmtes Maß an Vorhersehbarkeit und 
Berechenbarkeit im Rahmen des sachlich 
Möglichen hergestellt wird. Man erspart sich 
dann Intertrading- und Merx-Skandale, 
meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Wir sollten uns bei dieser Gelegenheit über­
legen, wie wir gemeinsam auf diesem Weg der 
Privatwirtschaftsverwaltung vorgehen, denn 
die Herren Repräsentanten des öffentlichen 
Dienstes, Hofrat Sommer und Herr Bundes­
rat Strutzenberger, werden mir zugeben, 
wenn in der Hoheitsverwaltung einer für die 
Verwendung einiger hundert Schilling nicht 
den Nachweis erbringen kann, was er damit 
angefangen hat, wird eine Disziplinaruntersu­
chung angestellt; unser hervorragender Rech­
nungshof weiß das festzustellen. In der Pri­
vatwirtschaftsverwaltung wird das "kulanter" 
geregelt, aber "kulanter" , bitte schön, unter 
Anführungszeichen. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Privat­
wirtschaftsverwaltung gigantisch an Bedeu­
tung zugenommen, die Auftragsvergabe ist 
dazugetreten und die Subventionsverwaltung. 

Meine Damen und Herren! Wir haben einen 
weiten Bereich, vor allem in der Privatwirt­
schaftsverwaltung, in dem der Staat als Trä­
ger von Privatrechten - Klecatsky hat in sei­
nem berühmt gewordenen Aufsatz von der 

"Köpenickiade der Privatwirtschaftsverwal­
tung" gesprochen - nur tätig wird auf Grund 
des Budgets und manchmal das einfache 
Gesetz auch im materiellen Sinn fehlt; die 
Problematik ist mannigfach. Da ich die Ehre 
habe, dem Präsidenten des Olympischen 
Komitees, Herrn Kollegen Heller, gegenüber­
stehen zu dürfen, erinnere ich mich an meine 
vor 18 Jahren veröffentlichte Abhandlung 
über "Österreichs Sportförderung im Lichte 
des Rechts- und Bundesstaates" , in der ich 
mir schon damals erlaubt habe, darauf hinzu­
weisen, was man auf diesem Gebiet alles tun 
könnte und was man nicht tun darf. 

Meine sehr Verehrten! Wir befinden uns in 
einer Rechtsordnung, in der einem nur dann, 
wenn Skandale auftauchen, bewußt wird, daß 
das Rechtsstaatgebot bei der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Staates nicht entsprechend ein­
gehalten wird. Ich muß Sie daran erinnern, 
sonst wäre ich hier fehl am Platz, daß es nach 
der herrschenden österreichischen Staats­
rechtslehre als nicht ausreichend angesehen 
wird, . , .  (Bundesrat Dr. B ö s  c h: Versiche­
rungsaufsicht!) 

Herr Kollege Dr. Bösch! Ich weiß, Sie befin­
den sich auf dem Weg, so wie Leibniz und 
Humboldt, ein Enzyklopädist zu werden, der 
zu allem etwas zu sagen hat, meine sehr Ver­
ehrten, nur, das möchte ich Ihnen sagen, 
nicht zu dem, was den Vorarlbergern ein 
Anliegen ist. (Beifall bei der ÖVP.) 

Hohes Haus! Es ist ein allgemein anerkann­
tes Gebot des Rechtsstaates - obwohl der 
Begriff im Artikel 18 Abs. 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes nicht vorkommt - ,  daß die 
gesamte Verwaltung - da sind wir einer Mei­
nung, dies als Vollziehung zu lesen - auf 
Grund der Gesetze zu erfolgen hat. Unter 
"Gesetze" sind Gesetze im formellen und im 
materiellen Sinn zu verstehen, was beim Bud­
get nicht der Fall ist. Es ist mehr ein Gesetz 
im formellen als ein entsprechendes Gesetz 
im materiellen Sinn. 

Ich darf betonen: Folgt man der herrschen­
den Lehre, der ich mich auch anschließe, die 
auch für die Privatwirtschaftsverwaltung die 
volle Geltung des Legalitätsprinzips behaup­
tet, dann wird ein finanzgesetzlicher Ansatz 
im Budget alleine in aller Regel keine ausrei­
chende, dem Rechtsstaatgebot des Artikels 18 
Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz genügende 
Grundlage bieten; Ausnahme ist - und hier 
schließe ich mich auch der Meinung meines 
Kollegen Hengstschläger an - ,  wenn die 
Natur der privatwirtschaftlichen Maßnahme 
eine eingehende detaillierte Vorzeichnung der 
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Verwaltungstätigkeit mangels Vorhersehbar­
keit oder auf Grund der Art der Handlung 
nicht zuläßt, dann wird auch der Etatartikel 
alleine als Grundlage im Sinne des Artikels 18 
Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz ausreichen. 

Lassen Sie mich betonen, meine Damen 
und Herren: Maßnahmen, die im vorhinein 
sinnvollerweise nicht besser determiniert 
umschrieben werden können als durch die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel, 
dürften verfassungskonformerweise allein 
durch das Bundesfinanzgesetz delegiert wer­
den, weil die Bewilligung von Ausgaben nur 
dem Nationalrat als Budgetgesetzgeber 
zusteht. Der Haushaltsplan hat damit quasi 
die Funktion eines Selbstbindungs- und Sta­
tutargesetzes. 

Meine Damen und Herren, Sie werden sich 
fragen, warum ich das so deutlich sage. Hohes 
Haus! Ich muß dem Bundesrat in Erinnerung 
rufen, Herr Kollege Strutzenberger, meine 
Damen und Herren, daß überall dort, das ist 
unser Problem, wo eine Maßnahme, eine 
Handlungsvollmacht für den Staat nur im 
Budget, aber nicht in einem anderen Gesetz 
im formellen und im materiellen Sinn gege­
ben ist, der Bundesrat kein Mitwirkungsrecht 
hat. Das möchte ich bei der Behandlung des 
Haushaltsrechtes in der Länderkammer aus­
sprechen, damit uns das niemand vorwirft, 
meine sehr Verehrten, denn es gibt kein ande­
res Verfassungsorgan wie den Bundesrat, 
über das so viele Leute schreiben und auch so 
wenig davon das Richtige verstehen, meine 
Damen und Herren, da seien wenige ausge­
nommen davon. (Beifall bei der ÖVP.) Am 
meisten schreiben die über uns, die nie dage­
wesen sind und sich nie mit uns näher 
beschäftigt haben, meine sehr Verehrten, die 
tun sich ja dann am leichtesten. 

Meine sehr Verehrten! Es soll niemand 
sagen, wir hätten uns 1966 mit dem Haus­
halts recht beschäftigt (Bundesrat 
S t r  u t z  e n b  e r g e r: UJ86!) 1986, Herr Kol­
lege Strutzenberger, ich bedanke mich für 
diesen Ausdruck der Kollegialität. 1986, 
meine Damen und Herren, obwohl es schön 
wäre, hätten wir 1966, da hätten wir noch eini­
ges vor uns, keine Frage! (Zustimmung bei 
der ÖVP.) Kollegen von der SPÖ, wir werden 
schon miteinander fertig. Entscheidend ist, 
daß wir etwas für Österreich und für die öster­
reichischen Bundesländer tun können. (Bei­
fall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! 1986 sollten wir 
uns bei dem Ja für das Haushaltsrecht überle­
gen, daß all das, was nur im Budget seine 

Grundlage findet, nur der Nationalrat behan­
delt und nicht auch der Bundesrat, weil ja die­
ser von der Verhandlung des Budgets ausge­
schlossen ist. 

Ich möchte jetzt nicht, denn sonst hat es 
den Eindruck, ich würde eine staatsrechtliche 
Vorlesung halten, ' "  (Ironische Heiterkeit 
bei der SPÖ.) 

Herr Kollege, wenn wir Kollegin Obenaus, 
der unsere Verehrung und Hochachtung gilt, 
wenn sie über die Farne und über alles, was 
kreucht und fleugt, spricht, zuhören, dann 
können wir auch Juristisches 'zum Haushalts­
recht sagen, darf ich Ihnen das versichern. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben heute unter uns angesehenste 
Repräsentanten der Gesellschaft für das 
öffentliche Haushaltswesen und Haushalts­
recht, mit einer grandiosen Fachzeitschrift, 
die ich jedem zu studieren empfehle. Ich 
möchte Ihnen sagen, daß natürlich die ganze 
Problematik, Bepackungsverbot und so wei­
ter, im Raume stehen möge. 

Wissen Sie, es ist natürlich schon bedauer­
lich, wenn der Staat immer mehr Aufgaben 
aufgetragen bekommt, auf sich nimmt, aber 
die Öffentlichkeit immer kritischer über den 
Staat urteilt, über die Massenmedien hinaus, 
und, meine sehr Verehrten, wir erkennen 
müssen, daß die Determinierungsdichte des 
Budgets nach der Sachstruktur unterschied­
lich ist. Ich muß Ihnen leider sagen, daß das 
nicht immer den Grundsätzen des Rechtsstaa­
tes entspricht. 

Wir vom Bundesrat sollten uns bemühen, 
uns gemeinsam mit den Kollegen vom Natio­
nalrat zu fragen, nachdem sich so und soviel 
ereignet hat, was an direkter und indirekter 
Verstaatlichung gegeben ist, welchen Charak­
terduplex das hat. Kollege Dr. Müller weist 
immer auf die Bedeutung der mittelbaren 
Bundesverwaltung hin. Ich möchte j etzt 
ergänzend hinweisen auf das ' Verhältnis von 
Hoheitsverwaltung und Privatwirtschaftsver­
waltung , wie manches fließend ist. 

Meine sehr Verehrten! Wir sollten uns auch 
bemühen, diesbezüglich einmal eine Enquete 
abzuhalten, um uns zu fragen: Was können 
wir zur Verrechtsstaatlichung der Privatwirt­
schaftsverwaltung tun, wie ist das Verhältnis 
von Privatwirtschaftsverwaltung und Bundes­
staat?, weil nämlich der Bund in jenen Berei­
chen, in denen für das Land die Gesetzgebung 
und die Hoheitsverwaltung zuständig sind, als 
Träger von Privatrechten tätig werden kann 
und umgekehrt. 
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Es war der Gott selig verstorbene Ministe­
rialrat im Verfassungsdienst-Bundeskanzler­
amt Dr. Hans Weilner, der uns heute in Öster­
reich sehr abgeht, der schon vor vielen Jah­
ren, ich glaube, es war 1956 oder 1957 , in einer 
Abhandlung in den "Wirtschaftspolitischen 
Blättern" darauf hingewiesen hat, daß auf 
dem Wege der Privatwirtschaftsverwaltung 
die Kompetenzverteilung ausgehöhlt werden 
kann, weil man auf der Nebenlaufbahn der 
Privatwirtschaftsverwaltung all das tun kann, 
was in der Hoheitsverwaltung verwehrt ist. 
Davon muß eine Länderkammer leider 
Kenntnis nehmen, aber sich vornehmen, die­
ses Problem einer Änderung zuzuführen, 
meine sehr Verehrten, denn wir wollen nicht 
um die Jahrhundertwende einen Katalog der 
ungelösten Probleme und Skandale weiterge­
ben, sondern der gelösten Fragen, Hohes 
Haus. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich bitte Sie, daß wir uns einmal auch mit 
dieser Frage beschäftigen, die geht in die 
Sportförderung und verschiedene andere 
Bereiche hinein. 

Meine Damen und Herren! Das Haushalts­
recht ist ein Gesetz, das zeitlich überlappend 
ist. Es verlangt, aus der Vergangenheitserfah­
rung zu lernen, die Problematik der Gegen­
wartssituation zu beachten, und sich zu bemü­
hen, Zukunftsentwicklungen zu ermöglichen. 

Man sollte seine Kraft nicht für Zwischen­
rufe verbrauchen, obwohl es Leute gibt, die 
das rhythmisch tun müssen, weil sie das 
anscheinend für das innere Gleichgewicht 
brauchen. Es wäre besser, meine Damen und 
Herren, sich auf die sachliche Ebene zu bege­
ben, indem man sich mit der Materie beschäf­
tigt, das haben sicherlich meine Zwischenru­
fer auch getan. Der Herr Finanzminister ist 
heute leider nicht da. An seiner Stelle wäre 
ich schon selbst gekommen, auch wenn er 
einen Staatssekretär hat, der jetzt aufgewer­
tet ist, was mich persönlich wirklich freut. 
Das war wirklich eine Lücke im Bundes-Ver­
fassungsgesetz. 

Ich habe seit Jahrzehnten in meinen Vorle­
sungen auch immer wieder gesagt: Der Vize­
präsident des Rechnungshofes ist besser 
daran gewesen - aber Kollege Marschall 
erlebte das trotz der Länge der ihm gegönn­
ten Funktionsperiode nicht mehr - ,  denn die­
ser konnte den Präsidenten in der Ressortfüh­
rung vertreten, während der ihm im Rang 
gleiche Staatssekretär im Gegensatz zum 
Spitzenbeamten niemals seinen Bundesmini­
ster vertreten konnte, was gerade in einem 
Ministerium, das einen Staatssekretär hat, 

was nicht allen "gegönnt" ist - unter Anfüh­
rungszeichen; das tut j a  den Steuerzahlern 
gut -, gefehlt hat. Aber jetzt ist es möglich. 

Es ist trotzdem schade, daß der Bundesmi­
nister für Finanzen bei einem solchen Anlaß 
nicht in der Länderkammer ist; er sollte 
eigentlich j etzt hier anwesend sein. Aber er 
wird heute noch Gelegenheit haben, hierher­
zukommen, und die Vorfreude ist sicherlich 
auch schön. (Heiterkeit bei der ÖVP.) Meine 
Damen und Herren, das gilt wechselseitig. 

Hier, glaube ich, können wir dem Finanzmi­
nisterium sagen, daß es Verständnis hüben 
und drüben gegeben hat. Der Herr Berichter­
statter hat schon treffend darauf hingewie­
sen, daß in diesem Gesetz sowohl etwas für 
die Finanzverwaltung als auch für die Verbes­
serung der Kontrolle drinnen ist - ich sage 
jetzt nicht des Parlaments, sondern des Natio­
nalrates. Für uns ist für die Verbesserung der 
Kontrolle nichts drinnen. Wir wollen nicht 
den Fehler begehen, in das Gebäude gleich­
zeitig auch das Juristische miteinzuschließen. 

Das zeigt doch, meine Damen und Herren, 
daß jener Geist aus 1945 - ich möchte das 
gerade im April sagen, heute, am 10. April, da 
es sich am 27. April .zum 41.  Mal j ähren wird, 
daß die Unabhängigkeitserklärung abgegeben 
wurde - noch wirkt, daß ein solches Gesetz 
möglich wird, ein Gesetz, das dem Bundesmi­
nister für Finanzen - lassen Sie mich das 
betonen - die erforderliche Beweglichkeit 
für eine dynamische Wirtschafts- und Sozial­
entwicklung gibt. 

Ich weiß, daß wir die Vorschläge Keynes 
niemals erfüllen werden, weil wir auch bei 
einer Hochkonjunktur, die wir uns wünschen 
- andere reden es uns ein; das soll man aber 
vor allem den arbeitslosen Jugendlichen 
sagen, die glauben es nicht - ,  keine Zurück­
haltung üben. Im anderen Fall betreiben wir 
ja permanent ein Deficit-spending, auf das ich 
heute noch zu sprechen kommen werde. 

Meine Damen und Herren! Hier ist eine 
Beweglichkeit des Finanzministeriums in sei­
ner Finanz- und Wirtschaftspolitik gegeben 
und eine Kontrolle des Nationalrates eröffnet 
worden. 

Meine Damen und Herren! Was die Dyna­
mik der Wirtschaftspolitik betrifft, so begrüßt 
es auch meine Fraktion - ich gestatte mir, 
das namens der Damen und Herren der ÖVP­
Bundesratsfraktion zu sagen - ,  daß ein 
beachtenswerter konjunkturpolitischer Steue-
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rungsmechanismus möglich geworden ist. Ich 
möchte allerdings gleichzeitig hervorheben, 
daß mit dem Steuerungsmechanismus für 
konjunkturpolitische Maßnahmen eine beson­
dere Vorrangstellung des Bundesministers 
für den Budgetvollzug gegeben ist. Damit hat 
er auch eine sehr große Verantwortung, die in 
andere Sachressorts hineingeht. 

Neben den Ermächtigungen zu konjunktur­
und wirtschaftspolitischen Maßnahmen ent­
hält der vorgeschlagene Artikel 51 a noch den 
Auftrag an den Finanzminister , dafür zu sor­
gen, daß bei der Haushaltsführung zuerst die 
zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen 
erforderlichen Ausgaben, so dann die übrigen 
vorgesehenen Ausgaben, diese jedoch nur 
nach Maßgabe der j eweils zur Verfügung ste­
henden Einnahmen unter Beachtung der 
Erfordernisse der Sparsamkeit, der Wirt­
schaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit gelei­
stet werden. 

Diese Sonderkompetenz räumt eine beson­
dere Vorrangstellung ein. Der Finanzminister 
wird geradezu ein übergeordnetes Organ 
gegenüber den anderen Ressorts, der darüber 
befindet, ob die Ausgaben seiner Ressortkol­
legen nach den Grundsätzen der Sparsam­
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
getätigt werden. 

Ich habe schon mehrmals in meinen Publi­
kationen, vor allem aber vor 18 Jahren bei 
einem Vortrag vor der oberösterreichischen 
Juristischen Gesellschaft über Österreichs 
Wirtschaftsstaat und seine Kontrolle die 
Wichtigkeit der Prüfungsmaßstäbe unseres 
hervorragenden Rechnungshofes betont, · der 
übrigens älter ist als das Parlament, denn er 
geht auf das Jahr 1761 zurück; da hat es ja 
noch keine parlamentarische Einrichtung 
gegeben. 

Ich wünsche jedem Verfassungsorgan, vor 
allem dem Verfassungsgerichtshof, daß es 
sich auch einmal in einer Festschrift so groß­
artig zu dokumentieren versteht, wie es der 
Rechnungshof - ich glaube mich nicht zu 
irren - in zwei Festschriften schon getan hat, 
so wie übrigens auch der Verwaltungsge­
richtshof. Auf die des Verfassungsgerichtsho­
fes freuen wir uns; hoffentlich geschieht das 
noch in diesem Jahrhundert. 

Meine sehr Verehrten! Hier sind die Prü­
fungsmaßstäbe der Wirtschaftlichkeit, der 
Zweckmäßigkeit, der Gesetzmäßigkeit, die 
eigentlich Gestaltungsermächtigungen und 
Maßstäbe für die Handlungen des Staates als 
Träger von Privatrechten sein sollten, beson-

ders herausgestellt worden. Ich freue mich 
sehr, daß hier die Kontrolle für das Handeln 
des Staates die entsprechenden Vorausset­
zungen für die Normierung geboten hat. 

Meine sehr Verehrten! Wir wollen nicht 
übersehen, daß diese Dynamik und dieser 
Vorrang des Finanzministers auch mit einem 
entsprechenden - ich will es sagen - Geneh­
migungsmechanismus für außer- und über­
planmäßige Ausgaben verbunden sind. Zu 
einer gewissen Flexibilität im Budgetvollzug, 
insbesondere zu Umschichtungen innerhalb 
des Haushaltsplanes ermächtigt auch der 
Artikel 5 1  b in dem Gesetz, der die außerplan­
mäßigen und überplanmäßigen Ausgaben 
regelt. Grundsätzlich bindet er diese an eine 
finanzgesetzliche Zustimmung. Ausnahms­
weise, bei Gefahr im Verzug, kann die Bun­
desregierung im Einvernehmen mit dem ent­
sprechenden Ausschuß für unabweisbare 
Budgetüberschreitungen Bewilligungen vor­
nehmen. Es werden Voraussetzungen 
geschaffen, um dem Finanzminister jenes 
Instrumentarium in die Hand zu geben, das er 
für einen raschen und wirkungsvollen Einsatz 
des Haushaltsplanes im Dienste der Wirt­
schafts- und Konjunkturpolitik benötigt. 

Hier wird gleichzeitig - ich möchte das 
auch in den Raum stellen - eine neue und 
umfassende Regelung des Budgetproviso­
riums getroffen. Ich muß allerdings kritisch 
sagen, daß ich diese Regelung nicht für sehr 
glücklich halte, weil es sich hier um eine 
besonders verschachtelte Regelung handelt, 
die zum Teil sachwidrig und für den Krisen­
fall, der in der Regel Ursache für das Nichtzu­
standekommen eines Budgets ist, zu 
umständlich ist. 

Wenn die Bundesregierung einen Budget­
entwurf vorgelegt hat und dieser nicht zeitge­
recht verabschiedet wurde, tritt als automati­
sches Provisorium eine Mischregelung zwi­
schen vorgelegtem Entwurf und letztem Bun­
desfinanzgesetz in Kraft. Zwar ist für die Aus­
gabengebarung grundsätzlich der vorgelegte 
Entwurf maßgeblich, jedoch bleibt gleichzei­
tig das letzte Bundesfinanzgesetz in Geltung. 
Hier sind einige Mischformen gefunden wor­
den, die ich nicht für außerordentlich glück­
lich halte. 

Hingegen halte ich es für glücklich, und das 
möchte ich Ihnen sagen, daß es Möglichkeiten 
gibt, ein bestimmtes Maß an mittelfristiger 
Finanzplanung zu tätigen, das hier seine ent­
sprechende Grundlage findet. Denn die der­
zeitige Budetpolitik gibt Anlaß zur Besorgnis. 
Das hat gerade die Österreichische Volkspar-
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tei in den letzten Jahren sehr oft betonen 
müssen. 

Ich möchte auch viele österreichische Lan­
deshauptleute nennen, die hier aus Besorgnis 
wirtschaftspolitische Gedanken in den Raum 
gestellt haben, weil das Bundesbudget auch 
für ein Land eine große Rolle spielt. Ich darf 
den Landeshauptmann von Niederösterreich 
Siegfried Ludwig ebenso nennen wie Landes­
hauptmann Dr. Krainer, Landeshauptmann 
Dr. Haslauer und vor allem auch Landes­
hauptmann Dr. Ratzenböck, die diese Forde­
rungen aus Besorgnis über die gegenwärtige 
Situation immer wieder geäußert haben. Es 
ist eine längerfristige Budgetplanung erfor­
derlich. 

Mit dem Institut der Budgetvorschau wird 
nun, Hohes Haus, auch ein wesentliches Ele­
ment für die Budgetplanung geschaffen. Es 
wird auch mehr als bisher notwendig sein, 
den Nationalrat und die Öffentlichkeit zu 
informieren und entsprechende Unterlagen 
für die künftige Budgetpolitik zu erstellen. 

Eine sehr wichtige Neuregelung ist auch die 
Möglichkeit - das wird der Rechnungshof 
sicherlich auch begrüßen - der Bildung von 
Haushaltsrücklagen, sodaß die Mittel nicht 
am Ende des Jahres wie bisher ausgegeben 
werden müssen. Das Prinzip der Jährlichkeit 
hat in der Vergangenheit oftmals - wie Sie 
wissen zu einer unverantwortlichen 
Beschaffungspolitik in manchen Ministerien 
geführt. 

Nach dem erweiterten System der gesetz­
lich verankerten Berichtspflicht wird auch in 
Zukunft ein ständiger Unterausschuß - wir 
haben eine neue Form des ständigen Unter­
ausschusses; das wird eine neckische Prü­
fungsfrage werden - des Finanz- und Bud­
getausschusses des Nationalrates, der auch 
außerhalb der Tagung des Nationalrates ein­
berufen werden kann, der Kontrolle dienen. 
Wobei ich betonen möchte, daß die Schaffung 
von neuen Einrichtungen noch nichts bedeu­
tet, wenn man sie nicht entsprechend nutzt. 
Hier wird es darauf ankommen, daß dieser 
Ausschuß mit entsprechend qualifizierten 
Mitgliedern bestückt wird. 

Meine Damen und Herren! Höchst beach­
tenswert ist es gegenüber dem Bundes-Ver­
fassungsgesetz 1920, das j a  hier durch Bestim­
mungen aus dem Haushaltsrecht ergänzt 
wird, daß, wenngleich der Verfassungsgesetz­
geber 1920 gegenüber den Staatszwecken und 
einer bestimmten Ethik einen neutralen 
Standpunkt bezogen hat - was j a  verständ­
lich ist, weil der Kompromißcharakter das 

verlangte, sonst hätten die ja diskutiert, bis 
Adolf Hitler an die Grenzen gepocht hat, dazu 
haben sie ja noch vorher Zeit gehabt, sich zu 
zerstreiten, was bedauernswert war -,  hier 
ein Katalog der wirtschafts- und fiskalpoliti­
schen Zielbestimmungen angegeben wird. 
Das ist ganz wichtig und ist auch von Bedeu­
tung für die Bundesländer, meine Damenm 
und Herren, weil sich diese Bundesländer ja 
gerade jetzt auch in einer großartigen Weise 
in einer Weiterentwicklung ihres Verfas­
sungsrechtes befinden. Auch im Hinblick auf 
die Prüfungsmaßstäbe des Rechnungshofes 
- ich möchte noch einmal seine bedeutende 
Tätigkeit unterstreichen - wird der Sparsam­
keit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmä­
ßigkeit nun noch das Kriterium des gesamt­
wirtschaftlichen Gleichgewichtes hinzuge­
fügt. 

Meine Damen und Herren! Wieweit wir uns 
gegenwärtig in Österreich im gesamtwirt­
schaftlichen Gleichgewicht befinden, werde 
ich mir gleich erlauben - nicht als eine Fuß­
note, sondern als eigenen Teil meiner Ausfüh­
rungen -,  noch in den Raum zu stellen. (Bun­
desrat Dr. M ü l l e r: Maria!) Sie sagen: Maria! 
Es ist nett, daß Sie hier eine solche Heiligen­
verehrung zum Ausdruck bringen. (Bundesrat 
Dr. M ü l l e r: Das war ein religiöser Ausruf!) 
Ich möchte Ihnen aber auch versichern, 
meine sehr Verehrten, daß das eine Notwen­
digkeit ist in einer Zeit, in der durch eine sol­
che Entwicklung die Leute nicht wissen, 
wovon sie leben, und wie sich Österreich für 
die Zukunft weiterentwickelt in den Bundes­
ländern. (Beifall bei der ÖVP.) Diejenigen, die 
hier herinnen sitzen, brauchen diese Angst 
nicht zu haben, aber diejenigen, die uns den 
Auftrag gegeben haben, sehr wohl, meine 
Damen und Herren. Wenn Sie sich außer mit 
dem Wahlkampf auch mit diesen Dingen 
beschäftigen, dann - das möchte ich Ihnen 
sagen - werden Sie das Tag und Nacht erle­
ben. (Weiterer Zwischenruf des Bundesrates 
Dr. Müller.) Herr Kollege, Sie können sich 
dann noch zu Wort melden, denn wir bleiben 
heute sowieso solange beisammen, bis die 
"Musik zum Träumen" zumindest beginnt. 

Ich möchte betonen: Die Beschäftigung, der 
Geldwert, das Wachstum, die Außenwirt­
schaft, die außenwirtschaftliche Stabilität 
werden als wirtschaftspolitische Zielsetzun­
gen budgetrechtlich verankert. (Bundesrat 
Pi c h 1 e r: Etwas Besseres fällt Ihnen nicht 
ein ?) - Herr Kollege, Sie haben die dringli­
che Anfrage so spät angesetzt, nicht wir. 
Dadurch haben Sie sich diese Möglichkeit 
genommen! (Bundesrat Margaretha 0 b e -
n a  u s: Aber Sie haben sie eingebracht!) 

1559 
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Ich möchte allerdings auch eine bestimmte 
Skepsis in den Raum stellen in bezug auf 
diese Formulierung. Erlauben Sie mir als 
einem, der von der Fraktion Christlicher 
Gewerkschafter und dem ÖAAB kommt, bei 
der ganzen Diskussion um das Mittelstands­
programm die hervorragenden Bemühungen 
des Wirtschaftsbundes in seinen Tendenzen 
in den Raum zu stellen und dem Herrn Präsi­
denten Sallinger und seinen Mitarbeitern 
dafür auch herzlich zu danken. Man darf 
nämlich die Notwendigkeit nicht übersehen 
. . .  (Zwischenruf des Bundesrates Dr. M ü 1 -

1 e r.) Herr Kollege Dr. Müller, glauben Sie 
mir: Man kann nur das verteilen, was man 
vorher erwirtschaftet hat. Daher sind wir 
froh, daß es eine Landwirtschaft und eine 
Wirtschaft gibt! (Beifall bei der ÖVP.) 

Mit Defizit allein kann man auf die Dauer 
nicht leben und auch kein Budget bestreiten. 
Durch Schuldenmachen ist noch keiner 
berühmt geworden, aber darauf komme ich 
gleich zu sprechen, denn es wäre unhöflich, 
Ihnen etwas schuldig zu bleiben. 

Meine Damen und Herren! Es kommt auch 
darauf an, noch weitere Zielsetzungen zu 
beachten, etwa die Bewahrung des finanziel­
len Handlungsspielraumes des Budgets. 
Heute hat unser Budget nur noch selten einen 
finanziellen Handlungsspielraum. Weiters 
seien zu beachten die verfassungsrechtliche 
Begrenzung der Schuldenaufnahme und über­
haupt die Aufnahme der Vorkehrungen gegen 
eine Überlastung der Steuerpflichtigen als 
gesamtwirtschaftliche Zielbestimmung in das 
Haushaltsrecht. Ich möchte das heute in den 
Raum stellen, weil diese Zielsetzungen für die 
Bundesländer und für die Gemeinden - ich 
würde das gerne Kollegen Suttner sagen, er 
ist jetzt aber nicht da, aber es sind andere pro­
minente Kommunalpolitiker hier - ,  die auch 
uns in der ÖVP sehr wichtig sind, von vorran­
giger Bedeutung sind. 

Meine Damen und Herren! Hier müssen 
wir allerdings leider feststellen, daß wir auf 
dem Gebiete der Staatsschulden und der 
Belastungen das Maß des Erträglichen über­
schritten haben. Ich möchte hier die Behand­
lung des Haushaltsrechtes auch dazu nutzen, 
Einsicht . . .  (Zwischenruf des Bundesrates 
K ö p f.) Herr Kollege Köpf, Sie sind sicherlich 
auf dem Gebiet ein besonderer Experte. Der 
Salzburger Wähler hat Ihnen ja zweimal bei 
der Landtagswahl deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß er anderer Meinung ist als Sie. 
(Bundesrat K ö p f: So viel Experte wie Sie 
bin ich auch noch!) Anderer Meinung als Sie! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Erlauben Sie mir jetzt, Ihnen konkret die 
Zahlen zu nennen, denn Zahlen sind Fakten, 
die Sie nicht ändern können, außer, Herr Kol­
lege Köpf, Sie haben die Chance, hier etwa 
Finanzminister zu werden, dann haben auch 
Sie die Gelegenheit, das zu ändern. (Bundes­
rat K ö p f: Sie werden es jedenfalls nicht!) 
Nein, jeder bleibe bei seinem Leisten! Mir 
genügt mein Leisten, das muß ich ehrlich 
sagen. Man kann aus der Sicht des Verfas­
sungsrechtes doch einiges feststellen. Nur 
gibt es Leute, die nicht wissen, welcher Lei­
sten in ihre Schuhe paßt, meine sehr Verehr­
ten, und dann kriegen sie politische Hühner­
augen. (Beifall bei der ÖVP. - Bundesrat 
K ö p f: Sie sollten ja die Diskussion nicht per­
sönlich führen!)Herr Kollege, das freut mich 
sehr. 

Wenn Sie die Protokolle nachlesen, nur 
allein die Zwischenrufe, die Sie mir in Födera­
lismusdebatten in den letzten 17 Jahren von 
SPÖ-Seite gemacht haben (Bundesrat K ö p f: 
Ich bin seit 1979 hier!), dann werden Sie 
sehen, daß Ihr Maßstab nie eingehalten 
wurde . Schauen Sie sich nur allein die Zwi­
schenrufe gegen mich bei Föderalismusdebat­
ten an! Ich darf Ihnen ehrlich sagen: Der Weg 
zur Verfassungsnovelle 1984, für die dann alle 
gewesen sind, und auch zur Geschäftsord­
nungsreform des Bundesrates 1984 - Anwe­
sende und Abwesende - spricht Bände. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
jetzt auf das Defizit - das wird nämlich auch 
durch das Budget tangiert - und auf die 
Staatsschulden zu sprechen kommen. Trotz 
einer j ahrelangen Belastungs- und Auszeh­
rungspolitik sind die Budgetdefizite in den 
letzten Jahren geradezu explodiert und wir­
ken sich verheerend für die Bundesländer 
u1)d für die Gemeinden aus. 

Betrug das j ährliche Defizit zu Beginn der 
siebziger Jahre etwa 7 Milliarden Schilling, so 
erwartet der Finanzminister im Jahre 1986 
ein Gesamtdefizit von 106,5 Milliarden Schil­
ling. Er hat damit erstmals in der Geschichte 
der Zweiten Republik Österreich die Schall­
mauer von 100 Milliarden Schilling durchbro­
ehen. Mit anderen Worten ausgedrückt, wird 
das Bruttodefizit im kommenden Jahr etwa 
15mal so hoch sein wie die jährlichen Budget­
abgänge zu Beginn der siebziger Jahre. Der 
Finanzminister wird darüber hinaus ermäch­
tigt, dieses Defizit des Grundbudgets um wei­
tere 18 Milliarden Schilling oder 16,9 Prozent 
auf 124 Milliarden Schilling zu erhöhen. 
Damit muß man sich auch in der Länderkam­
mer auseinandersetzen, weil sich das auch für 
die Bundesländer auswirkt. 
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Um diese Horrorziffern in der Öffentlich­
keit zu verschleiern, wurde schon vorher von 
der sozialistischen Alleinregierung, also 
schon vor dem Eintritt der Koalitionspartner, 
hier eine neue Größe, nämlich das sogenannte 
Nettodefizit eingeführt. (Bundesrat K ö p f: 
Auf der ganzen Welt!) Man zieht dabei vom 
gesamten Nettodefizit die Finanzschuldentil­
gung ab und handelt so, als wären Tilgungen 
alter Schulden für den Bund keine Ausgaben. 
Für den Nettodefizitvergleich sieht die Ent­
wicklung allerdings noch wesentlich rasanter 
aus. Das scheinen einige dieser Ratgeber 
übersehen zu haben. 

Erlauben Sie mir, Hohes Haus, das auch 
heute zu betonen. Während nämlich die Netto­
defizite zu Beginn der siebziger Jahre zwi­
schen 1 ,4 und 2 ,2 Milliarden Schilling lagen, ' 
beträgt 1986 der Nettoabgang - bitte hören 
Sie! - 68,4 Milliarden Schilling. Das Nettode­
fizit wird somit im kommenden Jahr etwa -
lassen Sie mich das betonen - 31mal so hoch 
sein wie 1970 und sogar 49mal so hoch, Herr 
Vorsitzender, meine Damen und Herren, wie 
1972. 

Die Staatsverschuldung hat übrigens zur 
selben Zeit ebenfalls weiter zugenommen. 
Parallel zu den Budgetdefiziten sind auch die 
Staatsschulden enorm gewachsen. Der Bun­
desrat hat anläßlich der Verabschiedung des 
Haushaltsrechtes Gelegenheit, sich damit zu 
beschäftigen. Das spielt für die Finanzsitu­
ation der Länder und der Gemeinden eine 
ganz entscheidende Rolle. Während die Bun­
desschulden, die Finanz- und Verwaltungs­
schulden, 1970 bei 70 Milliarden Schilling 
lagen, betrugen sie Ende 1984 - bitte hören 
Sie das, meine Damen und Herren! - 594,5 
Milliarden Schilling. Sie werden Ende 1986 
voraussichtlich den Betrag von 700 Milliarden 
Schilling übersteigen. Damit werden sie dem­
nächst zehnmal so hoch sein wie zu Beginn 
der siebziger Jahre. Das ist der Unterschied 
zu einem Stefan Koren und einem Professor 
Kamitz, meine Damen und Herren! Ganz 
deutlich! Das kann man ablesen! (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Aber Dr. Bruno Kreisky hat etwas gesagt, 
was er heute nicht mehr sagen würde; 
Kreisky ändert ja öfters seine Meinung, ob in 
Mallorca oder nicht Mallorca oder zu welcher 
Tageszeit immer: Androsch war der beste 
Finanzminister, den die Republik je hatte, 
meine Damen und Herren! 

Erlauben Sie mir als Christen zu sagen: An 
den Früchten werdet ihr sie erkennen! Den 
Namen Salcher wollen Sie ja selbst jetzt nicht 

mehr in den Raum stellen, aber der war ein 
entsprechender Nachfolger in Epigonengröße, 
meine Damen und Herren! Besonders fatal 
dabei ist die Art und Weise - lesen Sie nur 
Ihre Äußerungen nach, die Sie gemacht 
haben, als ich dringliche Anfragen mit Frak­
tionskollegen, mit Kollegen Pisec und so wei­
ter, gegen Herrn Dr. Salcher zu vertreten 
hatte! - ,  wie Sie ihn verteidigt haben, meine 
sehr Verehrten! Lesen Sie nur Ihre eigenen 
Reden nach! Sie brauchen gar nicht unsere zu 
lesen! Lesen Sie nur Ihre eigenen Reden 
nach, und überlegen Sie sich dann das Maß 
Ihrer Glaubwürdigkeit! (Beifall bei der ÖVP.) 

Hoher Bundesrat! Besonders fatal ist die 
Tatsache, daß wir nun in etwa sieben bis acht 
Monaten gleich viel Schulden machen wie in 
den 25 Nachkriegsjahren von 1945 an bis 
Anfang 1970. Gerade jetzt, in jenem Monat, in 
dem man sich über die Unabhängigkeitserklä­
rung wieder Gedanken macht, ist das in den 
Raum zu stellen. 

Erlauben Sie mir, auch hier konkrete Zah­
len zu nennen. Hoher Bundesrat! Von 1945 bis 
1969 hatten wir 43 Milliarden Schilling ent­
sprechende Schulden gemacht! Von 1945 bis 
1969 43 Milliarden! Ende 1986 wird der Schul­
denstand 601 ,8 Milliarden Schilling betragen. 

Meine sehr Verehrten, diese Zahl�n spre­
chen Bände. Gegenwärtig ist das Finanzmini­
sterium überhaupt nicht vertreten. Frau 
Staatssekretär Dohnal sitzt hier für die 
Damen im Bundeskanzleramt. Ich darf Ihnen 
sagen, hier ist das Finanzressort nicht vertre­
ten. (Staatssekretär Johanna D 0 h n a 1: Für 
die Regierung!) Es ist beachtenswert, welche 
Bedeutung dem Bundesrat beim Haushalts­
recht vom Finanzressort zugebilligt wird. Der 
Herr Staatssekretär geht hinaus, der Finanz­
minister kommt gar nicht, meine Damen und 
Herren. (Staatssekretär Johanna D 0 h n a 1: 
Er ist beim Telefon, er kommt gleich!) Frau 
Staatssekretär, Sie können sicherlich vieles, 
aber nicht den Finanzminister vertreten. So 
weit reichen meine spärlichen Verfassungs­
kenntnisse. (Staatssekretär Johanna D 0 h -
n a 1: Er kommt gleich! - Bundesrat K ö p f: 
Er te1efoniertJ) 

Mit 127 ,80 Milliarden Schilling haben die 
Auslandsschulden auch ihren bisherigen Re­
kordwert erreicht. Sie sind damit 14mal so 
hoch wie 1973. Auch das ist eine Zahl, die zu 
beachten ist, wenn man sich mit dem Budget 
beschäftigt. Ihre Verzinsung und Tilgung stel­
len eine beträchtliche Belastung unserer Zah­
lungsbilanz dar. Darüber kann auch die Tat­
sache nicht hinwegtäuschen, daß der Anteil 
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der Auslandsschulden an den gesamten 
Finanzschulden seit 1 982 wieder leicht rück­
läufig ist. 

Um das Bild der Staatsverschuldung abzu­
runden, sei noch angeführt, daß der Bund per 
Ende 1984 zusätzlich zu den Bundesschulden 
in der Höhe von 594 Milliarden Schilling wei­
tere Verpflichtungen beziehungsweise Vorbe­
lastungen in der Höhe von 337 Milliarden 
Schilling eingegangen ist. 

Die Bundesschulden und Verpflichtungen 
zusammengenommen betrugen Ende 1984 
931 ,8 Milliarden Schilling. Somit waren die 
Bundesschulden und Verpflichtungen zusam­
men Ende 1984 - Hoher Bundesrat, ich darf 
es hervorheben - bereits fast 2 ,7mal so hoch 
wie die gesamten Budgeteinnahmen dessel­
ben Jahres ,  nämlich 344,9 Milliarden Schil­
ling. Sie sind darüber hinaus von 1971 bis 1984 
auf das 10,4fache gestiegen. 

Betrug der Anteil der Bundesschulden und 
der Verpflichtungen im Bruttoinlandsprodukt 
im Jahr 1971 2 1 ,4 Prozent, so hat er sich 1984 
auf 72,2 Prozent erhöht. Das bedeutet, daß 
bereits Ende 1984 - also schon vor zwei J ah­
ren, Hohes Haus - jeder erwerbstätige 
Österreicher, jeder Herr und jede Dame vor 
allem auch, Frau Staatssekretär und Herr ' 
Staatssekretär, im Durchschnitt mit etwa 
290 000 S an Schulden und Verpflichtungen 
des Bundes belastet war. Frau Staatssekretär, 
nachdem das mehr die Männer als die Frauen 
beschließen, ist das doch ein hartes Los auch 
für die Frauen. Sie sollten daher auch mit uns 
gegen diese Finanzpolitik protestieren. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Bun­
deshaftungen mit 55,2 Milliarden Schilling im 
Jahre 1971 auf 672,6 Milliarden Schilling 1984 
angewachsen sind. Die Bundeshaftungen sind 
also in diesem Zeitraum beinahe auf das 
12,2fache gestiegen. 

Zählt man zu den Bundesschulden und -ver­
pflichtungen in der Höhe von 931,8 Milliarden 
Schilling noch die Haftungen, die allerdings 
nur zum Teil schlagend werden, dazu, dann 
ergibt das eine Gesamtsumme - hören Sie! 

. - von 1 604,4 Milliarden Schilling. Dieser 
Betrag wäre elfmal so hoch wie jener 197 1 ,  
wobei der Anteil der Bundesschulden, Ver­
pflichtungen und Haftungen zusammenge­
nommen am Bruttoinlandsprodukt von 34,5 
Prozent im Jahre 1971 bereits auf 124,4 Pro­
zent im Jahre 1984 angestiegen ist. Das gibt 
doch zu denken, meine Damen und Herren! 

Somit waren die Bundesschulden, die Haf-

tungen und Verpflichtungen schon im Jahre 
1 984 fast um ein Viertel höher als das Brutto­
inlandsprodukt desselben Jahres. 

Meine Damen und Herren, das muß man 
sagen, wenn hier alle politischen Parteien im 
Nationalrat und Bundesrat das Haushalts­
recht verabschieden und wir den Wunsch an 
das Finanzministerium haben, daß eine ent­
sprechend ausgewogene, stabile Finanzpolitik 
gemacht wird, denn Sie bekommen hier ein 
Instrumentarium mit einer großen Vel ant­
wortung. Da, möchte ich Ihnen sagen, sind die 
Belastungen gigantisch. Diese Belastungen 
treffen nämlich vor allem all jene Menschen, 
die uns zu Mandataren gemacht haben, deren 
Vertrauen unser Auftrag ist, und zwar unser 
aller Auftrag. 

Erlauben Sie mir nun, darauf auch näher 
einzugehen. Die Belastungen seit dem Herbst 
1985 - 1 965 war es anders -, die Wiederein­
führung der mit Ende 1985 auslaufenden Son­
derabgaben von Kreditunternehmungen brin­
gen dem Bund im Jahre 1986 Einnahmen von 
1 300 Millionen Schilling. Die Wiedereinfüh­
rung der mit Jahresende auslaufenden Son­
derabgabe von Erdöl bringt dem Bund im 
Jahre 1 986 Einn�hmen von 1 150 Millionen 
Schilling. Die kürzlich erfolgte Preiserhöhung 
bei 37 Tabaksorten - ich möchte das sagen, 
obwohl ich Nichtraucher bin und Raucher in 
dem Fall mehr toleriere als schätze, außer sie 
sind besonders liebe Menschen, was in man­
chen Fällen auch wirklich der Fall ist, wor­
über wir uns alle freuen können, meine 
Damen und Herren auch in diesem Raum -
bringt j ährliche Mehreinnahmen an Tabak­
steuer und Umsatzsteuer von 320 Millionen. 
Die kürzlich erfolgte Erhöhung des Salzprei­
ses bringt jährlich Mehreinnahmen von 
25 Millionen. Die mit 1. 2. 1986 geplante Erhö­
hung der Postgebühren bringt dem Staat 
j ährlich Mehreinnahmen von 820 Millionen. 
Die Erhöhung der Auslandspostgebühren mit 
1 .  2. 1986 bringt dem Staat j ährlich Mehrein­
nahmen von 185 Millionen, und die Erhöhung 
der Gütertarife bei den Österreichischen Bun­
desbahnen bringt dem Staat j ährlich Mehr­
einnahmen von 300 Millionen. Zählt man 
diese wenigen Positionen zusammen, ergeben 
sich j ährliche Belastungen von 4 100 Millio­
nen. 

Meine Damen und Herren, Sie werden ver­
stehen, daß bei einer derartigen Belastungs­
politik - ich glaube, so empfindet es auch der 
einzelne Bürger - die Notwendigkeit besteht, 
daß mit dem Fortschritt des Haushaltsrech­
tes, des Budgetrechtes auch die Kontrolle ent­
sprechend verbessert wird. 
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Ich freue mich sehr, daß dem Anliegen der 
Opposition im Nationalrat, das ist die Öster­
reichische Volkspartei, Rechnung getragen 
wurde, wichtige Neuregelungen, die zu einer 
Verbesserung beitragen, gefunden wurden 
und die Möglichkeiten zur Kontrolle eine Ver­
besserung erfahren haben, und zwar eine Ver­
besserung der Kontrolle, die von größter 
Wichtigkeit ist, denn Sie wissen, daß sich j a  
die Gewaltenteilung verschoben hat. Bestand 
sie früher zwischen Parlament und der Regie­
rung, so ist sie heute zwischen Regierungs­
mehrheit und Opposition gegeben. Das hat 
nichts mit der Partei zu tun, das ist eine 
Staatsstrukturfrage. Eine bestimmte Form 
der · Gewaltenteilung ergibt sich heute zwi­
schen parlamentarischer und außerparlamen­
tarischer Willensbildung, wenn man an die 
Presse, an die Massenmedien und an die Mög­
lichkeiten der direkten Demokratie denkt. Sie 
gibt es sicherlich auch zwischen Beamten und 
Politikern, und sie gibt es auch zwischen 
Bund und Ländern. Auch der Föderalismus 
hat eine Kontrollfunktion! 

Das kontrollpolitische Interesse einer parla­
mentarischen Körperschaft muß besonders 
groß sein. Es ist auch die Einführung der 
Berichtspflicht etwa über Finanz- und Verwal­
tungsschulden, Vorbelastungen und Haf­
tungsverpflichtungen sowie Sonderfinanzie­
rungsvorhaben, die das vorliegende Gesetz 
nun dem Herrn Bundesminister für Finanzen 
auferlegt, sehr zu begrüßen. Manche neue 
Bestimmungen stellen lediglich neue Kodifi­
zierungen der bestehenden Praxis dar. So 
wird etwa die Erstellung der bisher freiwillig 
erstellten Arbeitsbehelfe zum Budget gesetzli­
che . Pflicht. 

Meine Damen und Herren! Es ist auch sehr 
erfreulich, daß diese Verpflichtungen mit ent­
sprechenden Zielsetzungen - ich habe sie 
bereits genannt - verbunden sind. 

Meine Damen und Herren! Es sind hier 
Bestimmungen enthalten, die für den Bundes­
rat und für den Föderalismus von besonderer 
Wichtigkeit sind. 

Meine Damen und Herren! Wir werden 
immer wieder gefragt, nicht nur bei Auslands­
besuchen, sondern auch wenn Schülerklassen 
kommen oder in der Debatte: Wofür ist der 
Bundesrat zuständig und wofür nicht? Ich 
muß Sie darauf aufmerksam machen, daß 
Art. 42 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgeset­
zes eine neue Formulierung erhalten hat für 
all das, wofür der Bundesrat nicht zuständig 
ist. Ich möchte das dem Hohen Bundesrat 
hier vorlesen und in den Raum stellen: 

"Insoweit Gesetzesbeschlüsse des National­
rates die Geschäftsordnung des Nationalra­
tes, die Auflösung des Nationalrates, ein Bun­
desfinanzgesetz, eine vorläufige Vorsorge im 
Sinne von Artikel 51 Abs. 5 oder eine Verfü­
gung über Bundesvermögen, die Übernahme 
oder Umwandlung einer Haftung des Bundes, 
das Eingehen oder die Umwandlung einer 
Finanzschuld des Bundes oder die Genehmi­
gung eines Bundesrechnungsabschlusses 
betreffen, steht dem Bundesrat keine Mitwir­
kung zu." 

Meine Damen und Herren! Halten Sie sich 
bitte vor Augen, welche Tätigkeit des Staates 
vor allem oder ausschließlich auf Grund des 
Budgets erfolgt und wo es nicht auch entspre­
chende Gesetze nicht nur in formeller Hin­
sicht, sondern auch im materiellen Sinn gibt. 
Das heißt, wir sind damit nicht beschäftigt 
und können hier nicht den Standpunkt der 
Länder vertreten. 

Zweitens möchte ich besonders hervorhe­
ben und es begrüßen, daß es wirklich ein Fort­
schritt in der österreichischen Staatsrechts­
ordnung ist, daß der bisherige Artikel 13, der 
die Absatzbezeichnung 1 erhält, im Absatz 2 
folgendes anfügt. 

Der Herr Generalsekretär des Österreichi­
schen Städtebundes würde sich sicherlich 
darüber freuen, wir alle aber auch, weil wir 
für die Städte und Gemeinden als Grundlage 
des Föderalismus sehr viel übrig haben. Wir 
haben das das letzte Mal mit einer Entschlie­
ßung verabschiedet. Ist es nicht schön, daß 
wir der Föderalismusentschließung diese ein­
stimmige Verabschiedung des Haushaltsrech­
tes folgen lassen können? Es ist so traurig, 
daß sich die heutige Öffentlichkeit, aber nicht 
von unserer Seite dazu veraniaßt, mit ande­
ren Dingen beschäftigt und dieses Positive so 
untergeht, obwohl es sich hier um ein J ahr­
hundertg�setz handelt. 

"Bund, Länder und Gemeinden" - ich 
zitiere Artikel 13 Abs. 2 - "haben bei ihrer 
·Haushaltsführung die Sicherstellung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes 
anzustreben." 

Hoher Bundesrat! Erlauben Sie mir, bei die­
ser Gelegenheit zu sagen: Ja, wir haben uns 
immer in unserem föderalistischen Bemühen, 
in unseren bundesstaatlichen Anliegen, 
Staatscharakter haben Bund und Länder, für 
eine Verbesserung der österreichischen Bun­
desstaatlichkeit ausgesprochen, und ich muß 
es jetzt als Forderung in den Raum stellen. 
Wer für Bund, Länder und Gemeinden bei der 
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Haushaltsführung die Sicherstellung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
anstreben will, und das wollen wir einhellig, 
der möge sich auch für eine Verbesserung des 
partnerschaftlichen Föderalismus ausspre­
chen und nach zehn Jahren des Wartens für 
eine Behandlung des finanzrechtlichen Teils 
des Forderungsprogramms der österreichi­
schen Bundesländer, meine Damen und Her­
ren! (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Zwei Drittel des 
Forderungsprogramms der österreichischen 
Bundesländer, die einstimmig verabschiedet 
wurden, auch mit den Stimmen des Landes­
hauptmannes und Bürgermeisters von Wien, 
der Landeshauptmänner des Burgenlands 
und Kärntens, sind j a,  noch nicht behandelt 
worden, darunter, Hoher Bundesrat, der 
finanzrechtliche Teil, mit dem sich die Bun­
des-Verfassungs gesetz-Novelle 1984 nicht 
beschäftigt hat. 

Ich danke dem Herrn Bundesminister im 
Bundeskanzleramt Dr. Löschnak, daß er vor 
kurzem in einem beachtenswerten Interview 
in den "Vorarlberger Nachrichten" einen 
Lichtblick an Möglichkeiten geboten hat, daß 
man über diese Dinge spricht. Leider müssen 
wir feststellen, daß nur das Bundesministe­
rium für Auswärtige Angelegenheiten positiv 
reagiert hat. Hier' möchte ich auch dem Herrn 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten Leopold Gratz, einem Altbundesrat 
und ehemaligen Landeshauptmann und Bür­
germeister von Wien, danken, der bezüglich 
der Regionalpolitik Verständnis zeigt. Ich 
darf noch einmal auf seine Rede, die er vor 
dem Österreichischen Juristentag in Inns­
bruck vor vielen Jahren als Landeshaupt­
mann von Wien gehalten hat, hinweisen. (Der 
Vo r s i  tz e n d  e übernimmt die Verhand­
lungsleitung.) Die übrigen Ministerien haben 
in den letzten Monaten negativ auf diese 
Punkte des Forderungsprogramms der Bun­
desländer, die einstimmig verabschiedet wur­
den, reagiert. 

Frau Staatssekretär! Sie vertreten zwar 
nicht in diesem Bereich den Bundeskanzler, 
aber Sie sind Staatssekretär im Bundeskanz­
leramt. Ich bitte Sie, dem Herrn Bundeskanz­
ler zu sagen, daß wir uns freuen würden, 
wenn jener Geist des kooperativen Föderalis­
mus, der zur Bundes-Verfassungsgesetz­
Novelle 1984 führen konnte, damals unter 
dem Vorsitzenden Dr. Frauscher, unter dem 
Vorsitzenden der Landeshauptmännerkonfe­
renz Dr. Haslauer, eine Fortsetzung in einer 
weiteren Verfassungsnovelle fände. 

Ich habe selbst in meiner Rede namens der 
ÖVP-Bundesratsfraktion zur Regierungser­
klärung Dr. Sinowatz I gesagt: Es sind födera­
listische Ansätze hier gegeben. Es wurde ein 
Mann Regierungschef, der nicht nur Landes­
beamter der Kulturverwaltung, der auch Lan­
desrat und Landtagspräsident gewesen ist 
und vor allem vorher Landtagsabgeordneter, 
der eine bestimmte Föderalismuserfahrung 
mitbringt. Wir würden uns freuen, wenn wir 
in einem Miteinander diesen Weg der födera­
listischen Gestaltung zeitgemäß, nicht uto­
pisch, auch nicht partikularistisch fortsetzen 
könnten. 

Was die Forderungen hinsichtlich Finanz­
angelegenheiten, Steuerhoheit, Verteilung 
der Steuern, Besteuerungsrechte und 
Abgabenerträge - hier würde sich Herr Kol­
lege Suttner, wenn er hier wäre, auch das 
Seine dazu denken - ,  Steuerfindungsrechte, 
Förderungswesen et cetera betrifft, hätten 
wir einiges hier zu besprechen. 

Voraussetzung für ein derartiges gesamt­
wirtschaftliches Gleichgewicht, eine föderali­
stische Partnerschaft zwischen Bund, Län­
dern und Gemeinden, ist allerdings - ich 
muß es sagen, weil ich j a  Zahlen nennen 
konnte und wir alle Erfahrung sammeln -
eine ver läßliche Finanzpolitik. Ich darf darum 
diese Regierung und den Finanzminister bit­
ten, der eine Vorrangstellung und damit eine 
Hauptverantwortung hat. Sie wissen j a, zur 
Budgetrede des Finanzministers kommt 
immer der jeweilige Bundespräsident in den 
Nationalrat. Durch Verläßlichkeit, durch Ver­
ständnis und föderalistische Partnerschaft 
könnte ein gesamtwirtschaftlicher Effekt 
erzeugt werden, den Österreich heute 
braucht. 

Meine Damen und Herren! Als Staats­
rechtslehrer möchte ich mir anläßlich der 
Verabschiedung einer Verfassungsnovelle -
Herr Bundesrat Stoiser hat j a  in seinem 
Bericht darauf hingewiesen, daß sie bedeu­
tende Verfassungsbestimmungen unabhängig 
vom Haushaltsrecht beinhaltet - erlauben zu 
sagen: Es wäre wirklich sehr schön, wenn die 
Neukodifikation des Haushaltsrechtes auf 
einfach-gesetzlicher Ebene und die Neukodifi­
kation auf verfassungsrechtlicher Ebene, 
diese Bestimmungen des Artikels 13,  Artikels 
42 , Artikels 51 ,  und zwar a, b und c, ergänzt 
werden könnten durch eine Neukodifikation 
des österreichischen Bundesverfassungsrech­
tes, nicht bloß Neuveröffentlichung, sondern 
Neukodifikation. 

Ich habe es als sehr dankenswert angese-
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hen, daß Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky 
dafür eine Kommission eingesetzt hat. Leider 
hört man von dieser nichts. Herr Bundeskanz­
ler Dr. Klaus hat schon vor vielen Jahren eine 
Grundrechtsreformkommission eingesetzt. 
Lassen Sie es mich aussprechen: Es wäre 
doch wirklich schön, wenn wir in diesen 14 
Jahren bis zum Jahr 2000 nach der Neukodifi­
kation des Haushaltsrechtes den Weg zu einer 
Neukodifikation des Bundesverfassungsrech­
tes und auch der Grundrechte, über die wir 
heute noch sprechen werden, finden könnten. 
Wir sind da gar nicht so weit auseinander, 
sonst wären wir nicht 1 945 und in den folgen­
den Jahrzehnten gemeinsam marschiert. Wir 
bemühen uns auch, auf Gemeinde- und Lan­
desebene doch einiges zustande zu bringen, 
und zeigen heute ein bestimmtes Maß an poli­
tischer Reife, das die Öffentlichkeit nicht 
übersehen möge. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich freue mich, 
daß heute auch eine Regelung in bezug auf 
Verfassungsorgane, nämlich in bezug auf die 
Rechnungshofpräsidenten, den Präsidenten 
und den Vizepräsidenten des Rechnungsho­
fes, getroffen wird. Leider ist diese Bestim­
mung nicht früher getroffen worden, sonst 
hätte Kollege Marschall noch einige ruhige 
Jahre eines verdienten Lebensabends haben 
können, den er allerdings selber für sich nicht 
wollte. Ehre seinem Angedenken. 

Hier, darf ich sagen, sind zwölf Jahre als 
Funktionsdauer für den Präsidenten und den 
Vizepräsidenten vorgesehen. Es ist auch eine 
Erweiterung des Rederechtes dieser Reprä­
sentanten der Finanzkontrolle normiert, zu 
der leider der Bundesrat noch keinen Zugang 
hat. Es wäre sehr begrüßenswert, wenn der 
Bundesrat einen Zugang zum Rechnungshof 
bekäme (Beifall bei der ÖVP), der nämlich 
auch für die Gemeinden und die Länder tätig 
wird. Die Finanzkontrollämter und der Rech­
nungshof sind aber ein eigenes Kapitel. 
Damit werde ich mich nächstes Jahr in mei­
ner Festrede im Niederösterreichischen Land­
tag zum Jubiläum des Finanzkontrollamtes 
Niederösterreich noch auseinandersetzen; 
einige meiner Kollegen haben das schon 
getan. 

Meine sehr Verehrten! Wir wollen, daß der · 
Bundesrat die Möglichkeit hätte als parla­
mentarisches Minderheitenrecht, Kontroll­
und Prüfungsanträge beim Rechnungshof zu 
stellen, genauso wie wir es uns beim Verfas­
sungsgerichtshof bei der Gesetzesprüfung 
wünschen. Dazu müßte man voraussetzen, 
daß die Rechnungshofpräsidenten, der Präsi­
dent und der Vizepräsident, von der Bundes-

versammlung gewählt werden und nicht 
allein im Nationalrat über Vorschlag des 
Hauptausschusses des Nationalrates. Das ist 
noch der Rest dessen, was im Jahr 1920 für 
die Regierung vorgesehen war. Oberflächli­
che Studenten glauben immer, über Vor­
schlag des Rechnungshofausschusses. Das ist 
nicht der Fall, sondern über Vorschlag des 
Hauptausschusses. Hier wäre es schön, wenn 
die Wahl von der Bundesversammlung 
erfolgte, weil ja Rechnungshoforgane auch 
für die Länder und die Gemeinden von Bedeu­
tung sind. 

Dasselbe stelle ich als Forderung für die 
Volks anwälte in den Raum, denn die Volks an­
waltschaft haben mit Ausnahme von Tirol 
und Vorarlberg alle anderen Bundesländer 
auch für sich in Anspruch genommen. Daher 
wäre es begrüßenswert, wenn in einem 
Organ, das für sieben von neun Bundeslän­
dern zuständig ist, auch die Ländervertreter 
eine Mitwirkung bei der Bestellung hätten, 
aber es wählt sie nur der Nationalrat. Das 
"nur" ist nicht abwertend zu sehen. 

Ich möchte auch nicht anstehen, zu sagen, 
daß in der Volksanwaltschaft ordentliche 
Arbeit geleistet wird, obwohl wir uns nicht 
mit ihren Berichten beschäftigen. Ich schließe 
da auch die Frau Staatssekretär außer Dienst 
Fast mit ein, die mit den Kollegen . . . (Bun­
desra t S t r u  t z e n  b e r g e r: Das war eine 
Kränkung, weil Sie es betont haben!) Lassen 
Sie mich bitte aussprechen! Ich bin zwar oft 
genötigt, schnell zu reden, damit ich den Zwi­
schenrufern halbwegs folgen kann, nicht nur 
intellektuell, sondern auch verbal, aber . . . 
(Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates 
S t r u t z  e n b e r g e r.) Lassen Sie mich aus­
sprechen, meine Damen und Herren! Die Kol­
legin Fast, der Kollege Bauer und wie sie alle 
heißen, einschließlich des Kollegen Josseck, 
wir wollen auch den freiheitlichen Abgeordne­
ten Zeilinger nicht vergessen . . . (Bundesrat 
Dr. M ü l l  e r: Da waren noch ein paar!) Ja, 
die waren aber nicht alle Freunde des Bun­
desrats . Kollegen Weiß kann ich nicht bestäti­
gen, daß er ein Freund des Bundesrates war. 
Daher habe ich gesagt: "auch" . Ich habe die 
Aufzählung demonstrativ gebracht, denn wen 
ich aufzähle, bestimme ich, meine Damen und 
Herren. (Beifall bei der ÖVP.) Sie können auf­
zählen, wen Sie wollen. Ich habe dazu keine 
andere Veranlassung. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
sagen, daß Frau Kollegin Fast und die übri­
gen von mir genannten Kollegen der Volksan­
waltschaft bemüht sind, dem Rechtsstaat 
menschliche Züge zu geben, und das halte ich 
für sehr begrüßenswert. 
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Meine Damen und Herren! Wenn diese 
Bemühungen zu einer Neukodifikation des 
Haushaltsrechtes, das wir heute erfolgreich 
verabschieden werden, ihre Fortsetzung auf 
diesen Gebieten der Staatsrechtsordnung fin­
den könnten, dann, glaube ich - und damit 
komme ich abschließend auf das zurück, was 
ich einleitend sagte - ,  hätten wir, bei allem, 
was das Rechtsstaatsgebot uns an Detailrege­
lungen abverlangt, damit es vorhersehbar 
und berechenbar ist, die Möglichkeit, zu zei­
gen, daß für uns die Grundwerte des öffentli­
chen Lebens, die Gemeinwohlfunktion des 
Staates bei allen politischen Konflikten wei­
ter vorrangig bleiben. Damit zeigen wir auch 
ein hohes Maß an demokratischer Verantwor­
tung. Daß wir diese Materie gerade im April 
1986 verabschieden können, in diesem Monat, 
der uns immer zu denken gibt, halte ich nicht 
für einen bloßen Zufall, sondern für eine 
Fügung, die uns zu einem Miteinander im 
Rahmen des Möglichen und politisch Zulässi­
gen auch für die Zukunft verpflichten sollte. 
- Danke. (Langanhaltender Beifall bei der 
ÖVP.) 13.43 

Vorsitzender: Ich begrüße die im Hause 
anwesende Frau Staatssekretär Johanna 
Dohnal. (Beifall bei der SPÖ.) 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Strutzenberger. Ich erteile ihm dieses. 

13.43 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Frau Staatssekretär! Herr 
Staatssekretär! Meine Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat! Es würde einer gefährli­
chen Drohung nahekommen, würde ich mir 
jetzt vornehmen, gleich viel Zeit zu nützen 
wie mein Vorredner. (Bundesrat M o l  t e  r e  r: 
Das kommt darauf an!) Ich möchte das sicher 
nicht tun. 

Ich glaube, mit Recht feststellen zu können, 
daß die heute dem Bundesrat zur Beschluß­
fassung vorliegenden Haushaltsgesetze als 
einer der Höhepunkte des Parlamentarismus 
angesehen und sogar gefeiert werden können. 
Man sollte, Herr Professor Schambeck, aber 
auch solche Feiern nicht übertreiben. (Zwi­
schenruf des Bundesrates Dr. S c  h a m -
b e  c k.) Es liegt uns hier heute ein Reform­
werk vor, das nicht nur aus rechtspolitischer 
Sicht einen Vortrag rechtfertigt, den Sie in 
hervorragender Weise hier gehalten haben, 
ich darf das feststellen, wenn ich auch der 
Überzeugung bin, daß Sie sehr, sehr vieles 
gesagt haben, was man ein zweites Mal hören 
müßte, denn beim ersten Mal - so wird es 
sicher vielen hier im Haus ergangen sein -

kann man nicht ganz mitbekommen haben, 
was Sie meinten. (Zwischenruf des Bundesra­
tes Dr. S c  h a m  b e c k.) 

Sie haben unter anderem auch gesagt - da 
pflichte ich Ihnen bei - , daß durch dieses 
Gesetzeswerk bewiesen wurde, daß mit einem 
Miteinander, mit politischer Vernunft mehr 
erreicht und im Sinne eines gesunden Demo­
kratieverständnisses mehr realisiert werden 
kann als mit gegenseitigem Schuldaufrech­
nen und machtpolitischem Mißtrauen. 

Auch Sie, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, können heute - das beruhigt mich 
einigermaßen - von einem Gesetzeswerk 
reden, das all den Eigenschaften entspricht, 
die ich vorher genannt habe. Sie müssen die­
ses Mal nicht beleidigende Ausdrücke wie 
zum Beispiel "Husch-Pfusch-Gesetz" und 
ähnliches mehr gebrauchen. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m  b e c k: Das ist aber in meiner Rede 
nicht gefallen! Das ist von Pittermann!) Nein, 
aber sie wurden in diesem Haus von Ihrer 
Partei beleidigend gegen den Gesetzgeber 
gebraucht. 

Ich möchte nochmals betonen, daß ich der 
Meinung bin, daß diese Verfassungsgesetz­
Novelle klar und deutlich zeigt, wie ernst das 
österreichische Parlament die Konsenspolitik 
nimmt, wenn es um schwierige Fragen und 
Probleme geht. Trotzdem war - und das sei 
hier auch festgestellt - gerade über dieses 
Gesetz in der Öffentlichkeit und in den 
Medien sehr wenig zu hören, obwohl es, wie 
wir heute von Bundesrat Schambeck gehört 
haben, dazu anscheinend sehr viel zu sagen 
gibt. 

In Wirklichkeit aber ist dieses Gesetz ein 
Beweis für das Funktionieren der Demokra­
tie, ein Beweis für das Funktionieren eines 
demokratischen Parlaments. Es hat sich näm­
lich erwiesen, daß die Parlamentsparteien 
miteinander reden können, daß wir im Inter­
esse dieser Republik, im Interesse des öster­
reichischen Volkes auch in der Lage sind, das 
Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. 

Wenn man bedenkt, seit wie vielen Jahren 
und Jahrzehnten man schon versucht, dieses 
ursprüngliche Haushaltsrecht zu reformieren 
- das geht schon seit den zwanziger Jahren 
- ,  wenn man bedenkt, wie oft man auch in 
der Zweiten Republik eine derartige Reform 
in Angriff genommen hat, so kann man ange­
sichts der Beschlußfassung jetzt auch im Bun­
desrat ermessen, welchen Fortschritt wir im 
demokratischen Denken, im Finden des Kon­
senses hier eigentlich erleben können, ohne 
den es j a  gar nicht möglich wäre, eine Verfas-

• 

475. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)56 von 103

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 475. Sitzung - 10. April 1986 19875 

Strutzenberger 

sungsreform, die derart umfangreich und 
weitreichend ist, über die Bühne zu bringen. 

Ich glaube, daß wir auch das sehr, sehr posi­
tiv werten sollen, und würde mir wünschen, 
daß auch in der Öffentlichkeit diese Politik, 
zu der das österreichische Parlament fähig 
ist, mehr Beachtung findet. 

Sie, meine Damen und Herren, werden ver­
stehen - das hat auch Professor Schambeck 
für seine Partei sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht - ,  daß es mich als Sozialisten natür­
lich besonders freut und mit einer besonderen 
Befriedigung erfüllt, daß dieses Gesetzeswerk 
unter Mitwirkung der Koalitionsregierung 
mit sozialistischer Mehrheit geschaffen wer­
den konnte. 

Diese Regierung ist an der Herstellung kla­
rer Verhältnisse zwischen Legislative, Exeku­
tive und Rechnungshof sehr, sehr interes­
siert. Mit dieser großen Verfassungsreform 
wird das Verhältnis von Regierung und Parla­
ment im überaus wichtigen Bereich des Bud­
getrechtes in sehr, sehr wesentlichen Punk­
ten neu geregelt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte die 
Ausführungen des Bundesrates Professor 
Schambeck nicht wiederholen, vor allem nicht 
jene Passagen seiner Rede, mit denen ich 
mich ohne weiteres identifizieren kann und 
die den sachlichen Bereich betreffen. Mit 
jenen Punkten, bei denen er anscheinend die­
ses Rednerpult mit einem solchen in einem 
Vortragssaal an der Universität oder in -einer 
Parteiveranstaltung verwechselt · hat, kann 
ich mich jedoch nicht identifizieren, denn er 
ist dann über weite Strecken leider von den 
hochqualifizierten sachlichen Feststellungen 
in parteipolitische Polemik abgeglitten. Aber 
das sind wir Sozialisten in diesem Haus auch 
schon gewohnt, das ist uns ja auch nichts 
Neues. 

Nun, ich möchte aber doch einige wesentli­
che oder mir wesentlich erscheinende Punkte 
dieses vorliegenden Gesetzespakets - es 
handelt sich ja immerhin um drei sehr 
wesentliche Novellen - unterstreichen. 

Es scheint mir also von besonderer Bedeu­
tung zu sein, daß dieses neue Haushaltsrecht 
den Erkenntnissen der Finanz- und Wirt­
schaftspolitik im Bereich des Budgetwesens 
völlig Rechnung trägt, daß eine den neuesten 
Erkenntnissen entsprechende Budgettechnik 
statuiert wird, daß aber auch eine mehrjäh­
rige Budgetplanung erfolgen kann und daß 
dem Parlament eine verstärkte Mitwirkung 

bei der Budgeterstellung und vor allem eine 
ständige Kontrolle des laufenden Budgetvoll­
zuges zukommt. 

Darüber hinaus muß aber auch festgestellt 
werden, daß es ganz wichtig ist, daß auf ver­
fassungsrechtlicher Basis die konjunkturpoli­
tische Kooperation der Haushaltsführung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und 
- das möchte ich hier unterstreichen -
unter selbstverständlicher Wahrung der Bud­
gethoheit der Gebietskörperschaften festge­
legt wird. 

Ich meine, daß hier - und das ist wieder 
ein Punkt, in dem wir völlig übereinstimmen, 
Herr Bundesrat Schambeck - auch eine Ver­
stärkung des Föderalismusgedankens zum 
Ausdruck kommt. 

Das alles zusammen scheint mir aus der 
Sicht eines gemeinwirtschaftlichen Denkens 
für Österreich von Bedeutung zu sein, denn 
ich habe bei manchen Ländern nicht den Ein­
druck, daß sie die gemeinwirtschaftlichen 
Interessen in ihren Budgets oder bei ihrer 
Budgetgestaltung bisher berücksichtigt 
haben. So hoffe ich, daß hier der Anstoß gege­
ben wird, daß auch dort ein gewisses Umden­
ken in der Budgetpolitik erfolgt. 

Nun ist mir klar, daß das alles einer ausge­
glichenen Kooperation zwischen dem Bund 
und den Gebietskörperschaften bedarf. Es 
bedarf eines ständigen Informationsaustau­
sches bei den Budgeterstellungen, der sicher­
lich - und ich wiederhole mich hier - im 
gesamtwirtschaftlichen Interesse in Öster­
reich sehr, sehr bedeutend sein ' könnte. 

Nun, meine Damen und Herren, gestatten 
Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung zu 
einem Problem, das ja den Bundesrat und 
heute in ganz euphorischer Weise Herrn Pro­
fessor Schambeck immer wieder beschäftigt: 
das ist das Problem des Mitwirkungsrechtes 
des Bundesrates in Budgetangelegenheiten, 
wenn diese länderbezogen sind. 

Nun, ich möchte hier sicher keine Prognose 
stellen, aber wenn wir uns dieses Haushalts­
gesetz, dieses neue Haushaltsrecht, wo eine 
gewisse Kooperation Länder, Bund, Gemein­
den vorgegeben sein sollte, wenn wir uns 
diese Leitlinien ansehen, so könnte man doch 
meinen: Vielleicht geschehen noch Wunder, 
und es wird sich durch eine Konsenspolitik 
die Möglichkeit, die Lösungsmöglichkeit erge­
ben, die Mitwirkung des Bundesrates in 

. gewissen Budgetfragen dann und wann 
durchzusetzen. Ich möchte nochmals sagen: 
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Vielleicht sind das Ansätze für eine Diskus­
sion in dieser Richtung. 

Meine Damen und Herren, ich habe schon 
auf die Mitwirkung des Nationalrates an der 
Erstellung des Budgets und an der Kontrolle 
des Vollzuges vor allem, was ja eine sehr, sehr 
wesentliche Neuerung darstellt, hingewiesen. 
Ich glaube, daß durch diese Einrichtung eines 
ständigen Unterausschusses des Nationalra­
tes, eines, wie schon betont wurde, ganz 
neuen ständigen Unter ausschusses , der die 
Kontrollfunktion wahrzunehmen hat, eine 
doch sehr bedeutsame Aufwertung der Volks­
vertretung in Budgetangelegenheiten erfolg­
te. 

Sehr wichtig und von sicher nicht zu unter­
schätzendem Wert scheint mir auch die mit 
Öffentlichkeitswirksamkeit verbundene 
Transparenz des Budgetvoranschlages und 
der Haushaltsführung überhaupt zu sein. 

Ich glaube, bei dieser Gelegenheit zu Recht 
feststellen zu können, daß die Regierungspar­
teien damit bewiesen haben, daß sie dem Aus­
bau der Rechte der Minderheit im Parlament 
aufgeschlossen gegenüberstehen, denn es 
wird j a  dadurch die Stellung . der Opposition 
im parlamentarischen Bereich doch wesent­
lich verstärkt und untermauert. 

Es kommt aber dadurch auch - und dessen 
muß sich die Opposition bewußt sein - zur 
Verantwortung der jeweiligen Regierungspar­
tei in Verbindung mit dieser Opposition, denn 
wenn sie in die Gestaltung besser eingebun­
den werden soll, dann wird es halt sehr 
schwer möglich sein, so wie das heute manch­
mal der Fall ist, daß sie sich aus der Verant­
wortung drückt. Ich glaube, auch dessen muß 
man sich bewußt sein. 

Wenn ich sage, daß die Mitverantwortung 
der Opposition mehr zum Ausdruck kommt, 
dann wird sich vielleicht in Zukunft Kollege 
Professor Schambeck etwas schwertun und 
sich neue Diktionen einfallen lassen müssen. 
Heute haben wir ja wieder von der Ver­
schwendungspolitik und alle diese abgedro­
schenen Floskeln gehört. (Bundesrat Dr. 
S c  h a  m b  e c k: Das sind Tatsachen!) Die Ver­
schwendungspolitik, die Sie meinen, sind 
abgedroschene Floskeln, Herr Bundesrat 
Schambeck (Beifall bei der SPÖ), und Sie wer­
den sich wahrscheinlich, wenn Sie Mitverant­
wortung tragen wollen beim Budget, andere 
Diktionen überlegen müssen. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m b e c k: Es gibt noch die freie Mei­
nungsäußerung! - Bundesrat S c  h a c h n e r: 

Die Bun deslän der-Versicherung gibt es auch 
noch, wo man sich bedienen kann!) 

Wir stellen also fest, daß das ganze Instru­
mentarium des neuen Haushaltsrechtes unter 
Kontrolle und Mitwirkung des Parlaments 
effizienter auf die Budgetgestaltung und vor 
allem auf den Budgetvollzug wirken kann. 
(Zwischenruf des Bundesrates Dr. S c  h a m  -
b e c k. - Bundesrat S c  h a c h n e r: Wie 
haben Ihre Vorschläge gelautet in der Öffent­
lichkeit? - Bundesrat Dr. S c  h a m b e c k: 
Sie waren nicht einmal im Raum, wie es um 
Ihre Betriebe gegangen ist! Das ist eine Tatsa­
che!) Darf ich wieder, bitte sehr? 

Dabei sollen aber auch die Möglichkeiten 
der größeren Flexibilität des Bundeshaushal­
tes zum Tragen kommen, und auch das begrü­
ßen wir. 

Nun gestatten Sie mir eine Feststellung als 
Gewerkschafter im öffentlichen Dienst. Ich 
möchte hier ganz besonders auf eine gesetzli­
che Vorschrift verweisen, die nunmehr veran­
kert wurde, und zwar handelt es sich um jene 
Bestimmung, die festlegt, daß die finanziellen 
Auswirkungen von gesetzgeberischen Maß­
nahmen rechtzeitig klargestellt werden sol­
len. 

Wir erleben doch fast täglich oder zumin­
dest in regelmäßigen Abständen, daß neue 
Gesetze beschlossen werden, die im Vollzug 
Mehraufwendungen erfordern. Und die Ver­
waltungen, die Ressorts, diejenigen, die diese 
Gesetze dann zu vollziehen haben, sind sehr 
oft erstaunt, wenn die Gewerkschaften kom­
men und diese Mehrkosten einfordern. Sie 
erklären sich dann außerstande dazu, weil für 
die Bedeckung eben nicht rechtzeitig Vor­
sorge getroffen wurde. 

Nun, ich darf darauf verweisen, daß wir 
schon bei vielen, vielen Gelegenheiten darauf 
aufmerksam gemacht haben, daß man sich 
bei allen neuen Gesetzen, bei allen gesetzli­
chen Bestimmungen doch vorher Gedanken 
machen sollte, welche Kosten mit diesem 
Gesetz verbunden sein werden, und daß man 
grundsätzlich einmal im vorhinein fixieren 
sollte, wie denn diese Mehrausgaben bedeckt 
werden können. Dann wird es sicherlich nicht 
dazu kommen, daß die Gewerkschaften in lan­
gen Auseinandersetzungen, die oft bis zu 
gewerkschaftlichen Maßnahmen führen, 
diese Dinge hochspielen, hochspielen müssen, 
weil die Forderung gerechtfertigt ist. Man 
wird also vermeiden können, daß derartige 
Konflikte entstehen, wenn man bereits vorher 
kalkuliert hat, welche Kosten, welche Forde­
rungen mit diesem Gesetz verbunden sind. 
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Ich begrüße es ganz besonders, daß Bundes­
minister Dr. Löschnak vorgestern in der Ver­
waltungsreformkommission einen Modellver­
such über Kostenrechnung deponiert hat und 
in den nächsten Tagen eine Enquete abhalten 
wird, wobei besonderes Augenmerk auf die 
Berechnung der Folgekosten von Gesetzen 
gerichtet werden soll. Das heißt, es werden 
bereits praktische Voraussetzungen für die 
nunmehr im Haushaltsrecht vorgesehenen 
Folgekosten geschaffen werden. Ich glaube, 
daß hier wieder eine sehr, sehr sinnvolle 
Lösung eigentlich schon dem Gesetz vorweg­
genommen wird. 

Meine Damen und Herren! Ich betrachte 
auch jene Bestimmung als sehr wichtig, die in 
die Richtung geht, daß nicht mit Gewalt alles 
verbraucht werden muß, was am Jahresende 
noch in der Kassa klingelt. Denn hier wurde 
bisher - und ich spreche hier sicherlich nicht 
als Theoretiker, sondern aus der Praxis - so 
vorgegangen, daß man aus Angst, im Folge­
jahr Budgetkürzungen hinnehmen zu müs­
sen, Investitionen übereilt getätigt hat, die 
man ansonsten sicher, zumindest in der 
Form, vermieden hätte und die auch vermeid­
bar gewesen wären. Es ist also sicher nur zu 
begrüßen, daß die Mehrjährigkeit der Ansätze 
des Budgets einkalkuliert und auch im Gesetz 
verankert wird. Es läßt sich davon die berech­
tigte Hoffnung ableiten, daß in Zukunft, über 
das Jahr hinaus, mit den Mitteln des Ressorts 
entsprechend umgegangen wird. 

Nun möchte ich noch ganz kurz zu jenen 
Punkten Stellung nehmen, die erst im Ple­
num des Nationalrates als Abänderungsan­
trag in das Gesetz hineingekommen sind, von 
denen ich aber glaube, daß sie ebenfalls sehr, 
sehr große Bedeutung haben. 

Das eine betrifft den Rechnungshof. Ich 
möchte hier zum Ausdruck bringen - und ich 
möchte das unterstreichen, was Professor 
Schambeck gesagt hat -, der Rechnungshof 
als die oberste Kontrolle unserer gesamten 
Verwaltung, unseres Verwaltungssystems, ist 
allseits anerkannt und auch unumstritten; 
Gott sei Dank, auch parteipolitisch unumstrit­
ten. 

Nun glaube ich, daß die vorliegende Novelle 
der Bundesverfassung dieses demokratische 
Anerkenntnis dieser Institution dadurch noch 
verstärkt, daß der Präsident und der Vizeprä­
sident vom Nationalrat, über Vorschlag des 
Hauptausschusses, für eine Funktionsperiode 
von zwölf Jahren gewählt werden. Diese 
zwölfj ährige Funktionsperiode ver stär kt 
zweifellos die Unabhängigkeit der beiden 

Repräsentanten und damit natürlich auch die 
Unabhängigkeit der Institution selbst. 

Man muß sich vor Augen halten, daß diese 
zwölf jährige Funktionsperiode über drei nor­
male Legislaturperioden des Nationalrates 
oder, anders verglichen, über die zwei nach 
der Verfassung möglichen Funktionsperioden 
eines Bundespräsidenten hinausreichen, der 
sich zwischenzeitlich aber einmal einer Wahl 
durch das Volk stellen m ü ßte. 

Ich glaube also, daß diese zwölf jährige 
Funktionsperiode auch eine Verpflichtung für 
das Parlament, für den Nationalrat und für 
die im Parlament vertretenen Parteien bedeu­
tet, bei der Auswahl der jeweiligen Persön­
lichkeiten ganz besondere Umsicht walten zu 
lassen und die Wahl nach ganz besonders 
objektiven Kriterien verantwortungsbewußt 
vorzunehmen. 

Nun eine Anmerkung zu einer - ich 
möchte das nur meritorisch verstanden wis­
sen - zweiten Kontrollinstanz in unserem 
Staatswesen, zur Volksanwaltschaft. 

Die Volksanwaltschaft überprüft nach 
Anrufung durch den in seinem vermeintli­
chen Recht verletzten Bürger den Vollzug von 
Gesetzen. Hier handelt es sich um eine Ein­
richtung der Demokratie, die letztlich nicht 
nur dem einzelnen Bürger dient, sondern -
und dessen sollte man sich bewußt sein -
deren Tätigkeit auch dem Gesetzgeber die 
Möglichkeit gibt, Gesetzeslücken zu schlie­
ßen, oder die Möglichkeit schafft, Gesetze, die 
in die Praxis umgesetzt nicht den Intentionen 
des Gesetzgebers entsprechen, weil vielleicht 
sogar unvollziehbar, einer Änderung zuzufüh­
ren. 

Ich erachte es als eine hervorragende Mög­
lichkeit für den Gesetzgeber, wenn nunmehr 
der Volks anwaltschaft, den Vertretern der 
Volks anwaltschaft im Nationalrat das Rede­
recht gegeben wird. Ich glaube, daß hier für 
die Volksvertreter, für die Parlamentarier 
eine Dialogmöglichkeit gegeben ist und daß 
hier sehr, sehr viele· Dinge vielleicht ausge­
räumt werden können, die im Bericht nicht so 
zum Ausdruck gebracht wurden, wie das 
eigentlich notwendig wäre. 

Gestatten Sie mir hier - nicht nur als Bun­
desrat, sondern auch als Gewerkschafter -
eine Anmerkung zu dieser Volksanwaltschaft. 
Ich möchte mich mit eine� Bitte an die Volks­
anwälte, aber auch an die in Zukunft noch 
mehr mit den Berichten befaßten Abgeordne­
ten wenden. Man sollte nicht und man darf 
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nicht die Berichte der Volksanwaltschaft oder 
die Beanstandungen durch die Volksanwalt­
schaft zu einer Art Tribunal gegen die Beam­
ten machen (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e c k: 
Sehr richtig! Völlig richtig!), wie das - ich 
unterstreiche das - in einigen Fällen in der 
Fernsehsendung der Volksanwaltschaft 
bereits geschehen ist. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m b e c k  spendet demonstrativ Bei­
fall.) 

Man hat dort nicht das Gesetz kritisiert, das 
SO schlecht ist, daß der Beamte in dieser oder 
jener Richtung entscheiden mußte, sondern 
man hat als Sündenbock den Beamten hinge­
stellt. Dagegen verwahre ich mich auf das ent­
schiedenste. 

Ich möchte daher nochmals die Bitte wie­
derholen: Wenn im Hohen Haus diese Volks­
anwaltschaftsberichte zur Diskussion stehen, 
sollte man, bevor man über den Beamten, der 
das gemacht hat, urteilt, vom Rederecht des 
Volksanwaltes Gebrauch machen und an ihn 
Fragen stellen und in Dialogform die Dinge 
abklären. Denn nochmals: Die Beamten erfül­
len hervorragend und in hervorragender 
Weise ihre Pflicht. Ich kenne Fälle, die von 
der Volksanwaltschaft aufgegriffen wurden, 
wo dem Beamten selbst das Herz gebrochen 
ist, daß er demjenigen, dem zu helfen gewe­
sen wäre, nicht helfen konnte, weil eben die 
Gesetzesschranke da ist. Also in solchen Fäl­
len berichtigen wir das Gesetz, prügeln wir 
das Gesetz, wenden wir uns an den Gesetzge­
ber, aber kritisieren wir nicht in ungerechtfer­
tigter Weise die Beamten. (Beifall bei der SPÖ 
und bei Bundesräten der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich darf 
abschließend feststellen: Unserer Ansicht 
nach ist das vorliegende Gesetz, die Reform 
des Haushaltsrechtes, eine klare und eindeu­
tige Stärkung der Rolle des Bundeshaushal­
tes im gesamtwirtschaftlichen Geschehen, 
unter verstärkter Kontrolle und Mitwirkung 
der Volksvertretung, also des Nationalrates. 

. Wir begrüßen auch den Umstand, daß die 
Verhältnisse zwischen Legislative, Exekutive 
und Rechnungshof deutlich geklärt wurden 
und daß auch - ich sage das hier sehr bewußt 
und unterstreiche es als Mitglied des Bundes­
rates - der Föderalismus entsprechende 
Berücksichtigung findet. Ich hoffe nur, daß 
dieser Föderalismus nicht einseitig, sondern 
beidseitig Berücksichtigung findet. 

Die sozialistische Fraktion wird daher den 
drei vorliegenden Gesetzen die Zustimmung 

geben. Ich danke. (Beifall bei der 
SPÖ.) 14.10 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Staatssekretär Dkfm. Holger Bauer. Ich 
erteile ihm dieses. 

14.10 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Finanzen Dkfm. Bauer: Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren des 
Hohen Bundesrates! Auch werm ich mir des­
sen bewußt bin, daß das Thema des gegen­
ständlichen Tagesordnungspunktes in erster 
Linie Haushaltsrechtsreform heißt, möchte 
ich doch die Ausführungen des Herrn Bundes­
rates Professor Dr. Schambeck hinsichtlich 
der aktuellen Budgetsituation nicht unwider­
sprochen im Raume stehen lassen. 

Vorausschicken möchte ich in diesem 
Zusammenhang die Feststellung, daß ich 
mich 'nicht zu jenen zähle, die alles für 
bestens und in Ordnung befinden und die 
alles bagatellisieren. Ich will damit sagen, daß 
ich mir der Notwendigkeit der Fortsetzung 
der Bemühungen um eine Budgetsanierung, 
um eine Budgetkonsolidierung voll bewußt 
bin. Aber es besteht kein Anlaß dazu, von 
Horrorzahlen zu sprechen und Horrorverglei­
che anzustellen. (Ruf bei der ÖVP: 1983 haben 
wir das anders gehörtf) Ja, da hat sich auch 
etwas verändert. Das ist einer der Gründe für 
meine Wortmeldungen. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m  b e c k: Ja, die Regierung!) Nein, 
nicht nur die Regierung, sondern auch inhalt­
lich und sachlich, wie ich Ihnen in Kürze 
sagen werde! Wenn Sie's nicht wissen sollten, 
Herr Bundesrat, dann melde ich mich eben 
auch deswegen zu Wort, damit Sie es in 
Zukunft wissen. (Bundesrat Dr. S c  h a  m -
b e c k: Ein Regierungsmitglied soll nicht von 
der Regierungsbank aus polemisieren, hat 
Pittermann gesagt!) 

Ja für mich ist aber der Herr Pittermann 
. . .  (Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.) 

Ich darf mir folgende Hinweise, was die 
Staatsverschuldung Österreichs anbelangt, 
erlauben. Österreich liegt mit seiner Staats­
verschuldung im internationalen Vergleich, 
Quelle Finanzschuldenbericht 1985, immer an 
dritt- beziehungsweise viertletzter Stelle, also 
im positiven Sinne an dritt- oder viertletzter 
Stelle, j e  nach dem, welche Vergleiche man 
heranzieht: ob man die Verschuldung in Pro­
zenten des Bruttoinlandsproduktes heran­
zieht, ob man die Verschuldung-pro Kopf her­
anzieht oder ob man, W:iS ein von Ihnen gern 
gewählter Vergleich ist, die j ährlichen 

,.. 
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Zuwachsraten der Verschuldung im interna­
tionalen Vergleich heranzieht, also das 
Tempo in den einzelnen Ländern vergleicht. 
Und weil das einer jener Vergleiche ist, der 
gerne von der Opposition gebraucht wird, 
möchte ich dazu zwei Sätze sagen. Bezüglich 
der Zuwachsraten der Verschuldung, also des 
Tempos, heißt es im jüngsten Staatsschulden­
bericht, der ja ,von einer paritätisch zusam­
mengesetzten Kommission erarbeitet wird 
und nicht einseitig etwa von Regierungsseite 
erstellt wird, sondern im sozialpartnerschaft­
lichen Zusammenwirken, daß Österreich 
seine Position seit 1983 deutlich verbessert 
hat, Herr Bundesrat Sommer, wofür vor allem 
- und ich zitiere wörtlich - die budgetpoliti­
schen Maßnahmen ausschlaggebend waren. 

Auch bei dieser Kennzahl, was die 
Zuwachsrate der Staatsverschuldung Öster­
reichs anbelangt, liegt unser Land mit einer 
j ährlichen Zuwachsrate von 12,9 Prozent nur 
hinter der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweiz, die zum Teil zugegebenermaßen 
deutlich niedrigere Zuwachsraten haben, 
nämlich die Schweiz von 9,9 - aber bitte 
Österreich 12,9 - und die Bundesrepublik 
Deutschland 7,7 Prozent. 

Aber der Vergleich zeigt weiter, daß es auch 
Länder mit weitaus höheren Zuwachsraten 
gibt, keine Exoten, sondern vergleichbare und 
zum Teil wesentlich potentere Industriestaa­
ten als Österreich, wie etwa die USA und 
Japan. Die Zuwachsrate in den USA liegt bei 
17,8 Prozent und jene in Japan bei 17,4 Pro­
zent. Ich rufe noch einmal in Erinnerung: 
Österreich 12,9 Prozent. Also das sind durch­
aus Vergleichszahlen, die nicht rechtfertigen, 
von Horror zu sprechen und Bilder des Staats­
bankrottes an die Wand zu malen, wenn man 
sich noch dazu in Erinnerung ruft und vor 
Augen hält, daß Österreich - und ich gehe 
hier nicht ins Detail, weil sonst meine Wort­
meldung zu lange dauern würde , aber bezich­
tigen Sie mich dann nicht der Unvollständig­
keit und sagen Sie nicht, das stimme nicht -
die besten Wirtschaftsdaten, auch im weltwei­
ten Vergleich, was die drei wichtigsten Kenn­
zahlen: Wirtschaftswachstum, Arbeitslosen­
rate und Inflation anlangt, aufweisen kann. 
Es besteht ja auch unbestreitbar und wissen­
schaftlich unbestritten ein innerer Zusam­
menhang zwischen Verschuldung, Staats aus­
gaben auf der einen Seite und Wirtschafts­
wachstum, Arbeitslosenrate und Inflation auf 
der anderen Seite. Auch das bitte ich zu 
beachten. 

Herr Bundesrat Universitätsprofessor 
Schambeck hat sich insbesondere auch mit 

dem Nettodefizit auseinandergesetzt und hier 
Vergleiche der Jahre 1970 und 1985 gebracht. 
Ich gebe zu, daß das ein runder Zeitraum von 
1 5  Jahren ist, bitte aber um Verständnis, daß 
ich mich vor allem für den Zeitraum von 1983 
bis 1986 zuständig und verantwortlich fühle, 
ohne daß ich deswegen den anderen Bereich 
oder den anderen Zeitraum völlig außer acht 
lassen möchte. (Bundesrat Dr. S c  h a m -

b e  c k: Beachten Sie das, was Sie in all diesen 
Jahren von den wirtschaftlichen Verhältnis­
sen gesagt haben!) Das beachte ich, und zwar 
seit meinem Eintritt in die Bundesregierung, 
wenn ich das so unscharf sagen darf, Herr 
Bundesrat! Das beachte ich, und danach han­
deln wir, und das ist auch, wie gesagt, ein 
Grund, warum ich mich zu Worte melde, um 
das in Erinnerung zu rufen, Herr Bundesrat. 

Das Nettodefizit, das Sie erwähnt haben, 
hat also im Jahre 1 983 in absoluten Zahlen 
66 Milliarden Schilling, gerundet, ausge­
macht. Wir haben es im darauffolgenden Jahr 
in absoluten Zahlen auf 57 Milliarden 
gesenkt, und im Jahre 1985 - für 1986 kann 
natürlich noch keine Zahl vorliegen - waren 
es 63 Milliarden Schilling. Sie sehen also, daß 
auch in absoluten Zahlen das Nettodefizit 
nicht nur eingefroren, sondern sogar gesenkt 
worden ist. 

Aber viel entscheidender ist meines Erach­
tens der Vergleich des Nettodefizits gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt, weil, wie bereits 
erwähnt, ja ein innerer Zusammenhang zwi­
schen Wirtschaftswachstum, Arbeitsloseni'ate 
und den Ausgaben des Staatshaushaltes 
besteht. In diesem Vergleich wurde das Netto­
defizit in dem erwähnten Dreijahreszeitraum 
von ursprünglich 5,4 Prozent auf nunmehr 
4,39 Prozent gesenkt. Also hier auch ein deut­
liches Absinken in einem Dreijahreszeitraum 
von rund einem Prozentpunkt, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 

Jetzt gebe ich Ihnen zu oder räume ein, daß 
man darüber diskutieren kann, ob das rasch 
genug, ob das einschneidend genug gewesen 
ist, was hier auf diesem Sektor geschehen ist. 
Man kann deswegen allein schon darüber dis­
kutieren, weil es letztendlich, so glaube ich, 
eine politische Entscheidung ist: Räume ich 
der Budgetsanierung, der Budgetkonsolidie­
rung den absoluten Vorrang ein, oder räume 
ich Wirtschaftswachstum und niedriger 
Arbeitslosenrate den absoluten Vorrang ein. 
Wir in der Koalitionsregierung haben uns für 
einen Kompromiß zwischen diesen beiden 
Dingen entschieden. Wir haben gesagt, wir 
wollen beides miteinander verbinden, daher 
kann der Erfolg nicht so deutlich in die eine 
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oder andere Richtung ausschlagen, wobei ich 
aber noch einmal unterstreichen möchte, daß 
wir j a  mit unseren Wirtschaftsdaten, wie 
bereits erwähnt, trotz dieser, ich gebe zu, 
etwas bescheideneren Fortschritte in der Bud­
getsanierung im internationalen Spitzenfeld 
liegen. 

Darf ich vielleicht, bevor ich mich dem 
eigentlichen Tagesordnungspunkt dann in 
aller Kürze, ich verspreche Ihnen, in all�r 
Kürze zuwende, noch einen Hinweis geben. 
Ich versuche, ihn möglichst sachlich und nicht 
mit polemischen Worten zu geben. 

Ich habe gesagt, man kann jetzt über den 
Erfolg bei der Budgetsanierung diskutieren 
und sagen, man hätte hier mehr tun müssen 
oder tun können, aber um den Preis, sich auf 
der anderen Seite weniger Wirtschaftswachs­
tum und höhere Arbeitslosigkeit einzuwirt­
schaften. Das kann man tun, das ist eine poli­
tische Entscheidung. 

Ich habe Ihnen gesagt, wofür sich diese 
Bundesregierung entschieden hat! (Ruf bei 
der ÖVP: Die Arbeitslosigkeit steigt ja!) Das 
ist schon richtig. Aber mit diesem Zwischen­
ruf veranlassen Sie mich zu einem weiteren 
Hinweis. Ich bitte aber, j etzt nicht der Pole­
mik geziehen zu werden, wenn ich mir solche 
Hinweise gestatte. (Ruf bei der ÖVP: Sie 
steigt trotzdem!) Das ist schon richtig, Sie 
müssen sich nur einmal das Ausmaß vor 
Augen halten. Sie steigt j a  bitte in anderen 
Ländern auch. Sie scheinen nicht zu sehen, 
daß Österreich - und kein Land dieser Welt 
- heute nicht isoliert als eine Insel der Seli­
gen im internationalen Wirtschaftsgeschehen 
aufscheinen kann. Hier gibt es internationale 
Verflechtungen und Zusammenhänge, über 
die niemand hinweg kann. Es wäre ja sensa­
tionell, wenn Österreich allein gegen den 
weltweiten Trend diametral anderes zusam­
menbrächte. Nochmals: Innerhalb des Trends 
haben wir entscheidendes zuwege gebracht, 
denn wir liegen im internationalen Vergleich 
an der Spitze. (Weitere Zwischenrufe.) Dann 
bitte ich um Verständnis, Ihnen diese Ver­
gleichszahlen bringen zu müssen. 

Wir werden in Österreich im heurigen Jahr 
ein reales Wirtschaftswachstum von voraus­
sichtlich knapp 3 Prozent haben. Ein höheres 
Wirtschaftswachstum als Österreich unter 
den von der OECD miteinander verglichenen 
Industriestaaten wird lediglich Japan aufwei­
sen. Nehmen Sie das bitte einmal zur Kennt­
nis! Oder ist Ihnen das nicht gut genug, daß 
Österreich hinter Japan an der zweiten Stelle, 
weltweit gesehen, was das Wirtschaftswachs-

tum anlangt, liegt? (Beifall bei der SPÖ. -
Ruf bei der ÖVP: Da haben die Arbeitslosen 
was davon!) 

Zweite Vergleichszahl: Die von Ihnen 
erwähnte Arbeitslosenrate. (Zwischenrufe bei 
der ÖVP.) Ja, zuerst provozieren Sie diese 
Information, und dann wollen · Sie sie nicht 
hören. 

Zweite Vergleichszahl: Arbeitslosenrate. 
Österreich wird heuer voraussichtlich eine 
Arbeitslosenrate von 4,9 Prozent aufweisen 
(Ruf bei der ÖVP: Mehr als voriges Jahr!), 
mehr als voriges Jahr. (Ruf bei der ÖVP: 
Mehr haben wir nicht gesagt!) Bitte , Herr 
Bundesrat, das gleiche sehen Sie in anderen 
Ländern, in den Ländern gleicher, ähnlicher 
Größenordnung. 

Aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis: Die 
Arbeitslosenrate in Österreich wird bei 4,9 
Prozent liegen. Eine niedrigere Arbeitslosen­
rate als Österreich werden wieder weltweit 
gesehen nur zwei Länder aufweisen: die 
Schweiz und Japan. (Beifall bei der SPÖ.) 

Genügt es Ihnen nicht, daß Österreich beim 
Wirtschaftswachstum weltweit an zweiter 
Stelle liegt und, was die Arbeitslosenrate 
anlangt, im positiven Sinn an dritter Stelle 
hinter der Schweiz und Japan? Ich weiß, wenn 
es nach Ihnen ginge, würden wir ja überall an 
der ersten Stelle liegen, aber das glauben Sie 
ja selber nicht! (Ruf bei der SPÖ: Helfen Sie 
doch mit, daß es anders wird! - Weitere Zwi­
schenrufe.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Aber wie das bei Ihnen ausschauen würde, 
dafür gibt ja der heutige Tag beredtes Zeug­
nis! Beredtes Zeugnis! Herr Bundesrat 
Schambeck hat heute so rund um 13 Uhr, so 
zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, mit bewegten 
Worten das hohe Budgetdefizit beklagt, und 
um 17 Uhr werden Sie eine dringliche 
Anfrage stellen, wo Sie die Abschaffung der 
Zinsertragsteuer fordern, eine Maßnahme, 
die das Budgetdefizit um weitere 3,5 Milliar­
den Schilling erhöhen würde, ohne daß Sie 
einen Bedeckungsvorschlag machen können, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
(Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Um 16 Uhr! 
- Weitere heftige Zwischenrufe bei der ÖVP.) 
Ja bitte sehr, wenn das Ihre größte Sorge ist, 
ob es um 16 Uhr oder um 17 Uhr ist. Gut, um 
16 Uhr. (Beifall bei der SPÖ. - Bundesrat Dr. 
S c  h a m b e c k: Lesen Sie nur nach, was Sie 
früher dazu gesagt haben und Minister Vra­
nitzky als Generaldirektor der Länderbank! 
Ihre und die Glaubwürdigkeit des Ministers 
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ist gesunken!) Herr Bundesrat! Sie werden 
aber nicht in Abrede stellen, daß durch die 
Verkürzung des Zeitraumes, in dem Sie zwei 
sich ausschließende Forderungen stellen, Ihre 
Glaubwürdigkeit nicht größer, sondern klei­
ner wird. (Beifall bei der SPÖ. - Weitere hef­
tige Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Hoher Bundesrat! Darf ich mich nun mit 
einigen wenigen Sätzen dem eigentlichen 
Tagesordnungspunkt, wie gesagt, schwer­
punktmäßigen Tagesordnungspunkt Haus­
haltsreform, zuwenden. 

Ich möchte, Hoher Bundesrat, nur unter­
streichen, daß auch ich mir so wie die beiden 
geschätzten Herren Vorredner, die Herren 
Bundesräte Professor Schambeck und Strut­
zenberger, ausgeführt haben, der historischen 
Bedeutung dieses Gesetzes beschlusses 
bewußt bin. 

Erlauben Sie mir, so wie die beiden Redner, 
die zu diesem Tagesordnungspunkt Stellung 
genommen haben, die die Entstehungsge­
schichte und die Verdienste aus ihrer Sicht 
beleuchtet haben, mit einem Satz nur darauf 
hinzuweisen, daß es eine Forderung der frei­
heitlichen Fraktion dieses Hauses gewesen 
ist ' "  (Bundesrat Dr. S c  h a m b e  c k: Aller 
drei Parteien!) Die ÖVP-Initiativen haben Sie 
aus Ihrer Sicht gewürdigt, Herr Bundesrat, 
soweit sie die sozialistische Fraktion des Hau­
ses, des Parlaments anlangen, hat sie der 
Herr Bundesrat Strutzenberger gewürdigt. 

Ich möchte mir nur erlauben, mit einem 
Satz daran zu erinnern, daß es die freiheitli­
che Fraktion in der Zeit der Minderheitsregie­
rung gewesen ist, die mit ihrer Zustimmung 
zum Bundeshaushalt 197 1 eine Forderung zur 
Reform des Haushaltsrechtes verbunden hat 
und daß danll in der Folge daraus ein Initia� 
tivantrag der beiden Klubobmänner Wille und 
Friedrich Peter in der XVI. Gesetzgebungspe­
riode geworden ist, der nunmehr nach mehr­
j ährigen parlamentarischen Beratungen zu 
dieser Drei-Parteien-Einigung geführt hat. 

Wenn etwas Gutes an dieser langen Bera­
tungsdauer ist, dann ist es sicherlich das, daß 
wirklich umfassend beraten werden konnte, 
daß eine gründliche Aufarbeitung aller ein­
schlägigen Probleme möglich gewesen ist und 
daß vor allem auch die Erfahrungen eingear­
beitet und in Anschlag gebracht werden konn­
ten, die in anderen Ländern, wie etwa in der 
Schweiz und in der Bundesrepublik Deutsch­
land, mit Haushaltsreformen gemacht worden 
sind. 

Hoher Bundesrat! Ich möchte, wie gesagt, 
nicht jetzt im einzelnen auf diese Reform ein­
gehen. Das haben in sehr sachlicher Weise, 
was das Haushaltsrecht anlangt, die beiden 
Herren Bundesräte Dr. Schambeck und Strut­
zenberger schon getan. Ich möchte nur unter­
streichen, daß mit dieser Reform die Rolle des 
Bundeshaushaltes im gesamtwirtschaftlichen 
Prozeß deutlich hervorgehoben und gestärkt 
wird und damit bessere Voraussetzungen für 
eine ausgewogene konjunkturpolitische 
Gesamtsteuerung geschaffen werden, aber 
auch ein sehr wesentlicher Schritt, eine sehr 
wesentliche Voraussetzung, zur erfolgreichen 
Fortsetzung der Budgetkonsolidierung 
geschaffen wird. 

Auch ich möchte daher allen drei Fraktio­
nen des Parlaments für die Einvernehmlich­
keit danken. Ich möchte aber auch, weil das 
Herr Bundesrat Schambeck in Richtung des 
Rechnungshofes getan hat, wogegen ich 
natürlich überhaupt keinen Einwand habe 
. . .  (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Sie stel­

len ja den Präsidenten!) Ich sage ja, daß ich 
keinerlei Einwand habe. (Bundesrat Dr. 
S c  h a m b e c k: Ihr stellt doch den Präsiden­
ten! Da werdet ihr doch keinen Einwand 
haben!) Ich sage, keinerlei Einwand habe. Ich 
möchte nur diesen Dank - und ich bitte um 
Verständnis dafür - natürlich auch auf die 
Beamten des eigenen Hauses, des Finanzmi­
nisteriums, die ja hier auch sehr wesentlich 
mitgearbeitet haben, ausdehnen und stellver­
tretend für alle den zuständigen Herrn Mini- · 
sterialrat Dr. Kozourek nennen. (Beifall bei 
der SPÖ.) 

Wie gesagt, nochmals sehr herzlichen Dank 
auch für die Einvernehmlichkeit bei der 
Beschlußfassung. Wollen wir annehmen, daß 
in diesem Fall das Sprichwort Gültigkeit hat: 
Gut Ding braucht Weile. (Allgemeiner Bei­
fall.) 14.30 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 
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Bei der getrennt durchgeführten 
A b s t i m  m u n g beschließt der Bundesrat, 
gegen die drei Gesetzesbeschlüsse des Natio­
nalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu erhe­
ben. 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 3. 
April 1986 betreffend ein Protokoll Nr. 7 zur 
Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten samt Erklärun-

gen (3117 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 0 .  Punkt der Tagesordnung: Protokoll Nr. 7 
zur Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten samt Erklärun­
gen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Heller. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Heller: Herr Vorsitzender! 
Frau Staatssekretär! Herr Staatssekretär! 
Meine verehrten Damen und Herren! Das vor­
liegende Übereinkommen enthält ergänzende 
Bestimmungen zu der im Verfassungsrang 
stehenden Europäischen Menschenrechtskon­
vention aus dem Jahre 1950. Damit werden 
wesentliche Rechte, wie sie in dem von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
am 16. Dezember 1966 angenommenen Inter­
nationalen Pakt über bürgerliche und politi­
sche Rechte vorgesehen sind, auch in die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
übernommen. So werden Fremden, die sich 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Vertrags­
staates aufhalten, verfahrensrechtliche 
Garantien für den Fall einer Ausweisung ein­
geräumt. Weiters werden bestimmte Grund­
sätze für den Fall einer Verurteilung wegen 
einer strafbaren Handlung verankert. Durch 
eine Erklärung Österreichs wird klargestellt, 
daß sich diese Garantien, soweit hievon Öster­
reich betroffen wird, nur auf Strafverfahren 
im Sinne der österreichischen Strafprozeß­
ordnung beziehen. Schließlich wird festgelegt, 
daß Ehegatten in familienrechtlicher Hinsicht 
gleiche Rechte und Pflichten zukommen sol­
len. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 
1986 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g ,  der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3. April 1986 betreffend ein Protokoll Nr. 7 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten samt Erklärungen wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 
Zum Wort gemeldet hat sich Bundesrat Dr. 
Schambeck. Ich erteile ihm dieses. 

14.37 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP, Nieder­
österreich) : Herr Vorsitzender! Frau Staatsse­
kretär! Wie der Herr Berichterstatter so tref­
fend hervorgehoben hat, stellt das gegen­
ständliche Übereinkommen eine weitere 
Ergänzung und Anpassung der österreichi­
schen Rechtsordnung an den internationalen 
Grundrechtsstandard dar. 

Rechte, die 1966 im UNO-Pakt über bürger­
liche und politische Rechte beschlossen wur­
den, werden nun in die Europäische Men­
schenrechtskonvention übernommen und, da 
diese in Österreich Verfassungsrang hat, in 
die österreichische Verfassungsrechtsord­
nung aufgenommen. 

Meine Damen und Herren! Wie ich heute 
bereits im Hinweis auf die Tiefe unserer 
Staatsrechtsordnung andeuten durfte, die 
über die Ausrufung der Republik Österreich 
1918 auf die Dezember-Verfassung Kaisers 
Franz J oseph 1867 zurückgeht, können wir 
auch heute sagen, daß die Grundsätze unserer 
Grundrechtsordnung älter sind als unsere 
demokratisch-republikanische Staatsform. 
Sie gehen zurück auf das Staatsgrundgesetz 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
des Jahres 1867 . Da die politischen Parteien 
sich 1920 auf keinen neuen Grundrechtskata­
log einigen konnten, sind sie im Artikel 149 
aus dem Staatsrecht der Monarchie in das 
Staatsrecht der Republik übernommen wor­
den. 

Ich habe mir heute schon zum Abschluß 
meiner Ausführungen über das neue Haus­
haltsrecht erlaubt, darauf hinzuweisen, daß es 
nach der Neukodifikation des Haushaltsrech­
tes begrüßenswert wäre, einen Schritt zur 
Neukodifikation des Bundesverfassungsrech­
tes und damit auch zur Neukodifikation der 
Grundrechte zu setzen. 

Ich freue mich, daß ich zu dem, was Herr 
Bundesrat Heller in seinem Bericht hervorge­
hoben hat, Gelegenheit habe, was sich ja sel­
ten so fügt bei einer Sitzung, hier auf diese 
Notwendigkeit der Grundrechtsreform noch 
einmal aufmerksam zu machen. Der "Ein-
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zeine" , den ich groß schreibe gegenüber dem 
Staat, obwohl der Duden die Kleinschreibung 
vorsieht, also sagen wir, der Einzelmensch 
gegenüber dem Staat, ist hilfebedürftig. Das 
Gesetz hebt ihn auf die Stufe des Staates. 
Durch das Gesetz wird der "Einzelne" dem 
Staat ebenbürtig. Nach Artikel 144 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes hat er ja sogar die 
Legitimation, sich bei Verletzung von Verfas­
sungsrechten im Rahmen der Sonderverwal­
tungsgerichtsbarkeit an den Verfassungsge­
richtshof zu wenden, wo auf Grund von Vor­
schlägen beider Fraktionen der Bundesrat 
bestens vertreten ist. 

Meine Damen und Herren! Hier meine ich, 
daß es wichtig ist, auch zu erkennen, daß der 
heutige Mensch nicht allein klassische, näm­
lich demokratische und liberale Grundrechte 
will, für die Freiheit im Staat durch die Mit­
wirkung an der Staatswillensbildung und in 
den liberalen Grundrechten die Gewährung 
einer staatsfreien Sphäre, auch einer Intim­
sphäre des Menschen, sondern daß wir uns 
weiterentwickeln zu sozialen Grundrechten. 
Nicht allein Grundrechte im Staat und vom 
Staat, sondern in bestimmter Weise, sprechen 
wir es ehrlich aus, auch durch den Staat, etwa 
das Recht auf Arbeit entsprechend formuliert, 
die ganzen sozialen Rechte, die sich auf die 
Menschen in Grenzsituationen beziehen, 
auch auf die Frau, auf die Wanderarbeiter, 
Anliegen des sozialen Mindeststandards eines 
Volkes in der heutigen Zeit. Lassen Sie mich 
hinzufügen, ich stelle seit vielen Jahren, das 
erstemal bei meinem Vortrag bei der 25. Wirt­
schaftswissenschaftlichen Tagung der ober­
österreichischen Wirtschaftswissenschaftli­
chen Gesellschaft in Bad Ischl, die Forderung 
nach existentiellen Grundrechten, die den 
Schutz der Existenz des Menschen gewährlei­
sten. Dazu gehört der Umweltschutz. Nur 
meine ich, alle, die für den Schutz des Bru­
ders Baum sind, mögen auch für den Schutz 
des Bruders Mensch sein. Aus meiner Sicht 
beinhaltet der Grundrechtsschutz auch das 
Recht auf Schutz des Lebens - erlauben Sie 
mir dieses Bekenntnis - und damit auch den 
Schutz des ungeborenen Lebens. Wobei ich 
allerdings sagen will, daß wir alles tun sollten, 
um die sozialen Voraussetzungen zu schaffen, 
daß auch ein solches Leben gewollt und zur 
Welt gebracht wird, ob ehelicher oder uneheli­
cher Geburt. Sehr viele, die sich aufregen, so 
wie ich auch, bitte, nach wie vor, über die Fri­
stenlösung, mögen sich mit demselben Elan 
darum bemühen, daß es Liebe, Barmherzig­
keit, Verständnis und Entgegenkommen 
gegenüber Frauen in Grenzsituationen und 
deren Kindern gibt, auch dann, wenn sie 
unehelicher Geburt sind, weil das Recht auf 

Leben und Menschlichkeit hier den Vorrang 
haben soll. 

Hier glaube ich, daß wir diese Entwicklung 
bei den Vereinten Nationen und beim Europa­
rat dazu nutzen sollten, auch uns jedesmal zu 
fragen, was wir von uns aus zur Weiterent­
wicklung der Grundrechtsordnung beitragen 
können. 

Erlauben Sie mir, meine Damen und Her­
ren, eine Bemerkung: In einer Zeit, in der der 
Mensch oft auch gegenüber manchen Medien, 
Massenmedien als vogelfrei angesehen wird, 
obwohl wir wissen dürften, daß es einen 
hohen Verantwortungsgrad bestimmter Mas­
senmedien gibt und eine freie Presse - freie 
Massenmedien sind ein Schutz der demokra­
tischen Republik -, sollten wir uns auch fra­
gen, was wir im Rahmen einer Grundrechts­
reform dazu beitragen können, daß die Per­
sönlichkeitsrechte weiterentwickelt werden 
und daß nicht bestimmte Menschen, wenn sie 
angegriffen oder, wie wir sagen würden, auch 
verleumdet werden, nicht schon als verurteilt 
gelten oder von Leuten auf Grund bestimmter 
Behandlungsweisen als verurteilt angesehen 
werden, ohne daß es überhaupt ein Verfahren 
gibt oder daß sie je rechtskräftig verurteilt 
worden sind. 

Wir sollten uns bemühen, nach den Grund­
rechten zu fragen, dem Verhältnis zwischen 
dem einzelnen und dem Staat, und danach 
trachten, daß der intermediäre Bereich ent­
sprechend erfaßt wird, daß die Grundrechte 
gegenüber dem Staat wirken, aber auch 
gleichzeitig gegenüber den Mitmenschen. 
Hier meine ich die ganze Ideenwelt der Dritt­
wirkung der Grundrechte, also nicht nur das 
Verhältnis des einzelnen zum Staat, sondern 
auch zum Mitmenschen, die gesellschaftliche 
Dimension der Grundrechte. 

Ich glaube, hier wäre es sehr wichtig, daß 
wir diese 14 Jahre - darf ich das noch einmal 
sagen, und solange ich die Ehre habe, diesem 
Hohen Haus anzugehören, werde ich immer 
wieder sagen, es sind noch 13 Jahre oder ent­
sprechend weniger bis zur Zeitenwende - ,  
diese Zeit, die uns geschenkt ist durch Gottes 
Ratschluß sowie durch das Vertrauen unserer 
Mitmenschen und unserer Landtage, mit Got­
tes Hilfe dazu nutzen, hier auch eine Verbes­
serung herb�izuführen. Diese Verbesserung 
ist ein Anliegen dieses heutigen Übereinkom­
mens. Wir wollen auch nicht übersehen, 
gerade weil das Jubiläum der UNO auch in 
dieses Jahr fällt, daß Österreich die Ehre 
hatte, zehn Jahre den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu stellen: Ich meine Dr. 
Kurt 'Waldheim, meine Damen und Herren! 

1560 
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Es wäre auch von Wichtigkeit, zu bedenken. 
daß wir beim Europarat den Generalsekretär. 
Dr. Franz Karasek, gestellt haben und daß es 
bedeutende Juristen gewesen sind, die Ent­
scheidendes auch zum Grundrechtsverständ­
nis und zur Judikatur auf europäischer Ebene 
beigetragen haben. Hier möchte ich den gro­
ßen österreichischen Völkerrechtslehrer 
Alfred Verdroß genauso nennen wie das Wir­
ken von Felix Ermacora in Straßburg und des 
jetzigen Salzburger Professors Franz Mat­
scher, der als Richter wiedergewählt wurde. 

Wir müssen allerdings auch sagen, meine 
Damen und Herren, daß es bedauernswert ist, 
daß das Wort Grundrecht so oft doppelbödig 
und doppeigesichtig verwendet wird. Man 
regt sich bisweilen über Grundrechtsverlet­
zungen in einem Erdteil auf, ohne sich über 
Grundrechtsverletzungen in anderen Erdtei­
len aufzuregen. Ich glaube, alle, die sich auf­
regen über Grundrechtsverletzungen in Chile, 
in Süd afrika und ähnlichen Ländern der soge­
nannten freien Welt, sollten sich auch ständig 
aufregen über Grundrechtsverletzungen in 
Volksdemokratien und in Mghanistan. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 
in Österreich hätten eine besondere Ver­
pflichtung. Ich möchte das gerade in diesem 
Jahr besonders unterstreichen, denn im 
Herbst wird in Wien die Nachfolgekonferenz 
der Europäischen Sicherheitskonferenz statt­
finden. Ich freue mich sehr, daß wir nach 
Genf, nach Helsinki, nach Belgrad und 
Madrid Gelegenheit haben, heuer im Herbst 
die Nachfolgekonferenz der Europäischen 
Sicherheitskonferenz in unserer Heimat 
begrüßen zu können. Es war ein österreichi­
scher Diplomat, der a.o. und bevollmächtigte 
Botschafter der Republik Österreich Dr. Hel­
mut Liedermann. der bei den Verhandlungen 
in Genf und in Helsinki, von allen politischen 
Parteien und auch in der Welt anerkannt, den 
Schutz der Grundfreiheiten im sogenannten 
Korb 3 miteingebracht hat und damit auch die 
Familienzusammenführungen ermöglicht. 
Auch das, was sich dann später in den Volks­
demokratien und, wie sie sich nennen, soziali­
stischen Staaten - in ihrem Sinn - ,  diesen 
kommunistischen Staaten, an Dissidentenent­
wicklung ergeben hat, diese Konfrontation 
mit der Geistesfreiheit war möglich durch den 
Korb 3 und dieses Bemühen. Möge der Geist 
der Schlußakte von Helsinki auch bei der 
Konferenz in Wien seine Fortsetzung finden. 

Meine Damen und Herren! Ich spreche das 
nicht allein in der Heimat aus. Als ich die 
Ehre hatte, für die ÖVP im Bundesrat und für 
den Bundesrat an der Parlamentsdelegation 

teilzunehmen, die der Herr Präsident des 
Nationalrates Anton Benya Ende September. 
Anfang Oktober 1985 in die Sowjetunion 
führte, habe ich mir erlaubt, als der Herr Vor­
sitzende des Präsidiums des Obersten 
Sowjets, Andrej Gromyko, uns bei einer Aus­
sprache, an die ich auch in Zukunft oft den­
ken werde, im Kreml fragte, was wir uns von 
der Europäischen Sicherheitskonferenz und 
von den Notwendigkeiten der Abrüstung 
erwarten, ihn zu fragen: Herr Vorsitzender 
des Präsidiums des Obersten Sowjets, und 
was erwarten Sie sich von der Nachfolgekon­
ferenz in Wien für die Weiterentwicklung der 
Menschenrechte und für die Freiheit des ein­
zelnen? 

Ich möchte das gerade heute auch hier bei 
dieser Gelegenheit sagen, weil ich die Schau­
fenster- und Brückenfunktion der Republik 
Österreich erwähnen möchte. Es hat Herr 
Bundespräsident Dr. Kirchschläger sich 
immer wieder in den zwölf Jahren seiner 
Tätigkeit bemüht - ich möchte das heute 
aussprechen, Hohes Haus, weil das die letzte 
Sitzung des Bundesrates vor der Wahl eines 
Nachfolgers des Herrn Dr. Rudolf Kirchschlä­
ger ist und ich ein Wort des Dankes sagen 
möchte für all das, worum sich unser Staats­
oberhaupt in den zwölf Jahren bemüht hat, 
auch bevor noch im Korb 3 der Geist von Hel­
sinki formuliert wurde - ,  Menschlichkeit 
zwischen den Systemen des Westens und des 
Ostens zum Tragen zu bringen. Wir sollen 
dem Herrn Bundespräsidenten dafür sehr 
dankbar sein, auch für das Beispiel an Verfas­
sungsverständnis und an persönlicher Dimen­
sion der Glaubwürdigkeit, das er auf allen 
drei Ebenen der österreichischen föderalisti­
schen Struktur, auf Gemeinde-, auf Landes­
und auf Bundesebene hier vorgelebt hat. 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
Schluß und möchte sagen, es ist erfreulich, 
daß heute zu einem finanzrechtlichen Pro­
blem ein Grundrechtsproblem tritt und uns in 
Erinnerung ruft, daß wir uns fragen sollen, 
wieweit die Legalität zur Humanität beitra­
gen kann, damit jener Satz Wirklichkeit wird 
- erlauben Sie mir. hier einen Satz zu zitie­
ren, der in Aachen, wo bekanntlich der Karls­
preis vergeben wird, links vom Eingang der 
alten Adlerapotheke auf Holz steht -: "Wis­
sen besitzen ist gut, Gewissen besitzen ist 
besser." 

Dieses Übereinkommen gibt uns Gelegen­
heit, uns ein Gewissen zu machen über die 
Staatsrechtsordnung. Diese Ratifikation soll 
uns dazu ein besonderer Auftrag für die 
Zukunft sein. (Beifall bei der ÖVP.) 14.46 
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Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat . sich 
Frau Bundesrat Edith Paischer. Ich erteile 
dieses. 

14.47 

Bundesrat Edith Paischer (SPÖ, Oberöster­
reich) : Herr Vorsitzender! Werte Frau Staats­
sekretär! Meine Damen und Herren! Der Ver­
fassungsausschuß befaßte sich mit der Regie­
rungsvorlage betreffend ein Protokoll Nr. 7 
zur Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten samt Erklärun­
gen. Der Nationalrat hat die Regierungsvor­
lage einstimmig angenommen, und ich darf 
annehmen, daß dies auch heute im Bundesrat 
geschieht. Ich möchte nicht im Detail auf die 
im Übereinkommen enthaltenen ergänzenden 
Bestimmungen zu der im Verfassungsrang 
stehenden Europäischen Menschenrechtskon­
vention eingehen. 

In der Berichterstattung kam der Text zum 
Ausdruck und Herr Bundesrat Professor Dr. 
Schambeck hat in seiner Rede den Wert 
bereits interpretiert. Die Regierungsvorlage 
hat jeder Bundesrat in Händen und damit 
auch die zehn Artikel des Protokolls, die von 
den Mitgliedstaaten des Europarates unter­
zeichnet wurden. Man hat sich damit grund­
sätzlich entschlossen, weitere Maßnahmen 
zur kollektiven Gewährleistung gewisser 
Rechte und Freiheiten durch die am 4. 1 1 .  
1950 in Rom unterzeichnete Konvention zu 
treffen. 

Dr. Ermacora hat im Nationalrat auf die 
langwierige Erarbeitung dieses Protokolls 
hingewiesen, sodaß nicht gerade euphorische 
Begeisterung aufkommt, aber auch er spricht 
von einem relativen Fortschritt. 

Aus dem Protokoll möchte ich aber doch 
den Artikel 5 hervorheben, womit wiederum 
eine Verfassungsbestimmung über die Gleich­
berechtigung von Frau und Mann, von Mutter 
und Vater in den privatrechtlichen Beziehun­
gen hergestellt wurde. Allgemein muß man 
aber sagen, wenn heute die Regierungsvor­
lage angenommen wird, daß wesentliche 
Rechte, die bereits im internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte vorge­
sehen sind, auch in die Europäische Men­
schenrechtskonvention übernommen werden. 

Man bietet Fremden, die sich regelmäßig 
auf österreichischem Boden aufhalten, verfas­
sungsrechtliche Garantien für den Fall der 
Ausweisung. Für den österreichischen 
Rechtsbereich ändert sich durch diese Fest­
stellung nichts, da das Fremdenpolizeigesetz 
für die Ausweisung einen rechtskräftigen 

Bescheid voraussetzt. Sieht man aber über 
unsere Grenzen hinweg in andere Länder, so 
stellen wir fest, daß die Frage der Abschie­
bung von Ausländern - die Ausländergesetz­
gebung - nicht nur zum politischen Zünd­
stoff, sondern auch zum menschlichen Pro­
blem geworden ist, handelt es sich doch 
durchwegs um Menschen mit Familienange­
hörigen, um Frauen und Kinder, die bei Aus­
weisungen ebenso betroffen sind. 

Wir stellen fest, daß in den Industriestaaten 
Europas vielfach Ausländer und Fremdarbei­
ter zu Feindbildern geworden sind. Man sollte 
daher überall die Rechtsgrundsätze wahren 
und nicht fremdenfeindliche Einstellungen 
befürworten, will man ein Humanist sein. 

Ich darf aber auch noch kurz an das 6. Pro­
tokoll erinnern, das auch Abgeordneter Rie­
der im Nationalrat gestreift hat, daß auf Ini­
tiative Österreichs im Rahmen des internatio­
nalen Grundrechtsschutzes die absolute 
Beseitigung der Todesstrafe im europäischen 
Bereiche herbeigeführt wurde. Liest man im 
Text des Protokolls 7 den Begriff "Recht auf 
Instanz" , so stellen wir uns oft die Frage: Wer 
ist Instanz? Wer hat Kompetenz? Wenn es um 
die Grundrechte des Menschen geht, um die 
persönliche Freiheit des einzelnen, wer darf 
sich anmaßen, die persönliche Freiheit des 
einzelnen anzutasten? Wer darf sich 
bestimmte Äußerungen erlauben, hat doch 
jeder Mensch Anspruch auf Achtung seines 
Privatlebens. Wer darf Böses aussagen, wer 
darf verunglimpfen, erfährt doch dadurch das 
Selbstwertgefühl jedes einzelnen Kränkun­
gen, wenn nicht auch persönlichen Schaden. 

Ich glaube, daß es ganz gut ist, so wie Pro­
fessor Schambeck ausführte, Gelegenheit zu 
finden, vom Schutz der Menschenrechte und 
der persönlichen Grundfreiheiten zu reden 
und auf Inhalte der Menschenrechtskonven­
tion hinzuweisen. 

Artikel 8 der Europäischen Menschen­
rechtskonvention spricht vom Schutz des 
Familienlebens, der Wohnung, des Briefver­
kehrs, Artikel 9 vom Schutz der privaten Reli­
gionsausübung, vom Recht auf Ehe und Fami­
lie. Das Privatleben soll also geschützt wer­
den. 

Wir glauben aber oft zu leichtfertig als gut­
gläubige Staatsbürger einer Demokratie, daß 
unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unser 
Schutz gewährleistet sind, und dies zu jeder 
Stunde. Manchmal kann es aber eine Täu­
schung sein. Allzuoft rauben Gewalt, interna­
tionaler Terror, Aggression all diese hohen 
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Güter. Wir alle, so glaube ich, meine Damen 
und Herren, fühlen noch den Schock, den uns 
der grausame, bittere Tod von Olaf Palme 
zugefügt hat. Den Glauben an den Schutz des 
Privatlebens mußte er auf so tragische und 
bittere Weise mit seinem Leben bezahlen. Ein 
Erlebnis, das wohl die Menschen über Staats­
und Parteigrenzen hinweg zutiefst erschüt­
terte. 

Wir kennen die verschiedensten Formen 
von Gewalt und Terror. Gewalt wurde schon 
oft zur Geburtshelferin der Geschichte. Und 
wie oft erleben wir in der Gegenwart auch 
den Sport in Verbindung mit der Ritualisie­
rung von Gewalt; wir erinnern uns noch an 
das tragische Drama vergangenen Jahres in 
Brüssel. 

Wir lesen von gewalttätigen Revolten in 
europäischen Gefängnissen, und wir wissen 
auch um die rassistische Gewalt. Wir lesen 
von Gewalt und Mißhandlung in der Erzie­
hung von Kindern, die es leider zu allen Zei­
ten und in allen Ländern gegeben hat. Aber 
wenn wir hören, daß die Zahl der mißhandel­
ten Kinder allein in den USA, und zwar nur 
jene Mißhandlungen, die angezeigt Wurden, 
von 1967 bis 1978 von 7 000 auf 100 000 gestie­
gen ist, dann ist dies wohl Alarmzeichen 
genug, sich für eine stärkere Sensibilisierung 
und eine bessere Organisation zum Schutz 
des Kindes einzusetzen. Auch wir Sozialisten 
bekennen uns zum Schutz des ungeborenen 
Lebens und dazu, daß hier mehr Sensibilisie­
rung einsetzt. 

Auch von Gewalt gegenüber Frauen weiß 
man in aller Welt zu berichten. Ich möchte 
hier doch einmal die Gelegenheit wahrneh­
men, mich bei Frau Staatssekretär Dohnal zu 
bedanken für ihr Engagement zum Schutz 
und für die Rechte der Frauen sowohl im eige­
nen Land, aber auch für ihr Engagement auf 
internationaler Ebene, wenn ich nur an die 
Weltkonferenz des vergangenen Jahres in 
Nairobi denke. 

Die Suchtgiftgefahr bezeichne ich ebenso 
als Mittel zum Entzug der geistigen Freiheit 
und Beraubung der Gesundheit des Betroffe­
nen. Kaum ein Tag, meine Damen und Her­
ren, wo wir nicht in den Zeitungen von 
Gewaltanwendung unterschiedlichster Art 
Mitteilung bekommen. Und täglich wird uns 
eine Dosis an Brutalität, die in der Welt 
geschieht, via Fernsehen ins Haus geliefert. 
Ich wäre versucht, von der Verrohung auf 
dem Bildschirm zu sprechen. Die Brutalisie­
rung der modernen Welt hat ungeheure Aus­
maße angenommen. 

Professor Friedrich Hacker, ein bekannter 
Name, einer der bekanntesten Psychiater 
Amerikas, Sachverständiger an den US-Bun­
desgerichten, schildert in seinen Büchern 
sehr sachlich, wie die Saat der Gewalt überall 
auf dieser Erde aufgeht. Vielfach gibt es 
Regelverstöße und damit auch Regelverlet­
zungen. Es muß nicht immer die handgreifli­
che Brutalität sein, man kann auch mit 
Worten ein Foul erzielen. 

Wir haben daher eine große Verpflichtung, 
jeder einzelne, Beiträge zu leisten, und dies 
täglich, damit Frieden herrscht, denn Frieden 
ist untrennbar damit verbunden, ein glaub­
würdiges Engagement in menschenrechtli­
chen und humanitären Bereichen zu liefern. 
Der Friede ist überall dort in Gefahr, wo Men­
schenrechte und Grundfreiheiten schwinden. 
Die Forderung nach Erhaltung des internatio­
nalen Friedens und die Forderung nach 
Beachtung der Menschenrechte sind dem­
nach komplementär. Damit meine ich, daß 
auch der Krieg der Worte ein Ende nehmen 
sollte. 

Österreich hat auch im abgelaufenen Jahr 
alle Bestrebungen zur Beachtung und Förde­
rung der Menschenrechte unterstützt. Öster­
reich ist der Meinung, daß das Engagement 
zur wirksamen Durchsetzung der Menschen­
rechte konstruktiv und positiv sein sollte, um 
langfristig zu einer Verbesserung der Men­
schenrechtssituation in aller Welt zu kom­
men. 

Bei c;ler Lösung menschenrechtlicher und 
humanitärer Einzelfälle hat sich zumeist die 
stille Diplomatie als zielführend erwiesen. Die 
hiebei errungenen Erfolge sind die beste 
Rechtfertigung für eine Fortsetzung dieser 
Politik. 

Das Eintreten Österreichs für eine Durch­
setzung der Menschenrechte und für deren 
Weiterentwicklung sowie die Interventionen 
in humanitären Härtefällen finden schließlich 
ihre Vervollständigung in der traditionellen 
Flüchtlings- und Asylpolitik sowie in der Soli­
darität mit all jenen, die von Katastrophen, 
seien sie von der Natur oder vom Menschen 
verursacht, betroffen sind. Die österreichi­
sche Haltung wird von der Überzeugung 
bestimmt, daß alle Menschenrechte untrenn­
bar miteinander verbunden sind. Die Würde 
des Menschen kann nicht gewahrt werden, 
wenn die erforderlichen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Voraussetzungen 
fehlen. Widrige soziale und wirtschaftliche 
Verhältnisse können aber niemals zur Recht­
fertigung der Verweigerung individueller 
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Grund- und Freiheitsrechte herangezogen 
werden. 

Besondere Beachtung auf dem Gebiet der 
Menschenrechte kommt dem Europarat zu. 
Er hat Vorbildliches geleistet in an den Jah­
ren. Dennoch dürfen auch im Rahmen dieser 
Organisation neue Impulse nicht fehlen, um 
weiterhin die Entwicklung und Verwirkli­
chung der Menschenrechte zu fördern. Her­
vorheben muß man die aktive Mitarbeit 
Österreichs in der Menschenrechtskommis­
sion. Dort hat Österreich alle Maßnahmen 
unterstützt, die auf eine Verbesserung der 
menschenrechtlichen Situation in einzelnen 
Ländern abzielen. 

Unser Land hat ein positives Votum zu den 
diesbezüglichen Resolutionen abgegeben, sei 
es zu Chile, zu Guatemala, zu EI Salvador, zu 
Afghanistan oder zum Iran. Österreich setzt 
sich konsequent für die Lösung individueller 
Härtefälle und humanitärer Anliegen ein. 
Hier denke ich vor allem an Familienzusam­
menführungen. 

Österreich hat von der ersten Stunde seiner 
wiedergewonnenen Freiheit an eine großzü­
gige Flüchtlings- und Asylpolitik verfolgt. Auf­
nahme und Betreuung von Flüchtlingen wur­
den von allen Bundesregierungen seit 1945 
stets als humane Aufgabe verstanden, 
zugleich aber auch als ein wichtiger Beitrag, 
den das kleine und neutrale Österreich im 
Dienste der internationalen Gemeinschaft zu 
leisten vermag. 

Meine Damen und Herren! Im Dezember 
1985 waren über 5 000 Flüchtlinge bei den 
österreichischen Behörden registriert. Ich 
erwähnte die teils vorhandene Ausländer­
und Fremdenfeindlichkeit; vergessen wir 
nicht, daß Tausende Österreicher nach 1938 in 
gleicher Weise als politisch Verfolgte Zuflucht 
in anderen Ländern suchten und ihnen diese 
auch gewährt wurde. 

Als Bundeskanzler Dr. Sinowatz im vergan­
genen Jahr vor der Konferenz "Die Zukunft 
der Dritten Welt" sprach, meinte er - ich 
zitiere -: 

"Wir können mit dem Gewicht der Moral, 
mit dem Gewicht der internationalen Solida­
rität und Gleichberechtigung und mit dem 
Anspruch auf eine internationale Ordnung 
auftreten, in l � der auch die kleinen Staaten 
ihren Platz haben und sich in Ruhe und Frie­
den entwickeln können." - Ende des Zitates. 

wurde auch zum "Jahr der Zeitgeschichte" 
deklariert. Wir denken dabei an an die Jubi­
läen, die wir gefeiert haben. Bemühen wir uns 
alle gemeinsam und fordern wir auch alle 
dazu auf, ihren Beitrag zu leisten, daß die 
Geschichte in ihrer Fortschreibung von Frie­
den, Gerechtigkeit, Sicherheit, Freiheit und 
Menschenwürde berichten kann. (Beifall bei 
der SPÖ.) 15.03 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß- . 

wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
- Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den B e s c h I  u ß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h  zu 

erheben. 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 3. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Verwaltungsvollstrek­
kungsgesetz geändert wird (VVG-Novelle 

1986) (3106 und 3118 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 1 .  Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, 
mit dem das Verwaltungsvollstreckungsge­
setz geändert wird (VVG-Novelle 1986). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Heller. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Heller: Herr Vorsitzender! 
Frau Staatssekretär! Meine verehrten Damen 
und Herren! Durch den vorliegenden Geset­
zesbeschluß des Nationalrates soll auch sol­
chen Behörden der Gebietskörperschaften, 
die nicht Vollstreckungsbehörden im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungs­
gesetzes sind, die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die Eintreibung einer Geldleistung 
unmittelbar beim zuständigen Gericht zu 
beantragen. Ferner soll die Eintreibung von 
Geldleistungen künftig im Sinne des verfas­
sungsgesetzlichen Grundsatzes der Gewal­
tentrennung bei den Gerichten konzentriert 
werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
Meine Damen und Herren! Das Jahr 1985 che Vorlage in seiner Sitzung vom 8. April 
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1986 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Verwaltungsvollstrek­
kungsgesetz geändert wird (VVG-Novelle 
1986),  wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Strutzenberger. Ich erteile ihm dieses. 

15.05 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Frau Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren! Das Verwaltungs­
vollstreckungsgesetz, das nun mit der vorlie­
genden Novelle in einigen Punkten abgeän­
dert wird, regelt die zwangsweise Durchset­
zung von Ansprüchen, die sich aus Verwal­
tungsentscheidungen ergeben. 

Zurzeit sieht das Verwaltungsvollstrek­
kungsgesetz zwei Möglichkeiten für die 
Exekution von Geldleistungen aus Ansprü­
chen der Verwaltungsbehörden vor. Die Ver­
waltungsbehörden können derartige Geldlei­
stungen durch ihre Vollstreckungsbehörden 
nach den exekutionsrechtlichen Bestimmun­
gen des . Abgabenrechtes selbst eintreiben 
oder - und das bedeutet eine Wahlmöglich­
keit - durch das zuständige Exekutionsge­
richt eintreiben lassen, wobei im zweiten Fall 
die Verwaltungsvollstreckungsbehörde betrei­
bender Gläubiger im gerichtlichen Exeku­
tionsverfahren wäre. 

Da aber durch diese zurzeit noch gültige 
Regelung zahlreiche Behörden, die nicht 
selbst Verwaltungsvollstreckungsbehörden 
im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsge­
setzes sind, von der Möglichkeit, die Eintrei­
bung von Geldleistungen unmittelbar beim 
zuständigen Gericht zu beantragen, ausge­
schlossen sind, soll durch die nun vorgese­
hene Regelung im Interesse der Verfahrensö­
konomie die Einschaltung von Verwaltungs­
vollstreckungsbehörden gesetzlich geregelt 
werden. (Stellvertretender Vorsitzender 
S c  h ip a n i übernimmt die Verhandlungslei­
tung.) 

Nun hat sich erfahrungsgemäß die Ein­
schaltung der Gerichte und der Vollstrek-

kungsbehörden bei den Magistraten in Städ­
ten mit eigenem Statut - wie zum Beispiel 
bei der Gemeinde Wien - bestens bewährt, 
weil diese Behörden eben personell und tech"" 
nisch entsprechend ausgestattet sind und 
auch die notwendigen praktischen Erfahrun­
gen haben. 

Ursprünglich sollte also in der Novelle die 
Wahlmöglichkeit gänzlich beseitigt werden. 
Es sollte für Verwaltungsansprüche nur mehr 
die Vollstreckung durch die Gerichte gegeben 
sein. Dafür waren aber nicht nur verwaltungs­
ökonomische Gründe maßgebend, sondern es 
sollten auch die von mancher Seite geäußer­
ten verfassungsrechtlichen Bedenken besei­
tigt werden. Diese Bedenken gehen dahin, 
daß im Sinne der Verfassung die Zuständig­
keit klar und eindeutig festgelegt werden 
sollte, wobei eben dem Exekutionsgericht 
oder den Gerichten der Vorzug zu geben wäre 

Nun hat sich in der parlamentarischen 
Behandlung gezeigt, daß es eine ganze Reihe 
von Fällen gibt, bei denen die Eintreibung von 
Geldleistungen durch die Verwaltungsbe­
hörde ökonomischer wäre, wenn sie von der 
Verwaltungsbehörde selbst durchgeführt 
wird. Es wurde daher im Plenum ein von allen 
drei Parteien unterstützter Abänderungsan­
trag eingebracht, der in die Richtung geht, 
daß neben dem Zwang, daß Verwaltungsvoll­
streckungen grundsätzlich durch Gerichte zu 
erfolgen haben, die Verwaltungsvollstrek­
kungsbehörde die Eintreibung unter sinnge­
mäßer Anwendung der Vorschriften über die 
Einbringung und Sicherung der öffentlichen 
Abgaben dann selbst vornehmen kann, wenn 
dies im Interesse der Raschheit und Kosten­
ersparnis gelegen ist. 

Aus den von mir bisher gemachten Äuße­
rungen kann man ersehen, daß es nicht sinn­
voll gewesen wäre, die bisher geübte Praxis 
völlig zu eliminieren. Es findet sich daher die 
nun getroffene Lösung, die ich für sehr ver­
nünftig und realistisch halte und die in dieser 
Gesetzesvorlage auch verfassungskonform 
sein wird. Die nun im Gesetz verankerte Aus­
nahmeregelung, wonach auch weiterhin Ver­
waltungsbehörden Vollstreckungen vorneh­
men können, wenn eine solche Lösung im 
Interesse der Raschheit und Kostenersparnis 
gelegen ist, kann daher positiv beurteilt wer­
den. 

Meine Damen und Herren! Mit dem vorlie­
genden Gesetz wird sowohl dem Geist der 
Verwaltungsökonomie, der Verwaltungsver­
einfachung, der Kostensparung als auch dem 
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Geist der Rechtssicherheit Rechnung getra­
gen. Die sozialistische Fraktion gibt daher 
diesem Gesetz ihre Zustimmung. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) 15.09 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur 
Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu 

erheben. 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Bevor wir zur Behandlung des 12.  Tagesord­
nungspunktes kommen, darf ich den im 
Hause erschienenen Herrn Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Gün­
ter Haiden in unserer Mitte herzlich willkom­
men heißen. (Allgemeiner Beifal1.) 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 4. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz über Änderungen des Marktordnungs­
gesetzes 1985 (2. Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986) und des Bundesfinanzgesetzes 

1986 (3119 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Wir gelangen nun zum 12. Punkt der Tages­
ordnung: Bundesgesetz über Änderungen des 
Marktordnungsgesetzes 1985 (2 . Marktord­
nungsgesetz-Novelle 1986) und des Bundesfi­
nanzgesetzes 1986. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wilfing. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Wilfing: Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 
gegenständlichen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll zum Zwecke des Boden­
schutzes bei der Verwendung von Düngemit­
teln nunmehr ein Förderungsbeitrag eingeho­
ben werden. Dieser Förderungsbeitrag soll 
für jedes Kilogramm Reinnährstoff an Stick­
stoff 3,50 S, an Phosphor 2 S und an Kali 1 S 
betragen. Von den um die Erhebungskosten 
(0,7 Prozent) verminderten Beitragsaufkom-

men sind vom Getreidewirtschaftsfonds 
monatlich 5 Prozent an den Bund für Förde­
rungsmaßnahmen zugunsten anderer Kultur­
arten zu überweisen. Außerdem sind in den 
Jahren 1986 und 1987 insgesamt 100 Millionen 
Schilling an den Bund zur Verwendung für 
Förderungsmaßnahmen zugunsten von 
Ersatzkulturen des Getreidebaues zu über­
weisen. Der Bund wird gleichzeitig verpflich­
tet, für denselben Verwendungszweck Mittel 
in gleicher Höhe aufzuwenden. Das verblei­
bende Beitragsaufkommen dieses neuen För.­
derungsbeitrages ist für Absatz- und Verwer­
tungsmaßnahmen im Bereich der Getreide­
wirtschaft zu verwenden. 

Weiters sieht der Gesetzesbeschluß eine 
Erhöhung des bei der Übernahme von 
Getreide zu entrichtenden Verwertungsbei­
trages vor. Diese Erhöhung gilt ab der Ernte 
1986. 

Im Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft in 942 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalra­
tes, XVI. Gesetzgebungsperiode, wird darauf 
hingewiesen, daß im Sinne des Artikels 42 
Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz die Bestim­
mungen des Abschnittes 11 (Änderung des 
Bundesfinanzgesetzes sowie Vollziehung die­
ses Abschnittes) nicht dem Einspruchsrecht 
des Bundesrates unterliegen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 8. April 1986 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebenis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
somit den A n  t r a g, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

' 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. April 1986 betreffend ein Bundes­
gesetz über Änderungen des Marktordnungs­
gesetzes 1985 (2. Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986) und des Bundesfinanzgesetzes 
1986 wird - soweit er dem Einspruchsrecht 
des Bundesrates unterliegt - kein Einspruch 
erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Schi pani : 
Ich danke für die Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich Herr Bundesrat Blasehitz. 
Ich erteile dieses. 
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Bundesrat Blasehitz (SPÖ, Kärnten) : Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wenn 
heute im Plenum des Bundesrates die Markt­
ordnungs gesetz-Novelle beschlossen wird, 
bringt dies eine vorübergehende Entlastung 
auf dem Getreidemarkt. 

Wie Abgeordneter Pfeifer in der National­
ratsdebatte feststellte, bringt diese Änderung 
keine längerfristige Lösung dieses Problems 
mit sich. Es ist dies vielmehr eine Moment­
aufnahme auf dem Getreidesektor und auch 
eine Momentlösung. Wir alle müssen gemein­
sam versuchen - und diese Verhandlungen 
dürfen nicht unter Zeitdruck und unter 
Demonstrationsandrohungen stattfinden - ,  
eine langfristige und für alle Teile zufrieden­
stellende Regelung zu treffen. Das heißt, daß 
nach der Beschlußfassung dieser Marktord­
nungsgesetz-Novelle unverzüglich neuerliche 
Gespräche im Hinblick auf die Bewältigung 
der Probleme auf dem Getreidesektor aufzu­
nehmen sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Novelle zur Getreidemarktordnung stellt 
einen Beitrag zum Bodenschutz dar, sie dient 
der Förderung der Getreidewirtschaft und der 
Förderung alternativer Kulturen. 

Sie alle wissen, daß die österreichische 
Getreidewirtschaft vor großen Finanzierungs­
problemen steht und die Ursachen, unter 
anderem der unerwartet rasche Anstieg der 
Produktion und der Umstand, daß der Dollar 
rund ein Drittel seines Wertes verloren hat, 
und die fallenden Notierungen für Getreide 
sind. Vorausberechnungen und Schätzungen 
haben für 1986 eine Exportmenge in der Grö­
ßenordnung von 1 Million Tonnen vorgese­
hen; in Wirklichkeit werden es rund 1,3 Millio­
nen Tonnen sein. Dadurch ist eine Finanzie­
rungslücke von 1,2 Milliarden Schilling ent­
standen. 

Dieses Problem ist nicht nur ein österreichi­
sches, sondern auch die Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft und Amerika haben mit 
diesem Problem zu Rande zu kommen. Es ist 
fast nicht möglich, neue Märkte zu erschlie­
ßen. Dies ist deshalb so schwierig, weil die 
Getreidebestände auf der Welt eine neue Re­
kordhöhe erreicht haben. 

Die Weltgetreidebestände dürften im Wirt­
schaftsjahr 1985/86 um rund 20 Prozent auf 
377 Millionen Tonnen steigen. Nach einem 
Bericht der UNO-Organisation für Ernährung 
und Landwirtschaft betrifft fast der gesamte 
Zuwachs das Rauhgetreide. Auch bei Weizen 

ist eine leichte Zunahme der Vorräte zu 
erwarten, während die Bestände an Reis vor­
aussichtlich schrumpfen werden. 

Die F AO rechnet als Folge der ausgezeich­
neten Getreideernte des Vorjahres mit einer 
Angebotssteigerung auf den Rekord von 1,99 
Milliarden Tonnen. Größere Getreideernten 
in einzelnen Einfuhrländern, vor allem der 
UdSSR und einer Anzahl afrikanischer Län­
der, hatten den Einfuhrbedarf stark verrin­
gert. Die F AO erwartet einen Rückgang des 
Weltgetreidehandels auf den niedrigsten 
Stand seit 1978/79. 

Wie ich schon erwähnt habe, sind die Pro­
bleme auf dem Getreidemarkt nicht allein 
hausgemacht. Wenn man Berichte, unter 
anderem in der "Süddeutschen Zeitung" oder 
in der "Frankfurter Allgemeinen", liest, dann 
sieht man, daß sich ein Konflikt wegen der 
Überschußsorgen der amerikanischen Land­
wirtschaft zwischen den USA "und der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft abzeich­
net. Schlagzeilen wie "EG warnt vor handels­
politischer Pression" oder "Washington droht 
der Europäischen Gemeinschaft" sind 
momentan an der Tagesordnung. Wir haben 
weltweit mit der Überproduktion und mit 
Absatzschwierigkeiten zu kämpfen. Der Kon­
kurrenzkampf um bestehende Märkte bezie­
hungsweise die Erschließung neuer Märkte 
sind enorm schwieriger geworden. 

Hoher Bundesrat! Die Novelle zur Getreide­
marktordnung stellt auch einen wesentlichen 
Beitrag zum Bodenschutz dar. Man erwartet, 
daß infolge des Bodenschutzbeitrages weni­
ger Düngemittel verwendet werden, und dies 
führt wenn nicht zu einem Rückgang, so doch 
zu einem verlangsamten Anstieg der Flächen­
produktivität und schützt den Boden vor zu 
starker Düngung. Insbesondere beim Getrei­
debau soll der übermäßige Einsatz von Dün­
gemitteln verringert werden. 

Dieser Bodenschutzbeitrag ist von den 
Händlern, die an die Landwirte Düngemittel 
abgeben, direkt an den Getreidewirtschafts­
fonds zu entrichten. Man erwartet durch die 
Einführung des Bodenschutzbeitrages Ein­
nahmen von rund 900 Millionen Schilling, die 
unter anderem für folgende Maßnahmen ver­
wendet werden sollen: 

Die Mittel zur Förderung der Alternativpro­
duktion - 1 00 Millionen Schilling, die vom 
Bund verdoppelt werden - sollen zur Förde­
rung des ÖI- und Eiweißfutterpflanzenan­
baues velWendet werden. 45 Millionen Schil­
ling sind zur Förderung des Wein-, Kartoffel-, 
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Obst- und Gemüseanbaues vorgesehen. Die 
restlichen Mittel werden durch den Bund ver­
doppelt und werden insbesondere für Maß­
nahmen des Bodenschutzes sowie für Absatz­
und Verwertungsmaßnahmen im Getreidebe­
reich verwendet werden. 

Im Wirtschaftsj ahr 1986/87 wird auch eine 
Futtergetreideverbilligungsaktion für Berg­
bauern in einem Umfang von 100 000 Tonnen 
durchgeführt werden. Die Verbilligung 
beträgt 1 ,20 S pro Kilogramm Futtergetreide. 
Für vermahlenen Weizen haben die Mühlen 
einen Mühlenbeitrag im Ausmaß von 2 Gro­
schen pro Kilogramm Weizenmehl an den 
Getreidewirtschaftsfonds zu entrichten. Diese 

. eingehobenen Mittel werden auch vom Bund 
verdoppelt und ebenfalls für Absatz- und Ver­
wertungsmaßnahmen verwendet. 

Durch die Erhöhung der Verwertungsbei­
träge sollen zusätzlich 200 Millionen Schilling 
aufgebracht werden. Die neuen Beitragssätze 
gelten für Getreide ab der .Ernte 1986; für 
altes Getreide gelten die bisherigen Beitrags­
sätze. 

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft fördert aber auch noch wich­
tige Bereiche der alternativen Produktion. 
Schon bisher wurde für die Aufforstung land­
wirtschaftlicher Grundstücke eine Förderung 
gewährt. 

Ein zusätzlicher Anreiz für die Umwand­
lung landwirtschaftlicher Produktionsflächen 
in forstwirtschaftliche Produktionsflächen 
wird durch eine neue Aufforstungsaktion 
geschaffen. Die vorgesehenen Förderungen 
betragen pro Hektar bei Ackerland 15 000 S,  
bei Wechselgrünland, Dauerwiesen mit meh­
reren Schnitten 20 000 S, bei Dauerwiesen mit 
einem Schnitt 10 000 S, bei Streuwiesen, Hut­
weiden, Almen und Bergmähdern 5 000 S. 

Auch der Anbau von Körnerleguminosen 
wird seit 1982 gefördert und kontinuierlich 
ausgeweitet. Im Jahre 1982 wurden 380 Hek­
tar und im Jahre 1985 bereits 7 200 Hektar 
gefördert. 

Im Wirtschaftsjahr 1986 wird eine weitere 
Ausweitung des Anbaues erwartet, da diese 
Aktion flächenmäßig nicht mehr beschränkt 
wird und die Prämie mit 5 000 S pro Hektar 
festgesetzt wurde. 

Auch der Rapsanbau wird seit dem Jahre 
1981 gefördert. Waren es 1982 3 750 Hektar, so 
waren es 1984 bereits 4 500 Hektar. Die Raps­
aktion 1985/86 wird vom bisherigen System 

der Förderung - und zwar wurde der Förde­
rungsbeitrag je Kilogramm Raps berechnet 
- auf eine Flächenprämie von 5 000 S pro 
Hektar umgestellt. 

Dies sind verschiedene Maßnahmen, die 
seitens des Bundesministeriums für Land­
und Forstwirtschaft durchgeführt und unter­
stützt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese Novelle der Getreidemarktordnung 
bringt zwar nur eine mittelfristige Lösung bis 
zu den nächsten Marktordnungsverhandlun­
gen. Ein exportorientiertes Getreidemarktmo­
dell, wie es das gegenwärtig gültige ist, ist 
nicht haltbar. Auch deshalb hat Landwirt­
schaftsminister Haiden die vier Präsidenten 
der Sozialpartner gebeten, über den Wirt­
schafts- und Sozialbeirat eine Studie erstellen 
zu lassen, die sich mit dem Problem der Flä­
chenstillegung befaßt. 

Es gilt, langfristige Lösungen zu finden, die 
es uns ermöglichen, aus dieser schwierigen 
Situation herauszukommen. Die heutige 
Beschlußfassung gibt uns allen einen kurzen 
zeitlichen Spielraum, den wir aber, sehr 
geehrte Damen und Herren, nützen müssen. 

Die sozialistische Fraktion des Bundesrates 
wird dem Antrag des Landwirtschaftsaus­
schusses, keinen Einspruch zu erheben, ihre 
Zustimmung erteilen. - Danke. (Beifall bei 
der SPÖ.) 15.24 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Mol­
terer. Ich erteile dieses. 

1 5.24 

Bundesrat Molterer (ÖVP, Oberösterreich): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehr­
ter Herr Bundesminister! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Anläßlich der 
Behandlung und der Beschlußfassung der 
1 .  Marktordnungsgesetz-Novelle habe ich in 
meiner Wortmeldung darauf hingewiesen, 
daß bei den Getreideverhandlungen an den 
Grundzügen des Getreidemarktes nicht gerüt­
telt werden darf. 

Die heute zur Beschlußfassung vorliegende 
2. Marktordnungsgesetz-Novelle ist ein erster 
Schritt im Hinblick auf diese Grundzüge. Es 
werden mit dieser 2.  Marktordnungsgesetz-

. Novelle die Voraussetzungen geschaffen, um 
den Getreidemarkt in seiner bisherigen Ord­
nung aufrechtzuerhalten. 

Es ist sicherlich ein Schritt, der für die Bau-
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ern, insbesondere für die Getreideproduzen­
ten, schmerzlich ist, denn es müssen Von den 
Getreideproduzenten insgesamt über 1 Mil­
liarde Schilling zusätzlich zu den bisherigen 
Verwertungsbeiträgen aufgebracht werden. 
Rund 900 Millionen Schilling müssen durch 
den Zuschlag zum Handelsdünger aufge­
bracht werden, mit rund 88 Millionen Schil­
ling werden sich die erhöhten Verwertungs­
beiträge beim Futtergetreide bei den Produ­
zenten niederschlagen, und für jene Bauern, 
die Mahlweizen erzeugen, wird sich die Sen­
·kung des Getreidepreises um 4 Groschen 
ungefähr mit 30 Millionen Schilling zu Buche 
schlagen. Also das ist rund 1 Milliarde Schil­
ling mehr, als bisher über die Verwertungs­
beiträge aufgebracht werden mußte. (Der 
Vo r s i t z  e n d  e übernimmt die Verhand­
lungsleitung.) 

Nun haben sich die Präsidentenkonferenz 
und auch die agrarischen Vertreter damit 
beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, 
diese zusätzlichen Gelder aufzubringen. 

Würde man diese zusätzlichen Gelder nur 
über erhöhte Verwertungsbeiträge aufbrin­
gen, müßten sämtliche Verwertungsbeiträge 
verdoppelt werden, ja es müßten im Bereich 
des Futtergetreides sogar 50 Groschen dazu­
geschlagen werden. Das wäre also eine Rege­
lung, die nicht zielführend wäre, weil die 
Getreideproduzenten in die Veredelungswirt­
schaft hineingedrängt würden und es dadurch 
zu einer größeren Schwierigkeit kommen 
würde. 

Man hat auch daran gedacht, eine flächen­
gebundene Abgabe einzuführen. Nun gibt es 
natürlich auch hier gewisse Schwierigkeiten. 
Wenn man nur das Ackerland, das intensive 
Ackerland dazu heranzieht, dann wird man 
maximal 300 Millionen Schilling hereinbrin­
gen. 

Man hat daran gedacht - und vor allem 
aus Oberösterreich ist der Gedanke gekom­
men - ,  die importierten Eiweißfuttermittel, 
die j a  an und für sich das Übel der Überschuß­
produktion sind, mit einer Abgabe zu bela­
sten. Das ist aber derzeit aufgrund des GATT­
Abkommens nicht möglich. 

Wir hoffen, daß es durch eine Förderung 
der Alternativproduktion, insbesondere im 
Bereich der Ölsaaten, zu einem Aufbau der 
einheimischen Produktion kommt und dann, 
wenn es nicht mehr GATT-widrig ist, wenn 
wir verweisen können auf eine einheimische 
Produktion, eine Eiweißfutterabgabe kommt, 
um hier eine Entlastung herbeizuführen. 

Es ist auch der Gedanke aufgetaucht, auf 
dem Futtergetreidesektor das Maissaatgut 
mit einer Abgabe zu belasten. Wenn Sie rech­
nen, daß wir in Österreich rund 200 000 Hek­
tar Körnermais anbauen und rund 120 000 
Hektar Silomais - wenn ich also hier den 
Silomais schon einbeziehe - und daß wir 
dafür rund 650 000 Saatgutpackungen brau­
chen, so würde das, wenn wir eine Packung 
mit nur 100 S belasten, einen Erlös von 65 Mil­
lionen Schilling bringen. Also hier würden wir 
auch keine großen Sprünge machen. Wobei j a  
noch die Erschwernis dazukommt, daß e s  
keine Trennung zwischen Körnermaissaatgut 
und Silomaissaatgut geben kann, sodaß noch 
eine Erschwernis im Silomaisgebiet kommen 
würde. 

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Zuschlag 
zu den Pflanzenschutzmitteln, wobei man 
davon ausgeht, daß in Österreich ungefähr 
6 000 Tonnen Pflanzenschutzmittel ver­
braucht werden. Wenn man das Kilogramm 
mit einer Abgabe von 10 S belastete, würde 
das also auch nur 60 Millionen Schilling brin­
gen. Wobei man hier auch noch einschließen 
muß, daß bei den Pflanzenschutzmitteln eine 
Umgehung in den Grenzgebieten leicht mög­
lich wäre, weil das Pflanzenschutzmittel an 
und für sich vom Volumen her nicht sehr groß 
ist. 

Daher ist also praktisch nur eines übrigge­
blieben, nämlich einen Handelsdüngerzu­
schlag einzuführen, wobei hier natürlich die 
Erfordernisse sehr groß sind. Es wird also der 
Reinstickstoff mit 3 ,50 S belastet, was unge­
fähr 600 Millionen Schilling ergeben wird, es 
wird der Phosphor mit 2 S belastet, was rund 
190 Millionen Schilling einbringt, und das 
Kali mit 1 S, was rund 130 Millionen Schilling 
einbringt, sodaß hier rund 900 Millionen 
Schilling zur Verfügung stehen. 

Von diesen 900 Millionen Schilling wird der 
Getreidewirtschaftsfonds für die Verwal­
tungsaufgaben 0 ,7 Prozent behalten. Dann 
kommen 5 Prozent weg - das sind rund 
45 Millionen Schilling - zur Förderung und 
zur Absicherung der Weinwirtschaft, des Stär­
kekartoffelbaues, aber auch des Obstbaues.  
Der Rest, der Großteil, also 95 Prozent dieses 
Düngemittelaufkommens, wird vom Bund 
verdoppelt, sodaß hier Mittel zur Verfügung 
stehen, um die notwendigen Exporte durchzu­
führen. 

Ich möchte den Herrn Bundesminister 
ersuchen, daß das Gesetz sehr bald in Kraft 
tritt, daß bereits nächste Woche das Gesetz in 
der ,,Amtlichen Wiener Zeitung" veröffent-

" 
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licht wird. Wenn es erst am 1 .  Mai in Kraft 
tritt, wird es Umgehungen geben, denn natür­
lich steht das in den Zeitungen, und es ist 
dann so, daß eine Voreinlagerung von Dünge­
mitteln erfolgt und dadurch weniger Mittel 
aus diesen Düngemittelabgaben hereinkom­
men. 

Seitens der Bauernschaft wird auch ein 
Appell an die zuständige Handelsdüngerer­
zeugung, insbesondere an die Firma Chemie­
Linz AG ergehen, den Handelsdüngerpreis zu 
senken. Die Chemie-Linz muß ja ungefähr die 
Hälfte ihrer Produktion in die Bundesrepu­
blik Deutschland exportieren, und in der Bun­
desrepublik Deutschland ist es ja bereits zu 
einer 10prozentigen Senkung gekommen. Der 
Handelsdünger, der Europadünger ist in der 
Bundesrepublik um 10 Prozent billiger. Es 
wird in den nächsten Monaten, und zwar bei 
Phosphor und Kali bereits Anfang Mai, zu 
einer Verbilligung kommen, und es wird im 
Laufe des Juni zu einer Verbilligung des 
Stickstoffs kommen. 

Nachdem also die Chemie-Linz sehr abhän­
gig ist vom Preis in der Bundesrepublik 
Deutschland, wird auch die Chemie-Linz dazu 
übergehen müssen, vor allem den Stickstoff­
preis um einen merkbaren Betrag zu senken. 

Es hat diesbezüglich bereits am Montag, 
dem 7. April, in Linz eine Besprechung mit 
Herrn Generaldirektor Dr. Kirchweger, aber 
auch mit dem zuständigen Referenten der 
Chemie-Linz stattgefunden. Ich war bei dieser 
Besprechung dabei. Es ist von Herrn General­
direktor Dr. Kirchweger in Aussicht gestellt 
worden, daß es - ich möchte mich wortwört-

' lieh an den Satz des Herrn Generaldirektors 
halten - zu einer merkbaren Senkung vor 
allem beim NAC, beim Stickstoff, kommen 
wird. 

Wir hoffen, daß durch diese Senkung, die ja 
bedingt ist durch die Erdgasverbilligung in 
der Folge der Senkung der Erdölpreise - das 
hat ja mit der Abgabe der Landwirtschaft 
selbst nichts zu tun, sondern das ist eine 
Folge der Erdgasverbilligung -,  auch die 
Chemie-Linz ihre Handelsdüngerpreise sen­
ken muß, und ich hoffe weiters, daß es bald 
dazu kommt, damit diese Handelsdüngerab­
gabe nicht im vollen Ausmaß durchschlägt, 
sondern ein sehr wesentlicher Teil dieser 
Belastung wegfällt. 

Durch diese Aufbringung der Handelsdün­
gerabgabe ist es auch möglich - worauf mein 
Vorredner schon hingewiesen hat -, die 
Alternativproduktion mehr zu fördern. Es 

werden also hier 100 Millionen Schilling aus 
den aufgebrachten Mitteln zur Verfügung 
gestellt. Der Bund hat sich verpflichtet, diese 
100 Millionen zu verdoppeln, wobei man auch 
dazusagen muß, daß 15 Millionen Schilling für 
das Jahr 1985/86 abgezogen werden. 

Wir haben bei den Verhandlungen vom 
Herrn Bundesminister verlangt, daß es nicht 
nur für den Anbau 1986/87 100 Millionen 
Schilling gibt und diese verdoppelt werden, 
sondern wir haben vorgeschlagen, daß es 
auch für den Anbau 1987/88 zu einer weiteren 
Erhöhung der Mittel um 100 Millionen Schil­
ling kommt, um hier echt die Alternativpro­
duktion fördern und steigern zu können. 

Mit dem nun ausgehandelten Komprorniß 
kann im nächsten Jahr die Produktion auf 
rund 20 000 Hektar sowohl auf dem Ölsaaten­
sektor als auch auf dem Eiweißfutterpflanzen­
sektor erhöht werden. Es soll damit nicht nur 
der Produktionszuwachs im Getreidebau 
abgefangen werden, sondern es soll auch -
das ist unsere Absicht - zu einer echten 
Umlenkung vom Getreidebau zu diesen Alter­
nativproduktionen kommen. 

Ich möchte zum Raps auch einige Dinge 
sagen. 

Der Herr Bundesminister ist für das Raps­
jahr 1985/86 von einer Stützung pro Kilo­
gramm weggegangen zu einer Flächenprä­
mie. Er hat die Flächenprämie mit 5 000 S 
festgelegt. 

Ich möchte aber den Herrn Bundesminister 
jetzt schon darauf aufmerksam machen, daß 
es mit der Flächenprämie allein zu keiner 
Produktionssteigerung kommen kann, weil 
der derzeitige Weltmarktpreis für Raps unge­
fähr 2 ,40 S bis 2,80 S ausmacht. Stellen Sie 
hier eine einfache Rechnung an: Der Durch­
schnittsertrag beim Raps ist in Österreich pro 
Hektar 2 700 kg. Wenn Sie den mit 2,40 S 
annehmen, sind das 6 400 S. Wenn Sie die Flä­
chenprämie von 5 000 S dazurechnen, ergibt 
das 1 1 400 S. Wenn Sie nun annehmen, daß 
der Weizendurchschnittsertrag in Österreich 
4 700 kg pro Hektar ist, bei einem Preis von 
3,67 S ergibt das rund 17 000 S. 

Also es wird, wenn hier nichts geändert 
wird, keine Anreize geben, verstärkt Ölsaaten 
anzubauen. 

Ich möchte das auch aus meiner persönli­
chen Warte sagen. Mein Sohn und ich haben 
im vergangenen September darüber gespro­
chen, ob wir Alternativprodukte anbauen. Ich 
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habe zu meinem Sohn gesagt: Ja, bauen wir 
welche an, wir müssen dafür sein. 

Aber man muß sicherlich ein Idealist sein, 
um Raps anzubauen, denn wenn man hier 
eine Rechnung anstellt, geht diese Rechnung 
nicht auf. Ich hoffe daher, damit nicht nur 
Idealisten Raps anbauen, sondern es muß 
sich auch rechnen, wie man so schön sagt, 
Herr Bundesminister, daß Sie gerade in die­
sem Zusammenhang Überlegungen anstellen 
und daß bei den weiteren Verhandlungen 
über den Rapsanbau nicht nur die 9 000 Hek­
tar, die im Herbst 1985 angebaut wurden, 
gesichert sind, sondern daß es weiterhin mög­
lich ist, den Rapsanbau zu forcieren. Sie 
selbst wissen ja,  daß wir im internationalen 
Vergleich bei den Ölsaaten praktisch die 
letzte Stelle einnehmen. Sowohl im Westen 
als auch in den Ostblockstaaten hat es eine 
starke Förderung der Ölsaaten gegeben, und 
wir haben hier sehr viel nachzuholen und auf­
zuholen. 

Was den Erbsen- und Pferdebohnenanbau 
betrifft, kann man doch jetzt schon sagen, 
nachdem der Anbau . einigermaßen abge­
schlossen ist, daß es hier auch durch die Flä­
chenprämienerhöhung zu einer Steigerung 
auf rund 15 000 Hektar gekommen ist, wobei 
natürlich im Budget nur für 11 000 Hektar 
Vorsorge getroffen worden ist, und daß auf­
grund der Verhandlungen - wie ich bereits 
ausgeführt habe - 15 Millionen Schilling aus 
diesem Aufkommen dazu verwendet werden. 

Nur, Herr Bundesminister, ich möchte Sie 
auch hier darauf aufmerksam machen, daß es 
ohne absichernde Begleitmaßnahmen - sei 
. es Transportkostenvergütung, seien es Lager­
aktionen - hier zu keiner echten Verlage-
rung kommen wird, denn aufgrund dessen, 
was wir jetzt in Oberösterreich in den letzten 
Tagen festgestellt haben, ist gerade für die 
Getreideintensivgebiete wenig Anreiz gege­
ben, auf diese Produkte umzusteigen, weil 
sowohl der Landesproduktenhandel als auch 
die Lagerhäuser keine Übernahmsgarantie 
geben können. Es müßten hier doch auch, 
glaube ich, von seiten des Landwirtschaftsmi­
nisteriums Übernahmsanreize für die Futter­
mittelwerke gegeben werden, damit nicht nur 
das Produkt angebaut wird, dazu ist die Flä­
chenprämie geeignet, sondern es muß hier 
auch zu einer Vermarktung dieser angebote­
nen Eiweißfutterpflanzen kommen. 

Wir haben im letzten Jahr festgestellt, daß 
rund 50 Prozent der angebauten Eiweißfutter­
pflanzen im eigenen Betrieb vermarktet wer­
den, daß aber gerade im Getreideintensivge-

biet 50 Prozent vermarktet werden müssen. 
Hier hat es ja Schwierigkeiten gegeben, weil 
die Produktenhändler, aber auch die Lager­
häuser nicht gewußt haben, was damit 
gemacht wird. Es war sehr schwierig, diese 
dann in den Futtermittelwerken unterzubrin­
gen. 

Ich glaube, daß es den Verhandlungen vor­
behalten ist, daß man auch hier für eine 
absatzsichernde Begleitmaßnahme eintritt 
und daß hier etwas getan wird. 

Sicherlich ist lange Zeit, was die Pferde­
bohne betrifft, die Züchtung sehr kurzgetre­
ten. Man wird jetzt bei der Pferdebohne die 
Züchtung forcieren. Man möchte vor allem 
darangehen, die Pflanzen kürzer zu halten, 
u� die Standfestigkeit zu heben. Es ist auch 
daran gedacht, durch ein früheres Enden des 
Längenwachstums zu einer einheitlicheren 
Ernte und zu einer einheitlichen Qualität zu 
kommen. Es ist natürlich erst ein Beginn, und 
ich hoffe, daß es zu züchterischen Erfolgen 
kommt, damit auch aus dieser Richtung eine 
Förderung möglich ist. 

Es sind aber auch im Zusammenhang mit 
der 2. Marktordnungsgesetz-Novelle die Ver­
wertungsbeiträge angehoben worden, und 
zwar - das muß ich doch auch ganz objektiv 
sagen - wollte der Herr Bundesminister 
ursprünglich nur den Handelsdüngerzuschlag 
in die Marktordnungsnovelle einbauen. Wir 
haben dann verlangt, daß auch die Verwer­
tungsbeiträge in die Novelle eingebaut wer­
den, damit der Getreidemarkt auch abgesi­
chert ist und wir den Produzenten, den Bau­
ern, sagen können, daß das Gerüst für den 
Getreidemarkt auch für 1986 gewährleistet 
ist. 

Herr Bundesminister! In diesem Zusam­
menhang gibt es einen Wermutstropfen, Sie 
wissen es selbst. Es ist beim Mahlweizen der 
Verwertungsbeitrag nicht um 7 Groschen, 
sondern er ist um 1 1  Groschen erhöht worden. 
Es werden nur 7 Groschen in die Kalkulation 
eingebracht, 4 Groschen gehen zu Lasten des 
Produzenten. Ich habe es nicht ganz verstan­
den, warum Sie hier so hart geblieben sind 
und nicht auf unsere Vorschläge eingegangen 
sind, von diesen 4 Groschen Abstand zu neh­
men. 

Sie haben uns oft den Vorwurf gemacht, 
daß in der Zeit zwischen 1966 und 1970, wäh­
rend der ÖVP-Alleinregierung, unter Bundes­
minister Schleinzer der Mahlweizenpreis 
abgesenkt worden ist. Dazu muß man fairer­
weise sagen, daß gleichzeitig der Futtergetrei-
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depreis angehoben worden ist. Dies hat also 
keinen Niederschlag gefunden, weil das nur 
eine Umlenkungsmaßnahme war. Man wollte 
damals den Mahlweizenberg abbauen und ha.t 
den Futtergetreidepreis erhöht. 

Sie haben jetzt den Getreidepreis bei Mahl­
weizen gesenkt, ohne daß es zu einem Aus­
gleich auf dem Futtergetreidesektor gekom­
men ist. Im Gegenteil. Beim Futtergetreide­
sektor ist es so, daß Gerste und Hafer um 5 
Groschen für den Produzenten billiger wer­
den und Mais für den Produzenten um 10 Gro­
schen billiger wird. 

Es hat diesbezüglich einen Abänderungs­
vorschlag der ÖVP gegeben, aber dieser 
Abänderungsvorschlag ist von der Regie­
rungskoalition abgelehnt worden. Ich bin dar­
über nicht sehr glücklich, daß das stattgefun­
den hat. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 
darauf hinweisen, daß es eine Futtergetreide­
verbilligungsaktion gibt, auf die mein Vorred­
ner schon eingegangen ist. 

Die Produktionssteigerung im vergangenen 
Jahr ist ja  nicht sosehr auf eine Steigerung 
des Brotgetreideaufkommens zurückzufüh­
ren, sondern insbesondere auf den Mais, der 
in den letzten Monaten immer mehr auf dem 
Markt aufgetaucht ist, wodurch es zu einer 
Steigerung der Exportmenge auf 1,2 Millionen 
Tonnen gekommen ist. 

Ich habe mir die Zahlen der Exportnotwen­
digkeiten in den letzten fünf Jahren herausge­
schrieben. 1984/85 mußte Brotgetreide im 
Ausmaß von 700 000 Tonnen exportiert wer­
den, heuer sind es 728 000 Tonnen. Hier ist die 
Steigerung nicht sehr groß. Aber im vergan­
genen Jahr 1984/85 - man muß ja ein Getrei­
dewirtschaftsjahr und nicht ein Kalenderjahr 
heranziehen - waren es 135 000 Tonnen, 
heuer sind es auf dem Futtergetreidesektor, 
also aus der Ente 1985, 473 000 Tonnen. Das 
ist das, was diese Exporte hervorgerufen hat. 

Es ist sicherlich so, daß wir nicht alle Finan­
zierungsmöglichkeiten ausschöpfen konnten. 
Es wird sicherlich einen Teil der Mittel geben, 
die wir auf die kommenden Jahre werden 
überwälzen müssen. 

Meine Damen und Herren! Die Bauern 
bringen für die Sicherung des Getreidemark­
tes ein beträchtliches Opfer, wobei sich der 
Bund - das muß man objektiverweise sagen 
- an der Aufbringung der Mittel im gleichen 
Ausmaß beteiligt. 

Die Spitzenernte 1985, aber auch die 
Exportbedingungen, die wir in dieser Zeit 
haben, müssen ein Alarmzeichen sein, den 
Getreideüberschuß durch eine echte Produk­
tionsumlenkung abzubauen. Denn eine Poli­
tik des Preisdruckes ohne Zukunftsperspekti­
ven für die Bauern müssen wir grundsätzlich 
ablehnen. 

Wir müssen daher alles versuchen, neben 
dieser notwendigen Mittelaufbringung auch 
agrarpolitisch notwendige und sinnvolle Wei­
chenstellungen zu verankern. 

Die Österreichische Volkspartei wird der 
2. Marktordnungsgesetz-Novelle ihre Zustim­
mung geben. (Beifall bei der ÖVP.) 15.47 

Vorsitzender: Bevor ich dem nächsten Red­
ner das Wort erteile, mache ich darauf auf­
merksam, daß ich die Beratung über den Ver­
handlungsgegenstand um 16 Uhr zur Durch­
führung der Verhandlung über die in der heu­
tigen Sitzung eingebrachte dringliche 
Anfrage der Bundesräte Jürgen Weiss und 
Kollegen 530/J-BR/86 unterbrechen werde. 

Ich erteile Bundesrat Leitner das Wort. 

15.47 

Bundesrat Leitner (SPÖ, Kärnten): Herr 
Vorsitzender! Meine Herren Bundesminister! 
Hoher Bundesrat! Gestatten Sie mir, bei der 
Behandlung des Agrarbereiches etwas weiter 
auszuholen. 

Der Bauer hat ja seit eh und je die Aufgabe, 
die Bevölkerung mit hochwertigen und aus­
reichenden Lebensmitteln zu versorgen. Dies 
ist gut gelungen. Nach Erreichen der vollen 
Inlandsversorgung konnten nun landwirt­
schaftliche Produkte exportiert werden, und 
damit wurden für den Staat und für die 
Gesellschaft große Leistungen erbracht. 

Problematisch wurde die Überproduktion in 
der Landwirtschaft erst, nachdem die notwen­
digen Beiträge zur Exportförderung höher 
wurden, als der zu erreichende Erlös war. 

Hohes Haus! Wir behandeln heute eine 
Marktordnungsgesetz-Novelle, die die Voraus­
setzungen schaffen soll, die Probleme der 
Getreideernte 1985 zu bewältigen. Gleichzei­
tig müssen Wege aufgezeigt werden, wie die 
Getreidewirtschaft in Zukunft weitergehen 
soll. Es müssen Wege aufgezeigt werden, die 
für die landwirtschaftlichen Betriebsführer 
gangbar sind. Das heißt, bei allen Überlegun­
gen müssen auch die staatspolitischen Maß­
nahmen und die betriebswirtschaftlich not-
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wendigen Überlegungen, die der bäuerliche 
Betriebsführer hat, berücksichtigt werden. 

Nun zu der Entwicklung auf dem Getreide­
markt. Wir haben im Jahr i975 in Österreich 
noch 106 509 Tonnen an Geteide importiert. 
Im Wirtschaftsjahr 1984/85 haben wir schon 
852 000 Tonnen Getreide exportieren müssen. 
Von den im Wirtschaftsjahr 1985/86 erzeugten 
5,5 Millionen Tonnen - dies ist die Getrei­
deernte eines Wirtschaftsj ahres - müssen 
nun rund 1 ,3 Millionen Tonnen exportiert 
werden. 

Das Finanzierungserfordernis für Exporte 
und Inlandsaktionen beträgt insgesamt 3,151 
Milliarden Schilling. Und ein 50prozentiger 
Anteil, also 1 ,575 Milliarden, ist von den Bau­
ern aufzubringen. 

Wenn diese Gesamtsumme über die Ver­
wertungsbeiträge abzudecken wäre, hätten ja  
sämtliche Verwertungsbeiträge - da gebe ich 
meinem Vorredner recht - mindestens um 
das Zweieinhalbfache erhöht werden müssen. 
Oder wenn man das auf den Exportweizen 
bezieht, hätte der Verwertungsbeitrag beim 
sonstigen Weizen von derzeit 48 Groschen in 
etwa auf 1,60 S bis auf 1 ,90 S per Kilogramm 
angehoben werden müssen. 

Hoher Bundesrat! Diese Anhebung bezie­
hungsweise diese Erhöhung war für uns alle 
ganz einfach ein nicht gangbarer Weg. Die 
Präsidentenkonferenz, wie der Herr Kollege 
gesagt hat, hat daher vorgeschlagen, eine 
Düngemittelabgabe einzuführen. Ich möchte 
für diese Novelle ja keinen Vaterschaftsstreit 
anstellen, aber diese Forderung nach einer 
Düngemittelabgabe wurde vom Generalsekre­
tär der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs, Hans Korbei, 
bei einer Veranstaltung der Arbeitsgemein­
schaft für erneuerbare Energien im Dezem­
ber 1985 erhoben. Ich zitiere hier die Raiff­
eisen-Zeitung: Es muß eine Zusatzfinanzie­
rung zum Verwertungsbeitrag gefunden wer­
den. Die Zusatzfinanzierung soll nach Meinung 
Korbeis über Abgaben erfolgen, die unabhän­
gig von der Geteidemarktleistung eingehoben 
werden und die gesamte Getreideproduktion 
einschließlich Eigenverwertung umfassen. 
Als Möglichkeit nannte Korbel eine Abgabe 
auf Düngemittel, die teilweise Einbehaltung 
der Treibstoffrückvergütung und die Abgabe 
auf Maissaatgut. Raiffeisen-Zeitung, 
5. Dezember 1986, Nr. 49 . 

Die Sozialistische Partei hat s�ch dieser 
Forderung nun teilweise angeschlossen unter 
der Bedingung, daß für jene Produktionsge-

biete, die nicht als Verursacher auftreten, ein 
finanzieller Ausgleich in Form von besonde­
ren Förderungen geboten wird: Erstens 
dadurch, daß für die Weinwirtschaft zusätzli­
che Mittel bereitgestellt werden, zweitens der 
Stärkeproduktion des Wald- und Mühlviertels 
Mittel zufließen, drittens den Spezialkulturen 
des Obst- und Gartenbaues entsprechend 
geholfen wird und viertens den Bergbauern 
über eine Futterverbilligungsaktion von min­
destens 100 000 Tonnen 1 ,20 S pro Kilogramm 
angeboten werden, und zwar aus dem Wirt­
schaftsjahr 1986/87. Dies ist eine Regelung, 
die aus den Mitteln der Bodenschutzabgabe 
zu 50 Prozent und dann vom Bundesfinanzmi­
nister zu 50 Prozent finanziert, also verdop­
pelt wird. Das ist eine Aktion ohne Länderbe­
teiligung, und ich möchte das von Kärntner 
Seite, wo wir ja auch sehr viele Bergbauern 
haben, sehr begrüßen. 

Weitere Mittel werden zusätzlich zur Förde­
rung von Alternativproduktion herangezogen. 
Für den Anbau von Ölsaaten und Eiweiß­
pflanzen sowie sonstiger Ersatzkulturen des 
Getreidebaues, die 1985 und 1986 über die 
vom Bund bereitgestellten Mittel hinaus kon­
trahiert wurden, werden aus den ersten Ein­
gängen des Bodenschutzbeitrages 15 Millio­
nen bereitgestellt und aus Bundesmitteln ver­
doppelt. 

Für den Anbau im Herbst 1986 und im 
Frühj ahr 1987 werden aus den Eingängen des 
Förderungsbeitrages 85 Millionen herangezo­
gen, um gemeinsam mit den übereinstimmen­
den Bundesmitteln die Flächenprämie für 
eine zusätzliche Fläche von zirka 20 000 Hek­
tar Ölsaaten, Eiweißpflanzen und sonstige 
Ersatzkulturen des Getreidebaues zu bedek­
ken. 

Allein die Entwicklung bei den Körnerlegu­
minosen möchte ich da als positives Beispiel 
erwähnen. 1985 hatten wir eine Anbaufläche 
von zirka 7 200 Hektar, 1986 wird sich diese 
Fläche voraussichtlich auf 15 000 Hektar ver­
doppeln. 

Hoher Bundesrat! In diesem Bereich 
möchte ich auf die Kärntner Situation ein biß­
chen eingehen. Während in der gesamtöster­
reichischen Getreidemarktlage 1 ,3 Millionen 
Tonnen Brot- und Futtergetreide zu exportie­
ren sind, sind in Kärnten noch 15 000 bis 
20 000 Tonnen Getreide zusätzlich aus ande­
ren Bundesländern zuzuliefern. Trotzdem 
bemühen wir uns in Kärnten, den Getreide­
markt dadurch zu entlasten, daß wir Alterna­
tivpflanzen anbauen. Als wesentliches Stand­
bein erweist sich diesbezüglich der Anbau von 

;,.. ' 
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Körnerleguminosen, weil dieser mehrere Vor­
teile auf einmal verbindet, nämlich die Boden­
verbesserung, die Einsparung von Betriebs­
mitteln in produktionstechnischer und in füt­
terungsmäßiger Hinsicht. Immerhin werden 
ja in Kärnten zirka 35 000 Tonnen an Eiweiß­
futtermitteln verfüttert, die zu 100 Prozent 
aus dem Ausland eingeführt werden müssen. 

Mit dem Anbau von Pferdebohnen und Kör­
nererbsen haben wir bereits eine vierj ährige 
Erfahrung, die darin gipfelt, daß bereits meh­
rere hundert Hektar an Eiweißpflanzen für 
einen Kontraktanbau gemeldet wurden. 
Besondere Beachtung verdient hier die Kör­
nererbse, die einerseits im Ertragsniveau der 
Pferdebohne für unser Klimagebiet und 
unsere Bodenverhältnisse noch überlegen ist 
und andererseits in der Rinderfütterung den 
SOjaschrot zur Gänze und in der Schweine­
und Geflügelmast zumindest zu 50 Prozent 
ersetzen kann. Da möchte ich das gleiche wie 
meine Vorredner sagen. Auf dem Gebiet der 
Pflanzenzucht müssen, speziell was die Pfer­
debohne betrifft, weitere Maßnahmen gesetzt 
werden, denn die Pferdebohnen, die uns jetzt 
zur Verfügung stehen, sind nicht geeignet, 
hier Erfolg zu gewährleisten. 

In Zukunft dürfte auch der Anbau von Son­
nenblumen wieder an Gewicht gewinnen, 
zumal wir in Kärnten im südöstlichen Raum, 
im Raum um Bleiburg, klimatisch und boden­
mäßig die richtigen Voraussetzungen für 
einen Anbau von Sonnenblumen vorfinden. 
Außerdem sind in diesem Bereich die Ölpres­
sen vorhanden, die die einheimische Ware zu 
Speiseöl verarbeiten. Weiters möchte ich dazu 
noch sagen, daß in Kärnten aber auch zwi­
schen 400 und 600 Tonnen Sonnenblumen­
kerne zu Vogelfutterzwecken importiert wer­
den. Das ist z:.war eine geringere Menge, aber 
hier bietet sich auch die Gelegenheit, diese 
Ware auf inländischen Ackerflächen zu 
gewinnen, damit die Getreide- und Maisflä­
chen entlastet werden. 

Hoher Bundesrat! Das waren ein paar 
Bemerkungen aus Kärntner Sicht zu dieser 
Novelle der Marktordnungsgesetze. Die Pro­
bleme der Landwirtschaft sind derzeit nicht 
einfach zu lösen und werden auch in Zukunft 
nicht einfach zu lösen sein. Der Herr Bundes­
minister hat Gespräche über diese Materie 
angeboten, und ich hoffe, daß in Zukunft in 
diesen Gesprächen auch ein gangbarer Weg 
für die bäuerliche Bevölkerung und speziell 
für die Getreidebauern gefunden wird. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 15.56 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der Fall 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, soweit er der Beschlußfassung 
des Bundesrates unterliegt, k e i n  e n E i n  -
s p r  u e h  zu erheben. 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Haus 
erschienenen Bundesminister für Finanzen 
Dkfm. Dr. Franz Vranitzky. (Allgemeiner Bei­
fall.) 

Dringliche Anfrage der Bundesräte Jürgen 
Weiss, Dr. Pisec, Dr. Strimitzer, Dr. Frau­
scher, Kaplan und Kollegen an den Bundes­
minister für Finanzen betreffend Abschaf­
fung der als Zinsertragsteuer getarnten Spar-

buchsteuer 

Vorsitzender: Wir gelangen nunmehr zur 
Verhandlung über die dringliche Anfrage der 
Bundesräte Jürgen Weiss und Kollegen 530/J­
BR/86 an den Herrn Finanzminister betref­
fend Abschaffung der als Zinsertragsteuer 
getarnten Sparbuchsteuer. 

Ich bitte zunächst die Schriftführung, die 
dringliche Anfrage zu verlesen. 

Schriftführer Ing. Nigl: Dringliche Anfrage 
der Bundesräte Jürgen Weiss, Dr. Pisec, Dr. 
Strimitzer, Dr. Frauscher, Kaplan und Kolle­
gen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Abschaffung der als Zinsertrag­
steuer getarnten Sparbuchsteuer. 

Der Bundesrat hat am 8. November 1983 
Einspruch gegen einen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates erhoben, womit auch die als 
Zinsertragsteuer getarnte Sparbuchsteuer per 
1 .  1 .  1984 eingeführt werden sollte. Bedauerli­
cherweise beharrte die sozialistische Koali­
tion auf ihrem Vorhaben, sodaß die Zinser­
tragsteuer seit 1. 1 .  1984 von den Sparern zu 
zahlen ist. Dies war umso unverständlicher, 
als die monatelang diskutierte Sparbuch­
steuer schädliche Auswirkungen auf Sparwil­
len und Spargesinnung in Österreich hatte, 
zum Schaden unserer Volkswirtschaft einen 
erschreckenden Rückgang der Zuwachsrate 
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des Sparaufkommens bei den österreichi­
schen Kreditinstituten bewirkte und außer­
dem der Gesetzentwurf zahlreiche Widersprü­
che und Ungereimtheiten aufwies. 

Diese unsoziale und wirtschaftsfremde 
Maßnahme sollte lediglich dazu dienen, dem 
Bund zum Stopfen von Budgetlöchern jährli­
che Einnahmen von etwa 3 Milliarden Schil­
ling zu bringen. 

Neben einer Reihe anderer Experten 
sprach sich auch der heutige Finanzminister 
Dr. Vranitzky (damals Generaldirektor der 
Länderbank) gegen die Einführung der Spar­
buchsteuer aus. 

Umso unverständlicher war es dann, als 
durch das Abgabenänderungsgesetz 1984 · die 
als Zinsertragsteuer getarnte Sparbuchsteuer 
- wenn auch in reduzierter Höhe - erhalten 
blieb und von der sozialistischen Koalition 
auch eine Volksabstimmung darüber verhin­
dert wurde. 

Der entsprechende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates wurde am 15.  November 1984 
ebenfalls vom Bundesrat beeinsprucht. Die 
sozialistische Koalition faßte jedoch kurz dar­
auf abermals einen Beharrungsbeschluß im 
Nationalrat. 

Nunmehr hat der Verfassungsgerichtshof 
vor einigen Tagen in einem Erkenntnis ent­
schieden, daß die auf alle Zinserträge zu zah­
lende, von den Banken und Sparkassen einbe­
haltene und an den Fiskus abgeführte Zinser­
tragsteuer (Sparbuchsteuer) künftig bei der 
Vorschreibung der Einkommensteuer ange­
rechnet werden muß. Somit wurde die Dop­
pelbesteuerung durch "Sparbuchsteuer" 
(Zinsertragsteuer) und Einkommensteuer 
vom Verfassungsgerichtshof als verfassungs­
widrig bezeichnet. 

Dieses Erkenntnis beweist einmal mehr, 
daß den Sozialisten auch fragwürdige Mittel 
recht sind, wenn sie zu zusätzlichen Einnah­
men für den Bund führen. Verfassungswidrig­
keiten stören sie dabei offensichtlich nicht. 

Im Lichte des neuen Erkenntnisses des Ver­
fassungsgerichtshofes würde . eine weitere 
Beibehaltung der Sparbuchsteuer künftig zu 
einer extrem unsozialen und dem Gleichheits­
grundsatz widersprechenden Besteuerung der 
Sparguthaben führen. VVährend demnach 
Groß anleger in Hinkunft keine Zinsertrag­
steuer zu zahlen haben, wird diese vom klei­
nen Mann weiterhin in Höhe von 5 Prozent 
kassiert. 

Auf Grund der unsozialen Wirkungen und 
der Tatsache, daß die volkswirtschaftlichen 
und geldpolitischen Reibungsverluste in kei­
nem Verhältnis zu den erzielbaren Einnah­
men mehr stehen, stellten ÖVP-Abgeordnete 
im Nationalrat den Antrag, die Zinsertrag­
steuer (Sparbuchsteuer) mit Wirkung vom 1.  
1. 1986 abzuschaffen. 

Die unterfertigten Bundesräte schließen 
sich dieser Forderung an und stellen daher an 
den Bundesminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1) Wie stellen Sie sich zur Forderung, die 
Zinsertragsteuer (Sparbuchsteuer) mit VVirk­
samkeit vom 1. 1 .  1986 abzuschaffen? 

2) Welche konkreten Schritte hiezu werden 
Sie wann ergreifen? 

3) Wenn Sie sich gegen eine Abschaffung 
aussprechen, halten Sie - insbesondere nach 
dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho­
fes - die Zinsertragsteuer für sozial gerecht 
und dem Gleichheitsgrundsatz entsprechend? 

4) Wie hoch schätzen Sie unter Berücksich­
tigung des Erkenntnisses des Verfassungsge­
richtshofes die jährlichen Einnahmen aus der 
Zinsertragsteuer (Sparbuchsteuer), falls Sie 
nicht bereit sind, diese unsoziale und gleich­
heitswidrige Steuer abzuschaffen? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese 
Anfrage gemäß § 61 der Geschäftsordnung 
des Bundesrates als dringlich zu behandeln 
und dem Erstunterzeichner Gelegenheit zur 
Begründung zu geben. 

Vorsitzender: Ich erteile nunmehr Herrn 
Bundesrat Jürgen Weiss zur Begründung der 
Anfrage das Wort. 

16.02 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! "Die kleinen Sparer werden von 
der Zinsertragsteuer überhaupt nicht betrof­
fen, die Zinsertragsteuer trifft in Wirklichkeit 
vor allem die Millionäre." Diese Behauptung 
muß Ihnen, meine Damen und Herren der 
sozialistischen Fraktion, sehr bekannt vor­
kommen. Sie stammt nämlich aus einem 
Flugblatt, das Sie alle im Jänner 1983 verteilt 
haben. Ob der Herr Finanzminister damals 
auch dabei war, weiß ich nicht. 

Was haben Sie in der Zwischenzeit aus die­
sem Versprechen gemacht? - In Wirklichkeit 

475. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 103

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 475. Sitzung - 10. April 1986 19899 

Jürgen Weiss 

sind heute praktisch überhaupt nur die klei­
nen Sparer von dieser Sondersteuer betrof­
fen. Die von Ihnen zitierten Millionäre 
bekommen sie vom Finanzamt zurück. Mehr 
denn je ist heute klar, daß es sich eben doch 
um eine Sparbuchsteuer für die Kleinen han­
delt. 

Der freIheitliche Parteiobmann Steger 
hatte diese Sparbuchsteuer vor der National­
ratswahl vehement abgelehnt. Durch den 
Denkzettel der Wähler für die sozialistische 
Alleinregierung und den Verlust der Mehrheit 
kam Steger tatsächlich in die Lage, die Spar­
buchsteuer nicht nur verbal verhindern zu 
können. 

Was ist aber geschehen? Es ging nicht lange 
und die rot-blaue Koalition fand unter dem 
Beifall der FPÖ eine Lösung, die heute wohl 
als das schlechteste aller diskutierten Modelle 
dasteht. Die versprochene Verhinderung der 
Sparbuchsteuer durch die FPÖ lief darauf 
hinaus, daß wir sie heute in ihrer ungerechte­
sten und sozial härtesten Form haben. 

Der frühere Finanzminister Dr. Androsch 
hatte die Sparbuchsteuer , welcher Form und 
welchen Namens immer, stets abgelehnt und 
damit verhindert. Er tut es als Bankdirektor 
auch heute noch. 

Als der jetzige Finanzminister noch Bank­
direktor war, konnte man auch ihm kein 
freundliches Wort über diese Steuer entlok­
ken. Allein schon aus diesem Grund kann ihn 
wohl auch heute diese Steuer nicht so recht 
freu�n. Auch deshalb nicht, weil ihr Ertrag 
verhältnismäßig ger�ng ist und bei der Spar­
gesinnung der Leute mit einem, wie wir mei­
nen, zu hohen Preis erkauft wird. Darauf 
kommen wir noch ausführlich zurück. 

"Wer ein niedriges Einkommen hat, wird 
kaum etwas spüren. Wem es sehr gut geht, 
der wird einen zusätzlichen Beitrag leisten." 
- So die SPÖ im Jänner 1983. 

Die Verantwortung dafür, daß heute bei der 
Versteuerung von Zinserträgen das genaue 
Gegenteil wahr ist, liegt nicht etwa beim Ver­
fassungsgerichtshof, der das klargestellt hat, 
sondern sie liegt beim Finanzminister und all 
jenen in SPÖ und FPÖ, die ihm nicht wider­
sprochen haben. 

Wir, meine Damen und Herren - Sie wer­
den sich erinnern - ,  haben widersprochen. 
Über unseren Antrag hat der Bundesrat am 
8. November 1983 beschlossen, gegen die Ein-

führung der Sparbuchsteuer Einspruch zu 
erheben. Sie wurde trotzdem eingeführt. 

Am 15. November 1984 hat der Bundesrat 
ebenfalls über unseren Antrag gegen die mit 
der Senkung des Steuersatzes um 2 ,5 Prozent­
punkte verbundene Beibehaltung der Spar­
buchsteuer neuerlich Einspruch erhoben. Sie 
wurde trotzdem beibehalten. 

Ein im Nationalrat eingebrachter Antrag 
der Volkspartei, eine Volksabstimmung dar­
über abzuhalten, wurde im Nationalrat von 
der SPÖ abgelehnt. 

Was ist in der Zwischenzeit weiter gesche­
hen? Der Ertrag der Steuer blieb mit rund 2 ,6 
Milliarden Schilling deutlich unter den 
Erwartungen ihres Erfinders, nämlich des 
Ministers Salcher, der von 7 bis 8 Milliarden 
Schilling zur Entlastung des Budgets 
geträumt hatte . Damit ist natürlich auch ihr 
Wert für das Budget deutlich gesunken. 

Dem stehen ein nicht zu leugnender Kapi­
talabfluß und eine Irritierung der Spargesin­
nung gegenüber. Beides muß auch bei Ihnen 
die Frage aufwerfen, ob der Ertrag der Steuer 
diese fundamentalen Nachteile aufwiegt. 

Auf die Wirkungen der durch diese Sonder­
steuer noch vergrößerten Steuerbelastung im 
allgemeinen will ich hier gar nicht weiter ein­
gehen. 

Vor einigen Tagen hat nun der Verfas­
sungsgerichtshof klargestellt und aufgezeigt, 
daß die Sparbuchsteuer überdies sozial 
extrem ungerecht konzipiert ist und die 
schlimmsten Erwartungen noch übertrifft. 

Wir werden im Laufe der nachfolgenden 
Diskussion noch Gelegenheit haben, das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und 
seine Wirkungen ausführlich zu besprechen. 
Es bewirkt, kurz zusammengefaßt, in der Pra­
xis, daß Personen, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, die Zinsertragsteuer als 
Steuervorauszahlung angerechnet wird. Die 
Einkommensteuer vermindert sich um diesen 
Betrag. 

Fällt zum Beispiel auf Grund eines buchhal­
terischen und vom Finanzamt anerkannten 
Verlustes keine Einkommensteuer an, wird 
die Zinsertragsteuer wohl refundiert werden 
müssen. 

Jemand, der nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt wird, und das kann man sich nicht 
so einfach aussuchen, hat diese Möglichkeit 
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nicht. Für ihn ist diese Steuer keine Voraus­
zahlung, sondern eine echte Steuerlast, die 
ihm niemand abnimmt, auch jene nicht, die 
versprochen haben, daß es sie nicht treffen 
wird. Diese Rechtslage ist sozial unverant­
wortlich, meine Damen und Herren. 

Die Sparbuchsteuer wurde damit als Son­
dersteuer für jene entlarvt, die nicht zur Ein­
kommensteuer veranlagt werden. Sie ist eine 
zusätzliche Belastung der Arbeitnehmer, der 
älteren Menschen und der Kinder. Die blei­
ben nämlich als Steuerzahler in diesem 
Bereich praktisch übrig. 

Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit 
müßte doch auch Ihnen die Augen öffnen und 
Sie zugeben lassen, daß die Einführung der 
Spärbuchsteuer jedenfalls in dieser Form, 
ganz abgesehen von den, grundsätzlichen Ein­
wänden, eine Fehlentscheidung war. Zudem 
widerspricht sie nach unserer Auffassung 
dem Gleichheitsgebot auch in formeller Hin­
sicht. 

Ob die Sparbuchsteuer Vorauszahlung oder 
eine echte zusätzliche Steuerlast ist, hängt 
allein davon ab, ob jemand in eine bestimmte 
Kategorie der Einkommensteuerermittlung 
fällt. Eine organisatorisch-technische Eintei­
lung des Gesetzgebers beziehungsweise der 
Finanzbehörde ist also maßgeblich dafür, ob 
die Sparbuchsteuer wirklich greift. 

Aus all diesen Gründen ist eine KlarsteI­
lung des Herrn Finanzministers notwendig, 
und angesichts der geschilderten Zustände ist 
wohl auch Eile geboten. Nachdem bis heute 
dazu nichts zu hören war, fragen wir. 

Im Nationalrat hat die ÖVP am 4. April 
einen Antrag eingebracht, die Sparbuchsteuer 
mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1986 abzuschaf­
fen. Wir unterstützen diesen Antrag, weil er 
die sauberste Lösung wäre. 

Sie werden möglicherweise aus einer Art 
Bestemm heraus dazu neigen, mit kosmeti­
schen Änderungen die ärgsten sozialen Unge­
rechtigkeiten - und diese gibt es ohne Frage 
- auszubügeln. Wir sind skeptisch, ob auch 
nur das gelingt. Das monatelange Hin und 
Her vor der Beschlußfassung - Quellen­
steuer , Anonymitätsabgabe und alle mögli­
chen Varianten wurden durchgespielt - hat 
ja deutlich gezeigt, daß das Repertoire der 
Lösungsmöglichkeiten technisch und poli­
tisch ausgeschöpft ist. 

Dazu kommt folgendes: Der Ertrag der 
Steuer wird nach dem Erkenntnis des Verfas-

sungsgerichtshofes - ich berufe mich da auf 
eine Äußerung des Sektionschefs Dr. Bauer 
im "profil" - weit unter 2 Milliarden Schil­
ling absinken. Jede Maßnahme zur dringend 
notwendigen Entlastung der sozial Schwa­
chen wird den Ertrag weiter drücken. In kur­
zer Zeit werden Sie von dieser Steuer dann 
nur mehr Haut und Knochen haben. 

Sehen Sie doch endlich ein, daß diese Art 
der Steuereinhebung insgesamt weit mehr 
schadet als nützt! Haben Sie auch den Mut, 
heute auf diese Fehlkonstruktion einer Steuer 
zu verzichten, die nach dem Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes mit Totalschaden 
auf der Strecke geblieben ist. Dies gilt umso 
mehr, als ein wesentlicher Teil Ihres Regie­
rungsprogramms nach wie vor unerledigt ist, 
nämlich eine Steuerreform. 

Ich zitiere aus der Regierungserklärung des 
Herrn Bundeskanzlers vom 31.  Mai 1983: 
"Schließlich bin ich der Meinung" - sagte er, 
Sinowatz, nicht Kreisky -, "daß unser 
Steuersystem in vielen Bereichen. unüber­
schaubar und selbst für Fachleute außeror­
dentlich schwierig zu handhaben ist." Wie 
wahr!, kann man nur hinzufügen. "Die Bun­
desregierung beabsichtigt daher, sehr rasch 
Vorschläge für eine Steuerreform vorzule­
gen." 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund -
dazu wird Herr Kollege Verzetnitsch sicher 
noch Stellung nehmen - hat erst gestern wie­
der eine Erledigung urgiert. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß er damit nicht auch die 
Beseitigung der sozialen Ungerechtigkeiten 
bei der Sparbuchsteuer gemeint hätte. 

Hohes Haus! Die Vorschläge der Volkspar­
tei zur Sparbuchsteuer im besonderen und für 
eine grundlegende Steuerreform im allgemei­
nen liegen im Nationalrat. Sie kennen sie alle, 
jetzt warten wir auf Ihre. (Beifall bei der 
ÖVP.) 16.15 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
der Herr Bundesminister für Finanzen. Ich 
erteile ihm dieses. 

16.15 

Bundesminister für Finanzen Dr. Vra­
nitzky: Herr Vorsitzender! Hoher Bundesrat! 
Wenn die heute an mich gerichtete Anfrage 
von einer als Sparbuchsteuer getarnten Zins­
ertragsteuer spricht, so beweist dies neuer­
lich, daß der Österreichischen Volkspartei der 
Unterschied zwischen Sparguthaben und 
Zinserträgen verborgen geblieben ist. (Heiter­
keit bei der SPÖ. - Ruf bei der ÖVP: Auch 
dem damaligen Generaldirektor der Länder-
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bank? - Weitere Zwischenrufe.) Wenn meine 
Vermutung nicht zutrifft, so kommt man 
zwangsläufig zu dem Schluß, daß Sie wieder 
nicht um eine sachliche Diskussion bemüht 
sind, sondern um Demagogie und Stimmungs­
mache. (Beifall bei der SPÖ.) 

Dies muß für jeden umso mehr sichtbar 
werden, wenn man sich den von den Abgeord­
neten Mock, Graff und Steidl eingebrachten 
Initiativantrag zur Abschaffung der Zinser­
tragsteuer vor Augen führt. Dieser Antrag 
sieht nämlich nicht mehr als eine ersatzlose 
Abschaffung der Zinsertragsteuer per 1. Jän­
ner 1986 vor. 

Ich, bitte Sie aber, meine Damen und Her­
ren, zu überlegen, was die Verwirklichung 
dieses Antrags in der Praxis bedeuten würde. 
Das Problem jener Sparer, die seit Beginn des 
Jahres aus Sparguthaben oder Wertpapieren 
bereits Zinsen erhalten und daher ZEST 
bezahlt haben, bliebe unberücksichtigt. (Ruf 
bei der OVP: Zurückzahlen! - Bundesra t 
S c  h ip a n i: Von der Anonymität der Sparer 
noch nichts gehört?) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ein 
Sparbuchinhaber gestern sein Sparkonto auf­
gelöst hat, dann hat er die Zinsen abgehoben 
und die ZEST entrichtet und fährt nach Brasi­
lien. Wem soll man das zurückzahlen? (Zwi­
schenrufe.) 

Ich gehe davon aus, meine Damen und Her­
ren, daß gesetzliche Regelungen und damit 
auch Abschaffungen von gesetzlichen Rege­
lungen so präzise zu treffen sind, daß keine 
Fälle außer acht bleiben. 

Es ist äußerst eigenartig, daß ein Antrag, 
der soziale und Gerechtigkeitsmotive in den 
Vordergrund stellt, die Konsequenzen für den 
einzelnen Steuerzahler dem reinen Zufall 
überlassen würde. (Beifali bei der SPÖ.) 

Wenn die ÖVP das Zinsertragsteuergesetz 
als Husch-Pfusch-Gesetz bezeichnet, ersparen 
Sie mir einen qualifizierenden Beitrag zu 
Ihrem Initiativantrag. (Heiterkeit bei der 
sm.) . 

Es entspricht offenbar auch der politischen 
Selbsteinschätzung der Volkspartei, im 
Hohen Haus Anträge einzubringen, deren 
Beschlußfassung schon aus sich heraus nicht 
möglich ist. 

Völlig unverständlich wird aber die Begrün­
dung des Initiativantrages: Hier wird doch tat-

sächlich dem Verfassungsgerichtshof vorge­
worfen, daß sein Erkenntnis zu einer gleich­
heitsWidrigen Besteuerung - ich zitiere wört­
lich aus der Begründung des Initiativantrages 
- ,  "zu einer extrem unsozialen und dem 
Gleichheitsgrundsatz widersprechenden 
Besteuerung des Sparguthabens führt." 

Das Höchstgericht hat in seiner Begrün­
dung hingegen ausgeführt, daß gerade die von 
ihm vorgenommene Gesetzesinterpretation 
ein gleichheitskonformes Ergebnis bringt. 
Abgesehen von dem inneren Bruch mit der 
Logik dieser Argumentation stellt sie einen in 
dieser Form noch nie gehörten Vorwurf an 
ein Höchstgericht dar. 

Sie werden einsehen, daß ich mich als ver­
antwortlicher Politiker auf dieser Basis nicht 
mit anstehenden Fragen beschäftigen soll 
und kann. 

Nun komme ich zur Beantwortung der Fra­
gen. 

Zur Frage 1 :  

Eine Abschaffung der Zinsertragsteuer in 
der geforderten Form ist aus den erwähnten 
Gründen nicht denkbar. 

Zur Frage 2: 

Aus der Beantwortung der Frage 1 ergibt 
sich, daß ich mir dazu auch keine konkreten 
Schritte vorstellen kann. Zu Ihrer Informa­
tion über meine Reaktion auf das Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes möchte ich 
allerdings dennoch noch einige Feststellun­
gen treffen. 

Noch am Tag des Bekanntwerdens des 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
habe ich verfügt, daß alle davon betroffenen 
Veranlagungen nicht abgeschlossen werden. 
Gleichzeitig habe ich veranlaßt, daß sämtliche 
in Zusammenhang mit dem Erkenntnis sich 
ergebenden Fragestellungen untersucht wer­
den, um eine Lösung zu finden, die den Anfor­
derungen an Administrierbarkeit und sozial 
gerechter Besteuerung Genüge tut. 

Zur Frage 3: 

Meine Damen und Herren, man mag zum 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ste­
hen, wie man will, jedenfalls ist der Spruch 
eines Höchstgerichtes zu respektieren. Sie 
werden daher nicht ernstlich von mir erwar­
ten, daß ich den sich aus dem Spruch eines 
Höchstgerichtes ergebenden Rechtszustand 
als gleichheitswidrig bezeichne. 
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Zur Frage 4: 

Die Berücksichtigung des Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes würde die jähr­
lichen Einnahmen aus der Zinsertragsteuer 
unverändert lassen. Einnahmenausfälle erge­
ben sich nur aufgrund der Anrechnung der 
Zinsertragsteuer auf die Einkommensteuer 
und die Körperschaftsteuer. Die daraus resul­
tierenden Mindereinnahmen würden sich auf 
etwas über 1 Milliarde Schilling belaufen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 16.22 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß bei der 
Verhandlung über eine dringliche Anfrage ein 
Redner nicht länger als 20 Minuten sprechen 
darf. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dkfm. Dr. Pisec. Ich erteile ihm dieses. 

16.23 

Bundesrat Dkfm. Dr. Pisec (ÖVP, Wien): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Hoher Bundesrat! Wir haben die Beantwor­
tung unserer dringlichen Anfrage gehört, und 
ich darf Ihnen, Herr Bundesminister, hiemit 
persönlich meine Enttäuschung mitteilen; ich 
habe Sie als fairen, als seriösen Minister in 
Erinnerung gehabt. Diese Beantwortung erin­
nert mich an die Zeiten Androschs, und diese, 
so dachte ich, wären vorüber. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich hoffe nicht, daß Sie in seine Fußstapfen 
als "bester Finanzminister" treten; bisher 
waren ja Ihre fachlichen Aktionen manchmal 
bemerkenswert erfolgreich. Ich erinnere etwa 
an die Genußscheinaktion, an die Ausgabe 
"junger Aktien" . Wir haben sogar hier in der 
Diskussion das ausgesprochen anerkannt. 
Aber das Höchstgericht zu persiflieren, um 
dann zu sagen, und zwar bei Punkt 3, ich 
kann nicht näher darauf eingehen, denn das 
würde bedeuten, ich verstoße gegen ein Urteil 
eines Verfassungsgerichtshofes - das ist 
bitte geschehen in der Beantwortung - ,  das 
weisen wir mit aller Schärfe zurück! (Zustim­
mung bei der ÖVP.) 

Im übrigen, Herr Bundesminister, da Sie 
sich über unseren Vorhalt "Husch-pfusch­
Gesetz" etwas mokiert haben: Der Antrag 
unserer Parteifreunde im Nationalrat bezüg­
lich ersatzloser Streichung der ZEST, ersatz­
loser Streichung der Sparbuchsteuer , wurde 
nicht vom Verfassungsgerichtshof zerfledert, 
sondern Ihr Gesetz. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Dr. Vranitzky, als Sie noch nicht Bun­
desminister waren, war Ihre Meinung über 
die Sparbuchsteuer , die dann später "ZEST" 
genannt wurde, eine ganz andere. Ich darf Sie 
erinnern: Einige Tage vor Ihrer Berufung in 
das Amt nahmen Sie an einer Diskussion, 
wenn ich mich recht erinnere, am 15. Septem­
ber 1984, mit Ihren Kollegen aus Bankerkrei­
sen teil; Sie wurden anschließend auch vom 
Fernsehen darüber interviewt. 

Herr Minister! Wir haben damals das alles 
ernst genommen, was Sie gemeint haben, als 
Sie davon sprachen, daß der Anleihenmarkt 
benachteiligt worden ist. Sie meinten weiters: 
Ich suche nach einem Weg, die Besteuerung 
der Anleihen auszuschalten. - Dann wären 
natürlich nur die Sparbücher übrig geblieben, 
dann wäre · es wirklich die "Sparbuchsteuer" 
geworden, die wir leider kritisieren müssen. 
Das, was Sie wollten, hat man Ihnen aber 
nicht erlaubt. Herausgekommen ist lediglich 
die Senkung von 7,5 auf 5 Prozent. 

Ihre Meinung über die Sparbuchsteuer war, 
als Sie, Herr Minister, in der Bank noch 
beschäftigt waren, völlig klar. Ich glaube, daß 
Sie heute dieselbe Meinung in Ihrem Inneren 
haben: Der österreichische Anleihenmarkt 
wurde schwerstens getroffen. Die Verunsiche­
rung ist nach wie vor vorhanden. Daher ist 
die Begründung unseres Antrages auf ersatz­
lose Streichung der ZEST mehr als gerecht­
fertigt. Wir bestehen darauf, daß dieser 
Antrag von Ihrer Partei ernst verhandelt 
wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sie haben einen Stopp verlangt. In einem 
Interview Ihres Sektionschefs mit dem "pro­
fil" wUrde sehr ausführlich darüber disku­
tiert, warum der Stopp eingetreten ist; Dr. 
Bauer hat darauf hingewiesen, daß man sonst 
verwaltungstechnisch nicht durchkommt. 

Es ist an sich schon ein höchst bedauerli­
ches Zeichen für ein Gesetz, wenn der oberste 
Beamte des Ressorts sich darüber freut, daß 
die Veranlagungen des Publikums eingestellt 
werden müssen, da sonst seine Beamten diese 
nicht durchführen können. Bitte, bedenken 
Sie, was das bedeutet! Sie haben diesen Ver­
anlagungsstopp auch selbst hier noch einmal 
mitgeteilt. Er war notwendig geworden -
selbstverständlich -, denn die Benachteili­
gung der Lohnsteuerpflichtigen, die im 
Gegensatz zu den Einkommensteuerpflichti­
gen die Sparbuchsteuer nicht absetzen kön­
nen, ist natürlich eklatant. Die Ungleichheit 
vor dem Gesetz ist gegeben, wie sicherlich 
noch alle meine Nachredner mit genau dersel­
ben Vehemenz erklären werden. (Bundesrat 

, 

475. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)84 von 103

www.parlament.gv.at



• 

Bundesrat - 475. Sitzung - 10. April 1986 19903 

Dkfm. Dr. Pisec 

K ö p f: Das ist die Ungerechtigkeit, daß 
Schwarzgeld nicht besteuert werden kann!) 
Herr Köpf, was glauben 'Sie, wer Sie von den 
Leuten, von denen Sie annehmen, daß sie sich 
durch Sie vertreten fühlen, wenn Sie hier 
nicht mit uns einer Meinung sind, überhaupt 
noch ernst nimmt! (Bundesrat K Ö p f: . . . 
Schwarzgeld wird nicht besteuert!) Schwarz­
geid wird auch besteuert, mein Lieber. (Hei­
terkeit bei den Bundesräten der SPÖ.) Warum 
lachen Sie darüber? Das war eine Werbung 
der Postsparkasse, darf ich Sie darauf auf­
merksam machen: anonyme Geldveranlagung 
zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie sich darüber 
mokiert haben, eines immerhin sich im staat­
lichen Eigentum befindlichen Finanzinstituts. 

Die Anzahl der Sparbücher, gemessen an 
der Bevölkerungsdichte, ist ungleich höher. 
Die Anzahl der Sparbücher beträgt ein Mehr­
faches der Anzahl der österreichischen Bevöl­
kerung, nur die Einlagen - leider! - haben 
nicht mehr zugenommen. Im Jahr 1984 ist ein 
Rückgang von 8,7 Milliarden Schilling in den 
Spareinlagen eingetreten, weil sich die Bevöl­
kerung verunsichert fühlte, weil sie nicht 
wollte. (Bundesrat S c  h ip a n  i: Stimmt doch 
nicht! Sie sind auf eine andere Spar/arm aus­
gewichen!) Das ist die Wahrheit bitte; auch 
wenn es Ihnen weh tut, es ist die Wahrheit. 

Der Sparmarkt hat sich bis heute nicht 
erholt. Jeder, der in der Finanzwirtschaft 
tätig ist, wird Ihnen das bestätigen können: 
Weder 1985 noch 1986 ist ein entsprechender 
Anstieg der Sparguthaben eingetreten, wie 
das noch vor 1983 gang und gäbe war. Das ist 
weg! 

Es gibt eine Untersuchung der Banken; ich 
empfehle jedem, die Untersuchung der Credit­
anstalt über den Abfluß des Kapitals ins Aus­
land zu lesen. 1984, so schätzt man, waren es 
14 Milliarden, 1985 - nach Ausweis der Natio­
nalbank - 17 Milliarden. Bitte, gerechnet 
nach der Anzahl der Bewilligungen. Das 
heißt, man geht ins Ausland. Warum gehen 
denn die Leute mit ihrem Geld ins Ausland, 
was völlig unlogisch ist? Zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Realverzinsung in Österreich auf 
Grund der gesunkenen Inflationsrate anre­
gend ist, zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
internationalen Zinsen fallen, gehen die 
Leute noch immer ins Ausland. Das heißt, das 
Vertrauen der veranlagenden Bevölkerung ist 
nach wie vor gestört. 

Darüber gibt es einen sehr interessanten 
Artikel auch in der "Neuen Zürcher Zeitung", 
den ich jedem nachzulesen empfehle. In die­
sem wird im wesentlichen darauf Bezug 

genommen, daß das Vertrauen der Bevölke­
rung gesunken ist. Ich zitiere aus diesem Arti­
kel vom 2 1 .  Jänner 1986, in dem es heißt: "Der 
Rentenmarkt erholt sich langsam vom Schock 
1984." Schock! "Die Statistik täuscht jedoch: 
In Wahrheit haben die privaten Geldanleger 
(die sogenannten nichtinstitutionellen, also 
einschließlich Wirtschaftsunternehmungen) 
dem Fiskus die ZEST noch immer nicht ver­
ziehen. Sie ziehen den Kursrisiken zum Trotz 
Fremdwährungstitel, manchmal ziemlich 
exotische, den österreichischen Rentenmärk­
ten vor. Die Notenbank beziffert den Kapital­
abfluß aus diesem Titel für 1985 auf rund 
17 Milliarden Schilling (gegenüber nur 11 Mil­
liarden, um welche die Schilling-Portefeuilles 
der privaten Rentenkäufer gestiegen sein 
dürften.)" - Zitatende. 

Zu einem Zeitpunkt, zu dem der österreichi­
sche Kapitalmarkt erste bemerkenswerte 
Anzeichen einer Bewegung gebracht hat, 
erleiden Sie das Schicksal, daß das Oberstge­
richt Sie gei seit für ein Gesetz, das eigentlich 
nich,t zum Tragen hätte kommen dürfen. Und 
noch immer leidet der Kapitalmarkt. 

Was muß denn noch passieren, damit Sie 
sich endlich von dieser unsinnigen Steuer 
lösen? 

Meine Damen und Herren! Der Herr Bun­
desminister hat hier wörtlich auf unsere 
Anfrage hin erklärt: 

"Der Ertrag der ZEST wird auf Grund der 
Gegenrechnung gegen Einkommen- und Kör­
perschaftsteuer um 1 Milliarde sinken." 

Bis jetzt waren es geschätzt 2,5 bis 2,6 Mil­
liarden. Der Ansatz im Budget von 3,1 Milliar­
den wurde ja gar nie erreicht. Das heißt, 2,5 
weniger 1 sind 1 ,5 Milliarden. Das ist ja weni­
ger, als Sie gleichzeitig zur Förderung der 
Genußscheine gegeben haben! Wo bleibt denn 
da die Logik bitte? Dieses Gesetz gehört weg! 
Es ist asozial! Es ist betriebswirtschaftlich 
unnötig! (Zustimmung bei der ÖVP.) 

Ich hoffe, daß Sie sich dazu aufraffen, und 
ich glaube auch gar nicht, daß das eine Pre­
stigefrage ist. Wenn die Praxis erwiesen hat, 
daß ein Gesetz nichts taugt, wenn der negative 
Auswirkungszustand eines Gesetzes anhält 
und es kein Zeichen dafür gibt, daß sich die 
Situation verbessern wird, und wenn Ihnen 
noch dazu das Höchstgericht zu Hilfe kommt, 
welchen Grund kann es dann noch geben, die­
ses unsinnige Gesetz, das jetzt den kleinen 
Sparer wirklich trifft - ganz allein den klei­
nen Sparer! - ,  noch aufrechtzuerhalten? Blei-
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ben Sie nur dabei! Die kleinen Sparer werden 
sich dafür schon revanchieren am Wahltag! 
Sie verunsichern den Kapitalmarkt - also 
weg mit der ZEST! (Beifall bei der ÖVP.) 

Es gibt schon Ausweichformen, wie sich der 
Kapitalmarkt hilft: Industrieclearing nämlich. 
Die Firmen beleihen sich gegenseitig und 
unterlaufen die Kapitalertragsteuer. Der Fis­
kus selber war 1 984 gezwungen, Barkredite 
aufzunehmen, und zwar viel höhere Beträge, 
als das jemals vorher der Fall war, weil die 
Anleihen nicht in entsprechender Form auf­
genommen wurden. Da ist ein Loch drinnen, 
das Sie selber zur Finanzierung benötigen. 

Verlagerung der Emissionstätigkeit auf 
Kredite statt Anleihen. 1 984 wurden 73 Pro­
zent der Fremdmittelaufnahme durch Direkt­
kredite gedeckt. Im Durchschnitt der Jahre 
vorher waren es nur 1 9  Prozent. Da ist ein 
Versagen des Kapitalmarktes. 

Noch dazu wurde diese "Sparbüchelsteuer" 
in Österreich genau zu dem Zeitpunkt einge­
führt, zu welchem in den USA die Quellen­
steuer abgeschafft und in der Bundesrepublik 
Deutschland die Kuponsteuer aufgelassen 
wurde. Da war Österreich nach einer j ahre­
langen schrecklichen Diskussion - noch 
dazu verspätet - im Chor der internationalen 
Finanzwirtschaft einsam verspätet. Wieder 
ein Grund, diese Steuer abzuschaffen. Sie 
bringt nichts! Sie ist asozial! Längst wurde 
von der internationalen Geldwirtschaft 
erkannt, daß sie unnötig ist. Ein dritter 
Grund, sie loszuwerden.  

Es gibt dazu eine ganze Menge von Kom­
mentaren in den Zeitungen, zum Beispiel 
kommentieren die "Salzburger Nachrichten" 
vom 5. 4. 1986 völlig richtig: Jetzt bleiben 5 
Prozent. Als Quellensteuer sind die 5 Prozent 
ein lächerlicher Betrag, als Sparbuchsteuer 
auf dem Sparguthaben der Kleinen sind sie 
asozial. - Wollen Sie sie daher wirklich noch 
behalten? Das war eine Pressestimme. 

Nächste Pressestimme: Generaldirektor 
Haschek sagte laut "Wiener Zeitung" am 
15. Oktober 1985: Überdenken Sie die ZEST, 
denn der Kapitalmarkt ist gestört. 

Generaldirektor Haumer von der Ersten 
Österreichischen Sparkasse spricht sich am 
3 1 .  Jänner 1986 für die Abschaffung der ZEST 
aus. Das sind Stimmen aus jüngster Gegen­
wart, die dazu laut geworden sind, denn die 
Praxis zeigt: Man kann mit der ZEST nicht 
existieren! 

Was die Gesetzesänderung, die Sie jetzt 
nach dem Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofes vornehmen müssen, betrifft, so 
fragen Sie: Wohin soll denn jemand die Gut­
schrift bekommen, wenn er nach Brasilien 
fährt. Ein sehr zynisches Beispiel Ihrerseits, 
muß ich sagen, mit der Würde des Hauses 
kaum vereinbar! 

Was sollen denn die Banken tun, die die 
ZEST abrechnen müssen? Jetzt braucht jeder 
zur Vorlage, wenn Sie das Gesetz ändern, 
damit die Kleinen nicht weiterhin schlecht 
bedient werden, eine Bestätigung, daß die 
ZEST entrichtet wurde; das müßten die Ban­
ken machen. Das ist ein irrsinnig hoher Ver­
waltungsaufwand. Die Banken haben bereits 
erklärt, sie können das nicht tun - und Ihre 
Beamten können es nicht aufarbeiten. Wie 
wollen Sie denn dann eine Gesetzesänderung 
überhaupt durchführen? Dies ist undurch­
führbar. 

Aus der Praxis gibt es bereits Alarmrufe: 
Wir können das nicht in den Banken admini­
strieren. Dann kommt noch etwas anderes 
dazu - für Sie selber als Banker völlig klar 
- ,  nämlich die Kontendrehung. Ein Spargut­
haben kann auch ein normales Guthaben 
sein, das sich verzinst, Girokonto. Am Haben 
ist Geld, es verzinst sich, ist gleich ZEST­
pflichtig. Dann kommt ein Soll-Betrag. Die 
ZEST wird weiter kassiert. Es sei denn - und 

- die Gesetzeslage gibt es -, es ist keine 
Objektsteuer, sondern eine andere Form der 
Einkommensteuer. Da muß sie gegengerech­
net werden. Wer soll das in den Banken bei 
den Girokonten machen? Das ist undurch­
führbar! Die Stimmen Ihrer Kollegen dazu 
werden Sie ja gehört haben. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß diese sich nicht bei 
Ihnen diesbezüglich gemeldet haben. 

Jetzt habe ich Ihnen vier verschiedene 
fachlich einwandfreie - Punkte genannt. Es 
werden noch mehr Stimmen kommen. Also 
bitte: Unsere Forderung, die ZEST ersatzlos 
zu streichen, sie abzuschaffen, ist kein Husch­
Pfusch, sondern wirklich ernst begründet, 
sehr ernst begründet! (Beifall bei der ÖVP.) 

Lassen Sie mich noch etwas sagen: Wachs­
tum der Wirtschaft. Herr Bundesminister! Sie 
haben mit aller Klarheit gesagt: Eine Neuord­
nung der Einkommen- und Lohnsteuer 
kommt nicht in Frage. Sie benötigen das 
Geld, das dafür aufgehen würde, für die 
Sanierung des Budgets. Sie stehen damit zum 
Beispiel in Widerspruch zu auch gestern wie­
derholten Äußerungen selbst des Gewerk­
schaftsbundes, der eine Novellierung der 
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Lohnsteuer bis zu einer gewissen Einkom­
menshöhe verlangt - immerhin, er fordert 
sie auch - und sich damit in eine Linie mit 
unseren Plänen, mit unseren Forderungen 
stellt, die wir schon lange genug erheben, 
nämlich die asoziale Besteuerung der Lohn­
und Einkommensteuerträger , die durch die 
Inflationsrate und durch' die vorhandene Pro­
gression entsteht, endlich zu mildern, da sie 
- wie bereits erwähnt - asozial ist. Sie trifft 
auch die Kleinsten. 

Innerhalb der nächsten zwei Jahre erwar­
ten wir eine um 20 Prozent gestiegene Bela­
stung der Lohnsteuerzahler . Sie wissen das 
alles! Das muß man ändern! Und das läßt sich 
ohneweiters ändern, denn jetzt ist eine gün­
stige Entwicklung eingetreten. Ich zeige 
Ihnen die Statistik. (Der Redner weist eine 
Graphik vor.) 82 Milliarden Lohn- und Ein­
kommensteuer 1980, 1 13 Milliarden 1985 und 
1990, wurde errechnet, 185 Milliarden. Das 
kann man nur durch eine Tarifreform ändern. 
Wir verlangen das in unserem Steuerkonzept! 

Ich habe dafür politisches Verständnis, daß 
Ihnen unser Steuerkonzept nicht paßt; wir 
unterscheiden uns ja von Ihnen in der 
Ansicht der Wirtschaft. Gott sei Dank! Aber in 
der Frage der Lohnsteuerreform, meine 

. Damen und Herren, muß etwas geschehen. Es 
ist höchste Zeit, daß die Tarife der Einkom­
mensteuer und Lohnsteuer überdacht wer­
den, aber nicht in der Form, daß man die Ein­
kommensteuer erhöht und die Lohnsteuer für 
eine gewisse Bevölkerungsgruppe senkt, son­
dern generell muß man diesen Tarif durchdis­
kutieren lassen von Fachleuten und nach Plä­
nen, die bereits erstellt wurden. (Stellvertre­
tender Vorsitzender S c  h ip a n i übernimmt 
die Verhandlungsleitung.) 

Das Ansteigen des Wirtschaftswachstums 
von 2 ,5 auf 3 Prozent, das das Wirtschaftsfor­
schungsinstitut, wie andere Institutionen 
auch, errechnet hat, bietet Ihnen die Möglich­
keit zur Budgetreform. Sie werden aus die­
sem Anstieg automatisch lukrieren, die Inve­
stitionstätigkeit wird zunehmen. Diese einma­
lige Schicksalsfügung für Österreich, daß 
unser Import von Energie auf Grund des 
ungeheuren Verfalls des Erdölpreises zu Devi­
seneinsparungen und zur Reduktion unserer 
Importkosten und dadurch zu einer Verbesse­
rung der Terms of Trade führt, trägt zu einer 
allgemeinen Verbesserung der Wirtschaft bei. 
Eine Verbesserung der Wirtschaft hat noch 
immer höheres Steueraufkommen bedeutet, 
und höheres Steueraufkommen bedeutet 
mehr Einnahmen für den Finanzminister . 

Wenn Sie diese aber sowieso kriegen, dann 
werden Sie die 1 ,5 Milliarden aus der ZEST 
überhaupt nicht spüren, Sie können diese 
Steuer loswerden, und alle Leute werden 
sagen: Endlich einmal ein gescheiter Finanz­
minister, der sich traut, das zu machen, was 
schon längst hätte getan werden müssen, 
nämlich eine unmögliche gesetzliche Situ­
ation zu bereinigen. Sie werden darüber hin­
aus auch Impulse an die Wirtschaft geben. 
Trauen Sie sich, Steuersenkung zu betreiben! 
Die Wirtschaft honoriert es durch höheres 
Steueraufkommen. 

Meine Damen und Herren! Ich zitiere aus 
dem Bericht des Wirtschaftsforschungsinsti­
tuts vom 8. April, nachzulesen auf Seite 5: "In 
der Bundesrepublik Deutschland könnte 
unter dem Einfluß der Steuersenkungen das 
Bruttoindustrieproduktwachstum von 3,5 Pro­
zent noch etwas höher ausfallen." Das heißt: 
Steuersenkung bringt ein höheres Wirt­
schaftswachstum. Unser eigenes Wirtschafts­
forschungsinstitut bestätigt das. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Ich appelliere an Sie, unseren Steuerre­
formplan mit uns in ernster Weise zu disku­
tieren. Dieses Jahr ist aufgrund dieser augen­
blicklichen internationalen Wirtschaftssitu­
ation die Chance für Sie gegeben. Diese ist ja 
nicht hausgemacht, meine Damen und Her­
ren. Aber nützen wir sie durch eine Steuer­
senkung, die zu einer erhöhten Wirtschaftsbe­
lebung führen wird - zu unser aller Wohl! -
Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.) 16.42 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Verzetnitsch. Ich erteile ihm die­
ses. 

1 6.42  

Bundesrat Verzetnitsch (SPÖ, Wien): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte mit Dr. Pisec 
beginnen; ich habe mir seine früheren Reden 
zu diesem Thema angesehen, Er hat schon 
vor einiger Zeit gemeint - und diese Linie 
setzt er in konsequenter Weise fort - ,  er 
werde keine Gelegenheit auslassen, die ZEST 
abzuschaffen. (Widerspruch bei der ÖVP.) 
Warum widersprechen Sie mir? Ich habe j a  
nur ihn zitiert. 

Fast klingt es wieder einmal wie ein Don­
nerruf durch unsere Landschaft: Die ZEST 
muß weg! Und wer nicht mit wachsender 
Begeisterung in diesen Ruf einstimmt, der 
lebt vielleicht ein bißchen gefährlich. Aber als 
Gewerkschafter ist man es gewohnt, gefähr-
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lieh zu leben und nach dem Donnerhall und 
den Stürmen, die es immer wieder gibt, 
Ergebnisse zu beurteilen. 

Unserer Auffassung nach geht es nach wie 
vor darum, die Grundsatzfrage zu beantwor­
ten: Bekennen wir uns zu einer Gleichbehand­
lung von Erträgen für den Staat aus Arbeits­
einkommen und Kapitalerträgen, oder wird 
hier unter dem Vorwand eines durchaus zum 
Teil zu unterstreichenden Grundsatzes einer 
Gleichbehandlung - die Kleinen meint man, 
aber die Großen sind es in Wirklichkeit, die 
man damit schützen will - nicht der Versuch 
unternommen, die ZEST abzuschaffen? Damit 
gibt man vor, die Kleinen zu schützen, und in 
Wirklichkeit will man den Großen einen bes­
seren Ertrag gewährleisten. Man will den 
Großen einen größeren Ertrag gewährleisten 
- Sie werden das dann wahrscheinlich auch 
wieder mit ein paar Beispielen zu widerlegen 
versuchen - ,  was ich im Rahmen meiner 
Ausführungen genau nachweisen werde. 
Zumindest aus meiner Sicht werde ich nach­
weisen, daß es um die Großen geht. 

Unserer Auffassung nach geht es nach wie 
vor um die Gleichbehandlung der Besteue­
rung von Arbeitseinkommen und Kapitaler­
trägen zur Finanzierung der notwendigen 
Aufgaben des Staates, zu denen wir uns alle 
bekennen. 

Wenn Sie Ihr 30-Milliarden-Forderungspa­
ket auf den Tisch legen, müssen Sie sich die 
Frage stellen: Wie finanzieren wir dieses 
30-Milliarden-Forderungspaket? Sie verwen­
den ein Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes, um wieder zu fordern, die ZEST abzu­
schaffen, ohne daß der Verfassungsgerichts­
hof das gefordert hätte. Bundesrat Pisec 
meint, es gehe in dem betreffenden Erkennt­
nis um die Abschaffung der ZEST. Ich wäre 
dankbar, wenn man darauf hinweisen würde, 
wo denn das der Verfassungsgerichtshof 
eigentlich tatsächlich direkt fordert. (Bundes­
rat Dr. Pi s e c: In der Auslegung, daß es 
keine Objektsteuer ist!) Das sind Begründun­
gen und Auslegungen. Wissenschaftler sind 
gerne bereit, Ihnen jede Begrünqung zu lie­
fern. Aber ich glaube, wir sollten uns nach 
Möglichkeit auch an Fakten halten. (Bundes­
rat Dr. Pi s e c: Wie legen Sie das aus!) Ich 
komme noch dazu. 

Ihre Begründung, die Doppelbesteuerung 
durch Sparbuchsteuer und Einkommensteuer 
wurde vom Verfassungsgerichtshof als verfas­
sungswidrig bezeichnet, verwechselt in den 
Auswirkungen meiner Meinung nach deswe­
gen Äpfel mit Birnen, weil der Verfassungsge-

richtshof in seinem Erkenntnis nicht grund­
sätzlich die Abschaffung der ZEST verlangt. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, in Ihrer Begründung wieder einmal 
von den sogenannten "Husch-Pfusch­
Gesetzen" sprechen, dann würde ich mir an 
Ihrer Stelle einmal die Frage stellen, inwie­
weit Sie nicht damit eine große Zahl von 
Beamten der Husch-Pfusch-Tätigkeit bezich­
tigen, denn diese sind es ja letztendlich, die zu 

diesen Gesetzen die Entwürfe schreiben (Bun­
desrat R a a  b: Die Regierung hat die Verant­
wortung, nicht die Beamten! Schieben Sie das 
nicht auf die Beamten ab!), diese sind es letzt­
endlich, die durch ihre Tätigkeit solche 
Gesetze auch möglich machen. (Bundesrat 
R a a  b: Das ist eine Frechheit! Die Gewerk­
schaft schiebt es auf die Beamten ab!) Diese 
Beurteilung müssen Sie sich gefallen lassen, 
wenn Sie dauernd in Ihren Reihen von 
Husch-Pfusch-Gesetzen sprechen. 

Wenn Sie in Ihrer Begründung nach wie vor 
anführen, daß ein Besitzer . . .  (Bundesrat 
R a a  b: Sie schieben es auf die Beamten ab!) 
Ich schiebe es nicht auf die Beamten ab. Sie 
sollten sich einmal überlegen, was Sie unter 
dem Begriff "Husch-Pfusch" tatsächlich mei­
nen! (Bundesrat R a a  b: Sie schieben es auf 
die Beamten ab!) 

Ein Besitzer einer Sparbucheinlage in der 
Höhe von einer Million Schilling, meinen Sie 
in Ihrer Begründung, erhält künftig unter der 
Annahme einer 7prozentigen Verzinsung im 
Jahr 70 000 S an Zinsen und braucht in 
Zukunft die Zinsertragsteuer in der Höhe von 
3 500 S nicht mehr zu bezahlen. Sie ver­
schweigen aber sehr sanft, daß diese Person, 
wenn sie wirklich 70 000 S Zinsertrag 
bekommt, dazu verpflichtet wäre, das der Ein­
kommensteuer zu unterwerfen und damit 
25 000 bis 35 000 S an Einkommensteuer zu 
bezahlen. (Heftige Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) 

Sie kritisieren den geringen Ertrag bei der 
ZEST. Wo bleibt Ihre Kritik an der Steuer­
wahrheit bei folgenden Fakten? Wir haben ein 
Sparaufkommen von über 800 Milliarden 
Schilling, wir können also davon ausgehen, 
daß wir Zinserträge in der Höhe von etwa 
40 Milliarden Schilling in Österreich auswei­
sen. 3 Milliarden Schilling werden davon ver­
anlagt. Wo ist denn hier Ihr Schrei nach 
Gerechtigkeit? Wo ist denn hier Ihr Schrei 
nach einer dementsprechenden klaren Aus­
sage? (Rufe bei der SPt): Wo? Ja wo denn ?) 

Meine Damen und Herren! Weil Sie im 
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Zusammenhang mit der Zinsertragsteuer 
immer wieder von der Verunsicherung (Zwi­
schenruf des Bundesrates K a p  1 a n - Bun­
desrat S c  h a c h n e r: Kollege Kaplan! Wenn 
ich dir zuhöre, dann weiß ich, warum es Bur­
genländerwitze gibtl) der Wirtschaft und des 
Kapitalmarktes sprechen (neuerlicher Zwi­
schenruf des Bundesrates K a p  1 a n), möchte 
ich Ihnen aus Zeitungen Zeugen zitieren, die 
in Ihren Reihen einen guten Namen haben. 

"Hektische Reaktionen sind fehl am Platz. 
Gott sei Dank spricht sich langsam herum, 
daß selbst eine 20prozentige Anonymitätsab­
gabe letzten Endes nicht auf dem Kapital, 
sondern nur auf die Zinsen gerechnet ist. Sie 
bedeutet also eine Rentabilitätseinbuße, aber 
noch kein Angreifen der Spareinlagen selbst." 
- So der Generaldirektor der Genossen­
schaftlichen Zentralbank Helmut Klaus 1983 , 
zu der Zeit, als Ihre Partei sehr heftig gegen 
die Zinsertragsteuer polemisiert hat. 

Weil der Generaldirektor der Ersten Öster­
reichischen Sparkasse Haumer hier vorhin 
zitiert worden ist, darf auch ich ihn zitieren: 
"Die Beeinträchtigung des Sparverhaltens 
durch die Zinsertragsteuer werde seiner Mei­
nung nach eher abnehmen, ein gewisser 
Gewöhnungseffekt eintreten. Hauptursache 
der gesunkenen Sparneigung sei nicht die 
ZEST, sondern die gedämpfte Einkommens­
entwicklung." - So der Generaldirektor der 
Ersten Österreichischen Sparkasse. 

Meine Damen und Herren! Ich bin mir 
sicher - und da danke ich für den Hinweis, 
weil es eine Wiederholung der ÖG B-Forde­
rung ist - ,  daß es zu einer Lohnsteuerreform 
kommen wird. Ich bin sicher, daß wir dazu 
kommen werden. 

Es gilt meiner Meinung nach gerade jetzt, 
im Sinne der heute auch von Ihrer Seite 
schon mehrfach zitierten Einigkeit und auch 
im Sinne der Aussagen des ÖGB , die gestern 
zum Problem der Zinsertragsteuer getroffen 
worden sind, Wege zu suchen, die unserer 
Auffassung nach auch in der Zukunft dazu 
führen, daß es zu einer Gleichbehandlung der 
Abgaben vom Arbeitseinkommen und Kapi­
taleinkommen kommt. 

Kollege Weiss, es gibt meiner Auffassung 
nach noch einen gewissen Unterschied zwi­
schen Abschaffen und Wege zur Bereinigung 
eines Problems zu suchen und dann die sau­
berste Lösung zu finden. An uns wird es lie­
gen, ob wir sie gemeinsam auch finden. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 16.51 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Bevor ich dem nächsten Debattenredner das 
Wort erteile, erteile ich Herrn Bundesrat 
Raab gemäß § 70 Abs. 1 unserer Geschäftsord­
nung für den Zwischenruf "Frechheit" den 
R u f  z u r  0 r d n u n  g. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Strimitzer. Ich erteile es ihm. 

16.52 

Bundesrat Dr. Strimitzer (ÖVP, Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Macht korrumpiert nicht nur, sie macht 
auch lichtscheu, scheu vor dem Licht besserer 
Einsicht. (Bundesrat S c  h a c h n e r: Kollege, 
Sie sprechen nicht vor dem Aufsichtsrat der 
Bundesländer-Versicherung!) Diesen Satz, 
Herr Bundesminister, meine Damen und Her­
ren von der sozialistischen Fraktion, habe 
nicht ich erfunden, um Sie etwa zu beleidigen 
oder auch nur um Ihnen einen Spiegel für den 
Ist-Zustand der SPÖ vorzuhalten, nein, er 
stammt von einem Ihrer eigenen, vormals 
sogar sehr einflußreichen Parteifreunde, 
nämlich dem seinerzeitigen Chefredakteur 
der ,,AZ" , Paul Blau, der im September 1985 
(Heiterkeit bei der SPÖ Bundesrat 
S c  h a c h  n e r: Hat er das an die Adresse sei­
ner Frau geschrieben ?) in der Ausgabe Nr. 39 
des "profil" in einem Artikel mit der Über­
schrift "Das Elend des Erfolges" den Wandel 
der SPÖ seit 1970 ungeheuer beeindruckend 
beschreibt. 

Die SPÖ, so sagt Herr Blau, der meines 
Wissens noch immer Mitglied der Sozialisti­
schen Partei ist, habe aus der Entideologisie­
rung eine Tugend gemacht und damit den 
Kompaß verloren, der ihr in den Wirren der 
Zeit den Weg weisen könnte. In 15 Jahren 
SPÖ-Regierungsdominanz hätten die Einkom­
mensdifferenzen und Privilegien zu- statt 
abgenommen. Die Kluft zwischen arm und 
reich sei tiefer statt geringer geworden. 

Ich stelle Ihnen, meine Damen und Herren, 
den Artikel dann gerne zur Verfügung, damit 
Sie die Richtigkeit meiner Zitationen über­
prüfen können. Ich verkneife mir aber die 
weitere Wiedergabe des Inhalts, der von 
einem Oppositionellen - lassen Sie mich das 
sagen - nicht besser, höchstens freundlicher 
gestaltet hätte werden können, weil eben das, 
was ich zitiert habe, die Situation in bezug auf 
das geltende · Steuerrecht und seine Auswir­
kungen auf den Normalbürger , wenn auch 
ungewollt, meisterhaft wiedergibt. 

Was nun die Sparbuch- beziehungsweise 
Zinsertragsteuer im speziellen anlangt, so 
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scheint mir der Finanzminister mit dem heute 
mehrfach zitierten Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes vor dem Scherbenhaufen 
des bösen Erbes zu stehen, das er wider bes­
sere Einsicht zu übernehmen gehabt hat, 
dann aber aus Parteiraison für Zwecke des 
Löcherstopfens im BudgE;t, wenn auch gemil­
dert, weitergeführt hat. Heute hat er aller­
dings in der Anfragebeantwortung, wie mir 
scheint, bewiesen, daß ihm inzwischen die 
Einsicht, die er seinerzeit gehabt hat, offen­
bar abhanden gekommen ist. Und daher fällt 
es mir an sich gar nicht sehr schwer, der Situ­
ation, in der wir uns befinden, noch eine wei­
tere Deutung zu geben. Dem Finanzminister 
ist der gerechte Lohn für die Haltung zuteil 
geworden, Herr Kollege Verzetnitsch -
bedauerlicherweise hat er sich abgesetzt, auf 
ihn wollte ich gerne eingehen (Bundesrat Dr. 
M ü l l e r: Nein, nein, bei uns setzt sich keiner 
ab!), er wird schon noch kommen, sonst wer­
den Sie es ihm j a  sagen - ,  mit der bisher aus 
politischen Gründen immer wieder Steuerge­
setze geschaffen worden sind, um eilends 
Geld zum Stopfen von Budgetlöchern aufzu­
treiben. 

Ich stütze mich, meine Damen und Herren, 
bei dieser meiner Behauptung auch wieder 
auf einen unverfänglichen Zeugen. In einem 
Artikel der Steuer- und Wirtschaftskartei vom 
25. Jänner 1984 schreibt der Richter des Ver­
waltungsgerichtshofes Dr. Wolfgang Pokorny, 
daß es nicht verwundern könne, wenn ein 
wenig überlegtes Gesetz meist rasch novellie­
rungsbedürftig werde. Und weiters sagt er -
ich zitiere wörtlich -: "Ein Nationalratsabge­
ordneter hat mir" - Professor Pokorny -
"vor kurzem erzählt, er habe einmal im 
Finanz- und Budgetausschuß an den zuständi­
gen Ressortminister" - na bitte schön, im 
Finanz- und Budgetausschuß scheint der 
zuständige Ressortminister der Finanzmini­
ster zu sein - "die Frage gestellt, wie denn 
eine zur Diskussion gestellte Neuregelung in 
der Praxis angewendet werden solle, an die 
Erfassung welcher Fälle überhaupt gedacht 
sei. Als Antwort sei ihm gesagt worden, es 
werde Sache der Höchstgerichte sein, diese 
Sache auszujudizieren. Was soll man" - so 
wörtlich Pokorny - "aber von einem Gesetz 
halten, über dessen Anwendungsbereich sich 
der Gesetzgeber bei der Beschlußfassung 
nicht einmal selber im klaren ist? Es muß 
wohl zur Verwirrung und Unsicherheit des 
rechtsuchenden Bürgers führen und wird in 
der Regel auch nicht von langem Bestand 
sein. Und wenn die Richter der Höchstge­
richte sich bei ihren Interpretationsbemühun­
gen den Kopf darüber zerbrechen, was wohl 
der Wille des Gesetzgebers gewesen sein mag, 

dann müssen sie zur Kenntnis nehmen, daß 
sich der Gesetzgeber selbst darüber nicht im 
klaren war." 

Meine Damen und Herren! Ich darf j etzt 
ganz speziell auf die Aussagen des Kollegen 
Verzetnitsch zurückkommen. Ich möchte die 
Beamten des Ressorts nämlich ausdrücklich 
von einer Schuldzuweisung hinsichtlich der 
oft schlechten formellen Qualität der Steuer­
gesetze ausnehmen. Denn für den materiellen 
und politischen Gehalt der Gesetze, der logi­
scherweise den formellen Teil beeinflußt, gibt 
es ja bekanntlich die Ministerverantwortlich­
keit. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wobei ich jetzt eilends, eilends zur Ehre des 
Herrn Bundesministers Dr. Vranitzky hinzu­
fü�e, daß er persönlich nicht in Verbindung 
mit jenem Vorfall im Finanz- und BUdgetaus­
schuß gebracht werden kann, weil er ja zu 
dieser Zeit noch Generaldirektor der Länder­
bank gewesen ist und damals, wie wir heute 
j a  wissen, noch sehr entschieden gegen die 
Zinsertragsteuer aufgetreten ist. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Hier kann man nur sagen: 0 quae mutatio 
rerum! (Bundesrat Dr. M ü 1 1  e r: Wie sich die 
Dinge ändern!) Kollege Müller weiß das ganz 
genau, wie sich die Zeiten ändern! In vollem 
Ernst aber, meine Damen und Herren, muß 
man heute sagen: Die ÖVP hat von Anfang an 

recht gehabt, als sie die aus der Ära Kreiskyl 
Salcher stammende Sparbuchsteuer , abgese­
hen von den, wie befürchtet, in vollem 
Umfang eingetretenen Folgen für die Sparge­
sinnung und den Geldabfluß ins Ausland, 
auch aus dem Grund abgelehnt hat, daß diese 
Steuer letztlich den kleinen Sparer am stärk­
sten belasten würde. Ich verweise Sie diesbe­
züglich auf die Bundesratsprotokolle. Kollege 
Weiss hat eine Reihe von Zitaten gebracht, 
die dartun, daß der Exbundeskanzler Kreisky 
ja selbstverständlich immer wieder in der 
Öffentlichkeit dargelegt hat, daß die ganzen 
Belastungen natürlich auf die wirtschaftlich 
Schwächeren Bedacht nehmen. 

Eine Zitatio kann ich mir nicht verkneifen, 
nachzulesen in der "Kronen-Zeitung" vom 16. 
1. 1983. Hier erteilt Kreisky Seitenhiebe auf 
die Opposition und sagt wörtlich: Wenn völlig 
zu Unrecht Krokodilstränen über die Ärmsten 
der Armen vergossen werden, so soll das nur 
darüber hinwegtäuschen, daß in Wirklichkeit 
ja nur die Reichen zur Kasse gebeten werden. 

Ich könnte noch eine Reihe von Dingen 
zitieren, will Sie aber nicht über Gebühr stra­
pazieren, meine Damen und Herren. Nur 
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eines darf ich schon noch sagen: Auch Sie 
selbst, Herr Bundesminister, haben noch im 
September 1984, und zwar genau am 15. Sep­
tember 1984, ebenfalls in der "Kronen-Zei­
tung" , als Sie die steuerlichen Entlastungen 
bei den Wertpapieren angekündigt haben, 
gesagt, bei kleinen Sparern dürfe natürlich 
das soziale Argument nicht ausgeschlossen 
werden. 

Aber vor welcher Situation stehen wir nun 
mit dem vorliegenden Verfassungsgerichtshof­
erkenntnis? Meine Damen und Herren, es ist 
genau das eingetreten und nur das eingetre­
ten, was die sozialistische Alleinregierung 
und, um die Freiheitlichen nicht aus der Ver­
antwortung zu entlassen, die sozialistische 
Koalitionsregierung verbal immer ausge­
schlossen haben, was wir Ihnen aber voraus­
gesagt haben: Der kleine Mann bleibt allein 
auf der Strecke. (Beifall bei der ÖVP.) 

Der bloße Lohn- und Gehaltsempfänger, 
und das, meine Damen und Herren, ist ja die 
Quintessenz des Verfassungsgerichtshofer­
kenntnisses, bezogen auf den Inhalt des 
bestehenden Gesetzes,  ist voll ZEST-pflichtig. 
Der Veranlagte kann sich die Steuer wieder 
voll zurückholen, wenn man einmal davon 
absieht, daß er mit den Zinserträgen in die 
höhere Progression rutschen kann. 

Ich habe mich heute in der Früh zum x-ten 
Male - ich weiß, sehr zum Ärger meiner 
Gewerkschaftskollegen von der sozialisti­
schen Fraktion, aber ich kann ihnen diesen 
Ärger nicht ersparen - gefragt: Ja bitte, wo 
bleibt denn wieder der ÖGB mit einer klaren 
Aussage der Interessenvertretung, eben der 
Lohn- und Gehaltsempfänger, zu der gegebe­
nen Lage nach diesem höchstgerichtlichen 
Erkenntnis? 

Ich habe Hoffnung gehabt, als Kollege Ver­
zetnitsch hier ans Rednerpult getreten ist, 
daß er hier eine sehr essentielle Aussage 
machen werde und daß ich etwa meine 
Befürchtungen, die ich gehegt habe, hinter 
mir ablegen kann. Aber, meine Damen und 
Herren, mir fehlt nach wie vor diese klare 
Aussage, denn was Präsident Benya zu dieser 
Frage gestern von sich gegeben hat, ist 
unklar, ist kryptisch und zweideutig, und was 
Kollege Verzetnitsch hier vorgetragen hat, 
meine Damen und Herren, geht ja am Pro­
blem, vor dem wir uns eben angesichts des 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
befinden, wie ich mir noch im Detail darzule­
gen erlauben werde, völlig vorbei. (Bundesrat 
V e r  z e t n i t s c  h: Zu lesen in den heutigen 
Zeitungen, sehr deutlich!) 

Ich freue mich, daß Präsident Benya 
gestern wenigstens, wenn ich auch. sicher bin, 
auf Druck der Gewerkschaftsbasis und auf­
grund der Petition der christlichen Personal­
vertreter und Betriebsräte, dem Finanzmini­
ster gesagt hat, er dürfe nicht glauben, daß 
sein Wollen, keine Senkung der Lohnsteuer, 
in die Tat umgesetzt werden kann. Diese Aus­
sage, Herr Bundesminister, wenn sie so 
getroffen worden ist, ist j a  im Grunde genom­
men für alle Arbeitnehmer Österreichs unge­
heuerlich. Mit ihr wird sich im Detail noch 
Kollege Kaplan auseinandersetzen. 

Ich selber möchte Sie aber doch gerne dar­
über informieren, daß eine Berechnung durch 
einen Ministerialrat aus Ihrem eigenen 
Hause klar ergeben hat, daß 1985 ein Durch­
schnittsverdiener - daß sich der Ministerial­
rat dabei auf einen öffentlich Bediensteten 
stützt, scheint mir ja sehr verständlich zu sein 
- im öffentlichen Dienst gegenüber " 197 5 
rund 9 Prozent - ich wiederhole: rund 9 Pro­
zent - seines Nettoeinkommens verloren hat, 
weil die Bruttobezugserhöhung um 67 Prozent 
in dieser Zeit zwar zur Not noch mit der Teue­
rung Schritt gehalten hat, die Abzüge aber 
um nicht weniger als 135 Prozent hinaufge­
schnellt sind und die Lohnsteuer sich verdop­
pelt hat. 

Meine Damen und Herren! Deutlicher kann 
die Wirkung der kalten Progression und 
damit die Notwendigkeit einer Steuersenkung 
wahrhaftig nicht umschrieben und beschrie­
ben werden, und wenn das noch dazu ein 
Fachmann tut, so scheint mir das doch sehr 
bedeutend zu sein. 

Ich meine also, Herr Kollege Verzetnitsch, 
der ÖGB müßte auch hinsichtlich der ZEST 
klar zu erkennen geben, daß es für ihn unan­
nehmbar ist, daß allein ein Arbeitnehmer, der 
die Veranlagungsgrenzen nicht überschreitet, 
der durch die ZEST Belastete sein könnte, 
daß allein der nicht Veranlagungspflichtige in 
diesem Bereich sein Einkommen zweimal ver­
steuern muß: einmal, wenn er es für seine 
Arbeit von seinem Dienstgeber ausbezahlt 
bekommt, und ein weiteres Mal, wenn er von 
den redlich erworbenen Zinsen für das hart 
angesparte Arbeitseinkommen wieder zahlen 
soll. Denn gerade dieses Argument der Dop­
pelbesteuerung hat der Verfassungsgerichts­
hof bekanntlich als einen besonders gravie­
renden Anlaß für die Aufhebung des Beru­
fungsbescheides der Finanzlandesdirektion 
Wien genommen, mit dem die Anrechnung 
der entrichteten ZEST auf die veranlagte Ein­
kommensteuer verweigert worden war. 
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Ich sagte übrigens deswegen: in diesem 
Bereich, weil wir in Österreich ja leider das 
Prinzip der Einmalbesteuerung auch bei eini­
gen anderen Steuerarten durchbrochen 
haben, und es wäre hoch an der Zeit, mit die­
sem Unfug aufzuhören. Auch das wäre ein 
Teil der längst versprochenen und immer wie­
der verschobenen Steuerreform. 

Gestatten Sie mir, daß ich nun zu dem Vor­
wurf des Herrn Bundesministers Stellung 
nehme, der gemeint hat, es sei ungeheuerlich, 
daß die Österreichische Volkspartei hier dem 
Verfassungsgerichtshof so gewissermaßen 
unterstelle, daß er etwas Gleichheitswidriges 
produziert hätte. Herr Bundesminister, Sie 
wissen genauso wie wir, daß der Vorwurf 
natürlich nicht gegen den Verfassungsge­
richtshof, also gegen das Höchstgericht, geht, 
sondern der Vorwurf geht an die Bundesregie­
rung, die, wenn nicht entsprechende Konse­
quenzen aus diesem höchstgerichtlichen 
Erkenntnis gezogen würden, gleichheits- und 
damit verfassungswidrig handeln würde. (Bei­
fall bei der ÖVP.) 

Aber das alles, meine Damen und Herren, 
ist natürlich dem Finanzminister klar, und er 
weiß daher, es muß zu einer Gesetzesände­
rung kommen, so oder so. Das "so oder so", 
meine Damen und Herren, kennt aber nur die 
Alternative Abschaffung der ZEST zur Gänze 
oder eine andere Form der Besteuerung. Und 
damit komme ich jetzt auf die Aussage des 
Herrn Präsidenten Benya bei der gestrigen 
Pressekonferenz zurück, die heute im 
"Kurier" wiedergegeben wird: Eine Änderung 
der ZEST - ich zitiere wörtlich - "entspre­
chend dem Gesetze" . Was die Zinsertrag­
steuer betrifft, sprach sich Benya dafür aus, 
sie "dem Gesetz entsprechend zu ändern" . 
Eine Änderung der ZEST entsprechend dem 
Gesetz, meine Damen und Herren, wird es 
nicht geben können. Eine andere Form der 
Besteuerung ist nach allgemeiner Auffassung 
- Herr Kollege Pisec hat das j a  auch schon 
sehr einprägsam dargetan - ohne ungeheu­
ren, mit den Erträgnissen nicht mehr in Ein­
klang zu bringenden Verwaltungs aufwand 
nicht denkbar. Sie ist aber als andere Alterna­
tive nicht ohne Erhöhung des Steuersatzes 
denkbar. 

Die ÖVP warnt, meine Damen und Herren, 
in Übereinstimmung mit der Medienöffent­
lichkeit vor dem Versuch, diese zweite 
Variante zu wählen. Sie könnte auch ein 
Funke sein, der das Feuer massiven, noch 
nicht erfahrenen Steuerwiderstandes ent­
facht. Und deswegen ist ja im Nationalrat 
bereits der Initiativantrag zur Erlassung 

eines Bundesgesetzes,  mit dem die Zinser­
tragsteuer aufgehoben wird, eingebracht wor­
den. 

Wenn Sie, Herr Bundesminister, dabei den 
dort enthaltenen Termin 1 .  Jänner 1986 als 
unseriös kritisiert haben, bitte sehr, ich 
glaube, dann muß Ihnen entgegengehalten 
werden, daß ja die Veranlagung für 1985 noch 
nicht einmal eingesetzt hat. Im übrigen, für 
die anderen Fälle, glaube ich, müßten Sie sich 
halt etwas einfallen lassen, wie man diese 
Dinge reparieren könnte, wie man im Wege 
von Übergangsregelungen, die ja auch bei 
sonstigen gesetzlichen Maßnahmen immer 
wieder getroffen werden, Vorkehrungen 
schaffen könnte. 

Die Opposition, meine Damen und Herren, 
regiert nicht, Sie, Herr Minister, und Ihre 
Kollegen regieren. Sie werden es sich daher 
doch wohl nicht von der Opposition gefallen 
lassen, daß sie Ihnen die Mühe des Regierens 
abnimmt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani 
(das Glockenzeichen gebend): Bitte den 
Schlußsatz. Ihre Red�zeit ist beendet. (Bun­
desrat Dr. S t r i  m i t  z e r: Bitte?) Ihre Rede­
zeit ist abgelaufen! 

Bundesrat Dr. Strimitzer (fortsetzend): 
Wenn die Redezeit abgelaufen ist, so bedaure 
ich das sehr. Ich hätte noch eine Reihe von 
Dingen darzulegen gehabt, werde aber natür­
lich eilends zum Schlusse kommen. 

Kollege Pisec hat ja dargetan, daß die 
Abschaffung einer Steuer keinesfalls etwa 
bedeutet, daß nur Einnahmenausfälle eintre­
ten, sondern daß im Gegenteil durch die Bele­
bung der Wirtschaft, die mit der Abschaffung 
einer Steuer verbunden ist, im Wege der 
Umwegrentabilität wieder höhere Einnahmen 
der öffentlichen Hand zu erzielen seien. 

Ich komme also bitte schön damit, meine 
Damen und Herren, zum Schluß. Lassen Sie 
mich nur eines noch sagen: Das vorliegende 
Verfassungsgerichtshoferkenntnis unter­
mauert seinerseits sehr klar, daß eine Steuer- . 
reform zwingend notwendig ist. Es läßt sich 
auch aus diesem Erkenntnis ableiten, daß 
eine solche Steuerreform zunächst bei der 
Schaffung überlegter, klarer, durchschauba­
rer Gesetze anzusetzen hat, bei der Entwir­
rung der unentwirrbar gewordenen Knäuel 
von steuerlichen Gesetzen, Verordnungen 
und Durchführungserlässen, aber auch bei 
der Forderung, daß alle wirtschaftlichen Ein­
kommen auf gleicher Ebene (Stellvertreten-
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der Vorsitzender S c  h ip a n i gibt neuerlich 
das Glockenzeichen) steuerlich grundsätzlich 
gleich behandelt werden müssen. 

Auf eine Senkung der Lohnsteuer, fürchte 
ich, werden wir warten müssen . . .  

Stellvertretender Vorsitzender Schipani 
(abermals das Glockenzeichen gebend): Jetzt 
ist Schluß! 

Bundesrat Dr. Strimitzer (fortsetzend): 
bis die ÖVP zur Regierung kommt. (Beifall 
bei der ÖVP.) 1 7.14 

Stellvertretender Vorsitzender Schipani: 
Ich muß die Damen und Herren Bundesräte 
darauf aufmerksam machen, die Geduld des 
Vorsitzenden nicht über Gebühr zu strapazie­
ren. Wie Sie wissen, haben wir eine neue elek­
tronisch-technische Einrichtung. Jeder Red­
ner sieht an der rechten Seite des Redner­
pults seine gesprochenen Minuten. Ich habe 
j etzt zwei Minuten zugegeben. 

Ich würde bitten, sich in Hinkunft an die 
Geschäftsordnung zu halten. Die Redezeit 
gemäß § 61 beträgt nun einmal 20 Minuten. 
Bitte das gilt für alle Redner. Ein Schlußsatz 
ist zu tolerieren, aber darüber hinaus weiter­
zusprechen, würde ich nicht unbedingt als 
Solidarität mit den anderen bezeichnen. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Frauscher. Ich erteile dieses. 

17.15 

Bundesrat Dkfm. Dr. Frauseher (ÖVP, Salz­
burg): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Aufgrund des 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
vom 14. März dieses Jahres muß in Zukunft 
die Zinsertragsteuer bei der Vorschreibung 
der Einkommensteuer angerechnet werden. 
Die Doppelbesteuerung durch Zinsertrag­
steuer und Einkommensteuer wurde vom Ver­
fassungsgerichtshof als verfassungswidrig 
bezeichnet und damit aufgehoben. 

Mit dieser Frage der Doppelbesteuerung 
hatte sich nämlich der Verfassungsgerichts­
hof zu befassen, und zwar deshalb, weil eine 
Beschwerdeführerin sich an den Verfassungs­
gerichtshof wandte, weil ihr die Steuerbe­
hörde die Zinsertragsteuer nicht auf die Ein­
kommensteuer anrechnete, wie sie es für rich­
tig hielt. Sie hat nun recht bekommen, und 
wir müssen uns mit den Auswirkungen dieser 
Entscheidung befassen. 

Nach der nun klargestellten Gesetzeslage 
wird es in Zukunft zwei Gruppen von Steuer­
pflichtigen geben. Das sind einmal all jene, 
die zur Einkommensteuer veranlagt werden 
und künftig die Zinsertragsteuer als Steuer­
vorauszahlung von der Einkommensteuer 
abziehen können. Die zweite Gruppe sind 
hauptsächlich die kleinen Sparer, die Arbei­
ter, die Angestellten, deren Einkommen die 
Veranlagungsgrenze nicht überschreitet und 
die deshalb die Zinsertragsteuer nicht ver­
rechnen können, sondern voll aus eigenem 
tragen müssen. 

An einem praktischen Beispiel verdeutlicht, 
heißt dies, daß ein Anleger, der eine Million 
Schilling auf einem Sparbuch liegen hat und 
dafür 6 Prozent Zinsen bekommt, von den 
60 000 S Zinsen, die ihm gutgeschrieben wer­
den, vorerst 3 000 S abgezogen bekommt, die 
er aber bei der Einkommensteuer als Voraus­
zahlung dann in Abzug bringen kann, sodaß 
ihn die Zinsertragsteuer in Zukunft nicht 
mehr belastet. 

Hat jemand nur 100 000 S auf einem Spar­
buch liegen, so hat er von den 6 000 S Zinsen, 
die er bekommt, ebenfalls 5 Prozent Zinser­
tragsteuer zu entrichten. Das sind 300 S. Die 
kann er aber nirgends verrechnen, sondern 
hat sie voll aus eigenem zu tragen. Und das ist 
nach unserer Auffassung im höchsten Maße 
unsozial und widerspricht auch dem Gleich­
heitsgrundsatz. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich bin davon überzeugt, daß sich der Ver­
fassungsgerichtshof bald einmal mit der 
Frage wird auseinandersetzen müssen, auf­
grund einer Beschwerde, ob das nicht gleich­
heitswidrig ist, wenn jemand kommt, der hier 
Zinsertragsteuer bezahlen, selbst tragen muß, 
weil er nicht veranlagungspflichtig ist, und 
sagt, das ist gleichheiiswidrig, denn der 
andere, der veranlagt wird, kann das verrech­
nen. 

Betroffen sind wieder einmal in erster Linie 
die kleinen Leute, die sich mühsam einen Not­
groschen erspart haben und die es nicht ver­
stehen, warum sie von ihrem bereits ver­
steuerten Einkommen, das sie auf ein Spar­
buch gelegt haben, noch einmal Steuer bezah­
len müssen. Von der seinerzeit propagierten 
Besteuerung hoher Sparguthaben ist nur 
mehr eine Besteuerung des kleinen Mannes 
übriggeblieben. (Zustimmung bei der ÖVP.) 
Großanleger zahlen künftig keine Sparbuch­
steuer mehr. 

Aus diesem Grund hat auch die Volkspartei 
im Nationalrat am 4. April einen Antrag auf 
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Abschaffung der Zinsertragsteuer einge­
bracht, dessen baldige Verwirklichung uns so 
wichtig ist, daß wir heute diese dringliche 
Anfrage eingebracht haben. 

Die ÖVP hat seinerzeit bei der Einführung 
der Zinsertragsteuer vor deren negativen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen gewarnt. 
Die Fachleute haben der Volkspartei damals 
auch recht gegeben, sogar auch der heutige 
Finanzminister , damalige Bankdirektor Dr. 
Vranitzky. 

Die Entwicklung hat auch bewiesen, daß 
unsere Warnung berechtigt war. Ich erinnere 
nur an den katastrophalen Rückgang der 
Spareinlagen in den Jahren 1983 und 1 984. Im 
vergangenen Jahr hat sich das noch fortge­
setzt. 1981 betrug der Zuwachs an Spareinla­
gen 7 5 , 1  Milliarden Schilling, 1982 waren es 
74,1 Milliarden Schilling, 1 983 waren die Spa­
rer derartig verunsichert durch die monate­
lange Diskussion über die Einführung der 
Zinsertragsteuer , daß nur mehr 27,6 Milliar­
den Schilling Spareinlagenzuwachs zu ver­
zeichnen war. 1984 ging das weiter zurück. 
Ähnlich gravierend waren die Folgen auf dem 
Kapitalmarkt, was man am Rückgang der 
Anleihenemissionen leicht feststellen kann. 

Nun ergibt sich ein Anlaß, die Zinsertrag­
steuer abzuschaffen, und dieser sollte unbe­
dingt genutzt werden. Das Aufkommen an 
Zinsertragsteuer wird sich nämlich nach die­
ser Entscheidung des Verfassungsgerichtsho­
fes ganz bestimmt wesentlich vermindern, 
vom Herrn Minister haben wir heute gehört, 
um eine Milliarde Schilling. Das Aufkommen 
im vergangenen Jahr betrug 2,6 Milliarden 
Schilling. Wir hätten also dann gut 1 1/2 Mil­
liarden Schilling Aufkommen noch zu ver­
zeichnen, und das nur unter der Vorausset­
zung, daß die nun geltende Gesetzeslage nicht 
geändert wird. 

Meiner Meinung nach wird das aber kaum 
möglich sein, denn schon wegen des Gleich­
heitsgrundsatzes in unserer Verfassung wird 
man um eine Erstattung der Zinsertragsteuer 
an die kleinen Sparer nicht herumkommen. 

Das würde aber einen derartigen bürokrati­
schen Aufwand mit sich bringen, daß das 
dann verbleibende Aufkommen nicht mehr zu 
rechtfertigen wäre. Die völlige Aufhebung der 
Zins ertragsteuer im Sinne des Antrages der 
Volkspartei ist daher die einzig vernünftige, 
sachliche Lösung. (Beifall b,ei der ÖVP.) 

Dadurch würde ganz bestimmt auch das 
Sparklima in Österreich positiv beeinflußt, 

und die Österreicher würden auch veranlaßt, 
ihre Ersparnisse wieder mehr im Inland anzu­
legen. Im vergangenen Jahr wurden, wie wir 
bereits vom Kollegen Pisec gehört haben, an 
die 17 Milliarden Schilling in ausländischen 
Wertpapieren und Aktien angelegt. 

Die Aufhebung der Zinsertragsteuer wäre 
auch deshalb mehr als angebracht, weil die 
Abgabenquote in Österreich mit über 42 Pro­
zent sowieso viel zu hoch ist. Im Jahre 1970 
lag sie noch bei 35,8 Prozent, jetzt liegt sie 
schon seit Jahren bei über 42 Prozent. 

Der einzelne Steuerzahler ist sich dessen 
gar nicht bewußt, weil das System der Sozial­
versicherung so kompliziert geworden ist, daß 
kaum jemand mehr weiß, was er an Kranken­
kassen-, an Pensionsversicherungs- und an 
sonstigen Beiträgen zu leisten hat. Immerhin 
sind es 10,25 Prozent Pensionsversicherungs­
beitrag, 3,15 Prozent Krankenversicherungs­
beitrag, 2 ,20 Prozent Arbeitslosenversiche­
rungsbeitrag, 0,5 Prozent Wohnbauförde­
rungsbeitrag, 0,5 Prozent Arbeiterkammer­
umlage; zusammen 16,6 Prozent, die dem 
Arbeitnehmer vom Bruttolohn abgezogen 
werden. Bei einer Bruttolohnsumme von 
10 000 S sind das 1 660 S. Dazu kommt noch 
die Lohnsteuer von 734,40 S, sodaß die 
Gesamtabzüge 2 394,40 S betragen. 

Zusätzlich hat der Arbeitgeber bei diesem 
Bruttolohn von 10 000 S seinerseits noch 
Abgaben in Höhe von 3 000,40 S zu entrichten. 
Der Gesamtaufwand für das Unternehmen 
beträgt also 13 000,40 S, der Arbeitnehmer 
erhält j edoch nur 7 605,60 S. 

Bei einem Bruttolohn von 2 1  000 S ist der 
Gesamtaufwand des Unternehmens schon 
mehr als doppelt so hoch als jene Summe, die 
der Arbeitnehmer als Nettolohn bekommt. 
(Ruf bei der ÖVP: Hört! Hörtf) 

Das Ausmaß der steuerlichen Belastung 
wird dem einzelnen jedoch kaum bewußt, weil 
er meist nur seinen Nettobezug anschaut. Er 
denkt auch nicht bei jedem Einkauf daran, 
was er an indirekten Steuern zu leisten hat. 
Dabei ist jeder Kauf von Gebrauchsgütern 
mit 20 Prozent Mehrwertsteuer belastet. Das 
gleiche gilt, wenn man etwa zum Friseur geht 
oder eine sonstige Dienstleistung in Anspruch 
nimmt. Wenn der Autofahrer zur Tankstelle 
fährt und dann seine Treibstoffrechnung 
bezahlt, bekommt mehr als die Hälfte davon 
der Finanzminister. Wenn ein Arbeiter am 
Abend ins Gasthaus geht und ein Glas Bier 
trinkt, dann denkt er besser nicht daran, daß 
mehr als 40 Prozent des Entgeltes der Finanz-
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minister bekommt, sonst schmeckt ihm das 
Bier nicht mehr. (Bundesrat S c  h a c h n e r: 
Da müssen Sie uns aber auch sagen, wenn der 
Unternehmer ein Glas Sekt trinkt, was dann 
der Finanzminister bekommtf) 

Diese enorme Steuerbelastung hat dazu 
geführt, daß die Österreicher heute zwar 
mehr Geld haben als vor zehn Jahren, sich 
damit aber immer weniger leisten können. 
Mein Kollege Kaplan wird Ihnen das noch 
näher erläutern. (Bundesrat M o  h n 1: Der 
wird das nicht können! - Bundesrat K ö p f: 
Der hat das gar nicht vor!) 

Schuld an dieser Entwicklung ist die stän­
dige Belastungspolitik der sozialistischen 
Regierung, vor allem die Entwicklung der 
Lohnsteuerbelastung. Im vergangenen Jahr 
stieg die Bruttolohnsumme um 4,5 Prozent, 
beim Lohnsteueraufkommen dagegen gab es 
eine Steigerung von 12,3 Prozent. Für das lau­
fende Jahr erwartet man Mehreinnahmen an 
Lohnsteuer von über 12 Milliarden Schilling. 

Im Jahr 1969 betrugen die Einnahmen aus 
der Lohnsteuer 8,6 Milliarden Schilling, 1984 
waren es 8 1 ,2 Milliarden Schilling, im vergan­
genen Jahr schon über 90 Milliarden. Diese 
Steigerung von 8,6 auf 81,2 Milliarden Schil­
ling macht 845 Prozent aus. Im gleichen Zeit­
raum stieg das Pro-Kopf-Einkommen der 
Arbeitnehmer von 4 892 S auf 16 084 S, das ist 
eine Steigerung von 236 Prozent. 

Wie hart sich die Progression auswirkt, 
zeigt sich am deutlichsten bei den Lohnerhö­
hungen Anfang dieses Jahres .  Ein Arbeitneh­
mer mit einem Bruttolohn von 10 000 S erhielt 
eine Lohnerhöhung von 4,75 Prozent, das sind 
475 S, sein Nettolohn stieg j edoch nur um 
290,20 S, das sind 3,81 Prozent. Die Lohn­
steuer dagegen stieg um 14,4 Prozent oder 
105,80 S. (Der Vo r s i t z  e n d  e übernimmt 
die Verhandlungsleitung.) 

Ich glaube, nichts zeigt deutlicher die 
Dringlichkeit der von uns schon lange ver­
langten Steuerreform. Der Widerstand, den 
Sie, Herr Minister, einer Steuerreform entge­
gensetzen, ist mir absolut unverständlich, 
denn in der Regierungserklärung vom 31.  Mai 
1983 hat doch Ihr Regierungschef, der Herr 
Bundeskanzler, selbst angekündigt und 
gesagt, die Regierung beabsichtige, sehr 
rasch Vorschläge für eine Steuerreform vor­
zulegen. Diese Reform wird der Zielsetzung 
eines sozial gerechten, einfachen und lei­
stungsfördernden Steuersystems verpflichtet 
sein. 

Von dieser Zielsetzung ist unser Steuersy­
stem heute weiter entfernt denn je zuvor. Das 
allein sollte eigentlich schon Anlaß sein, eine 
Reform rasch in Angriff zu nehmen. Daß es 
daneben noch den ökonomischen Grund gibt, 
daß sich eine Steuersenkung immer positiv 
auf das Wirtschaftswachstum auswirkt, wie 
auch unser eigenes Wirtschaftsforschungsin­
stitut festgestellt hat und wie es mein Kollege 
Pisec ja schon erwähnt hat, möchte ich nur 
ergänzend erwähnen. 

Die Zinsertragsteuer wird nach der nun 
geschaffenen Gesetzeslage in Zukunft beson­
ders unsozial sein, und die Aufhebung dersel­
ben im Sinne des Antrages der ÖVP sollte 
daher der erste Schritt der längst fälligen 
Steuerreform sein. (Beifall bei der ÖVP.) 1 7.27 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Köpf. Ich erteile ihm dieses. 

1 7.27 

Bundesrat Köpf (SPÖ, Salzburg): Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Meine beiden 
unmittelbaren Vorredner haben eine Tradi­
tion der ÖVP fortgesetzt, sie haben die 
Lösung, jetzt brauchen sie nur noch das Pro­
blem. So ist mir das heute vorgekommen. 
(Widerspruch und Heiterkeit bei der ÖVP. -
Bundesrat Dr. Fr a u s c h e r: Es gibt Pro­
bleme genug! - Bundesrat K ö s t l  e r: Das 
Problem ist die Regierung, Herr Kollege!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich bin als erstes meinem Vorredner, dem 
Herrn Bundesrat Strimitzer, sehr dankbar, 
daß er zwar auf der einen Seite gedroht - das 
habe ich weniger gern - ,  aber doch eindeutig 
festgestellt hat, daß es in Österreich keinen 
Steuerwiderstand gibt und daß wir eine 
ordentliche Gesetzgebung, eine ordentliche 
Vollziehung im Steuerrecht haben. Das ist 
Punkt l.  

Punkt 2. Ich muß die Ausführungen des 
Bundesrates Frauscher ein klein wenig 
berichtigen. Ich komme dann ganz genau zu 
den einzelnen Punkten. Er hat sich bei seiner 
Aufzählung der Sparsteigerungsraten jeweils 
um ein Jahr geirrt, nämlich von 1 982 auf 1 983 
ist diese Steigerung nur um 27,6 Milliarden 
eingetreten und nicht von 1983 auf 1 984, also 
im Jahr der Einführung. Im Jahr vorher, von 
1982 auf 1983, ist diese geringere Steigerung 
eingetreten. Es ist nur ein Bild, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, für die Genau­
igkeit der Aussagen. 

Über die Genauigkeit der Aussagen darf ich 
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noch etwas sagen. Ich habe das Buch von der 
Nationalbank; die Richtigkeit steht also gar 
nicht zur Diskussion. Etwas anderes aber 
möchte ich Ihnen noch sagen, wie Sie Ihren 
Antrag im Nationalrat vorbereitet haben. Sie 
schreiben wieder, obwohl wir fast gemeint 
hätten, man sollte die Wortwahl in den Gre­
mien der Gesetzgebung überlegen - wir 
haben uns auf dieses Husch-Pfusch bezogen; 
es hat also diese Aussprache der Klubobmän­
ner nichts gefruchtet -: Der Besitzer eines 
Sparbuches in Höhe von 1 Million Schilling 
erhält künftig unter Annahme einer 7prozen­
tigen Verzinsung im Jahr 70 000 S. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es gibt keine Sparbuchverzinsung zu 7 Pro­
zent mehr. Die ordnungspolitischen Maßnah­
men, Herr Bundesminister, haben eine 6pro­
zentige Höchstverzinsung von Sparbüchern 
vorgesehen, und ich habe mich heute vormit­
tag bei verschiedenen Geldinstituten erkun­
digt, die haben gesagt, das werde von ihnen 
rigoros eingehalten, weil sie dieser Lizitie­
rung . . .  (Bundesrat Dr. S t r i  m i t  z e r: Es 
steht: Unter der Annahme!) Sie schreiben: 
Besitzer eines Sparbuches. Bitte, der Bes�tzer 
eines Sparbuches! Seien Sie halt ein bißchen 
genauer bei Ihren Aussagen, dann können 
wir uns ja ein bißehen verständigen. (Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) Ja, bitte, unter der 
Annahme einer 10prozentigen Verzinsung ist 
es noch mehr, unter Annahme einer 15prozen­
tigen Verzinsung ist es dann wieder eine 
andere Summe. 

Bitte, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wir haben ordnungspolitische Maß­
nahmen, und da gibt es halt keine 7prozentige 
Verzinsung. Und wenn es sie gäbe, dann 
sagen Sie es uns. (Bundesrat Dr. Fr a u -
s c  h e r: Das sind nur Beispiele!) Schlechte 
Beispiele! Schlechte Beispiele, weil Sie sich j a  
wahrscheinlich das gar nicht durchgerechnet 
haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sie werfen uns ja Husch-Pfusch vor. Schauen 
Sie sich alles an! Die Angaben in Ihrer Rede, 
Herr Bundesrat Frauscher, sind um ein Jahr 
verschoben. Schauen Sie sich den Antrag und 
alles andere an! Sie reden von Husch-Pfusch. 
Aber lassen Sie mich zu den anderen wichti­
gen Dingen kommen. 

Der Verfassungsgerichtshof, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, hat in einem 
Erkenntnis vom 14. März 1 986 der 
Beschwerde der Frau Valerie Müller stattge­
geben und den Bescheid der Finanzlandesdi­
rektion Wien, Niederösterreich und Burgen-

land aufgehoben. Das ist also der Tatbestand, 
das Faktum. Es wurde erkannt, daß die Zins­
ertragsteuer auf die Einkommensteuerschuld 
anzurechnen ist, die Zinsertragsteuer steuer­
mindernd in Abzug zu bringen ist. 

Die Gesetzgebung, Nationalrat und Bundes­
rat, hat diesem Erkenntnis Rechnung zu tra­
gen und eine gesetzliche Regelung vorzube­
reiten, die eine allfällige Doppelbesteuerung 
vermeidet und auf alle Fälle dem Gleichheits­
grundsatz Rechnung trägt. Wenn dies in der 
gesetzlichen Regelung vom Bundesgesetz 
vom 29. November 1983 offensichtlich, wie der 
Verfassungsgerichtshof erkannt hat, gesche­
hen ist, so liegt die Begründung darin, daß der 
Gesetzgeber wie auch die Behörde die Auffas­
sung vertreten haben, daß die Zinsertrag­
steuer im Gegensatz zur Einkommensteuer 
eine Objektsteuer sei, die vom Schuldner der 
Zinserträge einbehalten und abgeführt wurde 
oder wird. 

Das allein sagt das Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes. Der Verfassungsgerichts­
hof hat den Sachverhalt klargestellt, eben 
eine andere Auffassung als der Gesetzgeber 
vertreten und den Bescheid somit aufgeho­
ben. 

So notwendig ein derartiges Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes war, das wir von 
der sozialistischen Fraktion selbstverständ­
lich voll und zur Gänze respektieren, so über­
flüssig, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, . . . (Heftige Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) Sie zweifeln j a  immer! Bitte, ich 
komme darauf zu sprechen. Sie, bitte, haben 
uns das unterstellt, aber ich komme noch dar­
auf. (Ruf bei der ÖVP: Das werden wir der 
Bevölkerung überlassen!) 

Also noch einmal: . . .  so voll und zur Gänze 
respektiert, so überflüssig ist die heutige 
dringliche Anfrage der ÖVP-Bundesratsfrak­
tion. 

Mit aller Schärfe - und jetzt komme ich 
dazu, weil Sie es so unschuldig sagen, Sie 
haben wahrscheinlich gar nicht gelesen, was 
Sie da heute in der dringlichen Anfrage alles 
verpackt haben - und mit allem Nachdruck 
muß ich jedoch eine Formulierung in Ihrer 
Anfrage zurückweisen, die ich als Unterstel­
lung abtun würde, wenn sie nicht so unge­
heuerlich wäre, für mich ist sie ungeheuer­
lich, nämlich die Unterstellung auf Seite 2 des 
letzten Absatzes Ihrer Anfrage. Da steht zu 
lesen, daß das Erkenntnis einmal mehr 
beweise, daß den Sozialisten auch fragwür­
dige Mittel recht seien und sie Verfassungs­
widrigkeiten dabei offensichtlich nicht stören. 

t 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn Sie das jedem Landesgesetz, jedem 
Bundesgesetz unterstellen, wenn ein Gesetz 
angefochten wird und der Verfassungsge­
richtshof der Anfechtung stattgibt, dann 
gehen wir hinaus in die Länder und schauen 
uns das alles einmal an. Dazu haben wir ja 
den Verfassungsgerichtshof, damit auf Ver­
fassungskonformität geprüft wird. 

Ich betone, die Sozialisten werden alles tun, 
um dem Erkenntnis Geltung zu verschaffen. 
Das unterscheidet uns von namhaften ÖVP­
Vertretern, die, ein Beispiel hatten wir 1 985 
erhalten, trotz Verurteilung durch den Verfas­
sungsgerichtshof trotzig die Wiederholung in 
der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht 
haben. (Beifall bei der SPO.) 

Nun noch zu einem anderen Punkt. (Bun­
desrat S c  h ip a n i: Das war der Landes­
hauptmann Has1auer, der gesagt hat: Ich 
werde es wieder tun! - Ruf bei der ÖVP: Das 
war etwas anderes!) Ah, das war ganz etwas 
anderes. (Zwischenrufe bei sPO und ÖVP. -
Ruf bei der ÖVP: In Salzburg haben die Sozia­
listen mitgestirnmt!) Ich nehme zur Kenntnis: 
Das war etwas ganz anderes. (Weitere Zwi­
schenrufe.) 

Ich darf zu einem anderen Problem kom­
men. Entgegen den Behauptungen der ÖVP 
fordert der Verfassungsgerichtshof nicht die 
Abschaffung der Zinsertragsteuer , sondern 
die Berücksichtigung des Gleichheitsgrund­
satzes bei der Einhebung beziehungsweise die 
Abzugsfähigkeit von der Einkommensteuer. 
Diesem Erkenntnis, nicht dem Wunsch der 
Österreichischen Volkspartei werden wir 
nachkommen. Im Gegensatz zur ÖVP lassen 
wir uns vom Grundsatz der Gerechtigkeit lei­
ten, zumindest, das muß man sagen, bemühen 
wir uns in einem sehr hohen Maße darum. 
(Ruf bei der ÖVP: Wie war das mit der Trans­
parenz Ihrer Erklärungen!) 

Was waren denn eigentlich die Gründe für 
die Einführung? - Die Ungerechtigkeiten bei 
der Besteuerung der Einkommen aus Spar­
einlagen im Gegensatz zur Besteuerung der 
Einkommen aus Arbeit. Darf ich Ihnen das 
beweisen. Die Geldinstitute verzeichnen Zin­
senzahlungen, es wurde heute schon einmal 
erwähnt, von rund 40 Milliarden Schilling, 
davon werden nur 3 Milliarden als deklariert 
bezeichnet, das heißt dem Veranlagungsver­
fahren zugeführt. Rund 37 Milliarden Schil­
ling an Zinsen gelten als anonym, wobei nach 
übereinstimmenden Meinungen der Fach­
leute rund 40 bis 50 Prozent, genau wird man 
das also nicht feststellen können, unter der 

Freigrenze liegen. Die Hälfte liegt etwa unter 
der Freigrenze, ist also nicht steuerpflichtig 
und wäre daher auch nicht zu deklarieren. 50 
bis 60 Prozent jedoch sind unversteuerte Ein­
kommen, 15 bis 20 Milliarden Erträge, die 
wahrscheinlich, und das wissen wir auch, 
nicht risikofreudig angelegt sind, die Einkom­
men bedeuten. Sie müssen nicht, aber können 
Schwarzgeld sein, das wissen wir nicht. Aber 
auf alle Fälle sind sie nicht veranlagt, also 
nicht der Steuer unterworfen. Dabei sollen, 
und das muß ja auch bei dem Problem berück­
sichtigt werden, die Anonymität der Sparbü­
cher und das in Österreich bestehende ausge­
zeichnete Bankgeheimnis natürlich unangeta­
stet bleiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese hohen Einnahmen, die nicht versteuert 
werden, sind die eigentliche Ungerechtigkeit. 
Einkommen aus Arbeit wird versteuert, Ein­
kommen aus anonymen Sparkonten bleiben 
unversteuert. Und das waren die Gründe für 
die Einführung der Zinsertragsteuer . 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Her­
ren, haben den Menschen vorgegaukelt, daß 
die Sparguthaben angegriffen werden. Sie 
haben nie gesagt, die Zinsen, das, was sie an 
Einkommen daraus haben, werden ver­
steuert, nein, Sie haben mit Ihrem Reden von 
der Versteuerung der Sparguthaben, mit dem 
Schlagwort Sparbuchsteuer die Menschen 
verunsichert. (Beifall bei der SPO.) 

Sie waren es, und so manche Folgen haben 
auch Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, mitzutragen. Ihnen ist es vorbehalten 
geblieben, diese Ungerechtigkeiten zu vertei­
digen. Nur Ihrer Propaganda ist die Verunsi­
cherung der Öffentlichkeit zu verdanken. 
(Bundesra t M o  h n 1: Rich tig!) Sie haben die 
Unruhe verursacht, weil Sie diesen Ungerech­
tigkeiten - wir haben heute Herrn Bundesrat 
Pisec wieder gehört - grundsätzlich das Wort 
reden, weil Sie zulassen wollen, daß Milliar­
den von Schilling unversteuert in die Taschen 
einiger weniger fließen. (Beifall bei der SPO.) 
Das ist der Unterschied. 

Natürlich, meine sehr verehrten Damen 
und Herren - das ist nicht zu leugnen -, ver­
ursacht das Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofes nun eine Fülle von Überlegungen, 
wie diesem Beschluß Rechnung getragen wer­
den kann. So einfach, so ohne nachzudenken, 
so mit einem Federstrich wie in Ihrem Antrag 
im Nationalrat geht halt die Lösung der Pro­
bleme nicht und nach diesem Erkenntnis 
nicht. Da sind nun Rechte erwachsen, Spar­
guthaben ausgereift, Finanzverfahren nach-
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zuvollziehen. Und all das muß ordentlich 
durchdacht und ordnungsgemäß abgewickelt 
werden. ( Vo r  s i tz e n d  e r: Redezeit!) Sechs 
Minuten habe ich noch, bitte. 

Auf alle Fälle wurden sofort mit dem 
Bekanntwerden des Erkenntnisses vom 
Finanzministerium unverzüglich alle betroffe­
nen Veranlagungen gestoppt und erst nach 
Klärung aller Fakten wieder im Sinne des 
Erkenntnisses aufgenommen. 

Mit dieser dringlichen Anfrage, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, will die ÖVP 
wieder einmal von den günstigen wirtschaftli­
chen Entwicklungen in Österreich ablenken. 
(Zustimmung bei der SPÖ, ironische Heiter­
keit bei der ÖVP.) 

Schon der heutigen Wortmeldung des 
Herrn Bundesrates Schambeck konnte man 
entnehmen, mit welchen Greuelmärchen Sie 
in Ihren Versammlungen und wahrscheinlich 
auch im Ausland über Österreich sprechen. 
Sie zeichnen ein Bild von Österreich, als wäre 
es ein Konkursfall. (Bundesrat R a a  b: Das 
machen S i e  im Ausland! - Vo r s i tz e n -
d e r: Das hätten Sie nicht sagen dürfen!) 
Wieso denn nicht? 

Sie zeichnen ein Bild von Österreich, als 
wäre Österreich ein konkursreifer unterent­
wickelter Staat von Analphabeten. Sie negie­
ren alle Erfolge! Sie verteufeln die Leistungen 
der Österreicher! (Zustimmung bei der SPÖ. 
- Bundesrat Ing. M a d e r t h a n  e r: Das ist 
eine Unterstellung!) 

Sie tun, meine Damen und Herren so -
und heute auch wieder in der Rede des Herrn 
Schambeck - ,  als wäre die Korruption auf 
der linken Seite. Von WBO und "Bundeslän­
der", von Rabelbauer und Renner sagen Sie 
kein Wort! Sie glauben, Angriff ist die beste 
Verteidigung! Ich sage: Lügen haben kurze 
Beine. 

Ihre Verantwortung auch als Opposition, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
bleibt bestehen. (Bundesrat R a a  b: Das sind 
doch keine Vergleiche mit den VOEST-Mil­
liarden!) 

Also das ist alles in Ordnung, was Sie 
gesagt haben? (Bundesrat R a a  b: Aber die 
Relation!) Aber Sie tun ja so, als wäre das nur 
auf der anderen Seite. Sie sprechen ja von 
dem, was Sie unmittelbar als Partei betrifft, 
gar nicht. Sie haben das verdrängt. Ich ver­
stehe es j a, Sie haben es verdrängt. 

Ihrer Verantwortung auch als Opposition 
können Sie nicht entfliehen. Sie können höch­
stens das Klima ständig verschlechtern, aber 
Verantwortung können Sie nicht abschieben. 

Bitte, ich erinnere mich daran - schade, 
daß er nicht mehr da ist -, wie heute Herr 
Professor Schambeck einen nach dem ande­
ren von unseren Mitgliedern des Bundesrates 
beleidigt hat im wahrsten Sinne des Wortes. 
Für jeden hat er einen ätzenden Nachsatz 
gehabt. 

Ja, bitte, meine Damen und Herren, dann 
müssen Sie auch die Konsequenzen ziehen! 
Dann müssen Sie sich eine ebensolche Rede 
auch gefallen lassen! (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Herrschaften! Sie tragen auch Ver­
antwortung! Auch in der Opposition! Da kann 
man sich nicht hinwegstehlen! 

Sie haben den großen Wirtschafts bund. Sie 
zeichnen ein so schlechtes, so falsches Bild 
von Österreich, von Österreichs Wirtschaft. 
Denn sollten Ihnen die österreichischen 
Unternehmer Glauben schenken, würden sie 
keinen Schilling mehr für Investitionen ver­
wenden, wenn sie die Zukunftsaussichten so 
negativ beurteilen würden, wie Sie es ihnen 
einzureden versuchen. Sie glauben Ihnen ein­
fach nicht. 

Auch das Investitionsklima in Österreich 
ist ausgezeichnet. Österreich verzeichnet 
hohe, höchste Investitionsraten. 

Und das Wachstum, meine sehr verehrten 
Damen und Herren? - Nur Japan wird bes­
ser abschneiden. 

Und die Inflation, meine sehr verehrten 
Damen und Herren? - Österreich gehört zu 
den preisstabilsten Ländern der Welt. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Und die Arbeitslosenzahlen? - Die gering­
sten Quoten nach der Schweiz und Japan. 

Und der Export? - Hohe Zuwachsraten 
beweisen die hervorragenden Leistungen der 
österreichischen Unternehmungen. 

Und der soziale Frieden? Er ist in Öster­
reich wie kaum in einem anderen Lande 
gewährleistet. (Bundesrat S a t t l  b e rg e r: 
Das ist nicht das Thema!) 

Und die Leistungsbilanz? Sie weist wieder 
einen Überschuß auf. 
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Ab und zu hat man das Gefühl, es tut Ihnen 
schon weh, wenn man gute Daten aufzuwei­
sen hat. 

Und die Verschuldung? - Sie haben es 
heute gehört: Sie finden Österreich bei den 
am wenigsten verschuldeten Ländern mit sin­
kender Verschuldungstendenz. 

Ich glaube, es ist Zeit, zu sagen: Hören Sie 
auf zu zündeln! Sagen Sie die Wahrheit! Es 
steht mehr auf dem Spiel: es geht um Öster­
reich! (Beifall bei der SPÖ.) 1 7.47 

Vorsitzender: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Bundesrat Frau­
scher zu Wort gemeldet. 

Bevor ich ihm das Wort erteile, mache ich 
darauf aufmerksam, daß eine tatsächliche 
Berichtigung nach § 48 Abs. 2 der Geschäfts­
ordnung die Dauer von fünf Minuten nicht 
überschreiten darf. 

Ich erteile nunmehr Herrn Bundesrat Frau­
scher das Wort. 

17.47 

Bundesrat Dkfm. Dr. Frauseher (ÖVP, Salz­
burg): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Herr Kollege Köpf hat 
mir den Vorwurf einer Husch-Pfusch-Arbeits­
weise gemacht, weil ich Zahlen falsch zitiert 
und mich hier bei dieser Zitierung um ein 
Jahr geirrt hätte. 

Nun muß ich sagen, daß mich der Vorwurf 
Husch-Pfusch-Arbeitsweise nicht kränkt. Das 
macht mir nichts aus. Ich bin hier nicht so 
empfindlich wie Herr Nationalratspräsident 
Benya, der sich sehr aufgeregt hat, daß der 
Bundesrat es gewagt hat, Gesetze des Natio­
nalrates als Husch-Pfusch-Gesetze hinzustel­
len. 

Ich möchte nur daran erinnern: Der erste, 
der diesen Ausdruck "Husch-Pfusch" verwen­
det hat, war Herr Klubobmann Dr. Pitter­
mann in der Zeit der ÖVP-Alleinregierung. 
(Bundesrat B i  e r i n  g e r: War das auch ein 
ÖVPler? - Bundesrat S c  h a  c h n e  r: Da hat 
er recht gehabtf) 

Zu den Zahlen, die ich zitiert habe, möchte 
ich klarstellen: Ich habe gesagt, im Jahr 1981 
betrug der Zuwachs der Spareinlagen 75,1 
Milliarden, im Jahr 1982 74,1 Milliarden. Dies 
habe ich deshalb gesagt, weil laut einer Stati­
stik der Nationalbank der Stand der Sparein­
lagen Ende 1980 543,8 Milliarden betrug, Ende 
1981 618,9 Milliarden, das ist eben im Jahr 

1981 ein Zuwachs von 75,1 Milliarden. E'nde 
1982 war dann der Stand 693 Milliarden, das 
ist im Jahr 1982 ein Zuwachs von 74,1 Milliar­
den. Ende 1983 waren es dann 720,6 Milliar­
den, das sind eben dann im Jahr 1983 nur 27,6 
Milliarden Zuwachs. 

Zu den übrigen Ausführungen des Herrn 
Kollegen Köpf möchte ich nur das eine sagen: 
Es freut mich sehr, daß er so für Gerechtig­
keit eintritt. Ich hoffe nämlich deshalb, daß er 
sich mit der Frage auseinandersetzt, ob es 
gerecht ist, daß sich der große Sparer die 
Zinsertragsteuer als Steuervorauszahlung 
abziehen kann, der kleine sie aber selbst tra­
gen muß. Ich hoffe, daß er eine Lösung finden 
wird. (Beifall bei der ÖVP.) 17.49 

Vorsitzender: Weiters zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Kaplan. Ich erteile ihm 
dieses. 

1 7.49 

Bundesrat Kaplan (ÖVP, Burgenland): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kol­
lege Köpf, ich möchte und ich werde nicht in 
dieser gehässigen unsachlichen Art meine 
Meinung vortragen, wie Sie das soeben getan 
haben. (Bundesrat S c  h a c h n e r: Das wäre 
das erste Mal, Kollege Kaplanlj 

Aber ich möchte Ihnen doch eines sagen: 
Wir, die Österreichische Volkspartei, haben 
die Österreicher nie als Analphabeten hinge­
stellt. 

Aber nehmen Sie eines zur Kenntnis: Die 
Österreichische Volkspartei hat als Opposi­
tionspartei nicht nur das Recht, sondern auch 
die Pflicht zur Kontrolle. Und wir werden uns 
dieses Recht nicht nehmen lassen, auch nicht 
durch Ihre unsachliche Wortmeldung! (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Der Weg dieser heute zur Debatte stehen­
den Zinsertragsteuer , im Volksmund auch 
Sparbuchsteuer genannt (Bundesrat 
S c  h a  c h n e  r: Von Ihnen! Vom Volkspartei­
Mund!) - auch wir haben sie Sparbuchsteuer 
genannt, und zu Recht, wie sich heute heraus­
stellt - ,  ist ein sehr langer, leidvoller und dor­
nenvoller. Er hat die heimische Wirtschaft 
sicherlich verunsichert, er hat aber vor allem 
dem Sparklima unseres Landes sicherlich 
nichts Gutes gebracht. 

Die Aussagen hoher und höchster sozialisti­
scher Funktionäre haben an dieser Verunsi­
cherung sicherlich einen wesentlichen Anteil, 
denn sie haben immer wieder behauptet und 
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beteuert, man werde bei dieser Zinsertrag­
steuer auf die wirtschaftlich Schwächeren 
selbstverständlich Bedacht nehmen. Man 
könnte ein Buch schreiben über Ihre diesbe­
züglichen Aussagen. ' 

Ich möchte nur ein Zitat Ihres damaligen 
Parteivorsitzenden Dr. Bruno Kreisky brin­
gen, der am 16. Jänner 1983 in einem Inter­
view in der "Kronen-Zeitung" gemeint hat: 

"Wenn völlig zu Unrecht Krokodilstränen 
über die Ärmsten der Armen vergossen wer­
den, so soll das nur darüber hinwegtäuschen, 
daß in Wirklichkeit nur die Reichen zur Kassa 
gebeten werden." 

Nunmehr hat der Verfassungsgerichtshof 
entschieden, daß die Doppelbesteuerung 
durch die Sparbuchsteuer verfassungswidrig 
ist und daß daher alle Zinserträge, für die 
bereits Einkommensteuer bezahlt werden 
mußte, in Zukunft von der Sparbuchsteuer 
ausgenommen sind. 

Wenn man sich das jetzt anschaut und die 
Aussage Ihres damaligen Parteivorsitzenden, 
so klingt diese Aussage eher wie ein Hohn. 
Die derzeitige Regelung bedeutet nämlich, 
daß künftighin die kleinen Sparer diese Spar­
buchsteuer oder Zinsertragsteuer weiter 
bezahlen (Bundesrat M o  h n 1: Was ist es 
jetzt?), die großen Sparer sich aber diese Zins­
ertragsteuer ersparen werden. (Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Und die Schwarzgeldanleger, 
was werden die tun ? Erzählen Sie uns das ein­
ma1!) 

Nicht wir, Herr Kollege Köpf, wollen den 
Reichen sparen helfen, sondern Sie sind es. 
Sie als Vertreter der sogenannten Arbeiter­
partei (Bundesrat S c  h a c h  n e r: Nicht 
"sogenannt"!) sind es, die hier dem kleinen 
Sparer diesen Nachteil bringen. Denn wir von 
der Österreichischen Volkspartei haben uns 
immer gegen diese Steuer ausgesprochen. 
Wir haben ja auch vor wenigen Tagen im 
Nationalrat die Abschaffung dieser Sparbuch­
steuer rückwirkend mit 1 .  Jänner 1986 ver­
langt. (Beifall bei der ÖVP. - Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Kollege Kaplan, sind Sie auch 
Volkesmund, weil Sie von der "Sparbuch­
steuer" reden ?) 

Nun, durch das Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes wurde die von der Regie­
rung gewählte Steuerkonstruktion zur 
Besteuerung der Zinserträge als ungerecht­
fertigter Steuerzugriff auf das Sparbuch ent­
larvt. 

Es wurden heute schon emige Male Bei­
spiele zitiert. Der Beweis liegt, glaube ich, auf 
der Hand. Derjenige, der heute ein Sparbuch 
mit meinetwegen einer Million Schilling zur 
Verfügung hat, wird künftighin diese Spar­
buchsteuer von der Einkommensteuer abzie­
hen, und der kleine Sparer, der nur eine Spar­
bucheinlage von etwa 100 000 S hat, wird brav 
und fleißig diese Steuer bezahlen müssen. 
(Bundesrat Ing. L u d  e s e h e r: " Sozial 
gerech t!") 

Aus dieser ursprünglich von den Sozialisten 
propagierten Besteuerung hoher Spargutha­
ben ist daher heute nur die Besteuerung des 
kleinen Mannes übriggeblieben. Die Großan­
leger zahlen eben keine Sparbuchsteuer. Mit 
einem Wort: Die Kleinen hängt man, die Gro­
ßen läßt man laufen. So ist es in Wahrheit, 
und so ist die Wirklichkeit. 

Aber diese Zinsertragsteuer ist ja bitte kein 
Einzelfall, sondern ist ein Spiegelbild der gan­
zen Diskussion um die Steuerreform, um die 
längst fällige Steuerreform. Die letzte wirk­
same Steuerreform war im Jahre 1975, mit 
1. Jänner 1983 erfolgte eher eine Miniatur­
Tarifreform. Sie liegt also bereits elf Jahre 
zurück, und eine Lohnsteuerreform wäre 
längst, längst überfällig. Aber hier hat ein 
gewisser Wettbewerb im Verzögern stattge­
funden. 

Zunächst waren es - und das bedaure ich 
zutiefst � die sozialistischen Gewerkschafter, 
die hier immer wieder versucht haben zu ver­
zögern, die hier immer wieder versucht · 
haben, die Behandlung der Anliegen, den Vor­
stoß der christlichen Gewerkschafter hinaus­
zuschieben. 

Nunmehr liegt diese Verzögerungstaktik 
bei der Bundesregierung, sprich beim Finanz­
minister . Ich darf hier zu diesem Weg, zu die­
sem leidvollen langen Weg der Steuerreform 
doch einige Punkte herausnehmen. 

Zunächst hat der Bundeskanzler am 
3 1 .  Mai 1983 in seiner Regierungserklärung 
diese Steuerreform versprochen. 

Im gleichen Jahr, im Oktober, hat der ÖGB­
Kongreß stattgefunden. Da waren einige 
Anträge dabei, die in diese Richtung gegan­
gen sind. 

Zum Beispiel hat der Antrag 23 der 
Gewerkschaft der PrivatangesteUten gemeint: 
"Die Progression müßte darüber hinaus in 
entsprechenden Zeitabständen um das Aus-

, 
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maß der durchschnittlichen . Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten verändert werden." 

Oder die Gewerkschaft der Eisenbahner: 
"Die Struktur des Steuertarifs bewirkt 
jedoch, daß Bezieher kleinerer bis mittlerer 
Einkommen von der Steuerprogression ver­
hältnismäßig stark erfaßt werden. Die Beseiti­
gung von Härten durch die Steuerprogres­
sion, die weitere Erhöhung der Absetzbeträge 
sowie eine sozial ausgewogene Vereinfachung 
des Steuerrechtes müssen hiebei die Schwer­
punkte bilden." 

So Anträge am ÖGB-Kongreß im Oktober 
1983. Der ÖGB-Bundesvorstand hat das über­
nommen, hat in einer Resolution ebenfalls 
angekündigt, daß er die Regierung auffordern 
wird, eine Steuerreform durchzuführen. 

Es ist nichts weitergegangen. Die christli­
chen Gewerkschafter haben eine Unterschrif­
tenaktion unter den Betriebsräten und Per so­
naivertretern gestartet. Man hat versucht, die 
sozialistischen Kollegen im ÖGB zu drängen. 

Im Oktober 1984 wiederum eine Resolution 
des ÖGB-Bundesvorstandes, wo auf diese Pro­
blematik eingegangen und eine Steuerreform 
verlangt wird. 

Oder, am 3. Oktober 1985: Der Chemie­
Gewerkschaftstag tritt für eine rasche Lohn­
steuerreform ein. (Bundesrat Tm e j: Was hat 
das mit der ZEST zu tun ?) Das sind alles Steu­
ern, die uns belasten, Herr Kollege. Das sind 

_Steuern, die uns belasten und die, so glauben 
wir, gemildert werden sollten. 

Aufgrund des Verhaltens der Regierung 
und aufgrund des Ausbleibens einer Steuer­
senkung mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 986 wur­
den die österreichischen Arbeitnehmer in die 
europäische Spitze dieser Steuer katapultiert. 
Noch nie zahlten wir soviel an Steuern und 
Abgaben. 

Es war der Chemie-Gewerkschafter Alfred 
Teschl, der übrigens seinen Vorsitz in der 
ÖGB-Steuerkommission vermutlich aus Ver­
bitterung über den eingeschlagenen Weg 
zurückgelegt hat, der bereits im Jahre 1982 im 
Nationalrat gemeint hat - ich darf ihn zitie­
ren - :  "Ich muß zugeben, daß die Belastung 
aus der Lohnsteuer eine unerträgliche ist. 
Das zu leugnen wäre völlig falsch." - Und 
das im Jahre 1982. Wir haben inzwischen die 
Zinsertragsteuer dazu eingeführt. (Bundesrat 
S c  h ip a n i: Aber eine Lohnsteuersenkung 
auch gehabt! Nicht vergessen!) 

Und vor zwei Tagen hat dann der Herr 
Finanzminister in einem Interview mit dem 
"Kurier" gemeint, daß er trotz der günstigen 
Wirtschaftsprognosen für 1986 keineswegs 
daran denke, eine Senkung der Lohnsteuer 
herbeizuführen. Er hat also - ich darf ihn 
auch wörtlich zitieren - gesagt: "Der Wunsch 
nach einer Lohnsteuersenkung muß sich an 
den Notwendigkeiten des Budgets orientie­
ren. Die Konsolidierung des Bundeshaushal­
tes muß absoluten Vorrang haben." 

Auch die Zinsertragsteuer wurde einge­
führt, um das Budget zu konsolidieren. Es 
wird also jetzt alles getan, um das Budget zu 
konsolidieren. Die Steuerbelastung explo­
diert, und der Finanzminister kassiert. (Bei­
fall bei der ÖVP.) SO hat er auf Grund dieser 
schleichenden kalten Steuerbelastung seit 
dem Jahre 1980 kräftig an Lohnsteuermehr­
einnahmen kassiert. Zwischen 1980 und 1984 
hat er um rund 6 Milliarden Schilling mehr 
eingenommen, als es ohne diese schleichende 
Steuererhöhung durch die Progression der 
Fall gewesen wäre. 

Während in diesen vier Jahren - also zwi­
schen 1980 und 1984 - die Lohnsteuereinnah­
men um 33 Prozent anwuchsen, ist die Brutto­
lohn- und Gehaltssumme lediglich um 22 Pro­
zent gestiegen. Das war nur bis 1984 so. In 
den Folgejahren ist dies natürlich immer stär­
ker geworden, und im heurigen Jahr wird sich 
der Finanzminister um 12,3 Prozent mehr auf 
unsere Kosten leisten oder gönnen. Die Brut­
tolohnsumme wird um 5 Prozent, die schlei­
chende Lohnsteuer um 12,3 Prozent steigen. 

Demnach wird der Finanzminister von 1983 
bis 1987 allein durch die Progression j ährlich 
rund 10 Milliarden Schilling mehr aus den 
Arbeitnehmertaschen kassieren, als dies im 
Falle einer regelmäßigen Anpassung des 
Steuertarifs an die Inflationsrate gewesen 
wäre. 

Es schaut oft so aus - man hört es immer 
wieder in der Diskussion -, als ob die Bela­
stung nicht so groß wäre, da man auch mehr 
verdient. Aber die reale Kaufkraft ist in den 
letzten Jahren nicht gestiegen, sondern eher 
gesunken. (Bundesrat M o  h n 1: Was heißt 
"eher"?) 

Das heißt zum Beispiel: Ein Industrieange­
stellter, der im Jahre 1976 etwa 8 400 S ver­
dient hat, hat sich bis zum Jahre 1984 auf 
12 560 S emporgearbeitet. Das schaut zahlen­
mäßig sehr schön aus, gaukelt einen respekta­
blen Gewinn vor, von dem in Wirklichkeit 
aber überhaupt nicht die Rede sein kann. 
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Denn die reale Kaufkraft der 12 560 S betrug 
im Jahre 1984 nur noch 8 250 S und liegt 
damit um 150 S unter dem Wert von 1976. So 
schaut es aus, Herr Kollege MohnI! (Zwi­
schenrufe bei der 8PÖ.) 

Der Grund dafür ist leicht zu finden: Es ist 
die Steuerpolitik der sozialistischen Regie­
rung . . .  (Bundesrat Dr. 0 g r i s: Das sind 
Ihre Rechenfehler!) Das sind keine Rechen­
fehler, Sie müssen mir das Gegenteil bewei­
sen. (Bundesrat 8 c h i  p a n  i: Wir müssen gar 
nichts!) Diese Steuerpolitik hat sich leider 
auch nicht durch den Eintritt der FPÖ verän­
dert. Man könnte hier stundenlang Beispiele 
anführen. 

Der Herr Finanzminister setzt also diesen 
Weg der sozialistischen Belastungspolitik wei­
ter fort und reicht die Rechnung für diese 
Schuldenpolitik, die Schuldenpolitik Ihrer 
Vorgänger, Herr Finanzminister, an den 
Steuerzahler weiter. 

In den siebziger Jahren hat das Motto 
immer gelautet: "Schulden sichern Arbeits­
plätze" , oder "eine Million Schilling Schulden 
sind mir lieber als ein Arbeitsloser" . Heute 
haben wir die Schulden, und Sie belasten und 
begründen dies mit den Schulden aus den 
siebziger Jahren. Irgend etwas kann doch an 
dieser Politik , meine sehr geehrten Damen 
und Herren, nicht stimmen. 

Der finanzielle Spielraum für eine Steuer­
senkung müßte nämlich über eine Reform der 
Ausgabenstruktur im Budget erreicht werden 
und nicht durch ständig neue steigende 
Steuerbelastungen. (Zwischenruf des Bundes­
rates M o  h n 1.) Trotz dieser steigenden 
Steuerbelastungen vergrößert sich das Bud­
getdefizit, steigt die Staatsverschuldung, und 
der finanzielle Spielraum für den Finanzmini­
ster wird immer enger. Dies, obwohl immer 
mehr kleine Einkommensbezieher in eine 
immer höhere Besteuerung hineinwachsen, 
zunehmend von der Steuerprogression erfaßt 
werden. 

Bezeichnend für diese Situation ist auch die 
Tatsache, daß sich einen Tag, nachdem der 
Herr Finanzminister angekündigt hat, keine 
Lohnsteuerreform durchzuführen, sein 
Staatssekretär zu Wort gemeldet und gemeint 
hat, er wäre von dieser Aussage überrascht 
und werde alles tun, um ihn von diesem Weg 
abzubringen. 

Das sind also die Zustände, die in der der­
zeitigen Regierung vorherrschen. Sowohl die 
Zinsertragsteuer als auch die seit langer, lan-

ger Zeit fällige Steuerreform zeigen die Pro­
blematik dieser sozialistischen Bewegung auf. 

Vor über 100 Jahren sind ihre Vorgänger 
angetreten, um den Arbeitnehmer vor Aus­
beutung zu schützen (Zwischenruf des Bun­
desrates 8 c h i  p a n  i), um die klassenlose 
Gesellschaft einzuführen. - Ich frage mich: Wo 
ist heute m e  i n ÖGB, wenn es darum geht, 
den Arbeitnehmer zu schützen, heute nicht 
mehr vor Ausbeutung durch die Betriebe, son­
dern vor Ausbeutung durch den Staat? (Bei­
fall bei der ÖVP.) penn heute wird oder kann 
der Arbeitnehmer nur mehr vom Staat ausge­
beutet werden. Der Betrieb kann nicht mehr 
ausgebeutet werden, weil er schon ausgeblu­
tet ist. (Bundesrat M o  h n 1: Märchenerzäh­
ler! - Bundesrat 8 t e  p a n  c i  k: 80 wie die 
Bauern! - Weitere Zwischenrufe.) 

Aber der Österreichische Gewer kschafts­
bund - ich habe es erwähnt - hat sich leider 
nicht mehr als Kampforganisation bewährt, 
als die er eigentlich geschaffen wurde, son­
dern hat in den siebziger Jahren, in einer 
Zeit, in der dies möglich gewesen wäre, der 
Regierung die Mauer gemacht. 

Ich hoffe, daß die sozialistischen Gewerk­
schafter umdenken, daß sie darangehen, 
gemeinsam mit den christlichen Gewerk­
schaftern gegen die Vorstellung des Finanz­
ministers , der keine Steuerreform in Angriff 
nehmen möchte, zu kämpfen. 

Wir brauchen eine ehrliche Finanzpolitik! 
Was wir nicht brauchen, ist ein Ausverkauf 
der Zukunft. Hier sollten wir gemeinsam 
arbeiten, dann werden wir dieses Ziel sicher­
lich erreichen. (Beifall bei der ÖVP.) 18.07 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Die Tagesordnung ist e r s c h ö p f t. 

Ich gebe bekannt, daß während der heuti­
gen Sitzung eine Anfrage (Nr. 5311J.,BR/86) 
eingebracht wurde. 

Die Einberufung der n ä e h  s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Freitag, der 
23. Mai 1986, 9 Uhr, in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom­
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio-
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Vorsitzender 

nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Diens­
tag, den 21.  Mai 1986, ab 16 Uhr vorgesehen. 

Die Sitzung ist g e  s c h I  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 10 Minuten 

Besetzung von Ausschußmandaten gemäß § 13 GO-BR 
(mit Wirksamkeit vom 1. April 1986) 

Außenpolitischer Ausschuß 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d: Veleta J osef (bisher 
Schmölz Johann) 

Wirtschaftsausschuß 

M i t  g 1 i e d: Veleta J osef (bisher Schmölz 
Johann) 

Finanzausschuß 

Finanzausschuß 0 b m a n  n: Köpf Peter (bisher Schmölz 
Johann) 

M i t  g l  i e d: Veleta Josef (bisher Schmölz 
Johann) (mit Wirksamkeit vom 8. April 1986) 

Österreichische Staatsdruckerei. 0446 6 
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